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Vorwort

Das MEMORANDUM 2016, das Ende April auf einer Pressekonfe-
renz in Berlin der Öffentlichkeit vorgelegt wurde, gliedert sich wie in 
den vergangenen Jahren in zwei Teile:

I. 	 Die Kurzfassung wurde bis Ende März von über 900 Wirtschafts-
wissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern, Gewerkschafterinnen 
und Gewerkschaftern durch ihre Unterschrift unterstützt.

II. 	Die Langfassung enthält ausführliche Erläuterungen und Begrün-
dungen für die Kurzfassung. An der Vorbereitung und Ausarbei-
tung war ein großer Kreis von Wirtschaftswissenschaftlerinnen und  
-wissenschaftlern aktiv beteiligt. Auf zwei Wochenendtagungen der 
Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik wurden die Grund-
positionen erarbeitet und diskutiert und von einer Endredaktion 
Mitte Februar in die vorliegende Fassung gebracht.

* * *

Mehr Informationen über die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschafts-
politik sind im Internet zu finden (www.alternative-wirtschaftspolitik.
de). Dort finden sich eine Liste aller Publikationen der Gruppe, Einla-
dungen zu Tagungen, aktuelle Veröffentlichungen einzelner Mitglieder 
der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik sowie Termine und 
Einladungen.

Kontaktanschrift:
Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik
Postfach 33 04 47
28334 Bremen
E-Mail: memorandum@t-online.de
Internet: www.alternative-wirtschaftspolitik.de
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Europäische Union und Flüchtlingsmigration –  
Solidarität statt Chaos

Die Welt ist unsicherer geworden. An den Finanzmärkten sind die 
Krisenängste zurückgekehrt. Die Volatilität an den Börsen ist enorm 
gestiegen. Die Schere zwischen Reich und Arm öffnet sich immer 
weiter. Die Organisation OXFAM veröffentlichte jüngst Zahlen zur 
ungleichen Verteilung, die alarmierend sind. Das reichste Prozent 
der Weltbevölkerung verfügt demnach über mehr Vermögen als der 
Rest der Welt zusammen. 62 Einzelpersonen haben genauso viel wie  
3,5 Milliarden Menschen, die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. 
Kriege und Konflikte nehmen in vielen Teilen der Welt zu. Staaten 
zerfallen in Bürgerkriegen und durch religiösen Fanatismus. Das treibt 
viele Menschen in die Flucht.

Die Armut vieler belastet die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in 
ganz Europa, der Reichtum weniger destabilisiert auf der Suche nach 
rentablen Anlagen die Finanzmärkte. Die notwendige Integration von 
Flüchtlingen wird von einem „schlanken“ Staat kaum bewältigt wer-
den können. Die neoliberale Weltordnung kann ihr Wohlstands- und 
Freiheitsversprechen immer weniger umsetzen. Die Eliten reagieren mit 
Ratlosigkeit. Ein fundamentaler Wechsel des Wirtschaftens und damit 
des gesellschaftlichen Paradigmas wird immer dringlicher.

Die europäische Idee stand einmal für einen leistungsfähigen Sozial
staat, für eine relativ gut regulierte Variante kapitalistischer Entwick-
lung. Diese Zeiten sind lange vorbei. Die Verwerfungen neoliberaler 
Politik und die Migrationsbewegungen haben das Modell der europä-
ischen Integration in eine tiefe Krise gestürzt. 

Europäische Union: zwischen Zerfall und Zusammenhalt

Die EU steckt derzeit in der größten Krise seit ihrer Gründung. Was mit 
einer Krise des Währungssystems begann, hat sich längst zu multiplen 
Krisen ausgewachsen, die immer mehr Bereiche umfassen. Die EU hat 
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mit ihrem Krisenmanagement schwere Schäden angerichtet, sowohl 
in ökonomischer als auch in politischer Hinsicht. Die Flüchtlingsfrage 
hat die Gräben innerhalb der EU noch einmal vertieft. Gleichzeitig ist 
aber auch der Handlungsdruck enorm groß, die Europäische Union 
auf eine neue Basis zu stellen und sie zu demokratisieren.

Die Europäische Union steht vor erheblichen Herausforderungen. 
•	 Erstens ist sie nach wie vor mit den Folgen der internationalen und 

europäischen Finanzkrise konfrontiert. 
•	 Zweitens hat die Antwort auf die internationale Krise 2007 einen 

weiteren Abbau der Sozialstaatlichkeit gebracht und somit den 
Wettbewerb innerhalb der Gemeinschaft erhöht.

•	 Drittens sollten die Austeritätsprogramme helfen, die Kosten der 
Banken- und Finanzkrise zu schultern. Tatsächlich haben diese 
Programme jedoch die Krise in den betroffenen Mitgliedsländern 
verschärft – das sieht inzwischen auch der Internationale Währungs-
fonds so.

•	 Viertens hat sich diese Krise verstetigt. Somit ist aus der internatio
nalen Finanzkrise 2007/08, die ihren Ursprung in den USA hatte, 
eine Krise Europas geworden.

•	 Fünftens gibt es in etlichen Mitgliedsländern starke nationalstaat-
liche Bewegungen, die auf die Gemeinschaft zentrifugal wirken. 
Nicht nur in Großbritannien wird über einen Austritt aus der Wirt-
schaftsgemeinschaft gesprochen.

•	 Sechstens sind die Herausforderungen, die sich der EU aufgrund 
der aktuellen Flüchtlingsbewegung stellen, nicht von einzelnen 
Mitgliedsländern, sondern nur solidarisch als gesamteuropäische 
Aufgabe sinnvoll zu bewältigen. Genau diese Gemeinsamkeit in den 
Politik- und Problemlösungsansätzen aber fehlt über weite Stre-
cken. Vieles spricht dafür, dass das Jahr 2016 zu einem wichtigen 
Entscheidungsjahr für die Europäische Union wird. Es stellt sich 
die Alternative, entweder auseinanderzubrechen in Nationalstaaten 
oder eine Weiterentwicklung der Gemeinschaft anzugehen.

Die Europäische Union ist in ihren Grundsätzen keine Solidargemein-
schaft. Sie hat sich in eine Wettbewerbsgemeinschaft transformiert. 
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Folglich setzen die Lösungsansätze für die zahlreichen Probleme in 
erster Linie auf der nationalen Ebene an. Die EU ist auch dabei, ihren 
Anspruch auf eine „Werteunion“ endgültig zu verlieren. In ihrem Mit-
telpunkt stehen die vier Grundfreiheiten: Freiheit des Güterverkehrs, 
des Kapitalverkehrs, die Dienstleistungsfreiheit und die grundsätzliche 
Freiheit der EU-Bürgerinnen und -Bürger, sich in den Mitgliedsstaaten 
niederzulassen. An diese Niederlassungsfreiheit werden indes wesent-
lich mehr Anforderungen gestellt als an die anderen Grundfreiheiten. 
Sie steht auch in den aktuellen Debatten unter Druck. Derzeit vereint 
die Europäische Union 28 von ihrer Wirtschaftskraft, ihrer Bevölke-
rungsgröße, ihrer Geschichte und ihren sozio-kulturellen Bedingungen 
her höchst unterschiedliche Mitgliedsstaaten. Bei der internationalen 
Finanzkrise setzten allerdings alle Mitgliedsländer auf die Stützung 
des überkommenen und maroden renditeorientierten Finanzsystems. 
Soziale Fragen und soziale Folgen der Unterordnung des Staates un-
ter das Renditekalkül der Konzerne wurden und werden in der EU 
flächendeckend ausgeblendet – es wurde nicht dem Finanzsektor eine 
Renditebremse, sondern vielmehr dem Staatshaushalt eine Schulden-
bremse („Fiskalpakt“) verordnet. 

Ist die EU schon keine Solidargemeinschaft, so ist es die Eurozone 
noch weniger. Bereits bei ihrer Schaffung wurde eine „No Bailout“-
Klausel vereinbart: Mitgliedsstaaten des Währungsraumes „Eurozone“ 
stehen nicht für die Schulden der anderen Mitgliedsstaaten ein. Eine 
freiwillige gemeinsame Kreditaufnahme durch alle Länder der Euro
zone, die der ab 2009 einsetzenden Destabilisierung hätte entgegenwir-
ken können, wurde gerade von Deutschland kategorisch ausgeschlos-
sen. Realwirtschaftlich hat die Krise den Wirtschaftsraum der Eurozone 
weiter gespalten: Es gibt Länder wie Deutschland, die relativ zügig aus 
der Finanz- und Wirtschaftskrise herausgefunden haben; andere Länder 
dagegen sind mit einer unverändert anhaltenden Krise konfrontiert. 
Dies liegt auch an dem aufgezwungenen neoliberal motivierten Au-
steritätsmodell, das nicht nur keinen finanzpolitischen Spielraum zur 
Ankurbelung der Binnennachfrage lässt. Vielmehr wird dem Staat auch 
untersagt, stärker als ordnungsgebender Akteur aufzutreten. Das zeigt 
sich nicht zuletzt in Griechenland, wo der von der Troika seit 2010 
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erzwungene Personalabbau im öffentlichen Dienst den Kampf gegen 
Korruption und Steuerhinterziehung erheblich erschwerte.

Die Kosten der internationalen Finanzkrise 2007/08 wurden in 
allen Ländern der Eurozone vor allem den Beschäftigten, den Rentne-
rinnen und Rentnern sowie den Empfängerinnen und Empfängern von 
Sozialleistungen aufgebürdet. Die Arbeitslosigkeit, insbesondere der 
Jugend, schnellte nach oben und befindet sich in vielen Ländern immer 
noch auf einem sehr hohen Niveau. In Griechenland und in Spanien 
liegen die allgemeinen Arbeitslosenquoten immer noch deutlich über 
20 Prozent. 

Noch höher fallen mit 49 bzw. 46 Prozent die Arbeitslosenquo-
ten bei den Jugendlichen aus. Eine Zwischenbilanz ergibt allein für 
Deutschland Krisenkosten für die Bankenrettung in Höhe von 50 Mil-
liarden Euro. Die gesamten Krisenkosten werden auf 200 Milliarden 
Euro und mehr geschätzt. Die ökonomischen Kosten in den anderen 
europäischen Ländern dürften aufgrund der brutalen Kürzungspolitik 
in den Staatshaushalten und der folgenden Rezession noch viel höher 
ausfallen.

Das Beispiel Griechenland

Besonders in Griechenland zeigen sich die Folgen der fehlgeleiteten 
Politik. Das Land hat im Zuge der unterschiedlichen Hilfsprogramme 
weit über 250 Milliarden Euro erhalten. Genützt hat dieses Geld je-
doch nicht der griechischen Bevölkerung, nicht der Infrastruktur und 
nicht dem Staat, sondern den internationalen Finanzinvestoren, die 
griechische Staatspapiere hielten. Mit den Milliarden wurden vor 
allem Umschuldungen und Zinsdienste geleistet. Wieder einmal wurde 
die renditeorientierte Geldwirtschaft mit den Banken im Zentrum ge-
stützt. Dabei galt das Prinzip Umverteilung von unten nach oben. An 
die Vergabe der Hilfspakete wurden massiv belastende Bedingungen 
geknüpft: die Abschmelzung öffentlicher Ausgaben vor allem im So-
zialbereich, die Absenkung des Lohnniveaus und der Arbeitnehmer-
rechte sowie die Privatisierung öffentlicher Unternehmen und Güter. 
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Dabei ist schon lange klar, dass diese Austeritätspolitik die sozial-öko-
nomische Krise vertieft. 

Zeitgleich mit den wirtschaftlichen Problemen hat die geografische 
Lage Griechenlands dazu geführt, dass große Teile der nach Europa 
Flüchtenden buchstäblich dort stranden. Jahrelang hat das niemanden 
in Europa gestört. Das Dublin-III-Abkommen sorgte dafür, dass diese 
Flüchtlinge in Griechenland Asyl beantragen mussten. Eine Weiterver-
teilung der Flüchtlinge in Europa hat nie stattgefunden. Erst als die Zahl 
der ankommenden Menschen so weit anstieg, dass die Geflüchteten in 
großer Zahl nach Mitteleuropa weiterzogen, wurde dies als Problem 
wahrgenommen. Substanzielle Hilfeleistungen von der EU für diese 
besonderen Belastungen erhält Griechenland bis heute nicht.

Griechenland braucht ein Sofortprogramm gegen Armut sowie ein 
Ende der Austeritätspolitik. Grundsätzlich sollten solche Programme 
auf drei Säulen stehen: Armutsbekämpfung und politische Akzeptanz, 
wirtschaftspolitische Strukturreformen und Modernisierung der Infra-
struktur sowie Eingriffe in den Finanzmarkt. 
•	 Erstens sollte ein Sofortprogramm gegen die massenhafte Armut 

umgesetzt werden. Durch eine armutsbekämpfende Politik und eine 
unmittelbar den Lebensalltag betreffende Soforthilfe ließe sich die 
politische Akzeptanz einer künftigen Sanierungspolitik verbes-
sern. 

•	 Zweitens sind für die Bewältigung der Migrationsbewegung finan-
zielle und organisatorische Hilfen zu leisten.

•	 Drittens ist gegen die bisherige Austeritätspolitik, der gezielte Auf-
bau einer nachhaltigen, wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstruktur 
und öffentlichen Infrastruktur durchzusetzen. Der Aufbau Grie-
chenlands sollte in ein umfassendes Programm zur wirtschaftsstruk-
turellen Stärkung der Eurozone eingebettet werden. 

•	 Viertens ist ein nachhaltiger Schuldendeal zur dauerhaften Reduzie-
rung des Schuldendienstes erforderlich. Dies ist ansatzweise bereits 
durch die Streckung der Laufzeiten erfolgt. 
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Expansive Geldpolitik kann die Probleme allein 
nicht lösen

Die Europäische Zentralbank (EZB) fährt eine Geldpolitik, die auf 
allen Ebenen auf „billiges“ Geld setzt. Die Leitzinsen sind extrem 
gering. Hinzu kommt der Ankauf von Anleihen im Besitz der Banken. 
Die lehrbuchmäßige Geldtheorie geht davon aus, dass mit einer lo-
ckeren Geldpolitik vor allem über billige Liquidität die Realwirtschaft 
über die Investitionsnachfrage angekurbelt wird. Investitionen sollen 
attraktiver als die Geldhaltung werden, die bestenfalls einen extrem 
geringen Zins bringt. Zudem begünstigt die Niedrigzinsphase eine 
kreditfinanzierte realwirtschaftliche Nachfrage. Alle Aktivitäten der 
EZB beschränken sich allerdings auf geldpolitische Impulse. Die Über-
tragung dieser Impulse in die Realwirtschaft ist auch vom Verhalten 
der Banken abhängig. Die Geldpolitik kann keine originäre, effektive 
Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen schaffen. Deshalb wurde 
in der Geldtheorie immer die asymmetrische Wirkung der Geldpolitik 
postuliert: Sie kann zwar eigenständig die wirtschaftliche Entwicklung 
bremsen, aber sie kann alleine keine Belebung der wirtschaftlichen 
Aktivitäten hervorrufen. Eine solche Situation liegt derzeit vor. Die 
von der EZB geschaffene Liquidität bleibt in der Finanzsphäre und 
setzt sich nicht über kreditfinanzierte Sachinvestitionen in reale Pro-
duktion und reale Investitionen um. Die notwendigen realwirtschaft-
lichen Impulse bleiben mangels einer zielgerichteten Fiskalpolitik aus. 
Die Fiskalpolitik in Europa aber hat sich durch den „Fiskalpakt“, 
der die Schuldenaufnahme irrational einschränkt, selbst politisch die 
Hände gebunden. Die EU-Regierungen haben sich selbst – und damit 
ihre Bürgerinnen und Bürger – mit Billigung der EZB einer wichtigen 
wirtschaftspolitischen Handlungsoption beraubt. Hier zeigt sich ein 
gewaltiger Unterschied zu den USA, aber auch zu Japan. 

„Der Kapitalismus entfaltet seine Dynamik dann, wenn Unterneh-
men kräftig investieren. In Deutschland und in der gesamten Eurozone 
sind die Realinvestitionen aber auf einem desaströsen Pfad. Sie liegen 
derzeit etwa 30 Prozent unter dem Niveau von vor der Finanzkrise. 
Wenn Firmen kaum neue Fabriken bauen, wenn sie kaum neue Ma-
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schinen anschaffen, um ihre Produktivität zu erhöhen, dann entstehen 
auch kaum neue Arbeitsplätze.“ (Stephan Schulmeister, 2016)

Notwendig sind umfassende öffentliche Investitionen in Europa – 
nicht nur als fiskalischer Impuls gegen die Krise, sondern auch, weil 
tatsächlich riesiger Bedarf besteht. Das von der EU-Kommission im 
Juncker-Plan angepeilte Investitionsvolumen von 300 Milliarden Euro 
stellt lediglich die Untergrenze des tatsächlichen Investitionsbedarfes 
dar. Inzwischen werden bereits Investitionsbedarfe von 500 Milliarden 
Euro als realistisch angesehen. 

Die derzeitigen Turbulenzen an den Finanzmärkten zeigen deut-
lich, dass die Krisengefahren keineswegs gebannt worden sind. Der 
notwendige Umbau des Finanzsektors lässt auf sich warten. Seit dem 
Ausbruch der Finanzmarktkrise 2007/2008 wurden zwar die Banken 
und Finanzmärkte stärker reguliert. Aber manche Maßnahme wie z.B. 
die Ansiedlung der europäischen Bankenaufsicht bei der EZB weisen 
in die falsche Richtung. Andere dringend notwendige Maßnahmen wie 
z.B. die Einführung eines Finanz-TÜV, die durchgängige Regulierung 
mit der Kontrolle des Investmentbankings sowie die Abschaffung des 
Hochfrequenzhandels wurden viel zu wenig vorangetrieben oder gleich 
gänzlich unterlassen. Dagegen wirken die erhöhten Eigenkapitalvor-
schriften viel zu halbherzig. 

Ein großes Risiko auf den Finanzmärkten geht inzwischen vom 
Sektor der Schattenbanken (Hedge Fonds, Private Equity Fonds, Geld-
markt- und Pensionsfonds etc.) aus. Dieser agiert immer noch weit
gehend unreguliert. Mit wachsendem Regulierungsdruck im normalen 
Finanzsektor weichen Finanzinvestoren zunehmend in den Schatten-
sektor aus. Betrachtet man allein den Geschäftsumfang der Schatten-
banken weltweit, so wird das unkalkulierbare Risiko für die Ökonomie 
sichtbar. Betrug seine Größe im Jahre 2003 noch 31,9 Billionen US-
Dollar – das entsprach 93 Prozent des Welt-Bruttoinlandsprodukts 
(BIP), so stieg er bis zum Ausbruch der Finanzmarktkrise Ende 2007 
auf 61,2 Billionen US-Dollar (124 Prozent des Welt-BIP). Die aktuelle 
Zahl aus dem Jahr 2014 beläuft sich auf 74,5 Billionen Dollar. Die 
zumeist hochspekulativen Geschäfte der weitgehend unregulierten 
Fonds steigen jährlich an. Ihr Umfang ist inzwischen deutlich größer 
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als der Umfang der gesamten Realwirtschaft. Die EU-Kommission hat 
diese Herausforderung nicht begriffen. Vielmehr wird auch auf posi-
tive Funktionen der Schattenbanken hingewiesen. Beim Kampf gegen 
Schattenbanken darf es jedoch keine Kompromisse geben. Hier besteht 
dringender Regulierungsbedarf.

Freihandelsabkommen werden weiter vorangetrieben

Ein anderes Politikfeld, auf dem deutlich der Vorrang des Wettbe-
werbsgedankens vor dem Solidargedanken in der EU zu erkennen 
ist, sind die Verhandlungen der EU-Kommission über ein Freihandels
abkommen mit den USA (TTIP). Während die Bewegungs- und die 
Niederlassungsfreiheit von Menschen immer weiter eingeschränkt 
wird, sollen für den Austausch von Waren und Kapital die Tore weit 
geöffnet werden. Hinzu kommt, dass sich die EU aufgrund ihrer insti-
tutionellen Krise und politischen Zerstrittenheit selbst in eine schwache 
Verhandlungsposition gegenüber den USA hineinmanövriert hat.

Weltweit wird diese Form des Freihandels, der vor allem der Ab-
sicherung der Profite der großen Konzerne dient, vorangetrieben. Für 
den asiatischen Raum wurde inzwischen das TPP-Abkommen unter-
zeichnet. Dieses Abkommen zielt, wenn es von den einzelnen Staaten 
ratifiziert wird, auf die größte Freihandelszone der Welt. Indem es 
China von Anfang an ausgeschlossen hat, zeigt sich auch die geostra-
tegische Ausrichtung.

In Europa hat die EU-Kommission auf die Einsprüche der Zivil-
gesellschaft reagiert und die Verhandlungsgrundlage verändert. Ab-
gesehen davon, dass es völlig offen ist, inwieweit diese Änderungen 
tatsächlich in den ausgehandelten Vertragstext einfließen werden: 
Substanzielle Verbesserungen sind dabei nicht herausgekommen. Die 
weitestgehende Änderung ist die Abkehr von privaten Schiedsverfahren 
im Rahmen des Investorenschutzes. Doch die jetzt vorgeschlagenen 
öffentlichen internationalen Handelsgerichte verändern die Zielrich-
tung nicht. Mit dem Investorenschutz wird faktisch so etwas wie ein 
Grundrecht auf Rendite geschaffen. Zu den demokratischen Defiziten 
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auch dieses Vorschlags hat der Deutsche Richterbund klar Stellung 
bezogen: „Der Deutsche Richterbund lehnt die von der EU-Kommis-
sion vorgeschlagene Einführung eines Investitionsgerichts im Rahmen 
der Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) ab. Der 
DRB sieht weder eine Rechtsgrundlage noch eine Notwendigkeit für 
ein solches Gericht. [...] Die Schaffung von Sondergerichten für ein-
zelne Gruppen von Rechtssuchenden ist der falsche Weg.“ (Deutscher 
Richterbund, 2016)

Die mit absurden Einschränkungen versehenen Rechte auf Einsicht 
in die Verhandlungstexte für die deutschen Bundestagsabgeordneten 
belegen die gewollte Intransparenz des Verhandlungsprozesses. Eine Be-
teiligung der demokratischen Öffentlichkeit wird verhindert. Die in den 
letzten MEMORANDEN aufgeführten Argumente gegen TTIP haben 
nach wie vor ihre Gültigkeit. Daher lehnt die Arbeitsgruppe Alternative 
Wirtschaftspolitik dieses Abkommen ohne Wenn und Aber ab.

Die Zukunft der EU

Die Europäische Währungsunion muss endlich durch eine funktio-
nierende wirtschaftspolitische Steuerung komplettiert werden. Dazu 
gehören Elemente einer gemeinschaftlichen Fiskal- und Wirtschafts-
politik. Da die Konjunktur in den verschiedenen Mitgliedsstaaten 
durch nationale Wirtschaftspolitiken und historisch gewachsene 
Gegebenheiten so stark variieren kann, ist es zwingend notwendig, 
dass die einzelstaatlichen Ausgabenpolitiken im Verhältnis zur ein-
heitlichen Geldpolitik für den gesamten Währungsraum eine aktive 
Rolle übernehmen. Damit fällt der Finanzpolitik eine wichtige Gestal-
tungsverantwortung für den Euroraum zu. Diese Ausgabenpolitiken 
müssen aufeinander abgestimmt sein, damit es zu einem Mindestmaß 
an Gleichlauf in einer Währungsunion kommt. Dazu gehören Ge-
meinschaftsinitiativen etwa im Bereich der Infrastruktur. OECD und 
IWF fordern seit längerem, dass Staaten mit größeren finanziellen 
Spielräumen wie Deutschland diese auch tatsächlich nutzen, um der 
Konjunktur im Euroraum wieder Schwung zu geben.
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Um eine notwendige, koordinierte Politik umsetzen zu können, 
wären folgende Maßnahmen notwendig:
•	 verbindliche Verfahren zum Abbau von außenwirtschaftlichen Un-

gleichgewichten – Defiziten wie Überschüssen,
•	 vergemeinschaftete Kreditaufnahme,
•	 gemeinsame Fiskalkapazitäten und
•	 die EZB als „letzter“ Kreditgeber, der für Staatsanleihen auf-

kommt.

Doch die Herausforderungen an die EU gehen inzwischen weit über 
den Rahmen der Wirtschafts- und Finanzpolitik hinaus. Die Flücht-
lingsfrage hat die Gräben noch einmal vertieft. Gleichzeitig ist aber 
auch der Handlungsdruck enorm groß, die Union durchgängig zu 
demokratisieren. Infolge des Siegeszuges des Neoliberalismus hat 
seit den 1980er Jahren eine Angleichung der wirtschaftspolitischen 
Orientierung stattgefunden, die sich auch in den Verträgen der EU 
widerspiegelt. Das Problem ist, dass neoliberale Prinzipien in den Eu-
ropäischen Verträgen festgezurrt sind und sich die Verträge meist nur 
gegen größte politische Widerstände und unter härtesten zwischen- 
und innerstaatlichen Konflikten verändern lassen. 

Die Auflösung der Euro-Währungsunion würde nicht helfen, die 
riesigen wirtschaftlichen Probleme zu lösen. Dagegen stehen zunächst 
die gravierenden Umstellungsschwierigkeiten. Aber selbst wenn man 
diese ausblendet, ändert das nichts daran, dass in diesem Fall viele 
Probleme aus der Vor-Euro-Ära wieder da wären. Das wären vor allem 
eine dominante D-Mark und spekulative Währungsattacken.

Die Hürden einer erfolgreichen Reform der EU sind sehr hoch. 
Sie setzen Vertragsänderungen voraus, die in einigen EU-Staaten per 
Volksabstimmung entschieden werden müssten. Unter der gegenwär-
tigen Grundstimmung in der EU und den realen Machtverhältnissen 
sind progressive Reformen der EU – sei es ein Plan A oder ein Plan B 
oder C – zurzeit kaum durchsetzbar und damit hypothetischer Natur. 
Doch alle großen Veränderungen galten zuerst als Utopien, bis sie in 
einem plötzlichen oder stetigen Prozess verwirklicht werden konnten. 
Und wo sie nicht verwirklicht wurden, dienten sie zumindest als Kris
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tallisationskern, auf den sich Gegenbewegungen fokussieren konnten. 
Ohne eine breite europäische Bewegung für eine Solidargemeinschaft 
und gegen die reine Wettbewerbsunion wird es keine Reformen der 
Institutionen in Europa und keine andere Politik geben. Am Ende wird 
eine Wettbewerbsunion wegen des politisch-ökonomischen Macht-
gefälles scheitern. Je näher dieses Scheitern kommt, desto größer ist 
die Gefahr, dass sich danach nicht ein Modell eines anderen, besseren 
Europas durchsetzt, sondern ein Modell der national-chauvinistischen 
Ellenbogen – und Fäuste. 

Integration der Flüchtlinge braucht leistungsfähige 
öffentliche Strukturen

Fast 60 Millionen Menschen sind in dieser Zeit auf der Flucht. Sie 
flüchten vor Krieg, Terror, religiösem Fanatismus und Not. In den 
rund 200 Staaten unserer Welt finden mehr als 400 gewalttätige zwi-
schenstaatliche und innerstaatliche Konflikte statt. Menschen fliehen, 
weil ihnen Lebensgrundlagen genommen wurden oder immer weni-
ger zur Verfügung stehen. Die Fluchtursachen sind mannigfaltig, sie 
haben in vielen Fällen eine lange Geschichte und historische Gründe, 
die auch aus kolonialer und wirtschaftlicher Ausbeutung erwachsen 
sind. Sie entstehen aus gegenwärtiger Not und aus Ängsten vor einer 
ungesicherten Zukunft. Begründet sind sie durch militärische und 
terroristische Gewalt, durch die Auswirkungen ökologischer Ver-
werfungen, durch wirtschaftliche Ausgrenzung und politische oder 
religiös-fundamentalistische Unterdrückung. Schon die auslösenden 
Fluchtgründe lassen es nicht zu, den flüchtenden Menschen Aufnahme 
und Hilfe zu versagen.

Jetzt geht es darum, direkte Hilfe zu gewähren und dazu die erfor-
derlichen politischen und strukturellen Bedingungen in allen zentralen 
Politikfeldern zu schaffen. Gleichzeitig gilt es neue Wege einzuschlagen, 
um die Ursachen von Krieg und Elend auf der Welt zu bekämpfen. Eine 
Debatte um eine Weltfriedensordnung und eine gerechte Wirtschafts-
ordnung muss militärischer Konfliktlösung und verantwortungslosem 
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Waffenverkauf entgegengesetzt werden. Abschottung und unmensch-
liche Grenzbarrieren, die Zerstörung von Fluchtwegen und die Inkauf-
nahme von Tausenden Toten sind keine Lösungen. Krieg ist nicht mit 
Krieg zu bekämpfen. Not und Elend, die Zerstörung der natürlichen 
Lebensbedingungen sowie Armut und ungerechte Verteilung sind nur 
durch einen konsequenten Bruch mit der immer noch herrschenden 
Logik neoliberaler Politik im nationalen und europäischen Rahmen 
sowie weltweit zu überwinden.

Jetzt geht es aber auch darum, nachvollziehbaren Ängsten in großen 
Teilen der Bevölkerung den realen Boden zu entziehen. Ohne eine Revi-
talisierung des Sozialstaates und ohne die Schaffung von Arbeitsplätzen 
droht der Konkurrenzkampf um zu geringe soziale Leistungen und zu 
wenige Arbeitsplätze viele zu noch größeren Verlierern zu machen. Auf 
keinen Fall darf die Lösung der Flüchtlingsfrage mit einem weiteren 
Sozialabbau einhergehen.

In Deutschland führen die aktuellen Flüchtlingsbewegungen dazu, 
dass die seit vielen Jahren fehlgeleitete Politik, die zu ungerechter 
Verteilung und Sozialabbau geführt hat, jetzt unter dem Ansturm der 
Flüchtlinge zur zusätzlichen Barriere wird. Die Geflüchteten machen 
die sozialen Ungerechtigkeiten, die in den vergangenen Jahren politisch 
erzeugt wurden, wie unter einem Brennglas deutlich. Sie unterstreichen, 
wie nötig die von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik seit 
langem geforderte Wiedererlangung der sozialstaatlichen Verantwor-
tung mit einem handlungsfähigen Staat auf allen Ebenen ist und wie 
dringend die Rückgewinnung wirtschaftspolitischer Vernunft und der 
Ausbau demokratischer Strukturen gebraucht werden. „Der Umbau des 
Sozialstaates in einen Wettbewerbsstaat hat das Verhältnis der Rechte 
und Pflichten auf den Kopf gestellt: Jetzt muss der Bedürftige erst Vor-
leistungen erbringen, bevor ihm der Staat hilft. [...] Gesellschaftliche 
Risiken sind individualisiert worden. [...] Durch die Arbeitsmarkt- und 
Sozialpolitik wird das Leben entsichert und die Konkurrenz am unteren 
Rand verschärft. Wie die Inländer, so werden auch die Flüchtlinge dem 
absoluten Regime des Arbeitsmarktes unterworfen. Dieser ist jedoch 
ein abgeleiteter Markt. Die Integration der Flüchtlinge ließe sich be-
schleunigen durch eine offensive Beschäftigungspolitik, die eine Nach-



kurzfassung

25

frage nach Gütern auslöst. Als deren Folge belebt sich die Nachfrage 
nach Arbeitskräften.“ (Friedhelm Hengsbach, 2016)

Die mit der Integration verbundenen Herausforderungen treffen 
auf eine planmäßig seit mehr als zwei Dekaden ausgezehrte öffentliche 
Verwaltung. Der Finanzpolitik von Bund und Ländern geht es schon 
lange nicht mehr in erster Linie um die zukunftsgerechte Gestaltung 
des öffentlichen Gemeinwesens, sondern vielmehr um den Rückzug 
des Staates aus der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben. Der Preis 
für das Gemeinwesen ist hoch. Zum einen unterbleiben notwendige 
öffentliche Investitionen; die Infrastruktur wird seit Jahren auf Ver-
schleiß gefahren. Zum anderen folgt die Personalpolitik dem neolibe-
ralen Leitbild vom subsidiären Gewährleistungsstaat. Der Staat baute 
soweit Personal ab, dass in weiten Bereichen der öffentlichen Dienstleis
tungen die Mängelverwaltung Einzug hielt. Anfang der 1990er Jahre 
gab es im öffentlichen Dienst bundesweit 6,7 Millionen Beschäftigte, 
darunter 2,1 Millionen bei den Kommunen. Der Personalabbau erfolge 
schwerpunktmäßig in der Zeit bis 2005. Um mehr als zwei Millio-
nen auf nur noch 4,6 Millionen Beschäftigte wurde das Personal des 
öffentlichen Dienstes bis dahin reduziert. Im OECD-Vergleich hatte 
Deutschland schon vorher keinen großen öffentlichen Sektor, zählt 
jetzt aber – nach den Angaben der ILO – zu der Ländergruppe mit den 
geringsten Anteilen von bei öffentlichen Arbeitgebern Beschäftigten. 
Für die Arbeitnehmerentgelte wandte die öffentliche Hand Anfang der 
1990er Jahre etwas mehr als neun Prozent des BIP auf, was innerhalb 
der EU schon damals (nach den baltischen Ländern) der viertniedrigste 
Wert war; im EU-Durchschnitt wurden elf Prozent des BIP ausgege-
ben. Im Jahr 2014 jedoch bildete Deutschland mit einem Anteil der 
Personenausgaben von nur noch 7,7 Prozent des BIP innereuropäisch 
gemeinsam mit Rumänien das Schlusslicht. An drittletzter Stelle folgt 
die Slowakei mit einem Anteil von immerhin 8,7 Prozent. Das Gerede 
vom angeblich zu großen öffentlichen Sektor wollte gleichwohl nicht 
verstummen.

Die Herausforderung, weit über eine Million Flüchtlinge in die deut-
sche Gesellschaft zu integrieren, trifft also auf einen personell ausge-
zehrten öffentlichen Sektor. Auch ohne Flüchtlingszuwanderung ächzt 
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der Staat vielerorts unter der Überlastung. Dabei konzentriert sich der 
integrationsbezogene Personalbedarf primär auf die Kommunen. Aber 
auch die Bundesländer und der Bund müssen handeln. Gemessen an 
der Stellenstärke von Anfang bis Mitte der 1990er Jahre beschäftigen 
Kommunen heute auf 1.000 Einwohnerinnen bzw. Einwohner über 
sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weniger und setzen für Löhne 
und Gehälter einen halben BIP-Prozentpunkt weniger ein.

Kapazitätsausbauten sind deshalb in folgenden Bereichen erfor-
derlich: 

Kinderbetreuung: Zigtausende Plätze in Kitas fehlen, Intensi-
vierung des Kita-Ausbaus nötig — Nach Einschätzung des Fa-
milienministeriums vom Herbst 2015 werden kurzfristig rund 
68.000 zusätzliche Plätze in Kindertagesstätten benötigt. Dem 
liegt eine zurückhaltende Schätzung zugrunde, sowohl was die 
angenommene Zahl von Flüchtlingen (800.000 im Jahr 2015) 
als auch was die Betreuungsquote (Bedarf für 30 Prozent der 
Kinder und Kleinkinder) angeht. Mit einem höheren Bedarf 
muss gerechnet werden.

Schulen und Hochschulen: Es geht nicht nur um ein Mehr an 
Lehrkräften — Nach den Schätzungen, die seitens der Bun-
desanstalt für Arbeit und des Bundesamtes für Migration 
und Flüchtlinge im November 2015 publiziert wurden, sind 
unter den Flüchtlingen derzeit rund 180.000 Kinder im schul-
pflichtigen Alter und an die 200.000 Jugendliche im Alter von  
18 bis 24 Jahren. Für diese Kinder und Jugendlichen, deren 
Zahl zunehmen wird, werden Plätze an Schulen und Ausbil-
dungsstätten benötigt. 

Volkshochschulen und Jugendbildungsarbeit: Finanzielle Aus-
trocknung beenden — Sprachförderung von Anfang an ist un-
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abdingbar. Integrationskurse aber gehen darüber hinaus. Schät-
zungen zufolge werden im Jahr 2016 bis zu 400.000 Kursplätze 
benötigt – eine Verdoppelung gegenüber 2015.

Familien- und Jugendsozialarbeit: Frühzeitige Intervention 
baut dem Entstehen von Parallelgesellschaften vor — Nicht 
wenige Familien werden in den kommenden Jahren Leistungen 
der Jugendhilfe und Familienfürsorge benötigen. Besonders 
schutzbedürftig sind unbegleitete Minderjährige. Rechtlichen 
Änderungen mit dem Ziel, die Betreuung auf Billiglösungen 
umzustellen, die dem Integrationsgedanken abträglich sind, ist 
eine Absage zu erteilen.

Gesundheitsdienste: Wiederaufbau funktionsfähiger Strukturen 
nötig — Knapp 400 Gesundheitsämter gibt es in Deutschland. 
Die Zahl der dort Beschäftigten wurde von über 20.000 auf 
jetzt noch rund 17.000 ausgedünnt. Weil die Dienste an ihren 
Kapazitätsgrenzen angelangt sind, können selbst die gesetzlichen 
Aufgaben nur noch eingeschränkt erledigt werden. Für Flücht-
lingskinder bedeutet dies: Sie müssen über Wochen und Monate 
auf Untersuchungen (Vorsorgeuntersuchung, schulärztliche Un-
tersuchung) warten.

Integration erschöpft sich nicht im Spracherwerb und in der 
Eingliederung in den Arbeitsmarkt — Integration erfordert weit 
mehr als Spracherwerb, einen Platz in Kita und Schule sowie die 
Integration in den Arbeitsmarkt, nämlich auch Angebote wie 
z.B. die Teilnahme an Sport- und Kulturaktivitäten, die teilweise 
über die Zivilgesellschaft bereitgestellt werden können. Aber 
auch öffentliche Einrichtungen von Bibliotheken über Musik-
schulen bis hin zu Museen und Theatern sind gefordert. Aus 
der Forschung ist bekannt, dass öffentlichen Bibliotheken eine 
wichtige Rolle bei der Integration zukommt. 
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Einrichtung von Koordinierungs-, Informations- und Beratungs-
stellen — Alle Gemeinden, die Flüchtlinge aufnehmen, benöti-
gen für die Steuerung – zunächst der Aufnahme und dann der 
Integration – Anlaufstellen.

Keine weitere Privatisierung der inneren Sicherheit – Polizei 
stärken — Der Personalabbau machte auch vor der Polizei nicht 
halt. Wichtige Aufgabenfelder (wie die Bekämpfung der orga-
nisierten Kriminalität) gerieten in der Folge in eine Notlage. 
Über 16.000 Stellen wurden seit Ende der 1990er Jahre bei 
Bund und Ländern abgebaut. Parallel dazu florieren – von der 
breiten Öffentlichkeit kaum wahrgenommen – die Geschäfte 
der organisierten Wirtschaftskriminalität, und es boomt das 
Geschäft mit privaten Sicherheitsdiensten.

Das Flüchtlings- und Migrationsthema wirft ein ganz neues Licht auf 
den Wert einer leistungsfähigen öffentlichen Daseinsvorsorge. Die-
se hat eine völlig neue, zivilgesellschaftliche Dimension bekommen. 
Ohne das ehrenamtliche Engagement so vieler Personen und Organisa-
tionen wäre die Aufnahme der Flüchtlinge in einem organisatorischen 
und humanitären Desaster geendet. Viele Menschen wollen keine 
Zuschauer mehr sein, sie wollen gelebte und praktizierte Solidarität 
gegen eine gnadenlose Wettbewerbsgesellschaft. Dieses Engagement 
ist aber kein Ersatz für einen revitalisierten Sozialstaat. Dauerhaft 
geht es gerade auch darum, viele Hilfen zu professionalisieren. Gerade 
in der Krise erweist es sich als elementar für das Funktionieren eines 
Gemeinwesens, dass der öffentliche Dienst in den verschiedenen Auf-
gabenfeldern leistungsfähig sein muss. Davon kann aber keine Rede 
sein. Mehr Geld und die Schaffung neuer Stellen sind unabdingbar. 
Dies allein reicht jedoch nicht aus. Benötigt werden effiziente Struk-
turen und vor allem eine langfristige Personalplanung.
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Integration in den Arbeitsmarkt

Um die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt zu ermög-
lichen, sind umfangreiche Qualifizierungsmaßnahmen notwendig. Je 
früher diese einsetzen, desto besser wirken sie. Unternehmen nehmen 
oftmals die mangelnden Sprachkenntnisse zum Anlass, Einstellungen 
nicht vorzunehmen. Hier erwartet die Arbeitsgruppe Alternative Wirt-
schaftspolitik einen aktiveren Beitrag von den Unternehmen zur In-
tegration ins Berufsleben. Derzeit dominiert ein Serviceverständnis 
in der Art, dass der Staat bzw. die Zivilgesellschaft erst einmal die 
Qualifizierung sicherstellen solle. Um jedoch Qualifizierungsmaß-
nahmen sinnvoll durchzuführen, müssen die Bleibeperspektiven ge-
sichert werden. Asylverfahren sind schon vor diesem Hintergrund 
deutlich zu beschleunigen. Um in den Arbeitsmarkt integriert werden 
zu können, muss dieser aber auch aufnahmefähig sein, das heißt, die 
entsprechende Arbeitsnachfrage muss vorhanden sein.

Die Zuwanderung von Flüchtlingen trifft auf einen sich durchaus 
erholenden Arbeitsmarkt. Ein Wachstum von 1,7 Prozent, verbun-
den mit einer sehr schwachen Produktivitätsentwicklung, also einer 
niedrigen Beschäftigungsschwelle, führt aktuell zu einer wachsenden 
Beschäftigung und einer sinkenden Arbeitslosigkeit. Gleichzeitig konnte 
der Trend zur weiteren Prekarisierung auf dem Arbeitsmarkt zumindest 
gestoppt werden. Die Flüchtlingsbewegung hat sich im Jahr 2015 noch 
wenig auf dem Arbeitsmarkt niedergeschlagen. Zusammen mit den 
(gegenläufigen) Effekten aus der demografischen Entwicklung ist das 
Erwerbspersonenpotenzial nur um 100.000 Personen gestiegen. 

Die Zahl der Erwerbstätigen ist um 0,8 Prozent auf 43 Millionen 
gestiegen, die der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten um zwei 
Prozent auf 30,8 Millionen. Nachdem er jahrelang zurückging, steigt 
damit der Anteil der sozialversicherten Beschäftigten an allen Erwerbs-
tätigen wieder an. Mit 71,5 Prozent lag er im Jahr 2015 aber noch 
deutlich unter dem Anteil von 1995 mit 74,1 Prozent. Ungebrochen 
ist dagegen der Trend zu wachsender Teilzeitbeschäftigung.

Diese durchaus positiven Tendenzen werden in der öffentlichen De-
batte (und in der medialen Darstellung) seit Jahren dazu missbraucht, 
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das weiter drängende Problem der Massenarbeitslosigkeit auszublen-
den. Im Durchschnitt des Jahres 2015 waren 2,8 Millionen Menschen 
offiziell als arbeitslos registriert. Das waren zwar fast 200.000 weniger 
als noch 2011, aber es bleibt eine große Gruppe von Menschen, die eine 
Perspektive braucht. Die Arbeitslosenquote (bezogen auf die abhän-
gigen zivilen Erwerbspersonen) betrug 7,1 Prozent (nach 7,5 Prozent 
im Jahr 2014). In der von der Bundesagentur für Arbeit (BA) ausgewie-
senen Unterbeschäftigung waren es 3,6 Millionen Menschen. Rechnet 
man unerfüllte Wünsche nach längerer Arbeitszeit hinzu, fehlen an die 
fünf Millionen Arbeitsplätze. Besonders dramatisch ist der weiterhin 
hohe Bestand von über einer Million Langzeitarbeitslosen.

Angesichts dieser Zahlen wird deutlich, dass ohne weitere Maß-
nahmen die Flüchtlinge zu einem erheblichen Konkurrenzdruck auf 
dem Arbeitsmarkt führen werden. Vor allem der Ausbau des prekären 
Sektors mit „billigen“ Flüchtlingen muss verhindert werden. Der Min-
destlohn muss uneingeschränkt auch für Flüchtlinge gelten.

Wichtig sind die gesamtwirtschaftlichen Wirkungen: Zunächst 
einmal sorgen alle Ausgaben für die Flüchtlinge und für Integrations-
maßnahmen unmittelbar zu einer Erhöhung der Konsumnachfrage 
und der Bauinvestitionen. Dies führt zu positiven Beschäftigungs- und 
Wachstumseffekten. In diesem Sinne wirkt die Aufnahme von Flüchtlin-
gen wie ein klassisches Konjunkturprogramm. Die oben beschriebene 
und von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik geforderte 
Ausweitung der Beschäftigung im öffentlichen Dienst zum Ausbau des 
Sozialstaats und der Organisation der öffentlichen Ordnung im wei-
testen Sinne sorgt darüber hinaus für einen weiteren erheblichen Bedarf 
an qualifizierten Arbeitskräften.

Vor dem Hintergrund anhaltender Langzeitarbeitslosigkeit und in 
Anbetracht der Flüchtlingsbewegung muss darüber hinaus eine breite 
gesellschaftliche Initiative zur Schaffung von guter öffentlich geför-
derter Beschäftigung entwickelt werden. Öffentlich geförderte Beschäf-
tigung kann soziale Teilhabe ermöglichen, aus Armut herausführen 
und ein wichtiger Baustein bei der Bekämpfung und Vermeidung von 
Langzeiterwerbslosigkeit sowie zur Schaffung von Arbeitsplätzen für 
geringqualifizierte Zuwanderinnen und Zuwanderer sein. Sie kann 
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zugleich jenseits und ergänzend zu bestehenden Beschäftigungsver-
hältnissen in vielen Bereichen gesellschaftliche Bedarfe aufgreifen und 
befriedigen. Der Bedarf an gemeinwohlorientierter Arbeit ist groß, vor 
allem im sozialen und kulturellen Bereich. Die Arbeitsgruppe Alterna-
tive Wirtschaftspolitik fordert deshalb, ein Programm „Gute öffentlich 
geförderte Beschäftigung“ mit einem Umfang von 300.000 Stellen auf-
zulegen. Dabei sind folgende Grundsätze zu beachten:
•	 Langzeiterwerbslosen und Flüchtlingen neue Perspektiven eröff-

nen,
•	 sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse, tariflich 

bezahlt, mindestens nach Mindestlohn und freiwillig,
•	 neue Beschäftigung schaffen, Verdrängung verhindern, gute Um-

setzung und Kontrolle sicherstellen,
•	 Finanzierung der öffentlich geförderten Beschäftigung sicherstel-

len.

Alle diese Maßnahmen reichen angesichts der bestehenden Beschäfti-
gungslücke nicht aus. Auch schon vor dem verstärkten Zustrom von 
Flüchtlingen hat die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik 
Maßnahmen zur Verkürzung der Arbeitszeit gefordert. Angesichts der 
veränderten Situation wird diese Forderung nur noch dringlicher. Hilf-
reich sind dabei alle Formen der Arbeitszeitverkürzung: eine schritt-
weise Verkürzung der Wochenarbeitszeit in Richtung einer allgemei-
nen 30-Stunden-Woche, flexible Formen der Arbeitszeitverkürzung 
und eine Herabsetzung des Renteneintrittsalters auf wieder 65 Jahre. 
Die letztgenannte Maßnahme weist dabei den Vorteil auf, dass sie 
nicht langfristig in Tarifauseinandersetzungen erkämpft werden muss, 
sondern relativ schnell vom Gesetzgeber eingeführt werden könnte.

Konsumgetriebenes Wachstum, aber ungleiche 
Verteilung bremst wirtschaftliche Entwicklung

Jahrelang war die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland von 
einem stetig wachsenden Außenhandelsüberschuss getrieben. Jetzt 
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ist das anders. Zwar sind die deutschen Exporte im Jahr 2015 noch 
einmal um 6,4 Prozent auf den neuen Rekordwert von knapp 1,2 Bil
lionen Euro gestiegen. Auch der Außenhandelsüberschuss erreichte 
mit 248 Milliarden Euro einen neuen Spitzenwert. Der Überschuss 
in der Leistungsbilanz fiel mit 249 Milliarden Euro sogar noch etwas 
größer aus.

Aber trotz dieser neuen Rekorde trägt der Außenhandel mit einem 
Wachstumsbeitrag von nur noch 0,2 Prozentpunkten kaum noch zur 
wirtschaftlichen Entwicklung bei. Das reale Wirtschaftswachstum in 
Deutschland von 1,7 Prozent im Jahr 2015 war fast ausschließlich kon-
sumgetrieben. Dabei stiegen sowohl der private als auch der öffentliche 
Konsum an. Es waren höhere Einkommen, die bei einer weitgehend 
unveränderten Sparquote den höheren privaten Konsum ermöglichten. 
Die Masseneinkommen (Nettolöhne plus Sozialleistungen) legten im 
zweiten und dritten Quartal 2015 um gut vier Prozent zu. Neben einer 
leicht zunehmenden Zahl an Erwerbstätigen und wieder stärker stei-
genden Löhnen wurde diese Entwicklung durch den niedrigen Ölpreis 
gestützt. Der gesunkene Ölpreis war ein wichtiger Grund dafür, dass 
die Inflationsrate mit 0,3 Prozent nahe an der Nullzone verlief und 
die Gefahr der Deflation gegeben war. Die niedrigen Preiserhöhungen 
haben eine kräftige Reallohnsteigerung ermöglicht. Auf der anderen 
Seite hat der niedrige Ölpreis dazu geführt, die Exporte von Industrie-
erzeugnissen in ölexportierende Länder zu bremsen. Auch die Konsum-
ausgaben des Staates sind gestiegen. Hier schlagen sich die wachsenden 
Aufwendungen für die Aufnahme von Flüchtlingen nieder.

Die jüngste Entwicklung bestätigt die Erkenntnis der Arbeitsgruppe 
Alternative Wirtschaftspolitik: Ein von der Binnennachfrage und vor 
allem vom Konsum getragener Aufschwung ist möglich. Dadurch wird 
die deutsche Konjunkturentwicklung auch gegenüber den Turbulenzen 
des Weltmarkts unempfindlicher. Immer noch bleibt jedoch die Stei-
gerung der Realeinkommen hinter den ökonomischen Möglichkeiten 
zurück. Die wieder stärker steigenden Löhne reichen nicht aus, um die 
in den vergangenen Jahren durchgesetzte Umverteilung zulasten der 
Arbeitseinkommen zu korrigieren. Die Lohnquote hat ihren Tiefpunkt 
von 2007 zwar hinter sich gelassen. Sie stagniert aber auf einem Niveau 
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weit unter dem Stand vom Anfang der 2000er Jahre. Die Schere bei 
der Einkommensverteilung schließt sich auch in einer Phase stärkeren 
Wachstums nicht. Die ungleiche Verteilung, die sich vor allem in der 
ersten Hälfte der 2000er Jahre herausbildete, bleibt nicht nur zwischen 
Kapital und Arbeit bestehen. Auch unter den Bezieherinnen und Bezie-
hern von Lohneinkommen bleibt die Einkommensschere zwischen den 
Branchen, den Qualifikationsstufen und zwischen den Geschlechtern 
hoch.

Schließlich zeigt sich, dass der Reallohnzuwachs auf die Gruppe 
der Vollzeitbeschäftigten mit stabilen Arbeitsplätzen beschränkt bleibt. 
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Diejenigen, die z.B. als Rentnerinnen und Rentner, Langzeitarbeitslose, 
Alleinerziehende und prekär Beschäftigte auf eine stabile soziale Siche-
rung angewiesen sind, blieben über einen langen Zeitraum abgehängt. 
Es ist der Bundesregierung entsprechend ihrer Wettbewerbsideologie 
und ihrer Ideologie von den „Leistungsträgern“ und der „arbeiten-
den Mitte“ bisher gelungen, die Einkommensverbesserungen auf die 
Gruppe der abhängig Beschäftigten in Vollzeitarbeit zu begrenzen. 
Weder beim Abbau prekärer Arbeitsverhältnisse noch vor allem bei 
der Existenzsicherung von Erwerbslosen, Rentnerinnen und Rentnern 
sowie Haushalten ohne Vollzeiterwerbstätige (vor allem Alleinerzie-
hende) sind vergleichbare Verbesserungen zu verzeichnen.

Gegenüber der ungleichen Einkommensverteilung ist die Vertei-
lung der Vermögen noch deutlich ungerechter. Immer weniger Men-
schen häufen gigantische Vermögen an, während die große Masse der 
Bevölkerung kein oder nur ein geringes Vermögen ihr Eigen nennen 
kann. „Die Schätzungen ergeben ein Nettovermögen der deutschen 
Privathaushalte von 8.600 Milliarden Euro im Jahr 2011. Die Vermö-
genskonzentration ist beachtlich: Das reichste Prozent der Bevölkerung 
besitzt 32 Prozent des gesamten Vermögens, die reichsten 0,1 Prozent 
besitzen 16 Prozent.“ (DIW, 2016) Auf der anderen Seite besitzt die 
Hälfte der Bevölkerung überhaupt kein Vermögen.

Neben der schiefen Verteilung wird die wirtschaftliche Entwicklung 
in Deutschland – wie in ganz Europa – vor allem durch die schwachen 
Investitionen gebremst. Der Wachstumsbeitrag der Bruttoanlageinves
titionen (ohne Berücksichtigung von Vorratsveränderungen) betrug 
im Jahr 2015 lediglich 0,3 Prozentpunkte. Neben den kurzfristigen 
Nachfrageeffekten hat eine zu geringe Investitionstätigkeit auch langfris
tig negative Effekte auf die wirtschaftliche Entwicklung. Infrastruktur 
und Kapitalstock veralten, im Extremfall verfallen sie sogar. Inno-
vationen bleiben wegen zu geringer Forschungsaufwendungen aus. 
Die hohen Gewinne der Unternehmen und die schwache Investiti-
onstätigkeit führen dazu, dass die inländische Ersparnisbildung von  
302 Milliarden Euro im Jahr 2015 nur zu einem geringen Teil von der 
Kreditfinanzierung für inländische Investitionen absorbiert wird. Da 
durch die Politik der „schwarzen Null“ auch der Staat keine weitere 
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Kreditnachfrage generiert, fließen die Ersparnisse ins Ausland ab und 
werden dort angelegt.

Einführung des Mindestlohns erfolgreich – aber 
derzeitige Höhe verhindert die Einkommensarmut nicht 

In vielen Jahren sanken in Deutschland die Reallöhne und die Lohn-
quote. Niedriglöhne und prekäre Beschäftigung breiteten sich aus. 
Auch Sozialleistungen wie Rente und Arbeitslosenunterstützung 
wurden gekürzt. Immer mehr Menschen – ob mit oder ohne Arbeit –  
gerieten deshalb in Armut. Erst ab 2010/11 zeigt sich eine Verände-
rung: Die Reallöhne und die Lohnquote steigen wieder. Auch auf dem 
Arbeitsmarkt nehmen das Arbeitszeitvolumen und die Anzahl der 
Arbeitsplätze zu. Die Prekarisierung auf dem Arbeitsmarkt geht zwar 
nicht zurück, aber ihr Anstieg ist zumindest gestoppt worden. Dazu 
trug zuletzt die erfolgreiche Einführung des Mindestlohns bei. Seit 
dem 1. Januar 2015 gilt in Deutschland ein gesetzlicher Mindestlohn 
von 8,50 Euro pro Stunde für alle abhängig Beschäftigten. Das ist 
einer der wenigen substanziellen Schritte der Bundesregierung zur Re-
regulierung der Arbeitsverhältnisse. Dadurch wird der Solidargedanke 
gestärkt und die Niedriglohnkonkurrenz zurückgedrängt.

Die ersten Erfahrungen mit dem Mindestlohn haben alle Drohsze-
narien widerlegt: Die Armutslöhne konnten, wenn auch noch unzu-
reichend, reduziert werden. Arbeitsplätze wurden nicht vernichtet. Im 
Gegenteil, die durch Mindestlöhne gestiegene Kaufkraft hat mit zur 
Steigerung der Binnennachfrage beigetragen. Bei der Arbeitsplatzent-
wicklung fällt auf, dass die Zahl der geringfügig Beschäftigten von Ok-
tober 2014 bis Oktober 2015 um 132.600 auf 7,4 Millionen gesunken 
ist. Bei den ausschließlich geringfügig Beschäftigten beläuft sich der 
Rückgang sogar auf 200.000 Stellen. Der Rückgang bei den geringfü-
gigen Beschäftigungsverhältnissen ist durch einen Aufbau sozialversi-
cherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse kompensiert worden. 
Der „Anteil ehemaliger Minijobber, der sich anschließend arbeitslos 
gemeldet hat, war hingegen mit 4 Prozent äußerst gering.“ (IMK-Re-
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port, 2016) Es wurden also in einem erheblichen Umfang prekäre Ar-
beitsverhältnisse durch reguläre Arbeitsplätze ersetzt. Das sind genau 
die erwarteten und gewollten positiven Folgen eines Mindestlohns. 
Deshalb hatte die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik schon 
lange die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns gefordert. 

Die von der Politikberatung, etwa vom Sachverständigenrat, häufig 
vorgebrachten Einschätzungen, der Mindestlohn werde massenhaft 
Arbeitsplätze vernichten, haben sich als vollkommen haltlos und damit 
als neoliberale Ideologie respektive interessengeleitete Falschbehaup-
tung erwiesen. Konsequenzen hat eine solche Fehleinschätzung, für die 
von Dumpinglöhnen Betroffenen, für die sie weitere Jahre der Armut 
bedeutete, nicht aber für die entsprechenden Politikberaterinnen und 
-berater.

Im Jahr 2016 stehen wesentliche Auseinandersetzungen um die Sta-
bilisierung und den Ausbau des Mindestlohns an. Auch muss erreicht 
werden, alle Ausnahmen für Jugendliche unter 18 Jahren und für Lang-
zeitarbeitslose zurückzunehmen. Die flächendeckende Durchsetzung 

Mindestlöhne in Europa

Absoluter Mindestlohn

pro Stunde, in Euro

Januar 2016

Relativer Mindestlohn

in Prozent des 

Medianlohns, 2014

Luxemburg 11,12 56,5

Frankreich 9,67 61,1

Niederlande 9,36 47,7

Großbritannien 9,23 48,0

Irland 9,15 43,6

Belgien 9,10 50,5

Deutschland 8,50 47,8

Quellen: WSI-Mindestlohndatenbank 2016; OECD.
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des Mindestlohns bleibt eine große Aufgabe, denn viele Unternehmen 
sind kreativ in der Umgehung dieser gesetzlichen Pflicht. Die Kontroll-
vorschriften und Dokumentationspflichten dürfen deshalb auf keinen 
Fall verwässert werden. Die jetzt erhobene Forderung nach Ausnah-
meregelungen für Flüchtlinge versucht, die Not der Geflüchteten für 
Lohndumping zu missbrauchen. Sie ist außerdem verfassungswidrig, 
da sie dem Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes widerspricht.

Der jetzige Mindestlohn von 8,50 Euro kann nur ein erster Schritt 
sein. Er bringt bei einer 38-Stunden-Woche nur ein Monatsentgelt von 
knapp 1.400 Euro brutto und liegt deutlich unter der Niedriglohn-
schwelle von 9,30 Euro. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern 
mit einer ähnlichen Wirtschaftskraft liegt der Mindestlohn im unteren 
Bereich. Mit 47,8 Prozent vom Medianeinkommen stellt er einen Ar-
mutslohn dar. Ein Anteil von 60 Prozent des Medianeinkommens muss 
das perspektivische Ziel sein. In seiner derzeitigen Höhe reicht der 
Mindestlohn kaum für ein eigenständiges Leben und vor allem nicht 
für eine ausreichende Absicherung im Alter aus. Selbst wenn man die 
zu niedrigen Hartz-IV-Sätze und die Bezugsgrößen für das Wohngeld 
zugrunde legt, liegen bei einem Entgelt von 8,50 Euro nur allein lebende 
Vollzeitbeschäftigte in Regionen mit niedrigen Mieten knapp über der 
Wohngeld- oder Grundsicherungsschwelle. Die Arbeitsgruppe Alter-
native Wirtschaftspolitik fordert deshalb, den Mindestlohn in einem 
ersten Schritt auf zehn Euro pro Stunde anzuheben. Bis die Schwelle von 
60 Prozent des Medianeinkommens erreicht ist, sollte der Mindestlohn 
überproportional angehoben werden und jährlich stärker steigen als 
die durchschnittlichen Lohneinkommen.

Höhere öffentliche Ausgaben für die Revitalisierung 
des Sozialstaats, für Bildung und Infrastruktur

Die Bewältigung der großen gesellschaftlichen und ökonomischen 
Herausforderung der Aufnahme und Integration der Flüchtlinge muss 
durch eine langfristig ausgerichtete Finanzierung sichergestellt wer-
den. Wegen der schwer abzuschätzenden Entwicklung gibt es erheb-
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liche Unsicherheiten allein schon bei der Zahl der für die nächsten 
Jahre zu erwartenden Flüchtlinge. Auch bei den Kosten für die In-
tegrationsaufwendungen pro Flüchtling gehen die Schätzungen sehr 
weit auseinander. 

Grundsätzlich sind bei der effektiven Belastung der längerfristig die 
Kosten übersteigende, ökonomische Nutzen und die daraus folgenden 
Steuermehreinnahmen zu berücksichtigen. Es gibt erste vorläufige Kos
ten-Nutzen-Analysen, die zeigen, dass selbst bei einem pessimistischen 
Szenario nach mehreren Jahren die ökonomisch positiven Impulse die 
Kosten übersteigen. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung 
(DIW) rechnet unter der pessimistischen Annahme über das Tempo 
der Integration in die Arbeitsmärkte im Jahr 2025 mit einem positiven 
Impuls für die Gesamtwirtschaft. Gelingt die Integration schneller, dann 
übersteigt bereits ab 2017 der ökonomische Nutzen die öffentlichen 
Kosten.

Die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik erwartet für die 
Integrationsmaßnahmen von Flüchtlingen im weiteren Sinne (d.h. 
nicht nur für Unterbringung und Verpflegung, sondern auch für die 
Qualifizierung, die allgemeine Verwaltung, die Gesundheitsversor-
gung etc.) zusätzliche Ausgaben des Staates von 25 bis 35 Milliarden 
Euro jährlich. Finanziert werden sollen diese Ausgaben über einen neu 
einzurichtenden Fonds. Die Fondslösung ermöglicht eine unbürokra-
tische Verteilung der Mittel, unabhängig davon, ob die Kosten beim 
Bund, bei den Ländern oder bei den Kommunen anfallen. Dieser Fonds 
muss sofort eingerichtet werden, da die notwendigen Integrationsmaß-
nahmen sonst nicht umgesetzt werden können. Noch nicht in diesem 
Fonds enthalten sind Gelder zur Vermeidung der Fluchtursachen. Vor 
allem die ausreichende Finanzierung der Flüchtlingslager im arabischen 
Raum durch das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR ist unverzüglich 
sicherzustellen.

Die Rückkehr zu einem leistungsfähigen Sozialstaat, wie er im 
MEMORANDUM 2016 beschrieben wird, erfordert auch finanzielle 
Aufwendungen für die Verbesserung der Personalausstattung des öf-
fentlichen Dienstes vor allem für die Bereiche Bildung und Pflege. Die zu 
finanzierenden Ausgaben sind im nachfolgenden Zukunftsinvestitions-
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programm enthalten. Für andere Bereiche des öffentlichen Dienstes –  
zum Beispiel Polizei und allgemeine Verwaltung – werden zusätzlich 
fünf Milliarden Euro jährlich benötigt.

Für ein Sonderprogramm zum Bau von preiswertem Wohnraum in 
Ballungsräumen – der nicht nur für Flüchtlinge dringend benötigt wird –  
werden noch einmal fünf Milliarden Euro eingeplant. Auch diese Mittel 
sind relativ kurzfristig aufzubringen. Die zunehmende Wohnungsnot 
in den Ballungszentren erfordert ein schnelles Handeln.

Neben den anstehenden Integrationsaufwendungen und den Auf-
wendungen für öffentliche Dienstleistungen entstehen auch Ausgaben 
zur Überwindung des allgemeinen Investitionsstaus – Investitionen, 
deren Notwendigkeit seit Jahren von niemandem ernsthaft bestritten 
wird, die aber trotzdem nicht angegangen werden. In zahlreichen Stu-
dien des DIW, im KfW-Kommunalpanel, im Bericht der Fratzscher-
Kommission beim Bundeswirtschaftsministerium und in den Berichten 
der OECD ist dieser Mangel mannigfach dokumentiert.

Diese Investitionslücke ist nicht kurzfristig zu beheben. Es ist eine 
Mammutaufgabe für viele Jahre. Das seit langem von der Arbeitsgruppe 
Alternative Wirtschaftspolitik geforderte Investitions- und Ausgaben-
programm ist ein konkreter Vorschlag, wie diese Lücke über absehbare 
Zeiträume geschlossen werden kann. Weil gesellschaftliche Bedarfe oft 
nur mit zusätzlichen Personalausgaben finanziert werden können, ist 
eine Begrenzung der Mittel auf Investitionen im engeren Sinne nicht 
sinnvoll. Der Bau einer neuen Schule ergibt keinen Sinn, wenn keine 
Lehrerinnen und Lehrer dafür eingestellt werden.

Für den notwendigen sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft 
fordert die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik ein Investi-
tions- und Ausgabenprogramm von zusätzlich 100 Milliarden Euro 
jährlich. Sie verteilen sich auf die Bereiche Bildung (25 Milliarden 
Euro), Verkehrsinfrastruktur (10 Milliarden Euro), Kommunale Ausga-
ben (10 Milliarden Euro), energetische Gebäudesanierung (5 Milliarden 
Euro), lokale Pflegeinfrastruktur (20 Milliarden Euro) und zusätzliche 
Arbeitsmarktausgaben (30 Milliarden Euro). 

Ausgangspunkt für ein solches Investitions- und Ausgabenpro-
gramm sind ungedeckte gesellschaftliche Bedarfe. Diese konzentrieren 
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sich auf: das berechtigte Anliegen nach mehr und qualitativ besserer 
Bildung, nach einem geringeren Energie- und Ressourcenverbrauch, 
nach besseren Maßnahmen der Daseinsvorsorge und generell nach ei-
ner besseren Versorgung mit öffentlichen Dienstleistungen. Gleichzeitig 
zielt dieses Programm darauf, die Beschäftigung und die Massenein-
kommen zu steigern. Es geht um den Abbau von Arbeitslosigkeit und 
zugleich um die Verbesserung der materiellen Lebenslage großer Teile 
der Bevölkerung. Die Ausgestaltung des Programms ist ausführlich im 
MEMORANDUM 2014 beschrieben.

Von den Arbeitsmarktausgaben sind 20 Milliarden Euro für die 
Aufstockung der Leistungen von ALG-II-Bezieherinnen und -Beziehern 
vorgesehen. Nach wie vor reichen die Mittel nicht aus, um ein Leben 
in Würde und eine Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen. Zehn 
Milliarden Euro der Arbeitsmarktgelder sind für die Finanzierung des 
Programms „Gute öffentlich geförderte Beschäftigung“ vorgesehen.

Das Gesamtprogramm ergibt notwendige jährliche zusätzliche Aus-
gaben von 130 bis 140 Milliarden Euro. Die schnelle Implementierung 
eines solchen Programms ist sehr anspruchsvoll. Nicht nur die Bereit-
stellung der dafür notwendigen Finanzierung ist in vollem Umfang 
kurzfristig schwer möglich. Auch die notwendigen Produktionskapa-
zitäten sind im entsprechenden Umfang kurzfristig nicht vorhanden. 
Es werden nicht sofort genügend Lehrkräfte zur Verfügung stehen, um 
die volle Bedarfsdeckung in den Bereichen Bildung und Integration in 
Angriff nehmen zu können. Auch die Kapazitäten der Bauindustrie 
werden, nach erheblichem Kapazitätsabbau in den vergangenen Jah-
ren, nicht sofort alle hier definierten Bedarfe abdecken können. Das 
Programm wird sukzessive, entsprechend dem zur Verfügung stehen-
den Finanzierungsrahmen und den vorhandenen Kapazitäten, hoch-
gefahren, bis die jährliche Summe von 130 bis 140 Milliarden Euro 
zusätzlich erreicht ist.

Eine weitere Forderung betrifft die Evaluierung der Politikberatung. 
Das Beispiel Mindestlohn hat gezeigt, welche katastrophalen Fehl-
einschätzungen in der Politikberatung vorkommen. Diese werden im 
Grunde nie aufgearbeitet. Das ist fatal, weil dadurch aus den Fehlein-
schätzungen keine Lehren für die Zukunft gezogen werden können. Die 
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Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik fordert, dass alle von der 
Bundesregierung in Auftrag gegebenen politikberatenden Studien und 
Empfehlungen evaluiert werden müssen. Die Ergebnisse der Evaluation 
sind grundsätzlich zu veröffentlichen.

Die Finanzierung ist möglich

Um die anstehenden gesellschaftlichen Herausforderungen zu bewäl-
tigen und die Forderungen der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschafts-
politik umzusetzen, ist eine entsprechende Finanzierung notwendig. 
Die Finanzierung erfolgt auf drei Ebenen:
•	 Selbstfinanzierungseffekte,
•	 Kreditaufnahme,
•	 Steuerpolitik.

Kurzfristig kann auf eine Nutzung der öffentlichen Kreditaufnahme 
nicht verzichtet werden. Denn Selbstfinanzierungseffekte und die Ge-
nerierung von Steuermehreinnahmen durch eine andere Steuerpolitik 
wirken erst mit zeitlicher Verzögerung. Trotz der Schuldenbremse 
des Bundes bieten sich noch erhebliche Spielräume der verfassungs-
rechtlich zulässigen öffentlichen Kreditaufnahme. Der Verzicht auf 
die „schwarze Null“ würde nach den in der Verfassung vorgesehenen 
Regeln der Schuldenbremse dem Bund eine faktische Netto-Kreditauf-
nahme von etwa zwölf Milliarden Euro ermöglichen. Diese Finanzie-
rung stünde sofort zur Verfügung. Sie würde zur Speisung des Fonds 
für die Flüchtlingsintegration genutzt.

Darüber hinaus handelt es sich bei der Finanzierung der erforder-
lichen Versorgung und Integration der nach Deutschland geflohenen 
Menschen um eine außergewöhnliche Notsituation. Artikel 109 Absatz 3  
Satz 2 des Grundgesetzes bestimmt für genau solche Situationen, dass 
Bund und Länder von den ansonsten restriktiven Kreditbeschränkungen 
abweichen dürfen. Im Interesse des gesellschaftlichen Zusammenhalts 
und einer zügigen Bewältigung dieser außergewöhnlichen Herausforde-
rungen plädiert die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik dafür, 
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von dieser Möglichkeit vorübergehend Gebrauch zu machen. Auch 
diese weitere Kreditaufnahme würde ausschließlich zur Finanzierung 
des Fonds verwendet. 

Da eine Abschaffung der Schuldenbremse im Grundgesetz politisch 
derzeit als nicht durchsetzbar anzusehen ist, würde eine Modifikation 
der gesetzlichen Ausführungsbestimmungen über die Aufnahme der 
„Goldenen Regel“ der Finanzwissenschaft die ökonomischen Hand-
lungsoptionen erweitern. Sie schreibt die Finanzierung von öffentlichen 
Nettoinvestitionen durch Budgetdefizite vor. Denn die öffentlichen 
Investitionen refinanzieren sich über steigende gesamtwirtschaftliche 
Erträge, die sich in Steuermehreinnahmen niederschlagen. Zugleich 
lassen sich mit der „Goldenen Regel“ die Generationengerechtigkeit 
und die Förderung des Wirtschaftswachstums stärken. Öffentliche 
Investitionen erhöhen den öffentlichen Kapitalstock und schaffen 
Wachstumspotenzial zugunsten zukünftiger Generationen. Zugleich 
profitieren künftige Generationen von den heute vorgenommenen öf-
fentlichen Investitionen. Im Sinne einer intergenerativen Gerechtigkeit 
ist es gerechtfertigt künftige Generationen auch zur Finanzierung über 
den Schuldendienst heranzuziehen. Der EU-Fiskalpakt und die deutsche 
Schuldenbremse erweisen sich als ökonomisch kontraproduktiv. Es ist 
sinnvoll, öffentliche Investitionen ganz oder zumindest teilweise von 
der Verschuldungsgrenze im europäischen fiskalpolitischen Regelwerk 
und der deutschen Schuldenbremse auszunehmen.

Über die Kreditaufnahme hinaus wird mittel- und langfristig die Fi-
nanzierung der zusätzlichen Ausgaben auch durch Selbstfinanzierungs-
effekte sichergestellt. Eine Aufstockung der öffentlichen Ausgaben führt 
bei Staatskonsum (staatliche Käufe von Gütern und Dienstleistungen) 
und öffentlichen Investitionen über eine Erhöhung des privaten Kon-
sums zu einer höheren gesamtwirtschaftlichen Nachfrage. Diese führt 
dann über Multiplikatorprozesse zu einer zusätzlichen Ausweitung 
der Nachfrage und damit der Produktion. Mittlerweile scheint sich 
angesichts zahlreicher neuer empirischer Untersuchungen wieder die 
Einsicht durchgesetzt zu haben, dass der Multiplikator für staatliche 
Ausgaben, insbesondere für öffentliche Investitionen tatsächlich bei 
eins oder sogar spürbar darüber liegt.
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Bei einem angenommenen Multiplikator von eins führt eine Er-
höhung der öffentlichen Ausgaben um 130 Milliarden Euro zu einer 
Erhöhung des Bruttoinlandsprodukts um denselben Betrag. Das höhere 
Bruttoinlandsprodukt führt zu höheren Staatseinnahmen. Das sind in 
Deutschland üblicherweise etwa 50 Prozent des zusätzlichen Brutto-
inlandsprodukts. Damit löst eine komplett kreditfinanzierte Erhöhung 
der öffentlichen Ausgaben um 130 Milliarden Euro also nur ein höheres 
staatliches Defizit von 65 Milliarden Euro aus. Die tatsächliche Höhe 
des Multiplikators hängt allerdings von vielen Faktoren ab, vor allem 
von der Art der Ausgaben, der konjunkturellen Situation und dem Grad 
der Außenverflechtungen einer Ökonomie. Diese Gelder stehen mittel-
fristig zur Verfügung. Die daraus resultierenden Steuermehreinnahmen 
werden ebenfalls vorrangig für den Fonds verwendet.

Seit jeher fordert die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik 
aber auch Maßnahmen für eine gerechte Steuerlastverteilung durch 
den stärkeren Einbezug der Einkommens- und Vermögensstarken. Ge-
rade an der Steuerpolitik zeigt sich überdeutlich, ob die Gesellschaft 
das Solidarprinzip umsetzt. Mit der Steuerpolitik kann auf der Ebene 
der Sekundärverteilung eine gerechtere Verteilung von Einkommen 
und Vermögen zur Finanzierung staatlicher Aufgaben durchgesetzt 
werden.

Die Steuermehreinnahmen fallen langfristig an. Damit kann das 
Investitions- und Ausgabenprogramm finanziert werden. Dank zu-
nehmender Konzentration des gesellschaftlichen Reichtums verfügen 
Spitzenverdienerinnen und Spitzenverdiener sowie Vermögende über 
die ökonomische Leistungsfähigkeit dazu. Sie sind am Ende auch noch 
ökonomisch die Profiteure einer gelungenen Integration. Doch während 
mit der Flüchtlingsmisere aller Welt deutlich vor Augen tritt, dass es 
Hunderttausenden, die sich nach Deutschland retten konnten, am Not-
wendigsten mangelt, ist es ein Versagen der Politik, die Reichen nicht 
stärker an der Finanzierung der notwendigen Ausgaben zu beteiligen. 
Nirgendwo tritt dieser Widerspruch krasser und aktueller hervor als in 
der Debatte um die vom Bundesverfassungsgericht (BVerfG) erzwun-
gene Reform des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes. Die 
weitgehende Privilegierung von Betriebsvermögen ist verfassungsfeind-
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lich und ökonomisch durch nichts zu rechtfertigen. Trotzdem weigert 
sich die Große Koalition, eine weitgehende Reform vorzunehmen.

Für eine gerechtere Steuerpolitik sowie für die langfristige Finan-
zierung eines leistungsfähigeren Sozialstaates und ausreichender öf-
fentlicher Investitionen fordert die Arbeitsgruppe Alternative Wirt-
schaftspolitik:
•	 Angesichts der vielfältig zu bewältigenden Herausforderungen ist 

der Solidaritätszuschlag beizubehalten. Bei Bedarf können durch 
einfachen Gesetzesbeschluss auch Mittel aus dem Solidaritätszu-
schlag ab 2020 für die Finanzierung des Fonds zur Finanzierung 
der Flüchtlingsaufnahme und -integration verwendet werden.

•	 Die Einführung einer einmaligen und auf zehn Jahre gestreckten 
Vermögensabgabe für Superreiche ist unvermeidbar. Die Vermö-
gensabgabe kommt ausschließlich dem Bundeshaushalt zugute. Be-
messungsgrundlage ist das Nettovermögen, das oberhalb eines per-
sönlichen Freibetrages von einer Million Euro und zwei Millionen 
Euro beim Betriebsvermögen mit einem faktischen Steuersatz von 
zwei Prozent belegt wird. Der Freibetrag je Kind sollte 250.000 Euro 
betragen. 

•	 Die längst überfällige Wiederbelebung der Vermögensteuer wird in 
Angriff genommen. Dazu gehört nach den Vorgaben des Bundesver-
fassungsgerichts eine am Verkehrswert ausgerichtete Bewertung des 
Immobilienvermögens. Der Steuersatz sollte ein Prozent betragen 
und auf Vermögen von mehr als 500.000 Euro (bei gemeinsamer 
Veranlagung von Ehepartnerinnen und Ehepartnern, bis das Ehe-
gattensplitting ausläuft, das Doppelte) erhoben werden. Je Kind 
sollte ein Freibetrag von 100.000 Euro angewendet werden. Selbst 
genutztes Wohneigentum wird nicht der Besteuerung unterzogen.

•	 Die ausgeschütteten Gewinne aus der Veräußerung von inländischen 
Unternehmensbeteiligungen werden nicht mehr länger steuerfrei ge-
stellt. Der Körperschaftsteuersatz sollte von derzeit 15 Prozent auf 
30 Prozent erhöht werden. Die Möglichkeiten zum unbegrenzten 
Verlustvortrag müssen zeitlich und der Höhe nach stärker be-
schränkt werden. Zudem ist die Gewerbesteuer zu einer Gemein-
dewirtschaftsteuer auszubauen. Eingeschlossen in die Steuerpflicht 
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sind dann auch die freien Berufe. Bei der Bemessungsgrundlage 
werden die Entgelte für betrieblich genutztes Kapital (z.B. Mieten, 
Pachten, Lizenzen) vollständig einbezogen. 

•	 Die Kapitaleinkünfte werden wieder mit dem persönlichen Ein-
kommensteuersatz besteuert. Dadurch würde die derzeit geltende, 
ungerechte Abgeltungsteuer auf Zinserträge mit pauschal 25 Pro-
zent aufgelöst. 

•	 Eine zügige Einführung der Finanztransaktionsteuer ist dringlich: 
Dem Begehren der Finanzbranche nach Ausnahmen für bestimmte 
Geschäfte und Sektoren sowie nach noch niedrigeren Steuersätzen 
als die von der EU-Kommission vorgeschlagenen darf nicht nach-
gegeben werden.

•	 Die Personalnot in den Finanzverwaltungen, insbesondere im Be-
reich der Betriebsprüfung wird durch eine Aufstockung der Beschäf-
tigten entsprechend der Personalbedarfsplanung beendet.

•	 Um die Besteuerung von Einkommen gerechter zu gestalten, fordert 
die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, den Tarifverlauf 
bei der Einkommensteuer (Grenzsteuersatz) oberhalb eines deutlich 
erhöhten Grundfreibetrages beginnen zu lassen und durchgehend 
linear bis zu einem Spitzensteuersatz von 53 Prozent festzuschrei-
ben. Das Ehegattensplitting sollte schrittweise in Abhängigkeit von 
der Höhe des zu versteuernden Einkommens abgebaut und auf die 
Übertragung des nicht ausgeschöpften doppelten Grundfreibetrages 
begrenzt werden. 

Fazit: Der Problemdruck in Deutschland und Europa hat enorm zuge-
nommen. Der nicht mehr ausreichend funktionierende Sozialstaat und 
die Mängel in der Organisation von Staatlichkeit insgesamt werden 
immer deutlicher. Dazu kommt ein lange vor der Flüchtlingszuwan-
derung durch die staatliche Kürzungspolitik durchgesetzter Verfall 
der öffentlichen Infrastruktur und des öffentlichen Vermögens. Sozi-
al, ökonomisch und ökologisch wird der neoliberale Kurs, der jetzt 
durch die völlig konzeptionslose und unzureichende Finanzierung 
der Flüchtlingsintegration verschärft wird, zur gesellschaftlichen Be-
drohung. Alternativen in der Wirtschaftspolitik sind nicht mehr nur 
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notwendig, um drängende ökonomische Probleme zu lösen. Ohne 
eine Umsteuerung in der Wirtschaftspolitik droht eine Erosion des 
demokratischen politischen Systems. 

*   *   *
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1 	 Europäische Union – zwischen Zerfall 
	 und Zusammenhalt

Die EU steckt derzeit in der größten Krise seit ihrer Gründung. Was 
mit einer Krise des Währungssystems begann, hat sich längst zu mul-
tiplen Krisen ausgewachsen. Dem desaströsen Krisenmanagement der 
EU muss mit einem „Herkulesplan“ für Griechenland und andere 
krisengeschüttelte Staaten sowie einem europäischen Investitions-
programm entgegengewirkt werden. Darüber hinaus ist auch eine 
umfassende Regulierung der Finanzmärkte, insbesondere der Schatten
banken erforderlich. Gleichzeitig ist der Handlungsdruck enorm groß, 
die Europäische Union auf eine neue Basis zu stellen und sie zu demo-
kratisieren. Für institutionelle Reformen der Europäischen Währungs-
union stellt die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik konkrete 
Vorschläge vor.

Die Europäische Union steht vor erheblichen Herausforderungen. 
•	 Erstens ist sie nach wie vor mit den Folgen der internationalen und 

europäischen Finanzkrise konfrontiert. 
•	 Zweitens hat die Antwort auf die internationale Krise 2007ff. einen 

weiteren Abbau der Sozialstaatlichkeit gebracht; der Wettbewerb 
innerhalb der Gemeinschaft wurde weiter erhöht. 

•	 Drittens sollten die Austeritätsprogramme helfen, die Kosten der 
Banken- und Finanzkrise zu schultern. Tatsächlich aber haben diese 
Programme die Krise in den betroffenen Mitgliedsländern verschärft 
– das sieht inzwischen auch der Internationale Währungsfonds so 
(IWF 2015). 

•	 Viertens hat sich diese Krise verstetigt – somit ist aus der interna-
tionalen Finanzkrise 2007ff., die ihren geografischen Ursprung in 
den USA hatte, eine Krise Europas, der europäischen Werte und 
der Eurozone geworden.

•	 Fünftens gibt es in etlichen Mitgliedsländern starke nationalstaat-
liche und nationalistische Bewegungen, die auf die Gemeinschaft 
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zentrifugal wirken. Nicht nur in Großbritannien wird über Mög-
lichkeiten des Austritts aus der Wirtschaftsgemeinschaft gesprochen 
(„Brexit“).

•	 Sechstens sind die Herausforderungen, vor denen die EU aufgrund 
der aktuellen Flüchtlingsmigration steht, nicht von einzelnen Mit-
gliedsländern, sondern nur gemeinsam und als gesamteuropäische 
Aufgabe sinnvoll zu bewältigen. Genau diese Gemeinsamkeit in den 
Politik- und Problemlösungsansätzen aber fehlt über weite Stre-
cken. Vieles spricht dafür, dass das Jahr 2016 zu einem wichtigen 
Entscheidungsjahr für die Gemeinschaft wird. Es stellen sich zwei 
Alternativen: das Auseinanderbrechen in Nationalstaaten – oder 
die Weiterentwicklung der Gemeinschaft.

Die Europäische Union ist ihren Grundsätzen keine Solidargemein-
schaft. Sie hat sich vielmehr in eine Wettbewerbsgemeinschaft trans-
formiert. Das ist eine Fehlkonstruktion. In der europäischen Wirt-
schafts- und Wettbewerbsgemeinschaft setzen die Lösungsansätze 
für die zahlreichen Probleme in erster Linie auf der nationalen Ebene 
an. Die Lösungen sind oftmals nicht koordiniert. Daraus erwachsen 
Spannungen. Trotz der riesigen Probleme der EU wollen weitere Staa-
ten Mitglied dieser Wirtschaftsgemeinschaft werden. Ein Grund für 
diese Attraktivität ist die EU-Geschichte: In den ersten Jahrzehnten hat 
das Wirtschaftswachstum dafür gesorgt, dass auch die schwächeren 
Länder pro Kopf reicher wurden. Außerdem war die EWG eine Art 
Friedensgarantie. Als Wirtschaftsgemeinschaft mit einem großen Bin-
nenmarkt bietet die EU ebenfalls Vorteile. Die Schaffung eines Binnen-
marktes war ein wesentlicher Schritt in der EU-Geschichte; heute leben 
hier 508 Millionen Menschen. 

Die EU ist nun dabei, ihren Anspruch, eine „Werteunion“ zu sein, 
endgültig zu verlieren. Aber dazu war sie auch niemals geschaffen wor-
den. Heute stehen im Mittelpunkt der Europäischen Union die Freiheit 
des Güterverkehrs und des Kapitalverkehrs, die Dienstleistungsfreiheit 
sowie die grundsätzliche Freiheit der EU-Bürgerinnen und -Bürger, 
sich in den Mitgliedsstaaten niederzulassen. Allerdings werden an die 
Niederlassungsfreiheit wesentlich härtere Anforderungen gestellt als 
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an die anderen EU-Freiheiten. Sie steht auch in den aktuellen Debatten 
unter Druck.

Aktuell vereint die Europäische Union 28 in ihrer Wirtschaftskraft, 
Bevölkerungsgröße und Geschichte höchst unterschiedliche Mitglieds-
staaten, die bei allen Unterschieden in der nationalen Politik ähnliche 
Strategien in etlichen Grundsatzfragen der Marktorientierung verfol-
gen. Besonders deutlich zeigten sich die Gemeinsamkeiten bei der in-
ternationalen Finanzkrise, in der alle Mitgliedsländer auf die Stützung 
des überkommenen, renditeorientierten und maroden Finanzsystems 
gesetzt haben. So wurde nicht dem krisenverursachenden Bankensektor 
eine „Renditebremse“, sondern flächendeckend den Staatshaushalten 
eine Schuldenbremse („Fiskalpakt“) verordnet. Soziale Fragen und 
soziale Folgen der Unterordnung des Staates unter das Renditekalkül 
der Unternehmen wurden und werden in der EU, aber auch in den 
einzelnen Mitgliedsstaaten weitgehend ausgeblendet. Das Erstarken 
des nationalistischen Gedankengutes in etlichen Mitgliedsländern lässt 
große Unterschiede im Staatsverständnis erkennen. Dies zeigt sich in 
aller Deutlichkeit in den unterschiedlichen Bewertungen und Strategien 
der einzelnen EU-Mitgliedsländer zur Handhabung der Flüchtlings-
migration. 

1.1 	 Ursachen und Folgen der sogenannten Eurokrise: 	
	 Rückblick und Schlussfolgerungen

Nur 19 der 28 Mitgliedsländer der EU sind über die Gemeinschafts-
währung Euro direkt miteinander verbunden. Staaten, die der EU 
beitreten wollen, müssen sich dazu bereit erklären, grundsätzlich auch 
die Gemeinschaftswährung einführen zu wollen. Ein verbindlicher 
Zeitplan muss indes nicht vorgelegt werden. Die Mitgliedschaft in der 
Eurozone führt zur Abschaffung der eigenen, nationalen Währung 
und zur Aufgabe einer nationalen Geldpolitik. Die geldpolitischen 
Entscheidungen der Eurozone, etwa die Leitzinspolitik, werden von 
der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt am Main getrof-
fen. 
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Unmittelbar nach der Einführung der Gemeinschaftswährung pro-
fitierten gerade die heutigen Krisenländer besonders von der Zinskon-
vergenz bei Staatsanleihen. Ihre öffentlichen Haushalte wurden mit der 
Euro-Einführung deutlich von Zinszahlungen für Staatsanleihen entlas
tet. Im Zuge der internationalen Finanzkrise wendete sich dieses Blatt. 
Die Zinsvorteile, die die gemeinsame Währung in den ersten Jahren der 
Einführung für Länder wie Griechenland, Spanien und Portugal hatte, 
wurden auf einmal von massiven Zinsaufschlägen abgelöst. 

Während Deutschland, die Niederlande, Österreich, Frankreich 
und Schweden, aber auch Irland inzwischen Zinsen von weniger als 
einem Prozent für ihre Staatsanleihen zahlen müssen, sieht es am an-
deren Ende der Skala ganz anders aus. Auf eine solche krisenhafte und 
krisenverschärfende Entwicklung waren die Verträge der EU und die 
Spielregeln der Eurozone nicht ausgelegt. 

Ist die EU schon keine Solidargemeinschaft, so ist es die Eurozone 
noch weniger. Bereits bei deren Entstehung wurde eine „No Bailout“-
Klausel vereinbart: Mitgliedstaaten des Währungsraums Eurozone 
dürfen nicht für die Schulden der anderen Mitgliedsstaaten haften. 
Eine freiwillige gemeinsame Kreditaufnahme durch alle Länder der 
Eurozone, die der ab 2009 einsetzenden Destabilisierung hätte entge-
genwirken können, wurde gerade von Deutschland kategorisch ausge-
schlossen. Erst die „No Bailout“-Klausel brachte den Internationalen 
Währungsfonds als wichtigen Entscheider über die Zukunft einzelner 
Eurozonen-Länder ins Spiel. Als Antwort auf die spannungsgeladene 
Krise des Währungssystems wurde ein umfangreicher Maßnahmen
katalog umgesetzt (in großen Teilen außerhalb des EU-Vertragswerks), 
in dessen Mittelpunkt neben den Kredithilfen für einzelne Euro-Mit-
glieder der sogenannte Fiskalpakt steht, der eine expansive Finanzpoli
tik weitgehend unmöglich macht. 

Realwirtschaftlich hat die Krise den Wirtschaftsraum der Eurozone 
weiter gespalten (siehe Abbildung auf Seite 64). Es gibt Länder wie 
Deutschland, wo die heimische Wirtschaft relativ zügig aus der Krise 
herausgefunden hat. Andere Länder dagegen sind mit einer Krisenper-
sistenz konfrontiert. Dies liegt auch an dem aufgezwungenen neoliberal 
motivierten Austeritätsmodell, das nicht nur keinen finanzpolitischen 
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Spielraum zur Ankurbelung der Binnennachfrage lässt. Vielmehr wird 
dem Staat auch untersagt, stärker als ordnungsgebender Akteur auf-
zutreten. Das zeigt sich nicht zuletzt in Griechenland, wo der von der 
Troika seit 2010 erzwungene Personalabbau im öffentlichen Dienst 
den Kampf gegen Korruption und Steuerhinterziehung drastisch er-
schwerte.

Die Kosten der internationalen Finanzkrise 2007ff. wurden in allen 
Ländern der Eurozone vor allem den Beschäftigten, Rentnerinnen und 
Rentnern sowie den Empfängerinnen und Empfängern von Soziallei-
stungen aufgebürdet. Die Arbeitslosigkeit, insbesondere der Jugend, 
schnellte nach oben und befindet sich in vielen Ländern immer noch 
auf einem sehr hohen Niveau (siehe Abbildung auf Seite 65).

1.2 	 Exkurs Griechenland

Herkulesplan gefordert 

Besonders in Griechenland zeigen sich die Folgen der fehlgeleiteten 
Politik. Griechenland hat weit über 250 Milliarden Euro im Zuge 
der unterschiedlichen Hilfsprogramme erhalten. Diese gingen jedoch 
vor allem in den Schuldendienst, d.h. in Zinszahlungen und das Ab-
lösen alter Kredite durch neue. Gewonnen haben bei diesem Spiel vor 
allem diejenigen internationalen Finanzinvestoren, die hochverzinste 
griechische Staatspapiere gehalten haben. Die Vergabe von „Hilfs
paket-Geldern“ zur Verhinderung des Staatsbankrotts wurde an harte 
Bedingungen geknüpft: die Abschmelzung öffentlicher Ausgaben, 
Maßnahmen zur Senkung des Lohnniveaus sowie die Privatisierung 
öffentlicher Unternehmen. Die Kürzungsprogramme haben die Wirt-
schaft des Landes einbrechen lassen. Die Schulden konnten so in kur-
zer Frist in – gemessen am Bruttoinlandsprodukt – exorbitante Höhen 
schnellen. Dabei ist schon lange klar, dass diese Austeritätspolitik die 
sozial-ökonomische Krise vertieft. Notwendig wären ein Sofortpro-
gramm gegen Armut sowie der Stopp eines großen Teils der Austeri-
tätspolitik. Doch nachhaltige Maßnahmenpakete zur Überwindung 
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der sozialen Krise sowie zur wirtschaftlichen Stärkung und dadurch 
erzeugte Steuermehreinnahmen sind nicht in Sicht. Ein „Grexit“ ist 
es auch nicht, wenngleich dieses Thema 2015 forciert in den Medien 
aufgegriffen wurde. 

Von den Mitgliedsstaaten der Eurozone wurde bislang kein geord-
neter Mechanismus geschaffen, aus der Gemeinschaftswährung auszu-
treten. Warum auch? Ökonomisch hat sich der Euro gerade in seiner 
Funktion als Leitwährung bewährt – auch wenn der Wechselkurs zum 
US-Dollar unter der Erstnotierung am 1. Januar 1999 liegt (damals 
entsprach 1 Euro 1,17 US- Dollar). Zudem dürfte die Schaffung eines 
solchen Mechanismus angesichts der nationalistischen Tendenzen in 
zahlreichen Mitgliedsländern der Eurozone zu einer breiten Diskussion 
über Austrittsmöglichkeiten führen und die Spekulationen über die 
Zahlungsfähigkeit einzelner Eurostaaten an den Finanzmärkten neu 
befeuern. Das würde die Währung und damit den Wirtschaftsraum ex-
trem schwächen. Die Destabilisierung des Eurosystems wäre die Folge. 
Auch für Griechenland hätte ein „Grexit“ mangels einer international 
wettbewerbsfähigen Exportwirtschaft und wegen der Abhängigkeit 
von Importen keinen Vorteil, sondern würde die Situation aufgrund 
der bestehenden Ungleichgewichte eher verschärfen. 

Gleichzeitig mit den wirtschaftlichen Problemen hat die geografische 
Lage Griechenlands dazu geführt, dass große Teile der nach Europa 
Flüchtenden buchstäblich dort stranden. Jahrelang hat das niemanden 
in Europa gestört. Das Dublin-III-Abkommen sorgte dafür, dass diese 
Flüchtlinge in Griechenland Asyl beantragen mussten. Eine Weiterver-
teilung der Flüchtlinge in Europa hat nie stattgefunden. Erst als die Zahl 
der ankommenden Menschen so weit anstieg, dass die Geflüchteten in 
großer Zahl nach Mitteleuropa weiterzogen, wurde dies als Problem 
wahrgenommen. Substanzielle Hilfeleistungen von der EU für diese 
besonderen Belastungen erhält Griechenland bis heute nicht.

Angesichts dieser Gemengelage scheint es notwendig, für das im-
mer noch notleidende Griechenland – aber auch für andere krisen-
geschüttelte Länder – einen sinnvollen, tiefgreifenden und sozial so-
wie politisch akzeptierten Herkulesplan aufzusetzen. Die Zeiten sind 
günstig – denn es wird immer deutlicher, dass massiver Sozialabbau 
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das Gesamtkonstrukt Eurozone und die EU gefährden. Grundsätzlich 
sollten solche Programme auf drei Säulen stehen – Armutsbekämp-
fung und gesellschaftliche Akzeptanz, wirtschaftspolitische Struktur-
reformen und Modernisierung der Infrastruktur sowie Eingriffe in den 
Finanzmarkt:
•	 Erstens sollte ein Sofortprogramm gegen die massenhafte Armut 

umgesetzt werden. Durch eine armutsbekämpfende Politik und eine 
unmittelbar den Lebensalltag betreffende Soforthilfe ließe sich die 
politische Akzeptanz einer künftigen Sanierungspolitik verbessern 
und die Binnennachfrage anstoßen. Parallel muss in Griechenland 
aus innerdemokratischen Gründen ein Beitrag zur „Good Govern
ance“ durchgesetzt werden. Dazu gehört die Bekämpfung der Kor-
ruption, der Steuerhinterziehung und der Kapitalflucht, zu der die 
griechischen Regierung und die internationalen Geldgeber eine Rei-
he von schnell durchzuführenden Reformmaßnahmen vereinbart 
haben.

•	 Zweitens sind für die Bewältigung der Migrationsbewegungen fi-
nanzielle und organisatorische Hilfen zu leisten.

•	 Drittens ist entgegen der bisherigen Austeritätspolitik, die die Troika 
zugunsten der Geldgeber durchgesetzt hat, der gezielte Aufbau einer 
nachhaltigen, wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstruktur und einer öf-
fentlichen Infrastruktur mit einem Herkulesplan durchzusetzen. Der 
Aufbau Griechenlands sollte in ein umfassendes Programm zur wirt-
schaftsstrukturellen Stärkung der Eurozone eingebettet werden. In 
Griechenland gibt es aktuell keine wettbewerbsfähige Exportindus
trie. Dabei sind die Lohnstückkosten (Arbeitskosten pro Stunde 
bezogen auf die Produktivität je Arbeitsstunde) in den Jahren 2011 
bis 2014 in Griechenland um fast 13 Prozent gesunken. Trotzdem 
gehen die Exporte zurück. Es sind also nicht die Löhne allein, es 
ist in erster Linie die Wirtschaftsstruktur – Griechenland braucht 
dringend eine durch modernde Technologien geprägte industrielle 
Basis auch mit kleineren und mittleren Unternehmen. Investitionen 
sind notwendig; das Land steht in der EU völlig abgeschlagen da. 

•	 Viertens ist ein nachhaltiger Schuldendeal zur dauerhaften Reduzie-
rung des Schuldendienstes erforderlich. Dies ist ansatzweise bereits 
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durch die Streckung der Laufzeiten erfolgt. Eine solche Streckung 
unterscheidet sich formal deutlich von einem Schuldenschnitt, hat 
aber teilweise ähnliche Wirkung. Zwar ist der Schuldendienst durch 
gestundete Zins- und Tilgungszahlungen für den griechischen Staat 
keines der akut drängenden Probleme. Die hohe Schuldenlast hängt 
aber dennoch wie ein Damoklesschwert über dem Land, was drin-
gend nötige private Investitionen verhindert. 

1.3 	 Expansive Geldpolitik kann die Probleme 
	 allein nicht lösen

Die EZB fährt eine Geldpolitik, die auf allen Ebenen auf „leichtes“ 
Geld setzt. Die Leitzinsen sind extrem gering. Hinzu kommt der An-
kauf von Anleihen im Besitz der Banken. Die lehrbuchmäßige Geldthe-
orie geht davon aus, dass mit einer lockeren Geldpolitik vor allem über 
billige Liquidität die Realwirtschaft über die Investitionsnachfrage 
angekurbelt wird. Die Wirkungsmechanismen sind einfach: Investi-
tionen sollen attraktiver als die Geldhaltung werden, die bestenfalls 
einen extrem geringen Zins bringt. Zudem begünstigt die Niedrig-
zinsphase eine kreditfinanzierte realwirtschaftliche Nachfrage. Dazu 
kommt, dass die steigende Geldmenge auch über die steigende Nach-
frage die Preise anziehen lässt, weshalb sich die Zentralbank, die sich 
der Preisstabilität verpflichtet sieht, wieder zu einer Zinserhöhung 
entschließt. 

Genau diese annahmemäßigen Routinen der Geldpolitik, die sich in 
jedem Lehrbuch der Volkswirtschaftslehre finden, lassen in der Realität 
auf sich warten. Offenbar gibt es diese einfachen Wirkungszusammen-
hänge nicht mehr – in Japan gibt es sie bereits seit mehr als 20 Jahren 
nicht mehr.

Formal hat die EZB ein zentrales Ziel – die Inflationsorientierung. 
Darüber hinaus tut sie alles, um das renditeorientierte Geldsystem zu 
stabilisieren. Inzwischen entsteht auch der Eindruck, dass die EZB 
eine Wechselkurspolitik betreibt. Im Unterschied zur amerikanischen 
Zentralbank Fed ist die EZB nicht für die gesamtwirtschaftliche Ent-
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wicklung und damit für das Wirtschaftswachstum zuständig. Es geht 
ihr um die Preise; die Zielinflation liegt unter, aber nahe zwei Prozent. 
Tatsächlich jedoch sieht sich die EZB derzeit mit dem Problem der 
Deflation und nicht mit dem Problem der Inflation konfrontiert. Der 
Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI), der bei dieser Einschät-
zung zugrunde gelegt wird, zeigt bestenfalls geringe Preissteigerungen 
an. Dies liegt zum einen an sinkenden Energiepreisen im Zuge des 
Ölpreisverfalls, zum anderen aber auch an wichtigen Nachfragekom-
ponenten. Investitionen und teilweise der private Verbrauch, vor allem 
aber die Nachfrage aus den sogenannten Emerging Economies schwä-
cheln. Deflation bedeutet, dass die Unternehmen keinen oder nur einen 
extrem geringen Spielraum zur Preiserhöhung haben. Folglich trüben 
sich die Gewinnaussichten ein. Das wiederum hat zur Konsequenz, 
dass Investitionen als unattraktiv erscheinen.

Die Geldpolitik kann keine originäre, effektive Nachfrage nach Gü-
tern und Dienstleistungen schaffen. Alle Aktivitäten der EZB beschrän-
ken sich auf geldpolitische Impulse. Die Übertragung dieser Impulse in 
die Realwirtschaft ist auch vom Verhalten der Banken abhängig. Des-
halb wurde in der Geldtheorie immer die asymmetrische Wirkung der 
Geldpolitik postuliert: Sie kann zwar eigenständig die wirtschaftliche 
Entwicklung bremsen, aber sie kann alleine keine Belebung der wirt-
schaftlichen Aktivitäten hervorrufen. Eine solche Situation ist derzeit 
gegeben. Die von der EZB geschaffene Liquidität bleibt in der Finanz-
sphäre und setzt sich nicht über kreditfinanzierte Sachinvestitionen in 
reale Produktion und reale Investitionen um. Die notwendigen realwirt-
schaftlichen Impulse bleiben mangels einer zielgerichteten Fiskalpolitik 
aus. Die Fiskalpolitik in Europa aber hat sich durch den sogenannten 
Fiskalpakt, der die Schuldenaufnahme irrational einschränkt, selbst 
politisch die Hände gebunden. Die EU-Regierungen haben sich selbst –  
und damit ihre Bürgerinnen und Bürger – mit Billigung der EZB einer 
wichtigen wirtschaftspolitischen Handlungsoption beraubt. Hier zeigt 
sich ein gewaltiger Unterschied zu den USA, aber auch zu Japan. 
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1.4 	 Schattenbanken: Unreguliert in den 
	 nächsten Finanzcrash?

Seit dem Ausbruch der Finanzmarktkrise 2007ff. wurden Banken und 
Finanzmärkte stärker reguliert. In den letzten Memoranden sind die 
wesentlichen Regulierungsmaßnahmen der EU ausführlich analysiert 
und bewertet worden. Dabei hat die Arbeitsgruppe Alternative Wirt-
schaftspolitik festgestellt, dass manche Maßnahmen wie z.B. die Über-
nahme der europäischen Bankenaufsicht durch die EZB in die falsche 
Richtung weisen, dringend notwendige Maßnahmen wie z.B. die Ein-
führung eines Finanz-TÜV gänzlich unterlassen und Maßnahmen, die 
in die richtige Richtung weisen wie z.B. die – ungenügend – erhöhten 
Eigenkapitalvorschriften viel zu halbherzig durchgeführt wurden. 
Im Folgenden werden die mangelhaften Aktivitäten im Bereich der 
Schattenbanken analysiert, und es wird eine kurze Zwischenbilanz zur 
Bankenstabilisierung in Deutschland geliefert. 

G-20 zerreden das Problem Schattenbanken 

Zu den allenfalls halbherzig durchgeführten Maßnahmen gehört die 
Regulierung der sogenannten Schattenbanken wie z.B. Hedge Fonds, 
Private Equity Fonds oder Geldmarktfonds. Erst im November 2010, 
gut drei Jahre nach Ausbruch der Finanzmarktkrise, haben die Regie-
rungen auf dem G-20-Gipfel in Seoul den Financial Stability Board 
(FSB) – ein internationales Gremium von Aufsehern, Notenbanken, 
Regierungen sowie Vertreterinnen und Vertretern von IWF und Welt-
bank – damit beauftragt, Regulierungsvorschläge für Schattenbanken 
auszuarbeiten. Bis August 2013 hat es gedauert, ehe eine Liste von 
Empfehlungen ausgearbeitet und vorgelegt wurde. Die Umsetzung 
ist bis heute ungeklärt. In der Zwischenzeit gab es lediglich Regu-
lierungsmaßnahmen, die bei den Banken und ihrer geschäftlichen 
Verbindung zum Schattenbankensektor anknüpfen. So wurden im 
Wesentlichen höhere Eigenkapitalanforderungen für Bankkredite an 
Schattenbanken, eine etwas höhere Transparenz durch die Schaffung 
neuer, spezieller Bilanzierungsregeln sowie eine besondere Melde-
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pflicht an die Bankenaufsicht über solche Kredite geregelt. Auf die 
Schattenbanken direkt bezogen konnte man sich bisher nur zu ganz 
einfachen Maßnahmen durchringen, etwa zu einer notwendigen Zu-
lassung innerhalb der EU, die an allgemein formulierte, nicht schwer 
zu erfüllende Anforderungen an Managerinnen und Manager hin-
sichtlich des Kapital-, Risiko- und Liquiditätsmanagements geknüpft 
sind. Die Halbherzigkeit dieser Regulierung findet insbesondere in 
der Aufforderung an die EU-Aufsichtsbehörden ihren Ausdruck, die 
Schattenbanken „intensiver zu beobachten“. Eine intensive Beobach-
tung wird den Ausbruch einer Krise jedoch nicht verhindern können. 
Die Schattenbanken sind ein Hochrisikobereich für die Finanzmärkte 
und die gesamte Ökonomie. So hat die Deutsche Bundesbank in ihrem 
aktuellen Finanzstabilitätsbericht vom November 2015 Schatten-
banken in die Liste der „wichtigsten Schlüsselrisiken“ aufgenommen. 
Zudem stuft der IWF die Schattenbanken derzeit als die größte Gefahr 
für die Stabilität des gesamten Finanzsystems ein. 

Schattenbanken als Hochrisikofaktor 

Auch die jüngste Geschichte belegt die große Gefahr der Schatten-
banken für die Ökonomie: Im Jahr 1998 musste Long Term Capital 
Management (LTCM), ein Fonds, der sich mit europäischen Staatsan-
leihen verspekulierte, durch eine massive Rettungsaktion der ameri-
kanischen Notenbank Fed sowie aller Großbanken gestützt werden, 
um einen Dominoeffekt auf die gesamte Finanz- und Realwirtschaft 
abzuwenden. Was damals somit gerade noch verhindert werden konn-
te, misslang im Jahr 2007. Die Finanzmarktkrise mit ihren gewaltigen 
negativen Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft, die bei Weitem 
noch nicht bewältigt sind, nahm ihren Ausgang mit dem Konkurs 
zweier Hedge Fonds der US- Bank Bear Stearns. In Deutschland waren 
es im Wesentlichen die sogenannten Zweckgesellschaften (Conduits), 
die von Groß- und Landesbanken gebildet wurden, um im Dunkeln, 
d.h. außerhalb der Bilanz und damit außerhalb der Kontrolle durch 
Aufsichtsräte und die Bankenaufsicht spekulieren zu können.
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Schattenbankensektor wächst kontinuierlich 

Betrachtet man den Geschäftsumfang der Schattenbanken weltweit, 
wird das im Prinzip unkalkulierbare Risiko des Schattenbankensek-
tors für die Ökonomie sichtbar: Betrug seine Größe im Jahr 2003 noch 
31,9 Billionen US-Dollar – das entsprach 93 Prozent des Welt-Brutto
inlandsprodukts (BIP) –, kletterte es bis zum Ausbruch der Finanz-
marktkrise Ende 2007 auf 61,2 Billionen US-Dollar (124 Prozent des 
Welt-BIP) und stieg nach leichtem Rückgang im Jahr 2008 wieder auf 
71,2 Billionen US-Dollar im Jahr 2012 an (117 Prozent des Welt-BIP) 
(BdB 2014, S. 9). Die aktuelle Zahl aus dem Jahr 2014 lautet 74,5 Bil-
lionen Dollar. Die zumeist hochspekulativen Geschäfte der weitgehend 
unregulierten Fonds steigen jährlich an. Ihr Umfang ist inzwischen 
deutlich größer als der Umfang der Realwirtschaft. 

Zwei Ursachen sind für diese stetige Expansion verantwortlich. 
Zum einen werden durch die zunehmende Regulierung des Banken-
sektors mehr und mehr Geschäfte in den Schattenbankensektor ver-
lagert, zum anderen erhalten die Finanzmärkte immer mehr Nahrung 
durch die ungerechte Verteilung der Einkommen und Vermögen. Die 
Einkommen aus Kapitalvermögen steigen deutlich stärker an als die 
Einkommen aus Löhnen und Gehältern. Da auch die privaten Investiti-
onen insbesondere wegen der mangelnden Nachfrage weiter rückläufig 
sind, wird von den privaten Investoren immer mehr Kapital im kaum 
regulierten Schattenbankensektor angelegt – eine für die Finanzstabi-
lität gefährliche Entwicklung.

Regulierung der Schattenbanken zwingend erforderlich 

Fast acht Jahre nach der Lehman-Brothers-Insolvenz sind die Finanz-
märkte trotz vielfältiger Regulierungsmaßnahmen immer noch fragil, 
und der Ausbruch einer erneuten heftigen Finanzmarktkrise insbeson-
dere wegen des unkontrollierten Aufbaus enormer systemischer Ri-
siken im sogenannten Schattenbankensystem ist nicht nur keinesfalls 
ausgeschlossen, sondern sogar sehr wahrscheinlich.

Die EU-Kommission hat diese Herausforderung nicht begriffen. 
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Vielmehr weist sie auch auf positive Funktionen der Schattenbanken 
hin. Im Kampf gegen Schattenbanken darf es jedoch keine Kompro-
misse geben. Deshalb ist es höchste Zeit, den Schattenbankensektor 
zumindest genauso zu regulieren wie den Banken- und Finanzsektor 
insgesamt. Hierzu gehören insbesondere klare Eigenkapital- und Li-
quiditätsanforderungen an die Fonds mit einer entsprechend inten-
siven Kontrolle durch die Aufsichtsbehörden. Im Schattenbankensektor 
werden von den Fonds Finanzgeschäfte durchgeführt, wie sie Banken 
bisher betrieben haben und teilweise weiter betreiben. Es ist deshalb 
nicht nachvollziehbar, warum dieser Teil des Finanzsektors weitgehend 
unreguliert bleiben soll. Es ist für die Stabilität des Finanzsystems un-
abdingbar, den bisher dunklen Teil der Finanzmärkte auszuleuchten. 
Wichtiger noch zur Stärkung der Realwirtschaft ist es, diesen überwie-
gend spekulativen Teil des Finanzsystems durch die Einführung eines 
Finanz-TÜV, der für die Volkswirtschaft zu riskante bzw. schädliche 
Finanzprodukte nicht zulässt, sowie durch eine Umverteilung der Ein-
kommen und Vermögen insgesamt zu schrumpfen. 

1.5 	 Exkurs: Die bisherigen Kosten der Bankenrettung 

Die Bundesregierung gründete im Herbst 2008 die Bundesanstalt für 
Finanzmarktstabilisierung, die den Sonderfonds für Finanzmarktsta-
bilität (SoFFin) managt, der mit der Gewährung von Kapitalhilfen 
und Garantien für insolvenzgefährdete Banken Konkurse mit Domino
effekten auf die gesamte Wirtschaft verhindern soll. Weiterhin legte 
die Bundesregierung in den Jahren 2008 und 2009 zwei Konjunk-
turprogramme auf, um mit der Ankurbelung von Investitionen den 
massiven Wirtschaftseinbruch von mehr als fünf Prozent zu über-
winden. Mit diesem Ausbau öffentlicher Investitionen sowie dem 
Ausbau der Kurzarbeiterregelung konnte ein deutliches Anwachsen 
der Arbeitslosigkeit, wie es in anderen europäischen Ländern in Folge 
der Krise zu beklagen war, verhindert und die deutsche Wirtschaft in 
den Jahren 2010 und 2011 mit einem Wachstum von mehr als sieben 
Prozent wieder auf Vorkrisenniveau gebracht werden. Die Politik 
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von Konjunkturprogrammen und Arbeitszeitverkürzung (hier: Kurz
arbeit), wie auch von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik 
immer wieder vorgeschlagen, führte deutlich spürbar aus der Rezes
sion. Umso erstaunlicher war es, als die Bundesregierung ab 2011 von 
diesem Kurs abwich und wieder auf Sparen umschaltete, wodurch die 
Wirtschaft nur noch deutlich kleinere Wachstumsraten von gut einem 
Prozent, zeitweise sogar von unter einem Prozent erzielte. Begründet 
wurde der Sparkurs mit den immensen Kosten der Finanzmarktkrise 
und Bankenrettung, die von den öffentlichen Haushalten getragen 
wurden und damit die bundesdeutsche Schuldenquote von 65 Prozent 
vor der Krise im Jahr 2007 auf 80 Prozent im Jahr 2010 hochkata-
pultierte. Mit der Rettung der Banken wurde vor allem das Vermögen 
der Reichen und Superreichen gerettet. Diese Nutznießerinnen und 
Nutznießer wurden aber bis heute nicht an diesen ökonomisch not-
wendigen Kosten für die Rettungsmaßnahmen beteiligt.

Wie hoch die Krisenkosten insgesamt sind, kann erst in vielen Jah-
ren festgestellt werden, wenn alle Geschäfte der Bad Banks mit den to-
xischen Wertpapieren, die vom SoFFin gemanagt werden, abgewickelt 
sind. Eine Zwischenbilanz über die Kosten ergibt, dass die Bankenret-
tungen in Deutschland bisher fast 50 Milliarden Euro gekostet haben 
und am Ende durchaus auf 70 Milliarden Euro ansteigen können. Eine 
von der Friedrich-Ebert-Stiftung veröffentlichte Studie von Sebastian 
Dullien und Christiane von Hardenberg ermittelt Bankenrettungs
kosten bis 2009 von insgesamt 22,2 Milliarden Euro, insbesondere 
für die Stützung öffentlicher Banken, der Hypo Real Estate (HRE) 
und der Commerzbank (Dullien/Hardenberg 2011). Rechnet man die 
Nettoverluste des SoFFin in den Folgejahren bis 2014 in Höhe von 
21,8 Milliarden Euro dazu, ergibt sich eine bisherige Kostenhöhe von 
44 Milliarden Euro. Und das sind lediglich die direkten Krisenkosten. 
Hinzu kommen die indirekt angefallenen Krisenkosten, die sich aus den 
Defiziten in den Bundeshaushalten 2009 und 2010 wegen geringerer 
Steuereinnahmen aufgrund des Wirtschaftseinbruchs und höherer Aus-
gaben z.B. für soziale Maßnahmen wie Kurzarbeitergeld sowie aus den 
Kosten für die Konjunkturprogramme ergeben haben. Berechnungen 
des RWI-Institutes dazu haben ergeben, dass diese Kosten in den Jahren 
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2009 und 2010 insgesamt 164 Milliarden Euro betrugen – 53 Milliar-
den für Mehrausgaben und weniger Steuereinnahmen im Jahr 2009;  
29 Milliarden für Mehrausgaben und weniger Steuereinnahmen im 
Jahr 2010; 32 Milliarden für das Konjunkturpaket I; 50 Milliarden 
für das Konjunkturpaket II (Döhrn/Gebhardt 2013). Die gesamten 
Krisenkosten betragen demnach bisher 208 Milliarden Euro – davon 
sind 164 Milliarden Euro indirekt angefallene und 44 Milliarden Euro 
direkt angefallene Kosten. Dies entspricht mit knapp 70 Prozent mehr 
als zwei Dritteln des Bundeshaushaltes. In der FES-Studie von Dullien/
von Hardenberg ermitteln der Autor und die Autorin Gesamtkrisenkos
ten, die bei einem günstigen Szenario 270 Milliarden Euro betragen 
und bei einem sehr ungünstigen Szenario fast 800 Milliarden Euro, je 
nach Konjunkturverlauf. Das zeigt die gewaltigen Dimensionen des 
Finanzcrashs, die nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa 
festzustellen sind. Dabei sind die ökonomischen Kosten in anderen 
europäischen Ländern aufgrund des durchgängig brutalen Sparkurses 
bisher noch dramatisch höher ausgefallen als bisher in Deutschland.

Folgende Schlussfolgerungen sind aus diesen immensen Krisen
kosten zu ziehen:
1. 	Die Politik von Konjunkturprogrammen mit öffentlichen Investi-

tionen sowie Arbeitszeitverkürzungen hat sich, wie man an der 
deutschen Entwicklung 2010/11 sehen kann, bewährt und muss 
deshalb wieder aufgenommen werden – europaweit.

2. 	Die neuen Regeln zur Beteiligung von Eigentümern und Gläubigern 
an den Verlusten einer Bank sind nur ein sehr schwacher Trost. Denn 
in der Regel übersteigen die indirekten Kosten einer Finanzkrise 
(also Steuerausfälle, Kosten für Konjunkturprogramme etc.) die 
direkten Kosten der Bankenrettungen um ein Mehrfaches. Zudem 
ist fraglich, inwieweit die Regeln angesichts der großen Verflech-
tungen, der Komplexität und der Größe vieler Banken überhaupt 
praktikabel sind.

3. 	Die durch das Restrukturierungsgesetz im Jahr 2011 eingeführte 
Bankenabgabe war mit einem jährlichen Aufkommen von durch-
schnittlich nur 600 Millionen Euro pro Jahr ein Flop. Zudem 
dienten die Einnahmen nicht zur Tilgung der Krisenkosten, son-
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dern zur Vorsorge für künftige Krisen. Mit der Umstellung auf den 
einheitlichen europäischen Abwicklungsmechanismus SRM ist die 
deutsche Bankenabgabe inzwischen zwar auf zuletzt 1,6 Milliarden 
Euro gestiegen. Mit einem Zielvolumen von 55 Milliarden Euro ist 
der europäische Bankenrettungsfonds jedoch augenfällig viel zu 
gering dimensioniert, um im Krisenfall wirklich wirksam zu retten. 
Die Vorschläge der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik 
zur Schrumpfung des (spekulativen) Finanzsektors u.a. durch die 
Zulassungsprüfung von Finanzprodukten durch einen Finanz-TÜV, 
der volkswirtschaftlich hochriskante bzw. schädliche Finanzpro-
dukte nicht zulässt, sowie durch eine strenge Regulierung auch der 
bisher kaum regulierten Schattenbanken bleibt weiterhin aktuell, 
weil diese Vorschläge krisenvermeidend wirken. Längst überfällig 
ist auch die Einführung einer Finanztransaktionssteuer. Zwar gibt 
es dazu auf europäischer Ebene seit Jahren Verhandlungen, doch 
sie schleppen sich mit unsicherem Ausgang seit langem dahin.

4. 	Da die Krisenkosten bislang von den öffentlichen Haushalten getra-
gen wurden – mithin die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, also die 
Bürgerinnen und Bürger in Haftung genommen werden –, ist es ge-
recht und ökonomisch sinnvoll, wenn endlich die Nutznießerinnen 
und Nutznießer der Bankenrettungen, also die Vermögenden und 
ertragsstarken Unternehmen, an den Krisenkosten beteiligt werden, 
um vor allem auch Mittel für notwendige öffentliche Investitionen 
zu generieren. Die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik hat 
dazu bereits vor längerer Zeit ein entsprechendes Steuerkonzept 
ausgearbeitet (vgl. Kapitel 5.3).

1.6 	 Aktive Finanzpolitik der EU mit einem öffentlichen 	
	 Investitionsprogramm 

Die Investitionen werden als ein Schlüssel für die gesamtwirtschaft-
liche Entwicklung in der EU gesehen. Dies gilt auch weiterhin: „Der 
Kapitalismus entfaltet seine Dynamik dann, wenn Unternehmen kräf-
tig investieren. In Deutschland und in der gesamten Eurozone sind die 
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Realinvestitionen aber auf einem desaströsen Pfad. Sie liegen derzeit 
etwa 30 Prozent unter dem Niveau von vor der Finanzkrise. Wenn 
Firmen kaum neue Fabriken bauen, wenn sie kaum neue Maschinen 
anschaffen, um ihre Produktivität zu erhöhen, dann entstehen auch 
kaum neue Arbeitsplätze.“ (Schulmeister 2016)

Vor diesem Hintergrund hat die EU-Kommission bereits Ende 2014 
ein EU-Investitionsprogramm angekündigt (Juncker-Plan), dessen Fi-
nanzierungsidee allerdings nur als abenteuerlich bezeichnet werden 
kann. Von der EU soll dabei über die Europäische Investitionsbank in 
erster Linie eine Anschubfinanzierung geleistet werden, die sich dann 
über angenommene Multiplikatoreffekte zu der ansehnlichen Investiti-
onssumme von mehr als 300 Milliarden Euro über drei Jahre ausweiten 
soll. Bislang lässt der Investitionsschub allerdings auf sich warten, denn 
es wird zunächst nach Mitteln zur Anschubfinanzierung gesucht. So 
ließ die EU Anfang 2016 verlauten: „Die Europäische Investitionsbank 
(EIB) schätzt, dass der Europäische Fonds für strategische Investitionen 
(EFSI) bis Ende 2015 rund 50 Milliarden Euro der Investitionen in 
Europa generiert hat.“ Die Mittel sollen vor allem in Bereichen wie 
Infrastruktur, Bildung, Forschung und Innovation eingesetzt werden 
und dienen der Absicherung des privatwirtschaftlichen Investitions
risikos. Über diese Risikoabsicherung und die weitere Verbesserung der 
angebotsseitigen Rahmenbedingungen – hier geht es wieder um Büro-
kratieabbau und den schlanken Staat – soll ein privatwirtschaftliches 
Investitionsfeuerwerk entstehen. Eine wesentliche Säule ist in diesem 
Zusammenhang auch die Übernahme von Bürgschaften. Abgewickelt 
werden soll das Programm von der Europäischen Investitionsbank 
(EIB), die damit eine neue Existenzberechtigung erhält.

Der Grundansatz der Investitionsförderung ist zu begrüßen, denn 
in der EU besteht ein erheblicher Investitionsstau. Dies geht auch auf 
über lange Zeit rückläufige staatliche Investitionen zurück. Die EU 
verliert nicht zuletzt aufgrund der schwachen Investitionen – auch in 
die Infrastruktur – nachhaltig an Wettbewerbsfähigkeit. Problematisch 
ist indes, dass mit dem staatlich abgesicherten Programm vor allem auf 
private Investitionen gesetzt wird. Privatwirtschaftliche Investitionsent-
scheidungen sind Entscheidungen über Renditen. Wenn sich – wie in 
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jüngster Zeit – gesamtwirtschaftliche und internationale Krisen häufen, 
steigt das Renditerisiko, und die Investitionsbereitschaft sinkt. Daher 
greift das Juncker-Programm schon in seiner Konstruktion zu kurz. 
Notwendig sind umfassende öffentliche Investitionen – hier steckt die 
Politik aber in einem Dilemma fest. Sie hat sich selbst über die Schul-
denbremsen und den Fiskalpakt die Hände gebunden. 

Inzwischen gibt es einige Ansätze, dieses Dilemma als ein juristisches 
oder definitorisches zu begreifen und kreative Gestaltungsmöglichkeiten 
zu nutzen. Dazu gehört auch der von der EU-Kommission gewählte 
Ansatz, die Mittel über die EIB abzuwickeln. Transparenter wäre es 
indes, zu der sogenannten goldenen Regel bei der Staatsverschuldung 
zurückzukehren und Investitionsausgaben nicht als für die Defizitregel 
relevante Größe anzuerkennen. Klar ist mittlerweile, dass das von der 
EU angepeilte Investitionsvolumen von 300 Milliarden Euro die Un-
tergrenze des eigentlichen Investitionsbedarfs darstellt. Inzwischen 
werden bereits Investitionsbedarfssummen von 500 Milliarden Euro 
als realistisch angesehen. 

Dazu bedarf es eines transparenten öffentlichen Investitionspro-
gramms, das auf klare Schwerpunkte setzt. Hierzu liefert die Arbeits-
gruppe Alternative Wirtschaftspolitik seit Jahren wichtige Ansatz-
punkte. 

1.7 	 Institutionelle Reformen für den Ausbau 
	 zur Wirtschafts- und politischen Union

Schon in ihrem MEMORANDUM 1997 warnte die Arbeitsgruppe 
Alternative Wirtschaftspolitik davor, dass „die Verwirklichung die-
ser Währungsunion – wie wir seit langem zeigen – die europäische 
Einigung nicht voranbringt, sondern bestehende Spaltungen vertieft 
und neue hervorruft, deren Konfliktpotential kaum kalkulierbar ist“ 
(S. 248). Tatsächlich zeigt sich die Währungsunion zurzeit als Spaltpilz 
und nicht als Motor für die Integration Europas. Grund dafür ist aber 
nicht die Währungsunion an sich, sondern ihre Fehlkonstruktion als 
Konkurrenzunion anstelle einer Solidarunion. 
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Um das Wegfallen des Korrekturmechanismus Wechselkurs zu 
kompensieren, sind in einer Währungsunion zusätzliche supranatio-
nale Mechanismen notwendig, die in der Eurozone fehlen. Dadurch 
drohen, wie die vergangenen Jahre drastisch gezeigt haben, Staaten 
wirtschaftlich abgehängt und die Union destabilisiert zu werden. Of-
fensichtlich sind die Maastricht-Kriterien wie auch das darauf aufbau-
ende Instrumentarium „Maastricht 2.0“ (Fiskalvertrag, Europäisches 
Semester etc.) mit dem klaren Fokus auf eine restriktive Politik der 
Haushaltskonsolidierung nicht dazu geeignet, die Währungsunion dau-
erhaft zusammenzuhalten. Denn zum einen waren nicht Staatsschulden, 
sondern private Schulden (spekulierende Banken, Immobilienkredite 
in den USA, Irland und Spanien etc.) die Haupttreiber der Eurokri-
se, zum anderen erzwingen die Regeln praktisch zwangsläufig eine 
Austeritätspolitik mit den bekannten schädlichen Auswirkungen auf 
die Konjunktur und den Sozialstaat. Selbst das bei der Gründung der 
Währungsunion besonders hochgesteckte Ziel der Geldwertstabilität 
kann mit dieser Politik nicht erreicht werden.

Zu den Regeln von Maastricht 2.0 im weiteren Sinne gehören 
auch die sogenannten Strukturreformen, die Staaten mit zu hoher 
Verschuldung aufgenötigt werden – bisher sind sie gleichbedeutend 
mit Lohnsenkungen, Rentenkürzungen, Deregulierung von Märkten, 
Privatisierungen und ähnlichen Maßnahmen, die nur in der neolibe-
ralen Theorie und nicht in der Praxis funktionieren. Doch es ist nicht 
nur die Grundlogik, sondern gerade auch ihre asymmetrische Anwen-
dung allein auf wirtschaftlich schwächere Staaten, die zu anhaltenden 
Unwuchten führt. Während in den Krisenstaaten ein Anpassungspro-
gramm an das andere gereiht wurde, können die starken Wettbewerber –  
allen voran Deutschland – nach wie vor ungestraft die Spielregeln zum 
Schaden aller verletzen. Bei einer Reform der Währungsunion müssen 
diese Staaten (neben Deutschland auch kleinere Staaten mit ähnlichen 
außenwirtschaftlichen Ungleichgewichten wie etwa die Niederlande) 
endlich in die Verantwortung genommen werden. Deutschland muss 
dafür seine wirtschaftlichen Strukturen (insbesondere die unausgewo-
gene Exportorientierung, die fehlende Binnennachfrage, das mangel-
hafte Niveau öffentlicher Investitionen und den Ausbau prekärer und 
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schlecht bezahlter Beschäftigung) reformieren, damit die europäischen 
Krisenländer überhaupt eine Chance bekommen, innerhalb der Wäh-
rungsunion neben dem Wirtschaftsriesen Deutschland den eigenen 
wirtschaftlichen Weg noch mitgestalten zu können. Andernfalls ist das 
Projekt Währungsunion dem Untergang geweiht, und Visionen für eine 
Zukunft (oder gar „Vollendung“, wie der ambitionslose Fünf-Präsi-
denten-Bericht unter der Federführung von EU-Kommissionspräsident 
Juncker titelt) erübrigen sich. Wie soll das gehen? 

Die Auflösung der Währungsunion würde nicht helfen, die riesigen 
wirtschaftlichen Probleme ihrer Mitgliedsländer zu lösen. Angesichts 
der laufenden Zerfallsprozesse und der undemokratischen Zustände 
u.a. in Griechenland sind Überlegungen für eine Zukunft jenseits des 
Euros zwar verständlich und berechtigt. Eine „Flucht nach hinten“ 
ist aber keine positive Politikoption – der Euro ist da, und er muss 
radikal reformiert werden, damit er der wirtschaftlichen und sozialen 
Stärkung aller seiner Mitgliedsländer dienen kann. Zunächst sind es 
die gravierenden Umstellungsschwierigkeiten, die eine Auflösung des 
Euros unattraktiv machen. Aber selbst wenn man den Euro wieder 
wegzaubern könnte – es würde viele altbekannte Probleme aus der 
Vor-Euro-Ära zurückbringen, etwa eine dominante D-Mark und spe-
kulative Währungsattacken. Zwar könnte auch diesen Problemen mit 
neuen Maßnahmen zuleibe gerückt werden – doch letztlich wären sie 
unter den bestehenden Kräfteverhältnissen ähnlich unrealistisch wie 
progressive Politikvorschläge innerhalb des Euros, weil ihnen die eu-
ropäischen Hauptakteure fehlen, die radikale Änderungen durchsetzen 
könnten. Der Unterschied zu Reformvorschlägen innerhalb des Euros 
ist, dass hier die Adressaten zwar unwillig sind, aber wenigstens exis
tieren (ausführlich dazu siehe Lehndorff 2013). Daher empfiehlt die 
Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik über die bereits genannten 
Maßnahmen hinaus folgende konkrete Schritte.

Wirtschaftspolitische Steuerung und Ausgleichsunion

Die spektakulären Fast-Pleiten der Staaten unter dem Eurorettungs-
schirm haben zur Folge, dass besorgniserregende Tendenzen in ande-
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ren Ländern der Währungsunion wenig Aufmerksamkeit bekommen. 
Dabei zeigen sich auch dort Verfallserscheinungen, die den Nährboden 
für die Krisen von morgen bilden können. Ein Beispiel dafür ist Frank
reich, dessen stetiger wirtschaftlicher Niedergang zu einem Aufstieg 
der extremen Rechten geführt hat. Dies hat mit einer grundfalsch 
ausgerichteten Wirtschaftspolitik zu tun.

Die deutschen Bundesregierungen – ob Schwarz-Gelb oder Schwarz-
Rot – sahen und sehen die Ursache der Krise vor allem in der mangeln-
den Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Krisenländer, insbesondere 
in zu hohen Löhnen und übertriebenen Staatsausgaben. Lohnsenkungen 
und strikte Sparpolitik sind daher die Rezepte, die Berlin über die eu-
ropäischen Institutionen und die sogenannte Troika (EU-Kommission, 
Europäische Zentralbank und Internationaler Währungsfonds) den 
Krisenländern aufgezwungen hat.

Die alternative Analyse sieht ganz anders aus: Deutschland hat 
durch eine repressive Sozial- und Wirtschaftspolitik (Einführung von 
Hartz IV, Ausbau des Niedriglohnsektors, Senkung des Rentenniveaus, 
Aufweichung des Kündigungsschutz etc.) die Löhne und die Binnen-
nachfrage in Deutschland praktisch eingefroren. Dazu passt, dass die 
deutsche Exportwirtschaft schon früh damit begonnen hat, viele Vor-
leistungen in schlecht bezahlte und prekäre Jobs im Dienstleistungsbe-
reich auszulagern. In den meisten anderen Ländern der Europäischen 
Währungsunion stiegen die Löhne hingegen – wie es in einer gesunden 
Ökonomie üblich ist – in relativ kontinuierlicher und moderater Weise 
weiter.

Das französische Wirtschaftsforschungsinstitut OFCE hat im 
Herbst 2015 errechnet, dass die schwache deutsche Lohnentwicklung 
für zwei Prozent der Arbeitslosenquote in Frankreich verantwortlich 
ist (Wüpper 2015). Denn während die Löhne in Frankreich gemäß der 
verteilungsneutralen Lohnregel gestiegen sind, nach der Löhne sich ent-
sprechend der Produktivität plus der Inflationsrate entwickeln sollen, 
sind sie in Deutschland in den ersten zehn Jahren der Währungsunion 
real gesunken. Wenn aber die veränderte Wettbewerbsfähigkeit nicht 
mehr über Wechselkurse ausgeglichen werden kann, sorgt eine Ent-
wicklung in einem Land wie Deutschland für steigende Arbeitslosigkeit 
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und Lohndruck in den Nachbarstaaten. Darunter leidet dann auch die 
Kaufkraft, die ein Wachstumsmotor ist. 

Für die Währungsunion ist ein solches Verhalten insgesamt schäd-
lich. Im Vertrag von Maastricht ist ein moderater Lohnanstieg quasi 
vorgesehen, denn ohne steigende Löhne ist das europäische Inflati-
onsziel von zwei Prozent praktisch nicht zu erreichen (weshalb selbst 
die Bundesbank schon höhere Löhne in Deutschland gefordert hat, 
siehe z.B. Herrmann 2014). Der Aufholprozess der vergangenen Jahre 
ist zwar ein Anfang, macht die Unterschiede zu den anderen Staaten 
der Eurozone aber immer noch nicht wett (erst 2014 erreichten die 
deutschen Reallöhne wieder den Stand des Jahres 2000). Zudem sind 
sie weniger exorbitanten Lohnabschlüssen hierzulande geschuldet als 
vielmehr der überaus schwachen Lohnentwicklung in anderen Staaten 
der Währungsunion, die eng an die deflationären Tendenzen im Euro-
raum gekoppelt ist.

Derzeit beobachtet die EU im Rahmen der makroökonomischen 
Überwachung eine Reihe von volkswirtschaftlichen Kennziffern in 
einem sogenannten Scoreboard. Beim Überschreiten bestimmter 
Schwellenwerte wird ein Mahnverfahren eingeleitet. Für die Währungs-
union ist das ein grundsätzlich sinnvolles Verfahren. In der Praxis ist 
es jedoch ungeeignet, weil wichtige Indikatoren nur einseitig angelegt 
sind und ausgelegt werden. So wird beispielsweise einseitig festgelegt, 
dass die Lohnstückkosten innerhalb von drei Jahren nicht um mehr als 
neun Prozent steigen sollten. Es gibt aber keine Warnschwelle, wenn 
sich Löhne unterproportional entwickeln – eine klare Einladung zum 
Lohn-Dumping. Das sogenannte Scoreboard müsste also dringend an-
gepasst und mit wirkungsvollen Sanktionsinstrumenten ausgestattet 
werden, damit sich auch Deutschland endlich an die gemeinsamen 
europäischen Spielregeln halten muss.

Noch wichtiger als ein Normkorridor für die Lohnentwicklung 
ist ein stringentes Korrekturverfahren für unausgeglichene Leistungs
bilanzen. Denn natürlich erklären Lohnstückkosten und ähnliche Indi-
katoren nur zum Teil den außenwirtschaftlichen Erfolg oder Misserfolg 
einer Volkswirtschaft. Insofern darf die Diskussion nicht nur auf den 
Vergleich von Lohnkosten verengt werden. Die Nachhaltigkeit einer 
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Wirtschaftspolitik spiegelt sich sehr viel besser in der Leistungsbilanz 
wider. Wachsende Exporte und schwache Inlandsnachfrage haben 
einen exorbitanten deutschen Leistungsbilanzüberschuss geschaffen, 
der inzwischen fast acht Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung 
beträgt. Doch eine Grundregel der Außenwirtschaftspolitik besagt, 
dass Leistungsbilanzen ausgeglichen sein, also die Ein- und Ausfuhr 
von Waren und Dienstleistungen sich die Waage halten sollten. Denn 
langanhaltende Überschüsse führen auf mittlere Sicht zur Überschul-
dung von Handelspartnern, was eine häufige Ursache für Finanz- und 
Wirtschaftskrisen ist. Entsprechend sieht auch das immer noch gültige 
Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft 
von 1967 eine ausgeglichene Leistungsbilanz als eines von vier wirt-
schaftspolitischen Zielen vor. 

Das EU-Scoreboard ist hier auch wieder auf einem Auge blind: 
Bisher wird bei einem Leistungsbilanzdefizit von vier Prozent der Wirt-
schaftsleistung ein Verfahren gegen die Defizitländer in Gang setzt. 
Überschüsse werden erst bei einem Wert von sechs Prozent beanstandet, 
und selbst dann findet wegen eines nur machtpolitisch zu erklärenden, 
weil ökonomisch widersinnigen Beschlusses der EU-Finanzminister 
kein automatisches Korrekturverfahren statt. Solange aber Deutschland 
übermäßige Überschüsse produziert, müssen andere Staaten zwangs-
läufig Defizite fahren (ohne Euro hätte eine stark aufwertende D-Mark 
die exorbitanten Exportüberschüsse Deutschlands schon lange zunichte 
gemacht). Die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik fordert 
deshalb schon seit Jahren eine europäische „Ausgleichsunion“, bei der 
ein mehrstufiges Sanktionsverfahren ausgelöst wird, wenn ein Staat 
in seiner Leistungsbilanz über einen längeren Zeitraum hinweg be-
stimmte Schwellenwerte überschreitet. Etwaige Strafgebühren würden 
in einen Fonds fließen, der Projekte zum Strukturwandel finanziert, 
die zum Ausgleich der Leistungsbilanzen in Defizitländern beitragen 
(Troost/Paus 2011).

Die Sanktionen sollten für Staaten mit Überschüssen bewusst 
strenger gefasst sein als für Staaten mit Defiziten. Denn Überschuss-
länder befinden sich in einer stärkeren Position und können daher viel 
einfacher Anpassungsleistungen erbringen als Defizitstaaten. Natürlich 
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kann ein Staat seine Leistungsbilanz nur indirekt steuern. Der Charme 
des Verfahrens ist auch, dass es den Staaten viele Spielräume lässt, wie 
sie das Ziel einer ausgeglichenen Leistungsbilanz erreichen wollen –  
was angesichts der mangelnden Bereitschaft, die Wirtschaftspolitik von 
Brüssel aus steuern zu lassen, und der unterschiedlichen Wirtschafts-
kulturen innerhalb Europas ein großer Vorteil ist.

Wenn nun Deutschland seinen Überschuss von derzeit 240 Milliar-
den Euro abbauen müsste – was etwa der IWF und die US-Regierung 
seit langem fordern –, wäre die Bundesregierung zu einer völlig anderen 
Wirtschaftspolitik gezwungen. Dazu wären in Deutschland Maßnah-
men, die Lohnsteigerungen begünstigen, praktisch unumgänglich –  
etwa die Regulierung von Leiharbeit und Werkverträgen oder die Stär-
kung der Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen. Auch Investitio
nen in den sozial-ökologischen Strukturwandel und ein Ausbau des 
Sozialstaats würden die Binnen- und damit die Importnachfrage stärken 
und nebenbei die Ökonomie auch unabhängiger von Finanzmarkt-
schwankungen machen. In dem scheinbar technokratischen Mecha-
nismus steckt daher – eine hohe politische Konfliktbereitschaft anderer 
Regierungen vorausgesetzt – eine gewaltige politische Sprengkraft für 
die deutsche Wirtschaftspolitik. Für die Währungsunion verbirgt sich 
dahinter aber gerade eine Kohäsionskraft – quasi ihr Leim.

Ausbau der Fiskalunion

Eine Währungsunion braucht natürlich noch mehr für eine funktio-
nierende wirtschaftspolitische Steuerung. Zentral sind auch Elemente 
einer gemeinschaftlichen Fiskalpolitik. Gerade in der Europäischen 
Währungsunion, wo die Konjunktur in den verschiedenen Staaten 
durch nationale Wirtschaftspolitiken und historisch gewachsene Ge-
gebenheiten so stark variieren kann, wäre es zur Beeinflussung der 
Ökonomie zwingend, dass die staatliche Ausgabenpolitik im Ver-
hältnis zur übernationalen Geldpolitik eine noch viel aktivere Rolle 
übernimmt. Es ist die Aufgabe der Finanzpolitik, gemeinschaftlich 
den Euroraum zu gestalten, statt eine Kürzungspolitik zu betreiben. 
Diese Ausgabenpolitiken müssen aufeinander abgestimmt sein, da-
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mit es zu einem Mindestmaß an Gleichlauf in einer Währungsunion 
kommt. Dazu gehören Gemeinschaftsinitiativen etwa in Bereichen 
der Infrastruktur. OECD und IWF fordern seit längerem, dass Staaten 
mit größeren finanziellen Spielräumen wie Deutschland diese auch 
tatsächlich nutzen, um der Konjunktur im Euroraum wieder Schwung 
zu geben. Insbesondere muss damit Schluss gemacht werden, neben 
Griechenland, Portugal und Spanien auch Staaten in Krisensituation 
wie Frankreich und Italien zur austeritären Fiskalpolitik zu zwingen. 
Insgesamt kann dadurch bestenfalls eine Dauerstagnation des gesam-
ten Wirtschaftsraums herauskommen.

Eine kurzfristige Antwort in diesem Sinne ist das bereits ausgeführte 
europäische Investitionsprogramm. Da sich die zugrunde liegende 
Problematik aber immer wieder stellen wird, sollte diese Maßnah-
me institutionalisiert werden. Insgesamt sollten zur Finanzierung der 
Investitions-, Nachfrage- und Beschäftigungssteuerung die EU-Eigen-
mittel, die derzeit 1,2 Prozent des EU-BIP betragen, deutlich erhöht 
werden. Dies sollte weitgehend durch Umschichtungen von nationalen 
Steuereinnahmen auf die EU erfolgen (etwa durch weitere Anteile an 
der Mehrwertsteuer) und von Steuererhöhungen auf nationaler Ebene 
begleitet werden. Darüber hinaus sollte eine aus den neuen Mitteln 
gespeiste gemeinsame Euro-Fiskalkapazität gegründet werden, die Teil 
des EU-Haushalts ist und z.B. von den Europa-Abgeordneten aus den 
Ländern der Währungsunion verwaltet wird. Um die Flexibilität und 
Reichweite zu erhöhen, sollte der Fiskalkapazität auch die Möglichkeit 
der Kreditaufnahme über eigene Anleihen gegeben werden.

Eine Vergemeinschaftung sollte es auch bei der nationalen Kredit
aufnahme geben. Denn die unterschiedlichen Finanzierungskosten der 
Staaten der Eurozone stellen einen strukturellen Nachteil für wirt-
schaftlich schwächere Staaten dar, der dem Konvergenzgedanken einer 
Währungsunion entgegenläuft. Deshalb sollten die Eurostaaten in noch 
näher zu spezifizierendem Umfang gemeinschaftlich verantwortete Euro
bonds auflegen können. Um einen Missbrauch zu vermeiden, könnte 
der Zugang zu Euro-Anleihen an Bedingungen geknüpft werden, ohne 
dass diese bloß repressiv sein dürfen – beispielsweise an eine Steuersen-
kungsbremse und an Mindestsätze der Unternehmensbesteuerung.
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Ergänzend sollte das Verbot der direkten Staatsverschuldung über 
die Europäische Zentralbank zugunsten eines je nach Wirtschaftslage 
zu nutzenden Korridors aufgehoben werden, sodass diese Anleihen 
der Eurostaaten oder gemeinschaftlicher Institutionen aufkaufen und 
in begrenztem Umfang direkte Kredite an Staaten vergeben könnte. 
Damit würden nicht nur Finanzierungskosten gesenkt und Spielräume 
erweitert, sondern es würde auch die Abhängigkeit von den Launen 
und der Macht der Finanzmärkte deutlich verringert werden. Die EZB 
würde damit wie eine vollwertige Zentralbank letztlich auch die Rolle 
eines Kreditgebers der letzten Instanz („Lender of last Resort“) aus-
füllen können.

Eine solche Fiskalunion wäre letztlich mit Finanz-, Risiko- oder 
Bonitätstransfers verbunden. Transfermechanismen sind aber ohnehin 
typisch für eine echte Währungsunion (siehe den Länderfinanzausgleich 
und die Aufbau-Ost-Programme in Deutschland; auch die USA haben 
großvolumige Finanztransfers zwischen reichen und armen Bundes-
staaten). In der Eurozone fehlen solche Elemente fast völlig. Überle-
genswert sind daher auch hier nicht weiter berücksichtigte Vorschläge 
zur teilweisen Vergemeinschaftung sozialer Sicherungssysteme, die auch 
konjunkturell stabilisierend wirken und länderspezifische Schocks abfe-
dern können. Abgesehen von den vergleichsweise geringen Fördermit-
teln, die für die gesamte EU zur Verfügung stehen, galt bei allen Krisen-
maßnahmen die Maxime, den gegenseitigen Beistand auf das absolut 
notwendige Minimum zu beschränken. Auch für den Europäischen 
Stabilitätsmechanismus und den Bankenrettungsfonds, die inzwischen 
als dauerhafte Auffanglösungen konzipiert sind, ist eine Beschränkung 
auf den äußersten Notfall vorgesehen. Bisher ist die Eurozone mit die-
sem Ansatz schlecht gefahren. Daher wäre es besser, von vornherein 
ehrlich zu sein, klarzustellen, dass eine Währung größere und ständige 
Transfers benötigt, und statt des Ob das Wie zu diskutieren.

Zukunft der EU

Die EU steckt derzeit in der größten Krise seit ihrer Gründung. Diese 
Krise ist hausgemacht. Die EU hat mit ihrer Krisenpolitik schwere 
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Schäden angerichtet, sowohl in ökonomischer als auch in sozialer und 
politischer Hinsicht. Die Flüchtlingsfrage hat die Gräben noch einmal 
vertieft. Gleichzeitig ist aber auch der Handlungsdruck enorm groß, 
die Union auf eine neue Basis zu stellen und zu demokratisieren.

Infolge des Durchmarschs des Neoliberalismus hat seit den 1980er 
Jahren eine Angleichung der wirtschaftspolitischen Orientierung statt-
gefunden, die sich auch in den Verträgen der EU widerspiegelt. Doch 
das Problem ist nicht nur, dass neoliberale Prinzipien in den Euro-
päischen Verträgen festgezurrt sind, die nur gegen größte politische 
Widerstände und unter härtesten zwischen- und innerstaatlichen Kon-
flikten überwunden werden können. Das Problem ist auch der nach 
wie vor hegemoniale neoliberale Grundkonsens, der einer progressiven 
Auslegung der Europäischen Verträge entgegensteht – denn das Recht 
ist bei einer geänderten gesellschaftlichen Stimmungslage weniger starr 
als gemeinhin angenommen.

Die neoliberale Politik der EU wird im Europäischen Rat geformt 
und im gegenseitigen Einvernehmen beschlossen. In zentralen Fragen ist 
Einstimmigkeit vorgesehen. So können praktisch keine Entscheidungen 
zulasten starker Staaten getroffen werden, während schwächeren Staa-
ten durchaus die Pistole auf die Brust gesetzt werden kann (wie das 
Beispiel Griechenland zeigt). Es ist aber wenig überzeugend, der EU und 
ihren Institutionen die Hauptschuld zuzuschreiben und den Ausweg 
in einer Auflösung der EU und einer Renationalisierung der Politik 
zu suchen. Denn der damit verbundene Wegfall der Machtzentrale 
Europäischer Rat könnte leicht durch andere Zusammenkünfte der 
nationalen Regierungen kompensiert werden, und dominantes oder 
unkooperatives Vorgehen in gemeinsamen Fragen wäre noch viel mehr 
die Regel und nicht die Ausnahme. 

Es wäre ausgeschlossen, dass die deutsche Bundesregierung ohne 
die EU eine Außenwirtschaftspolitik betreiben würde, die es Griechen-
land, Italien oder Spanien einfacher macht, Waren nach Deutschland 
einzuführen. Auch die europäische Flüchtlingspolitik wäre ohne die 
EU sicher kein bisschen liberaler. Zudem wurden wichtige Krisen
reaktionsmaßnahmen in der Eurokrise ohnehin über zwischenstaatliche 
Verträge außerhalb des EU-Rahmenwerks etabliert. 
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Die Hürden für eine Reform der EU sind sehr hoch. Sie setzen 
Vertragsänderungen voraus, die in einigen EU-Staaten per Volksab-
stimmung entschieden werden müssen. Angesichts der gegenwärtigen 
Grundstimmung in der EU und der realen Machtverhältnisse sind pro-
gressive Reformen der EU – sei es ein Plan A oder ein Plan B oder C –  
zurzeit hypothetischer Natur. Doch alle großen Veränderungen wa-
ren Utopien, bis sie in einem plötzlichen oder stetigen Prozess ver-
wirklicht wurden. Und wo sie nicht verwirklicht wurden, dienten sie 
zumindest als Kristallisationskern, um den sich Gegenbewegungen 
formieren konnten. Ohne eine breite europäische Bewegung für eine 
Solidargemeinschaft und gegen die reine Wettbewerbsunion wird es 
keine Reformen der Institutionen in Europa und keine andere Politik 
geben. Am Ende wird eine Wettbewerbsunion wegen des politisch-öko-
nomischen Machtgefälles scheitern. Je näher dieses Scheitern kommt, 
desto größer ist die Gefahr, dass sich danach nicht ein Modell eines 
anderen, besseren Europas durchsetzt, sondern ein Modell der natio-
nal-chauvinistischen Ellenbogen – und Fäuste.

Eine Ursache für die demokratische Schwäche der EU ist auch in 
einem fehlenden echten Parlament zu sehen. In vielen Fragen wird 
das Europaparlament allzu oft auf eine Beobachterrolle reduziert oder 
sogar ganz umgangen. Trotz einiger Aufwertungen in den letzten Jah-
ren fehlen ihm nach wie vor typische Kompetenzen eines Parlaments, 
nämlich das Recht, eigene Gesetze einzubringen und in bestimmten 
Politikbereichen mitzuwirken (Steuerpolitik und Außenpolitik). Auch 
in Budgetfragen ist es stark beschnitten. Insofern ist die Stärkung des 
Europäischen Parlaments (in dem es bei progressiven Themen, etwa 
der Einführung von Eurobonds oder einer Finanztransaktionssteuer, 
schon klare Mehrheiten gab), ein wesentlicher Ansatzpunkt zur Stär-
kung der Demokratie.
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2 	 Flüchtlingsmigration – eine Chance 
	 zur Stärkung des Gemeinwesens 

Im Jahr 2015 sind schätzungsweise gut eine Million Flüchtlinge nach 
Deutschland gekommen. Deutschland ist von der Wirtschaftskraft 
gesehen ein reiches Land. Es ist ein Gebot der Menschlichkeit und des 
im Grundgesetz verankerten Asylrechts (Artikel 16), Menschen aus 
Bürgerkriegs- und Kriegsgebieten aufzunehmen. Ohne eine Revitali-
sierung des Sozialstaates und ohne die Schaffung von Arbeitsplätzen 
droht der Konkurrenzkampf um zu geringe soziale Leistungen und 
zu wenige Arbeitsplätze viele zu noch größeren Verlierern zu machen. 
Auf keinen Fall darf die Lösung der Flüchtlingsfrage mit einem wei-
teren Sozialabbau einhergehen. Gleichzeitig gilt es neue Wege ein-
zuschlagen, um die Ursachen von Krieg und Elend auf der Welt zu 
bekämpfen. Auch die Verteilung der Flüchtlinge in Europa muss ein 
Thema bleiben.

Angesichts der neuen Anforderungen an die Gesellschaft ist in 
Deutschland ist eine grundsätzliche und dauerhafte Expansion und Auf-
wertung des Staates notwendig. Flächendeckender Personalabbau im 
öffentlichen Dienst hat zu ausgezehrten Verwaltungsstrukturen geführt. 
Die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik fordert eine moderne 
Erneuerung des Sozialstaates. Dazu ist die derzeitige finanzpolitische 
Situation günstig. Konjunkturell bedingte Steuermehreinnahmen und 
gleichzeitige Ausgabenentlastungen durch die Niedrigzinsphase haben 
sogar unter der makroökonomisch kontraproduktiven Schuldenbremse 
einen nennenswerten finanzpolitischen Handlungsspielraum entstehen 
lassen. Darüber hinaus muss verteilungspolitischer Spielraum genutzt 
werden.

Im Jahr 2015 sind schätzungsweise eine Million Flüchtlinge nach 
Deutschland gekommen. Migration ist Teil der Globalisierung, Flucht 
hat dagegen immer existenzbedrohende Ursachen. Weltweit waren 
nach Schätzung des Uno-Flüchtlingshilfswerks UNHCR gegen Ende 
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des Jahres 2014 insgesamt fast 60 Millionen Menschen auf der Flucht –  
so viele wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Trotzdem sah die 
Bundesregierung offenbar wegen der sogenannten Dublin-Verordnung 
lange Zeit keine besondere Notwendigkeit zum Handeln, da Flücht-
linge in der EU in dem Staat um Asyl nachzusuchen haben, in dem 
sie zuerst angekommen sind (siehe den Kasten auf Seite 94). Diese 
Regelung führte dazu, dass es lange Zeit nur wenige Flüchtlinge bis 
nach Deutschland schafften. Im Herbst 2015 setzte Deutschland die 
Dublin-Verordnung für syrische Flüchtlinge aus. Damit gelangten un-
kontrolliert und teilweise unerfasst syrische, aber auch andere Flücht-
linge in die Bundesrepublik. 

Deutschland ist von der Wirtschaftskraft gesehen ein reiches Land. 
Es ist ein Gebot der Menschlichkeit und des im Grundgesetz veran-
kerten Asylrechts (Artikel 16), Menschen aus Bürgerkriegs- und Kriegs-
gebieten aufzunehmen. Jetzt geht es darum, direkte Hilfe zu gewähren 
und dazu die erforderlichen politischen und strukturellen Bedingungen 
auf allen zentralen Politikfeldern zu schaffen. Gleichzeitig gilt es neue 
Wege einzuschlagen, um die Ursachen von Krieg und Elend auf der Welt 
zu bekämpfen. Eine Debatte um eine Weltfriedensordnung und eine 
gerechte Wirtschaftsordnung muss militärischer Konfliktlösung und 
verantwortungslosem Wettbewerb entgegengesetzt werden. Abschot-
tung und unmenschliche Grenzbarrieren, die Zerstörung von Fluchtwe-
gen und die Inkaufnahme von Tausenden Toten sind keine Lösungen. 
Krieg ist nicht mit Krieg zu bekämpfen. Not und Elend, die Zerstörung 
der natürlichen Lebensbedingungen auf der Erde sowie Armut und 
ungerechte Verteilung sind nur durch einen konsequenten Bruch mit 
der immer noch herrschenden Logik neoliberaler Politik im nationalen 
und europäischen Rahmen sowie weltweit zu überwinden.

Gleichzeitig sind aber auch gesellschaftliche Stimmen ernst zu neh-
men, die darauf hinweisen, dass sie nach Jahren des Sozialabbaus keine 
weiteren Belastungen mehr tragen können und wollen. Jetzt geht es 
also auch darum, nachvollziehbaren Ängsten in großen Teilen der Be-
völkerung den realen Boden zu entziehen. Ohne eine Revitalisierung 
des Sozialstaates und ohne die Schaffung von Arbeitsplätzen droht der 
Konkurrenzkampf um zu geringe soziale Leistungen und zu wenige Ar-
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beitsplätze viele zu noch größeren Verlierern zu machen. Wenn also das 
beeindruckende Wort der Kanzlerin – „Wir schaffen das“ – nachhaltig 
und tatkräftig umgesetzt werden soll, dann muss unstrittig sein, dass 
die Finanzierung vor allem von jenen zu leisten ist, die jahrelang von 
der Umverteilung von unten nach oben profitiert haben. Auf keinen Fall 
darf die Lösung der Flüchtlingsfrage mit einem weiteren Sozialabbau 
einhergehen. Vielmehr ist jetzt ein starker Staat gefordert, der eine 
funktionsfähige Infrastruktur und Sozialpolitik für alle bereitstellt. 

Erfolgreiche Migrations- und Integrationspolitik erfordert den 
Ausbau des Sozialstaates, Zugang zu Bildung und die Teilhabe am 
Arbeitsmarkt. Auch wenn Deutschland seit den 1960er Jahren ein 
Einwanderungsland ist – jede fünfte Einwohnerin bzw. jeder fünfte 
Einwohner in Deutschland hat einen Migrationshintergrund –, heißt 
das noch lange nicht, dass Integration und Migration in jedem Fall 
gelungen sind. Dabei ist auch zu beachten, dass Arbeit allein keine 
gelungene Integration in die Gesellschaft garantiert. 

Trotz aller Bekenntnisse, Flüchtlingen aufnehmen zu wollen, ist 
festzustellen, dass die finanziell ausgezehrten Kommunen mit der Auf-
nahme des Flüchtlingsstroms derzeit überfordert sind. Nur notdürftig 
wird den geflüchteten Menschen in den Kommunen mit Verpflegung 
und einer provisorischen Unterbringung in Zelten, Turnhallen, Schu-
len und Kasernen geholfen. Die menschenverachtenden Exzesse ge-
gen Flüchtlinge und deren Unterkünfte, aber auch die Wahlerfolge 
rechtsextremer und rechtspopulistischer Parteien, in Deutschland wie 
in fast allen EU-Staaten, sind hier evident und das Gegenteil einer 
Willkommenskultur. 

Die im Zuge der Flüchtlingsmigration an die inzwischen weniger 
tragfähigen sozialstaatlichen Strukturen gestellten Anforderungen sind 
gewaltig. Und dies umso mehr, als die Integration der Flüchtlinge weit 
komplexer ist als der einfache Ausbau vorhandener Strukturen. In 
Deutschland ist das miserable Management der Flüchtlingsströme zum 
Symbol des Staatsversagens geworden. Das Management der Flücht-
lingsmigration macht dabei die ohnehin vorhandenen Schwachstellen 
des Systems überdeutlich – die Folgen eines durch neoliberale Politik 
ausgedünnten Staates treten deutlich hervor. 
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Die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik fordert in dieser 
Situation von der Bundesregierung ein klares Bekenntnis zu mehr Sozial
staat. In Deutschland ist ein öffentliches Investitions-, Beschäftigungs- 
und Umbauprogramm nicht nur angesichts der Flüchtlingsmigration 
überfällig. Der aktuelle Bundeshaushalt sieht Mehrausgaben für Flücht-
linge vor; solche Ausgaben sind auch für die kommenden Jahre zu 
veranschlagen. Zugleich ist eine grundsätzliche, dauerhafte Expansion 
und Aufwertung des Staates angesichts der neuen Anforderungen an 
die Gesellschaft notwendig. Dazu ist die derzeitige finanzpolitische 
Situation günstig. Konjunkturell bedingte Steuermehreinnahmen und 
gleichzeitige Ausgabenentlastungen durch die Niedrigzinsphase haben 
sogar unter der makroökonomisch kontraproduktiven Schuldenbremse 
einen nennenswerten finanzpolitischen Handlungsspielraum entstehen 
lassen. 

Die Dublin-Verordnungen und das Schengen-Abkommen set-
zen zusammen auf die Sicherung der EU-Außengrenzen und 
die Reisefreiheit innerhalb der Schengen-Länder. Mit den Du-
blin-Verordnungen, die mehrmals verändert wurden, waren 
Asylanträge vor allem in solchen Staaten zu stellen, die eine 
EU-Außengrenze haben. Das Schengen-Abkommen setzt auf 
den kontrollfreien Grenzverkehr zwischen den Mitgliedsländern 
des Schengen-Raumes. Es gibt also Reisefreiheit innerhalb dieses 
Raumes, nach außen werden die EU-Grenzen aber gesichert. Die 
EU ist so gewissermaßen zu einer Festung gegenüber einzelnen 
Drittstaaten geworden.

Natürlich muss die Verteilung der Flüchtlinge in Europa ein Thema 
bleiben. Eine öffentliche Diskussion über die entscheidenden Flucht-
ursachen, die bisher weitgehend im Diskurs ausgeblendet werden, 
ist dringlich. Kriege und die Verarmung von Staaten aus der „Drit-
ten Welt“ müssen hier in den internationalen Politikfokus gerückt 
werden. Auch das Versagen der deutschen und europäischen Kli-
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maschutz- und Waffenexportpolitik gehört auf die Anklagebank, ge-
nauso wie religiöser Fanatismus. Dringend geboten ist auch, dass der 
UNHCR mit ausreichenden Finanzressourcen ausgestattet wird. Das 
Flüchtlingshilfswerk hatte für das Jahr 2014 einen Finanzbedarf von  
5,3 Milliarden US-Dollar gemeldet – Deutschland, als wichtige In-
dustrienation, hat dieses Projekt mit gerade einmal 139 Millionen 
US-Dollar unterstützt (UNHCR 2016). 

2.1 	 Flucht ist keine freiwillige Migration 

Flucht ist kein Hobby. Die aktuelle Zuwanderung unterscheidet sich 
deutlich von der klassischen Arbeitsmigration, der traditionellen 
grenzüberschreitenden Familienzusammenführung und der zielge-
richteten Einwanderung. Die Asylsuchenden aus verschiedenen Her-
kunftsländern haben höchst unterschiedliche Motive für eine Zuwan-
derung nach Deutschland. In der Literatur wird Flucht vor allem mit 
sogenannten Push-Faktoren begründet, die das Leben im Heimatland 
schwierig oder gar unmöglich machen. Tatsächlich führen Bürger-
kriege und durch Regime-Changes destabilisierte Staaten, aber auch 
Armut, ungerechter Welthandel, Umweltzerstörungen, Diskriminie-
rung, religiöse und politische Verfolgung nun schon seit vielen Jahren 
zu erheblichen Flüchtlingsströmen. Es scheint, als ob die zunehmend 
militarisierte Außenpolitik nach den Anschlägen des 11. September 
2011 (z.B. die Angriffe westlicher Staaten auf Afghanistan, Irak und 
Libyen) und eine jahrzehntelange neoliberal-ideologische Verschär-
fung von Deregulierung, Umverteilung nach oben und Wohlfahrts-
staatsabbau die Krisenhaftigkeit befeuern. Dazu kommen die Folgen 
der Globalisierung, in deren Zuge Industrienationen und besonders 
die EU-Handelspolitik zu einer weiteren Destabilisierung der öko-
nomischen Basis beispielsweise in den afrikanischen Staaten beige-
tragen haben (siehe z.B. Kipping 2016). Dazu dürfte in vielen Fällen 
auch die interessengeleitete – gewissermaßen imperiale und durch 
postkolonialen Habitus gekennzeichnete – sogenannte Entwicklungs-
politik beigetragen haben (siehe z.B. Easterly 2009). Aus der Sicht 
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von Individuen ist es rational, sich der facettenreichen strukturellen 
Gewalt entziehen zu wollen. Tatsächlich sind die jetzt diskutierten 
Flüchtlingsströme nicht neu. Eine große Gruppe der Bürgerkriegs-
flüchtlinge landet vor allem in den riesigen Lagern im Vorderen Ori-
ent (z.B. in der Türkei, im Libanon oder in Jordanien), eine kleinere 
Gruppe schafft es bis in die EU und eine noch kleinere Gruppe bis nach 
Deutschland. Nur das ist neu.

Die Datenlage zur Flüchtlingsmigration nach Deutschland ist 
dürftig. Unterschiedliche Quellen liefern unterschiedliche An-
gaben – klar ist nur, 2015 sind viele Menschen nach Deutsch-
land gekommen. In jenem Jahr haben 476.469 Menschen einen 
Asylantrag in Deutschland gestellt. Das sind mehr als doppelt so 
viele wie im Jahr zuvor (plus 135 Prozent). Die meisten dieser 
Menschen kamen aus dem Bürgerkriegsland Syrien (162.510 
bzw. 34 Prozent). Die zweitgrößte Gruppe kam aus Albanien 
(54.762), gefolgt von Menschen aus dem Kosovo (37.095) und 
Afghanistan (31.902). Die Ausnahmeregelung beim Dublin-Ver-
fahren gilt nur für Menschen aus Syrien. Die Zahl der im Jahr 
2015 registrierten Flüchtlinge liegt mit 1.091.894 Menschen 
mehr als doppelt so hoch wie die Zahl der Asylsuchenden (vgl. 
Bundesministerium des Innern). Dabei dürfte es auch zu vielen 
Doppelzählungen gekommen sein. 

Nach offiziellen Angaben lebten im Jahr 2014 knapp sechs 
Millionen Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland, etwa 
die Hälfte davon waren Frauen. Die aktuelle Flüchtlingsmi-
gration lässt einen anderen Geschlechtermix erkennen; es ist 
davon auszugehen, dass es sich in der überwiegenden Mehrzahl 
um männliche Flüchtlinge handelt. Das berufliche Bildungsni-
veau aller „Neuzuwanderinnen und Neuzuwanderer“ lag mit 
einem Akademikeranteil von 37 Prozent deutlich oberhalb des 
Bildungsniveaus der deutschen Mehrheitsgesellschaft (21 Pro-
zent) (Brücker u.a. 2015a, S. 4). Obwohl eine belastbare Daten
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lage nicht vorhanden ist, deutet vieles darauf hin, dass sich die 
Qualifikationsstruktur der aktuell asylsuchenden Flüchtlinge 
aus Nicht-EU-Ländern weitgehend anders darstellt. Das IAB 
taxierte im Juni 2015 den Anteil der gemeldeten erwerbsfähigen 
Personen und sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ohne 
abgeschlossene Berufsausbildung aus „Asylzugangsländern“ auf 
58 Prozent. Vor diesem Hintergrund kann von einer größeren 
Gruppe an Asylbewerberinnen, Asylbewerbern und Flüchtlingen 
ohne abgeschlossene Berufsausbildung ausgegangen werden –  
dies unterscheidet sie erheblich von EU-Migrantinnen und 
-Migranten (Brücker u.a. 2015b, S. 8). In der Folge werden 
erhebliche Qualifizierungsmaßnahmen notwendig sein. Je frü-
her diese einsetzen, desto besser werden sie wirken. Um jedoch 
Qualifizierungsmaßnahmen sinnvoll durchzuführen, sind Blei-
beperspektiven notwendig. Asylverfahren sind schon vor diesem 
Hintergrund deutlich zu beschleunigen und zu vereinfachen.

2.2 	 Erneuerung des Sozialstaates 

Die Flüchtlingsmigration stellt Staat und Gemeinwesen vor gewal-
tige Herausforderungen. Keine staatliche Ebene wird sie dadurch be-
wältigen können, dass das eigene Personal nur in geringem Umfang 
aufgestockt wird und man sich im Übrigen auf Wohlfahrtsverbände, 
Fremdfirmen und die stete Verfügbarkeit freiwillig Tätiger verlässt. 
Die Integration der Flüchtlinge ist eine hochkomplexe Herausfor-
derung. Es geht nicht nur um wirtschaftliche und soziale, sondern 
auch um kulturelle Integration. Wenn die seit den 1990er Jahren mas-
siv gestiegene Ungleichheit bei Einkommen, Vermögen, Bildung und 
Gesundheit nicht eingedämmt wird, können Flüchtlinge schnell zur 
Projektionsfläche für sozialen Frust und soziale Abstiegsängste miss-
braucht werden. Ein Klima der Aggressivität und von rassistischen 
Aufwallungen würde dann jedes Bemühen konterkarieren.
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Diese Gefahr ist sehr real. Um derartigen Negativspiralen wirksam 
vorzubeugen, darf Flüchtlingshilfe nicht als isolierte Aufgabe betrachtet 
werden. Integration kann nur gelingen, wenn von der Kinderbetreuung 
und der Bildung über kulturelle Angebote bis zur Gesundheitsversor-
gung Dienste niedrigschwellig so bereitgestellt werden, dass sowohl 
Flüchtlinge als auch Einheimische gleichermaßen davon profitieren. 
„Gute öffentliche Dienste für alle“ muss das Motto sein. Alles andere 
wäre ein Programm zur Beförderung von Ressentiments und von Ver-
teilungskämpfen zwischen den bisher schon sozial Benachteiligten und 
den neu hinzugekommenen Unterstützungsbedürftigen – ein Programm 
des Scheiterns also.

Die mit der Integration verbundenen Herausforderungen treffen 
auf eine seit mehr als zwei Dekaden planmäßig ausgezehrte öffent-
liche Verwaltung. Prioritär geht es der Finanzpolitik von Bund und 
Ländern schon lange nicht mehr um die zukunftsgerechte Gestaltung 
des öffentlichen Gemeinwesens, sondern um eine Politik des Staats-
rückzuges aus der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben. Zu diesem 
Zweck wurden zunächst die Steuern massiv gesenkt, danach wurde 
die „Goldene Regel“ der Investitionsfinanzierung durch Kreditaufnah-
men verfassungsrechtlich abgeschafft (sogenannte Schuldenbremse). 
Zu diesem Zweck wurden auch Vermögensbestände, darunter mehr 
als eine Million Wohnungen, durch Veräußerung dem Privatsektor 
zugeführt. Das Ziel, so eine Reduktion der Staatsausgabenquote um 
mehrere BIP-Prozentpunkte zu erzwingen, konnte zwar erreicht wer-
den (Durchschnitt der Dekade 1991–2000: 48,3 Prozent; Durchschnitt 
der Dekade 2005–2014: 45,0 Prozent des BIP; Quelle: Eurostat). Der 
Preis für das Gemeinwesen allerdings ist hoch. Zum einen unterblieben 
notwendige öffentliche Investitionen; die Infrastruktur wird seit Jahren 
auf Verschleiß gefahren. Zum anderen folgt die Personalpolitik dem 
neoliberalen Leitbild vom subsidiären Gewährleistungsstaat. Der Staat 
baute als Arbeitgeber Personal so weit ab, dass in weite Bereiche der 
öffentlichen Dienstleistungsproduktion Regime der Mängelverwaltung 
Einzug hielten. Anfang der 1990er Jahre gab es im öffentlichen Dienst 
bundesweit 6,7 Millionen Beschäftigte, darunter 2,1 Millionen bei den 
Kommunen. Für Arbeitnehmerentgelte wandte die öffentliche Hand 
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nur etwas mehr als neun Prozent des BIP auf, was innerhalb der EU 
schon damals (nach den baltischen Ländern) der viertniedrigste Wert 
war; im EU-Durchschnitt wurden elf Prozent des BIP aufgewandt. Im 
Jahr 2014 jedoch bildete Deutschland mit einem Anteil der Personal-
ausgaben von nur noch 7,7 Prozent des BIP innereuropäisch gemein-
sam mit Rumänien das Schlusslichtduo. An drittletzter Stelle folgt die 
Slowakei mit einem Anteil von 8,7 Prozent. 

Der Personalabbau erfolgte schwerpunktmäßig in der Zeit bis 2005. 
Um mehr als zwei Millionen auf nur noch 4,6 Millionen Beschäftigte 
wurde das Personal des öffentlichen Dienstes bis dahin abgebaut. Im 
OECD-Vergleich hatte Deutschland schon vorher keinen großen öf-
fentlichen Sektor, zählte jetzt aber erst recht zu der Ländergruppe mit 
den geringsten Anteilen von bei öffentlichen Arbeitgebern Beschäftigten 
(Quelle: ILO). Dem Gerede vom angeblich (zu) großen öffentlichen 
Sektor tat dies jedoch keinen Abbruch. Die Personalplanung der Bun-
desländer wie auch der allermeisten Kommunen kannte weiter nur eine 
Richtung: „Die Zahl der Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst muss 
schrumpfen“, so der damalige niedersächsische Ministerpräsident Chris
tian Wulff (CDU) im Frühjahr 2006. Bis 2008 ging der Abbau weiter. 
Danach stieg die Beschäftigtenzahl im Saldo bis 2014 zwar wieder leicht 
an (plus 75.000 Personen). Dahinter stand jedoch weniger eine Trend-
wende als vielmehr ein Saldeneffekt. Der Ausbau der Kinderbetreuung 
wie auch von Ganztagsschulangeboten und der Hochschulausbildung 
erzwang Personalzuwächse bei Lehr- und Erziehungskräften. Diese 
blieben weit hinter dem Bedarf zurück und erfolgten auch nur zum 
Teil bei öffentlichen Arbeitgebern, gleichwohl überkompensierte die-
ser sektorale Personalzuwachs den in anderen Aufgabenfeldern weiter 
betriebenen Personalabbau.

Die Herausforderung, weit über eine Million Flüchtlinge in die 
deutsche Gesellschaft zu integrieren, trifft also auf einen personell 
ausgezehrten öffentlichen Sektor. Umso wichtiger sind daher zivil
gesellschaftliche Strukturen. Die Freie Wohlfahrtpflege ist mit ihren etwa  
1,5 Millionen haupt- und rund drei Millionen ehrenamtlichen Täti-
gen ein Kernbestandteil der Zivilgesellschaft in Deutschland. Sie agiert 
jenseits von Markt und Staat. Ihre Mitgliedsorganisationen und Glie-
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derungen haben vor Ort gemeinsam mit Hunderttausenden ehrenamt-
lich Tätigen die Herausforderung des Zustroms Zuflucht Suchender 
vom ersten Tag an angenommen. Wie auch auf anderen Feldern der 
sozialen Arbeit bilden die Aktivitäten und Organisationen der Freien 
Wohlfahrtspflege auch in der Flüchtlingsfrage ein weitverzweigtes Netz. 
Die Freie Wohlfahrtspflege ist dabei in den unterschiedlichen Ankunfts- 
und Integrationsphasen für Flüchtlinge aktiv: Die Arbeitsbereiche 
reichen von der Erstunterbringung und Versorgung der Flüchtlinge 
über Sprachkurse, Landeskunde und Wohnungsbeschaffung bis zum 
Einstieg in Bildung und Ausbildung. Diese Organisationen bemühen 
sich darum, die Flüchtlinge so früh wie möglich in die eigene Arbeit 
einzubeziehen. Sie sorgen nach Kräften dafür, möglichst früh und mög-
lichst für jeden einzelnen Flüchtling Wege aus dem „Krisenmodus“ zu 
finden und Übergänge zur Normalität zu schaffen.

Auch ohne Flüchtlingszuwanderung agierte der Staat vielerorts am 
Rande der Überlastung. Inzwischen ist er selbst zu einer halbwegs 
geordneten Flüchtlingsregistrierung kaum in der Lage. Zum Sym-
bol von Staatsversagen wurde das Berliner Landesamt für Gesund-
heit und Soziales (Lageso). Das Amt war im Jahr 1998 mit einem 
Bestand von 1.128 Stellen neu organisiert worden. Bis zum Ende der 
Großen Koalition unter dem Regierenden Bürgermeister Eberhardt 
Diepgen (CDU) konnte es den gewachsenen Aufgaben entsprechend 
einen kleinen Stellenzuwachs realisieren; als SPD und PDS/Linkspar-
tei im Jahr 2001 die Regierung übernahmen, verfügte das Amt über  
1.179 Stellen. Die in der Folge betriebene Personalpolitik war durch ei-
nen radikalen Stellenabbau geprägt. Ein Drittel der Stellen (376) verlor 
das Amt während der rot-roten Koalitionsdekade. Auf Rot-Rot folgte 
die jetzige Große Koalition. Unter weiterhin sozialdemokratischer 
Führung beließ sie es bei den noch etwas mehr als 800 Stellen (Quelle: 
Lageso, Jahresberichte 2003 bis 2014). Über die Jahre gab es zuhauf 
Signale der Überforderung. Sie wurden jedoch geflissentlich ignoriert. 
Auch als sich spätestens ab Ende 2013, Anfang 2014 die Unhaltbarkeit 
der Zustände kaum noch verbergen ließ, sah der Senat weiter keinen 
Anlass, um entschlossen gegensteuern. Man ließ es auf den Kollaps 
ankommen. Erst als das Chaos mit Überstunden und Heerscharen an 
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freiwilligen Helferinnen und Helfern allein nicht mehr zu bannen war, 
wurde das Personal aufgestockt. Das überhastet rekrutierte Personal 
trifft nun aber auf eine teilweise kollabierte Organisation, die die not-
wendige Personaleinarbeitung ebenso wenig leisten kann wie den ziel-
gerichteten Einsatz der neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die 
massive Austeritätspolitik, für die in der Hauptstadt alle Parteien eine 
Mitverantwortung tragen, rächt sich bitter. 

Der integrationsbezogene Personalbedarf entsteht primär in den 
Kommunen, in geringerem Umfang auch bei den Bundesländern und 
beim Bund. Die Stellenstärke von Anfang bis Mitte der 1990er Jahre 
kann als Anhaltspunkt für das, was nötig wäre, herangezogen wer-
den. Gemessen an ihrer damaligen Personalausstattung beschäftigen 
Kommunen heute je 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner über sechs 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weniger und setzen für Löhne und 
Gehälter einen halben BIP-Prozentpunkt weniger ein (Stand: 2014). 

2.3	 Kapazitätsausbau ist in zahlreichen 
	 Aufgabefeldern erforderlich

Kinderbetreuung: Zigtausende Plätze in Kitas fehlen, 
Intensivierung des Kita-Ausbaus ist nötig

Nach Einschätzung des Familienministeriums vom Herbst 2015 wer-
den kurzfristig rund 68.000 zusätzliche Plätze in Kindertagesstätten 
benötigt (Handelsblatt, 25.09.2015). Dem liegt eine zurückhaltende 
Schätzung zugrunde, sowohl was die angenommene Zahl von Flücht-
lingen (800.000 im Jahr 2015) als auch was die Betreuungsquote (Be-
darf für 30 Prozent der Kinder und Kleinkinder) angeht. Mit einem 
höheren Bedarf muss gerechnet werden. Zum einen, weil die Flücht-
lingszahlen höher sind, und zum anderen, weil es der Integration dient, 
wenn Migrantenkinder nicht erst im Kindergartenalter, sondern schon 
als Ein- oder Zweijährige eine Kindertagesstätte besuchen. 

Da von einer Bedarfsdeckung auch ohne Flüchtlingskinder keine 
Rede sein kann, liegt der tatsächliche Zusatzbedarf bei über 100.000 
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Plätzen. Es ist erforderlich, dass Bund und Länder ihre für den Kita-
Ausbau bereitgestellten Mittel dem Bedarf entsprechend aufstocken. 
Die Höherbewertung des Erzieherinnenberufs und die Kosten für die 
Nachwuchsausbildung sind dabei mit abzubilden. Insgesamt geht es 
um einige zehntausend zusätzliche Kräfte. 

Schulen und Hochschulen: Es geht nicht nur um ein 
Mehr an Lehrkräften

Nach den Schätzungen, die seitens der Bundesanstalt für Arbeit und 
des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge im November 2015 
publiziert wurden, sind unter den Flüchtlingen rund 180.000 Kinder 
im schulpflichtigen Alter und an die 200.000 junge Erwachsene im Al-
ter von 18 bis 24 Jahren. Für sie werden Plätze an allgemeinbildenden 
Schulen, an Berufsschulen, an Hochschulen und in beruflichen Aus-
bildungsstätten benötigt. Damit nicht genug: Ein Teil der Flüchtlinge 
benötigt zur Bearbeitung traumatischer Erlebnisse psychologische 
Betreuung. Es geht also nicht nur um die Einstellung neuer Lehrkräfte, 
sondern um die Einstellung auch von Sozialarbeiterinnen und Sozial-
arbeitern sowie von Psychologinnen und Psychologen. Vor allem in 
den letztgenannten Bereichen ist Deutschland jedoch ein Entwick-
lungsland. 

Volkshochschulen und Jugendbildungsarbeit: 
Finanzielle Austrocknung beenden

Sprachförderung von Anfang an ist unabdingbar. Das ist unstrittig. 
Integrationskurse aber gehen darüber hinaus. Schätzungen zufolge 
werden im Jahr 2016 bis zu 400.000 Kursplätze benötigt – mehr als 
doppelt so viele wie im Vorjahr. Hinzu kommen Angebote der Jugend-
arbeit nicht nur für die neu nach Deutschland gekommenen und noch 
kommenden minderjährigen Flüchtlinge, sondern auch für einheimi-
sche Jugendliche. 

Die Jugendbildungsarbeit gehört zum Aufgabenbereich der weiteren 
Bildungsarbeit. Ihr Fokus liegt auf der Allgemein- und der Persönlich-



flüchtlingsmigration – eine chance zur stärkung des gemeinwesens

103

keitsbildung wie auch auf der Entwicklung sozialer Kompetenzen. Im 
chronisch unterfinanzierten deutschen Bildungssystem hat diese Arbeit, 
da sie nicht in formale Bildungsabschlüsse mündet, einen schweren 
Stand – und das mit steigender Tendenz. Den finanziell klammen 
Kommunen nämlich dient dieser Bereich als Manövriermasse, um für 
den nicht ausfinanzierten, zugleich jedoch öffentlich stark beachteten 
Ausbau der Elementarbildung zusätzliche Finanzierungsmittel zu mo-
bilisieren. In der politischen Rhetorik ist zwar viel vom lebenslangen 
Lernen und vom Wandel zu einer Wissenschaftsgesellschaft die Rede. In 
der Realität konservativer deutscher Bildungsstaatlichkeit spielt Weiter-
bildung – zumal dort, wo es um sozial benachteiligte Schichten geht –  
freilich eine nur bescheidene Rolle. Der reale Mitteleinsatz stagniert 
nicht nur, sondern ist sogar rückläufig. Nach dem Bildungsfinanzbericht 
2015 wurden die nominalen Ausgaben für den Gesamtbereich der wei-
teren Bildungsangebote von 6,6 Milliarden Euro im Jahr 2010 auf  
6,4 Milliarden Euro im Jahr 2013 gekürzt. Die kommunalen Ausgaben 
für Volkshochschulen blieben dabei bei einer Milliarde Euro, die der Ju-
gendbildungsarbeit bei 1,7 Milliarden Euro. Sie wurden quasi eingefro-
ren, was real einer Kürzung gleichkommt (Statistisches Bundesamt 2015,  
Tab. S. 125). 

Die in ihrer Leistungsfähigkeit bereits stark geschwächten, zuneh-
mend von Nutzerentgelten abhängigen Volkshochschulen bedürfen 
einer erheblichen Aufstockung ihrer Eigenmittel, um im gebotenen 
Umfang Sprach- und verschiedene Arten von Integrationskursen durch-
führen zu können. Das dafür eingesetzte Personal ist zu verdoppeln. 
Analoge Herausforderungen stellen sich für die von freien und öffent-
lichen Trägern geleistete Jugendbildungsarbeit.

Familien- und Jugendsozialarbeit: Frühzeitige Intervention 
baut dem Entstehen von Parallelgesellschaften vor

Nicht wenige Familien werden in den kommenden Jahren Leistungen 
der Jugendhilfe und Familienfürsorge benötigen. Frühzeitige Interven-
tion ist umso wichtiger, als es gilt, das Entstehen von Parallelgesell-
schaften, die sich aus Familienclans zusammensetzen, zu verhindern. 
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Besonders schutzbedürftig sind unbegleitete Minderjährige. Sie 
müssen an jenen Orten vom jeweiligen Jugendamt in Obhut genommen 
werden, an denen sie sich bei den Behörden melden oder aufgegriffen 
werden. Für diese Jugendlichen werden dann Plätze in Gastfamilien 
und auch in Heimen benötigt. Die Kapazitäten von Plätzen in Heimen 
und betreuten Wohnungen sind zu verstärken. Rechtlichen Änderungen 
mit dem Ziel, die Betreuung auf Billiglösungen umzustellen, die dem 
Integrationsgedanken abträglich sind, erteilt die Arbeitsgruppe Alter-
native Wirtschaftspolitik eine Absage. 

Gesundheitsdienste: Wiederaufbau funktionsfähiger 
Strukturen nötig 

Knapp 400 Gesundheitsämter gibt es in Deutschland. Die Zahl der 
dort Beschäftigten wurde von über 20.000 auf rund 17.000 ausge-
dünnt. Seit Jahren befinden sich die öffentlichen Gesundheitsdienste 
im Zangengriff. Auf der einen Seite werden die wahrzunehmenden 
Aufgaben (Vorsorgeuntersuchungen von Kindern, Schuleingangsun-
tersuchungen, Gruppen-Zahnprophylaxe, Überwachung der Kran-
kenhaushygiene, Impfschutz usw.) in dem Maße schwieriger, wie sich 
die Gesellschaft sozial polarisiert; auf der anderen Seite reagiert die 
Politik nicht mit Personalverstärkung, sondern baut Stellen ab. Mehr-
aufgaben sollen eben, so das zynische Kalkül, im Wege der Effizienz-
steigerung erledigt werden. Das Ökonomisierungskalkül geht aber 
nicht auf. Weil die Dienste an ihren Kapazitätsgrenzen angelangt sind, 
können selbst die gesetzlichen Aufgaben nur noch eingeschränkt er-
ledigt werden. Für Flüchtlingskinder bedeutet dies: Sie müssen über 
Wochen und Monate auf Untersuchungen (Vorsorgeuntersuchung, 
schulärztliche Untersuchung) warten. In Berlin etwa gab es schon An-
fang 2014 Alarmrufe, weil über 400 Stellen fehlten. Die notwendige 
Impfung von Flüchtlingen konnte wegen des Personalmangels nur 
mit erheblicher Verzögerung durchgeführt werden. Passiert ist seither 
wenig und die Not in der Folge jetzt noch größer. Trotzdem fehlt wei-
terhin jeder Wille zum entschlossenen Gegensteuern.
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Integration erschöpft sich nicht im Spracherwerb 
und der Eingliederung in den Arbeitsmarkt 

Integration erfordert weit mehr als Spracherwerb, einen Platz in der 
Kita und der Schule sowie die anschließende Integration in den Ar-
beitsmarkt. All dies sind Basisaufgaben. Gelingende Inklusion in die 
deutsche Gesellschaft ist darüber allein jedoch nicht zu bewerkstelli-
gen. Es bedarf weiterer Maßnahmen. Dazu gehören Angebote, die teil-
weise über die Zivilgesellschaft bereitgestellt werden können, wo aber 
auch öffentliche Einrichtungen von Bibliotheken über Musikschulen 
bis hin zu Museen und Theatern gefordert sind. Beispiel öffentliche 
Bibliotheken: Obwohl das öffentliche Bibliothekswesen in Deutsch-
land bei Weitem nicht den von der UNESCO formulierten Zielen ent-
spricht (Manifest der UNESCO von 1994), regiert seit Jahren der 
Rotstift mit reduzierten Öffnungszeiten, reduzierten Medienbudgets 
und einer Prekarisierung und Entprofessionalisierung des seit Jahren 
schrumpfenden Personalbestands. Auf 10.000 Einwohnerinnen und 
Einwohner kommen in Deutschland nur 1,4 rechnerische Vollzeitkräf-
te verglichen mit etwa acht im skandinavischen Durchschnitt (Heintze 
2013). Aus der international vergleichenden Migrationsforschung 
ist aber bekannt, dass auch den öffentlichen Bibliotheken bei der In-
tegration eine wichtige Rolle zukommt. Während der Lesestoff an 
Schulen meist fremdbestimmt ist, bieten Bibliotheken die Möglichkeit, 
in einem breiten Fundus die eigene Lieblingslektüre zu entdecken. In 
Dänemark – der Betrieb öffentlicher Bibliotheken gehört hier wie in al-
len nordischen Ländern zu den kommunalen Pflichtaufgaben – werden 
die bibliothekarischen Angebote von Migrantinnen und Migranten in-
tensiver genutzt als von der einheimischen Bevölkerung (Kern 2007). 
Statt kommunale Bibliotheken weiter auszuhungern, brauchen diese 
Mittel, um zielgerichtet integrationsorientierte Angebote auflegen 
zu können. Die tatsächliche Entwicklung freilich geht in eine andere 
Richtung: In nahezu einem Drittel der Bibliotheken von Großstäd-
ten mit mehr als 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern werden 
dauerhafte Stellenstreichungen vorgenommen. In Klein- und Mittel-
städten liegt der Anteil zwar niedriger. Dies aber nur, weil es hier man-
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gels Masse kaum noch etwas zu kürzen gibt: Professionell betriebene 
Bibliotheken existieren vielfach gar nicht oder nicht mehr. Zu Recht 
beklagt der Deutsche Bibliotheksverband: „Innovation, Qualifikation 
und Zukunftsfähigkeit der Bibliotheken sind aufgrund laufend ge-
kürzter Budgets gefährdet.“ (Bericht zur Lage der Bibliotheken 2015, 
S. 10) In Mecklenburg-Vorpommern etwa wurde das hauptamtliche 
Personal der Bibliotheken in kommunaler Trägerschaft im Zeitraum 
von 1998 bis 2014 um mehr als ein Drittel (von 366 auf 240) und da-
mit dreimal so stark abgebaut, wie im gleichen Zeitraum die Bevölke-
rung von 1,798 Millionen auf 1,597 Millionen schrumpfte (Fachstelle 
Öffentliche Bibliotheken Mecklenburg-Vorpommern 2015).

Einrichtung von Koordinierungs-, Informations- 
und Beratungsstellen

Alle Gemeinden, die einige hundert oder tausend Flüchtlinge aufneh-
men, benötigen für die Steuerung zunächst der Aufnahme und dann der 
Integration Anlaufstellen, zum einen für die Flüchtlinge, zum anderen 
aber auch für die alteingesessene Bevölkerung und die Koordinierung 
des Einsatzes freiwillig Tätiger. Die Funktion derartiger Stellen muss 
es auch sein, Flüchtlinge mit praktischem Alltagswissen zu versorgen. 
Nur so können sie davor bewahrt werden, aus Unkenntnis Opfer win-
diger Geschäftemacherinnen und Geschäftemacher zu werden (was 
bereits geschieht), und lernen, im Alltag zurechtzukommen. 

Keine weitere Privatisierung der inneren Sicherheit

Die Auszehrung des öffentlichen Dienstes machte auch vor der Polizei 
nicht halt. Wichtige Aufgabenfelder gerieten in der Folge in eine Not-
lage. So etwa der gesamte Bereich der Bekämpfung der organisierten 
Kriminalität, aber auch die für das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung 
wichtigen örtlichen Polizeiwachen. 

Über 16.000 Stellen wurden seit dem Ende der 1990er Jahre bei 
Bund und Ländern abgebaut. Parallel dazu florieren – von der breiten 
Öffentlichkeit kaum wahrgenommen – die Geschäfte der organisier-
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ten Wirtschaftskriminalität, und es boomt das Geschäft mit privaten 
Sicherheitsdiensten zunehmend auch dort, wo es um die Wahrnehmung 
öffentlicher Aufgaben geht. So sind es meist private Wachdienste mit 
schlecht ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die seitens 
der Bundesländer mit der Gewährleistung der Sicherheit von Flücht-
lingsunterkünften beauftragt werden. 

Eine neue Dimension erfährt die schleichende Privatisierung der 
öffentlichen Sicherheit durch das Auftreten von Bürgerwehren in immer 
mehr Städten. Mit dem Argument, eine überforderte Polizei entlasten zu 
wollen, organisieren sich hier selbsternannte Hilfssheriffs. Dies ist eine 
gefährliche Entwicklung, der umgehend Einhalt geboten werden muss. 
Die Länder sind aufgefordert, ihre Personalentwicklungskonzepte mit 
Blick auf die Schaffung einer leistungsfähigen Polizei grundlegend zu 
revidieren. Die Anwärterzahlen für den Polizeidienst sind auf der 
Bundes- wie auf der Länderebene massiv dahingehend aufzustocken, 
dass mittelfristig im zweistelligen Prozentbereich zusätzliches Personal 
verfügbar ist. 

Das Flüchtlings- und Migrationsthema wirft ein ganz neues Licht 
auf den Wert einer leistungsfähigen öffentlichen Daseinsvorsorge, 
sowohl für die Bewältigung neuer Herausforderungen als auch ganz 
generell für den Zusammenhalt einer Gesellschaft. Gerade in der Krise 
erweist es sich als elementar für das Funktionieren eines Gemeinwesens, 
dass der öffentliche Dienst in den verschiedenen Aufgabenfeldern leis
tungsfähig ist. Davon aber kann keine Rede sein. Mehr Geld und die 
Schaffung neuer Stellen sind jedoch unabdingbar. Getan ist es damit al-
lein allerdings nicht. Wo Ausbildungskapazitäten ausgedünnt wurden, 
müssen sie erst wieder aufgebaut werden, um wenigstens mittelfristig 
über Personal mit den erforderlichen Qualifikationen zu verfügen. Für 
die Zwischenzeit sind Brückenlösungen zu organisieren. Auch gilt: Es 
geht nicht bloß um die Aufstockung von Personal; genauso wichtig ist 
die Schaffung effizienter Strukturen des zielgerichteten Personaleinsat
zes und eine Sachmittelausstattung, die sich technisch auf der Höhe 
der Zeit befindet. 
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2.4 	 Bezahlbare Wohnungen für alle

In den vergangenen Jahrzehnten ist der Neubau vor allem preiswerter 
Wohnungen drastisch zurückgegangen. Der soziale Wohnungsbau 
wurde so zurückgefahren, dass der Bestand von 2,5 Millionen Woh-
nungen im Jahr 2002 auf 1,4 Millionen Wohnungen im Jahr 2010 
sank. Bund und Länder haben zwischen 2002 und 2010 die Förder-
mittel um 63 Prozent auf jetzt insgesamt eine Milliarde Euro pro Jahr 
heruntergefahren. Gleichzeitig stieg vor allem in Ballungsräumen der 
Bedarf an zusätzlichen Wohnungen, der vor allem im preiswerten 
Segment u.a. durch stark steigende Grundstückspreise und Immobili-
enspekulationen nicht gedeckt wurde (vgl. Arbeitsgruppe Alternative 
Wirtschaftspolitik 2015). 

Obwohl die Bautätigkeit in den vergangenen Jahren wieder zu-
nahm – 2014 wurden 245.000 neue Wohnungen gebaut und damit  
50 Prozent mehr als 2010 –, reicht dies noch nicht einmal aus, um den 
bisherigen Bedarf vor dem Anstieg der Flüchtlingszahlen im Jahr 2015 
zu decken. Eine weitere Verschärfung der Wohnungsnot in Ballungsräu-
men ist wahrscheinlich. Diese Wohnungsnot wird die Integration der 
Flüchtlinge gefährden und auch zu erheblichen Spannungen zwischen 
Flüchtlingen und gering verdienenden Einheimischen bei der Woh-
nungssuche führen. Selbst wenn von der allein für 2015 geschätzten 
Zahl von bis zu einer Million Asylsuchender nur die Hälfte dauerhaft 
oder längerfristig in Deutschland bleibt, ist dafür die Schaffung von 
ca. 150.000 bis 200.000 Wohnungen nötig. Der Bedarf würde also 
insgesamt auf jährlich 420.000 bis 500.000 zusätzliche Wohnungen 
steigen. Um diesen Bedarf zu decken, müssen die Kommunen angesichts 
der Vorlaufzeiten sofort sowohl mit kurz- als auch mit mittelfristigen 
Maßnahmen beginnen, für die sie auch entsprechende finanzielle Zu-
sagen von Bund und Ländern brauchen.

Oberstes Prinzip muss es dabei sein, möglichst schnell bezahlbare 
Wohnungen für alle zur Verfügung zu stellen. Dabei sind die Anfor-
derungen, die an die den bezahlbaren Wohnraum gestellt werden, für 
Flüchtlinge und Einheimische ähnlich. Die Integration in den Arbeits-
markt und die Partizipation an der Gesellschaft sind vor allem dann 
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leichter möglich, wenn der Wohnraum infrastrukturell gut angeschlos-
sen ist. Deshalb sind die Wohnungsleerstände in strukturschwachen Ge-
bieten gerade nicht attraktiv. Ebenso wenig dürfen Wohnsiedlungen in 
Randlagen speziell für Flüchtlinge oder Einkommensschwache „hoch-
gezogen“ werden. Die Beispiele von Frankreich und Großbritannien mit 
ihren „Ghettos“ zeigen deutlich die negativen Auswirkungen davon.

Damit es zu keinem Zielkonflikt zwischen kurzfristigen Maßnah-
men und dem langfristigen Integrationsziel kommt, müssen mehrere 
Maßnahmen gleichzeitig ergriffen werden:
•	 Nutzung bestehender Wohnungsmöglichkeiten für Einkommens-

schwache und Flüchtlinge: Beschlagnahmung und Umbau von leer 
stehenden Immobilien, z. B. Bürohäusern; Förderung der Aufnah-
me von Wohnungssuchenden in Wohngemeinschaften, Privatwoh-
nungen.

•	 Neubau von Wohnungen durch Nachverdichtung in Städten, z.B. 
Bebauung von Flachdächern.

•	 Temporäre Bauten, wenn gleichzeitig Bauträger mit dem Bau dau-
erhafter Wohnungen beginnen, damit aus Provisorien kein Dauer-
zustand wird. 

•	 Neubau von Wohnsiedlungen nur in bestehenden Gegenden mit 
gemischter Bevölkerung und für Haushalte aus unterschiedlichen 
Einkommensschichten; bei öffentlicher oder steuerlicher Förderung 
Auflage, einen Teil der Wohnungen an Einkommensschwache zu 
vermieten.

•	 Wiederbelebung öffentlicher Wohnungsbaugesellschaften durch 
Erhöhung öffentlicher Fördermittel und preiswerten Verkauf öf-
fentlichen Grundbesitzes an sie.

•	 Stärkung des Genossenschaftsgedankens im Wohnungsbau.
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3 	 Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik –  
	 zwei dauerhafte Herausforderungen

Die Zuwanderung von Flüchtlingen trifft auf einen sich durchaus 
erholenden Arbeitsmarkt. Das ändert aber nichts an der weiter beste-
henden Massenarbeitslosigkeit. Insgesamt fehlen an die fünf Millionen 
Arbeitsplätze. Besonders dramatisch ist der weiterhin hohe Bestand 
von über einer Million Langzeitarbeitslosen. Angesichts dieser Zahlen 
wird deutlich, dass ohne weitere Maßnahmen die Flüchtlinge zu einem 
steigenden Konkurrenzdruck auf dem Arbeitsmarkt führen werden. 
Vor allem der Ausbau des prekären Sektors mit „billigen“ Flüchtlin-
gen muss verhindert werden. Der Mindestlohn muss uneingeschränkt 
auch für Flüchtlinge gelten.

Die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik fordert eine breite 
gesellschaftliche Initiative zur Schaffung von guter öffentlich geför-
derter Beschäftigung. Sie kann soziale Teilhabe ermöglichen und aus 
Armut herausführen. Eine solche Initiative reicht aber nicht aus. Auch 
schon vor dem verstärkten Zustrom von Flüchtlingen hat die Arbeits-
gruppe Alternative Wirtschaftspolitik ein Investitions- und Ausgaben-
programm sowie Maßnahmen zur Verkürzung der Arbeitszeit gefor-
dert. Angesichts der veränderten Situation werden diese Forderungen 
nur noch dringlicher.

3.1 	 Arbeitslosigkeit bleibt drängendes Problem

Die Zuwanderung von Flüchtlingen trifft auf einen sich erholenden 
Arbeitsmarkt. Ein Wachstum von 1,7 Prozent, verbunden mit einer 
sehr schwachen Produktivitätsentwicklung (was eine sehr niedrige Be-
schäftigungsschwelle bedeutet), führt aktuell zu einer wachsenden Be-
schäftigung und einer sinkenden Arbeitslosigkeit. Gleichzeitig konnte 
der Trend zur weiteren Prekarisierung auf dem Arbeitsmarkt zumin-
dest gestoppt werden. Die Flüchtlingsbewegung hat sich im Jahr 2015 
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noch kaum auf dem Arbeitsmarkt niedergeschlagen. Zusammen mit 
den (gegenläufigen) Effekten aus der demografischen Entwicklung ist 
das Erwerbspersonenpotenzial nur um 100.000 Personen gestiegen. 

Die Zahl der Erwerbstätigen ist um 0,8 Prozent auf 43 Millionen 
gestiegen, die der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (SV-Be-
schäftigten) um zwei Prozent auf 30,8 Millionen. Nachdem er Jahre 
lang zurückging, steigt damit der Anteil der SV-Beschäftigten an allen 
Erwerbstätigen wieder an. Mit 71,5 Prozent lag er im Jahr 2015 aber 
noch deutlich unter dem Anteil von 74,1 Prozent im Jahr 1995. Unge-
brochen ist dagegen der Trend zu wachsender Teilzeitbeschäftigung.

Diese positiven Tendenzen werden in der öffentlichen Debatte (und 
in der medialen Darstellung) seit Jahren dazu missbraucht, das weiter 
drängende Problem der Massenarbeitslosigkeit komplett auszublen-
den. Im Jahr 2015 waren durchschnittlich 2,8 Millionen Menschen 
offiziell als arbeitslos registriert. Das waren zwar fast 200.000 weniger 
als noch im Jahr 2011, aber es bleibt ein riesiges Heer von Menschen 
ohne Perspektiven. Die Arbeitslosenquote (bezogen auf die abhängigen 
zivilen Erwerbspersonen) betrug 7,1 Prozent (nach 7,5 Prozent im Jahr 
2014). Die von der Bundesagentur für Arbeit (BA) ausgewiesene Un-
terbeschäftigung betrug 3,6 Millionen Menschen. Rechnet man uner-
füllte Wünsche nach längerer Arbeitszeit hinzu, so fehlen an die fünf 
Millionen Arbeitsplätze. Besonders dramatisch ist der weiterhin hohe 
Bestand an Langzeitarbeitslosen.

Im Jahr 2015 waren in Deutschland 1,04 Millionen Personen offi
ziell bei der BA als langzeitarbeitslos registriert. Diese Menschen waren 
seit einem Jahr oder länger arbeitslos; dies entspricht einem Anteil von 
37,2 Prozent aller 2,8 Millionen Arbeitslosen nach offizieller Zählwei-
se der BA. Hierbei sind nicht diejenigen Arbeitslosen berücksichtigt, 
die sich in Weiterbildungsmaßnahmen befanden, kurzfristig erkrankt 
waren oder langzeitarbeitslos und älter als 58 Jahre waren. Ebenfalls 
nicht berücksichtigt ist hier die stille Reserve von Arbeitslosen, die 
sich nicht bei der BA melden. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen war 
im Jahr 2015 nur wenig geringer als im Jahr 2010 (minus neun Pro-
zent) – anders als die Zahl der registrierten Arbeitslosen insgesamt, 
die seit 2010 deutlicher – um gut 14 Prozent – zurückgegangen ist. 
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Seit 2012 ist überhaupt kein Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit 
mehr zu verzeichnen. Infolge dieser Entwicklung hat sich der Anteil 
der Langzeitarbeitslosen am Arbeitslosenbestand seit 2010 stetig von 
35,2 Prozent auf 37,2 Prozent erhöht.

Dabei wird die Zahl der Langzeitarbeitslosen systematisch unter-
schätzt. Als Langzeitarbeitslose werden nämlich nur diejenigen gezählt, 
die durchgehend ein Jahr und länger arbeitslos sind. Nur wenn die 
Arbeitslosigkeit z.B. wegen Krankheit oder Sperrzeit für weniger als 
sechs Wochen unterbrochen wird, werden Phasen der Arbeitslosig-
keit zusammengerechnet. Bei einer Unterbrechung von mehr als sechs 
Wochen – egal aus welchem Grund – beginnt die Messung wieder 
von vorne. Phasen vor und nach einer Unterbrechung werden nicht 
mehr zusammengezählt, und die Betroffenen gelten zunächst wieder 
als Kurzzeitarbeitslose.

Obwohl die Hartz-Reformen einmal mit der Begründung eingeführt 
wurden, die Aussichten gerade von Langzeitarbeitslosen zu verbessern, 
fehlt ihnen bis heute faktisch jede Perspektive. Nur ein sehr kleiner Teil 
derjenigen, die Langzeitarbeitslosigkeit überwinden oder unterbrechen 
können, haben einen neuen Job auf dem regulären Arbeitsmarkt gefun-
den. Weit über 80 Prozent aller Abgänge aus der Langzeitarbeitslosig-
keit sind auf andere Gründe zurückzuführen, etwa auf einen Rückzug 
vom Arbeitsmarkt in die sogenannte stille Reserve oder Rente, eine 
längere Krankheit oder eine Teilnahme an arbeitsmarktpolitischen För-
dermaßnahmen. Die Chance auf reguläre Beschäftigung ist für Lang-
zeitarbeitslose sehr gering: In den vergangenen Jahren gelang monatlich 
etwa neun Prozent aller Kurzzeitarbeitslosen (Arbeitslosigkeit unter 
einem Jahr) die Aufnahme einer ungeförderten Beschäftigung. Von 
den Langzeitarbeitslosen überwinden nur 1,4 Prozent je Monat die 
Arbeitslosigkeit. Dabei hat sich die Abgangsrate dieser Gruppe seit 
2010 deutlich verschlechtert, vor fünf Jahren lag sie noch bei zwei Pro- 
zent (IAB-Kurzbericht 20/2015).

Aufgrund dieser sehr eingeschränkten Definition von Langzeitar-
beitslosigkeit ist die Aussagekraft einer anderen Statistik größer – der 
Leistungsbezug nach SGB II. Im Jahr 2015 gab es in Deutschland  
4,4 Millionen erwerbsfähige ALG-II-(Hartz-IV-)Bezieherinnen und 
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-Bezieher. Nur knapp die Hälfte der Letztgenannten ist tatsächlich 
auch als arbeitslos registriert. Die Verbleibenden sind nicht arbeitslos 
gemeldet, da sie entweder erwerbstätig sind (meist als „Aufstocker“ 
in Teilzeitbeschäftigung) oder dem Arbeitsmarkt vorübergehend nicht 
zur Verfügung stehen, z.B. aufgrund von Maßnahmen der BA, von 
Betreuungsverpflichtungen oder wegen Krankheit. 

Von den 4,4 Millionen erwerbsfähigen Hartz-IV-Empfängerinnen 
und -Empfängern haben 2,8 Millionen seit mindestens zwei Jahren 
ALG II erhalten. Trotz eines deutlichen Rückgangs der Empfängerinnen 
und Empfänger von ALG II seit 2010 ist die Zahl der Langzeitbezie-
herinnen und -bezieher sowohl absolut als auch relativ gewachsen. 
Inzwischen erhalten 64,4 Prozent aller erwerbsfähigen ALG-II-Emp-
fängerinnen und -Empfänger seit mindestens zwei Jahren Leistungen, 
im Jahr 2010 waren es noch 55,5 Prozent (2,75 Millionen Betroffene). 
Ein Ausstieg aus Hartz IV gelingt somit immer seltener – ganz anders, 
als es die insgesamt leicht rückläufige Entwicklung der Gesamtarbeits-
losenzahlen zunächst vermuten lässt. Das mit den Hartz-Reformen 
verfolgte Ziel, durch mehr Druck auf Erwerbslose Langzeitarbeitslo-
sigkeit zu vermeiden, hat sich als Illusion erwiesen. Die ausschließliche 
Orientierung in Richtung erster Arbeitsmarkt ist offensichtlich für viele 
Arbeitslose nicht erfolgversprechend. Langzeitarbeitslosigkeit kann 
auch nicht allein auf mangelnde Qualifizierung zurückgeführt werden: 
Immerhin verfügt die Hälfte der Betroffenen über eine abgeschlossene 
Ausbildung oder ein Studium. 

Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht der Flüchtlingstragödie 
muss eine breite gesellschaftliche Initiative zur Schaffung von guter öf-
fentlich geförderter Beschäftigung entwickelt werden. Sie kann soziale 
Teilhabe ermöglichen, aus der Armut herausführen und ein wichtiger 
Baustein bei der Bekämpfung und Vermeidung von Langzeiterwerbs-
losigkeit sowie zur Schaffung von Arbeitsplätzen für geringqualifizierte 
Zuwanderinnen und Zuwanderer sein. Sie kann zugleich jenseits und 
ergänzend zu bestehenden Beschäftigungsverhältnissen in vielen Be-
reichen gesellschaftliche Bedarfe aufgreifen und ermitteln. Der Bedarf 
an gemeinwohlorientierter Arbeit ist groß, vor allem im sozialen und 
kulturellen Bereich. 
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Auch im Bereich der Wohlfahrtsverbände wird derzeit wieder ver-
stärkt über einen sozialen Arbeitsmarkt für Langzeitarbeitslose disku-
tiert. Der Hochschullehrer Stefan Sell hat in diesem Zusammenhang 
ein Konzept vorgelegt, das auf große Resonanz beim Paritätischen 
Wohlfahrtsverband, aber auch bei Teilen von SPD und Grünen stößt. 
Doch dieses Modell ist aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive äußerst 
kritisch zu sehen: Das Sell-Konzept sieht vor, dass bis zu 400.000 
Langzeitarbeitslose von Unternehmen auf dem ersten Arbeitsmarkt 
beschäftigt werden sollen. Der Lohn der Betroffenen wird von den 
Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern gezahlt, zum großen Teil finan-
ziert durch eine Umwandlung der bisherigen Hartz-IV-Leistungen des 
Personenkreises in einen Lohnzuschuss („Aktiv-Passiv-Tausch“). Bisher 
vorhandene Beschränkungen öffentlich geförderter Beschäftigung – die 
bislang geförderten Arbeitsverhältnisse sollen zusätzlich sein und im 
öffentlichen Interesse liegen – sollen entfallen, da sie sich als wenig 
praxistauglich erwiesen hätten.

Bisher kaum erörtert werden allerdings die ausgesprochen negativen 
gesamtwirtschaftlichen Folgewirkungen des Konzeptes. Entscheidend 
ist die Antwort auf folgende Fragen: Warum sind so viele Menschen 
jahrelang im Hartz-IV-System ohne Chance auf einen regulären Job? 
Liegt es an mangelnder Qualifikation und persönlichen Problemen der 
Betroffenen, wie häufig behauptet wird? Nach Ansicht von Sell ist die 
individuelle Minderleistung der Langzeitarbeitslosen ursächlich. Diese 
Annahme ist jedoch falsch. Es liegt nicht an den einzelnen Personen, 
sondern an einem massiven Mangel an Erwerbsarbeit. Die offiziellen 
Arbeitslosenzahlen von knapp 2,8 Millionen Betroffenen zeigen nur 
die halbe Wahrheit. Rund eine Million Personen tauchen hier nicht auf, 
weil sie sich in Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit befinden 
oder sich aufgrund anhaltender Erfolglosigkeit bei der Arbeitssuche 
nicht (mehr) arbeitslos melden. Genauso schwerwiegend, aber wenig 
diskutiert, ist ein weiteres Problem: Inzwischen ist jede bzw. jeder drit-
te abhängig Beschäftigte in Teilzeit erwerbstätig, insgesamt sind das 
14,7 Millionen Personen. Nach belastbaren Umfragen würde gut die 
Hälfte von ihnen ihre Arbeitszeit gerne ausweiten. Rechnet man alle 
Wünsche nach mehr Arbeit – der registrierten Arbeitslosen, der Un-
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terbeschäftigten und der sogenannten Stillen Reserve – zusammen, so 
fehlen in Deutschland rund fünf Millionen Vollzeitarbeitsplätze. Die 
tatsächliche Arbeitslosigkeit ist damit fast doppelt so hoch wie die 
offiziell ausgewiesene.

Es ist schlicht unmöglich – unter den aktuellen politischen Rah-
menbedingungen einer neoliberalen Wirtschaftspolitik –, auch nur 
annähernd jede und jeden zu beschäftigen. Von dieser Tatsache wird 
abzulenken versucht, indem die Verantwortung für die Arbeitslosigkeit 
individualisiert wird: Die Betroffenen sind angeblich nicht qualifiziert, 
nicht motiviert oder nicht leistungsfähig genug. Das jedoch ist schlicht 
Unsinn. Auch wenn die gesamte Erwerbsbevölkerung in Deutschland 
30 Jahre alt und topfit wäre sowie ein Studium abgeschlossen hätte –  
für rund fünf Millionen gäbe es keine Arbeit. Am Arbeitsmarkt fin-
det folglich ein Verdrängungsprozess statt – besser Qualifizierte neh-
men auch Jobs weit unterhalb ihrer Qualifikation an. Fast ein Fünftel 
der Fachkräfte arbeitet hierzulande unter seinem formal erworbenen 
Qualifikationsniveau. Damit liegen beachtliche Qualifikationsreserven 
brach, die aktuell von den Betrieben nicht abgerufen werden (DGB 
Arbeitsmarkt aktuell 2/2014). Höhere Bildungsabschlüsse verbessern 
somit nur die individuellen Erfolgsaussichten am Arbeitsmarkt, sie sind 
aber kein geeignetes Mittel, um die Unterbeschäftigung in Deutschland 
insgesamt zu vermindern.

Die Unternehmen profitieren von dieser Lage: Beschäftige und Ar-
beitslose machen sich gegenseitig Konkurrenz, sodass viele Menschen 
gezwungenermaßen bereit sind, zu Niedriglöhnen und unter prekären 
Bedingungen zu arbeiten. Verschärft wird der Konkurrenzdruck noch 
durch den Zwang für alle Arbeitslosen, zu allen Bedingungen eine 
Arbeit aufnehmen zu müssen. Eine große Zahl von Beschäftigten muss 
ergänzend Hartz IV beziehen, weil ihre Löhne zum Leben nicht reichen. 
Umgekehrt gilt: In Vollbeschäftigungsperioden – in Deutschland zuletzt 
von 1960 bis 1973 – findet praktisch jede bzw. jeder Arbeit zu guten 
Bedingungen. Die Unternehmen stellen bereitwillig Ältere, Geringquali-
fizierte und gesundheitlich Beeinträchtigte ein, weil sie sonst niemanden 
bekommen können. Dann zeigt sich deutlich: Vermittlungshemmnisse 
liegen in der Regel nicht in den Personen, sondern im Verhältnis von 
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Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt begründet. Die zentrale 
Ursache der Langzeitarbeitslosigkeit ist ein Versagen des Marktes und 
nicht der betroffenen Menschen.

Eine solche Vollbeschäftigungslage ist derzeit überhaupt nicht 
absehbar. Öffentlich geförderte Beschäftigung ist daher notwendig –  
allerdings nicht nach Sells Modell. Würde dieses umgesetzt, so fän-
de schlicht und einfach eine Substitution von regulärer Beschäftigung 
durch öffentlich geförderte Beschäftigung statt. Werden 400.000 Ar-
beitsplätze im ersten Arbeitsmarkt – also bei privaten Betrieben sowie 
Unternehmen der Sozialwirtschaft, die Aufträge für reguläre Betriebe 
ausführen – aus Steuermitteln bezahlt, haben entsprechend viele Lang-
zeitarbeitslose Arbeit. Dafür sind jedoch 400.000 andere Personen 
arbeitslos. Sie werden entlassen oder gar nicht erst eingestellt, weil sie 
zu teuer sind – denn sie erhalten ja keine Lohnkostenzuschüsse. Im End-
ergebnis würde die Zahl der Arbeitslosen gleichbleiben, und die Zahl 
der Bezieherinnen und Bezieher öffentlicher Transferleistungen würde 
sich entsprechend erhöhen. Reguläre Jobs wären durch noch mehr 
Aufstocker ersetzt – ein beschäftigungspolitisch und volkswirtschaftlich 
katastrophales Ergebnis. Der Trend zur Entlassung der Arbeitgeber aus 
einer zentralen Verpflichtung – der Zahlung existenzsichernder Löhne –  
würde drastisch verstärkt. Hier zeigt sich deutlich, wie ein vielleicht 
gut gemeintes Konzept fatale Folgen haben kann, wenn man gesamt-
wirtschaftliche Folgewirkungen ausblendet und nur die Perspektive 
von einzelnen Langzeitarbeitslosen einnimmt.

Stattdessen wird ein sozialer Arbeitsmarkt gebraucht, durch den 
mehr Arbeit geschaffen wird. Unzweifelhaft gibt es enorme gesell-
schaftliche Bedarfe zur Verbesserung der sozialen Infrastruktur, vor 
allem in den Bereichen Erziehung, Bildung, Pflege und Gesundheit. 
Hier könnten Hunderttausende Arbeitslose sinnvoll bei Kommunen 
und Wohlfahrtsverbänden auf freiwilliger Basis zu regulären, tariflichen 
Bedingungen beschäftigt werden. In diesem Zusammenhang ist auch 
die vorgeschlagene Umwandlung der Transferleistungen in Lohnein-
kommen wegweisend. Nur: Diese Beschäftigung muss zusätzlich und 
im öffentlichen Interesse sein. Somit geht es um sinnvolle Tätigkeiten, 
für die die öffentliche Hand vor Ort aktuell keine Mittel hat. Dabei darf 
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es nicht zu einer Verdrängung von öffentlichen Aufgaben durch öffent-
lich geförderte Beschäftigung kommen. Auch der Sozialstaat mit direkt 
bei der öffentlichen Hand Beschäftigten muss ausgeweitet werden. Eine 
Beschäftigung bei privaten Arbeitgebern scheidet komplett aus, da diese 
automatisch zu Wettbewerbsverzerrungen führt: Ein Unternehmen, 
das kostenlose Arbeitskräfte vom Staat erhält, kann deutlich günstiger 
anbieten als seine Wettbewerber. 

3.2 	 Programm „Gute öffentlich geförderte 
	 Beschäftigung“

Die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik fordert seit vielen 
Jahren, ein Programm „Gute öffentlich geförderte Beschäftigung“ im 
Umfang von 300.000 Stellen aufzulegen. Dabei sind folgende Grund-
sätze zu beachten:

1.	 Langzeiterwerbslosen und Flüchtlingen neue Perspektiven er
öffnen

a)	 Die öffentlich geförderten Stellen stehen allen Erwerbslosen offen, 
die seit einem Jahr oder länger arbeitslos sind. Eine weitere Ein-
grenzung oder ein Auswahlverfahren über Voraussetzungen wie 
sogenannte Vermittlungshemmnisse findet nicht statt.

b)	 Öffentlich geförderte Beschäftigung richtet sich an den Bedürfnis-
sen der Erwerbslosen und an den regionalen Gegebenheiten aus. 
Langzeiterwerbslose und Flüchtlinge können sich auf die ausge-
schriebenen Stellen im öffentlich geförderten Beschäftigungssektor 
bewerben. Allerdings sind Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaß-
nahmen vorrangig, wenn sie die Beschäftigungsperspektiven der 
Betroffenen nachhaltig verbessern. Bei den unter 25-Jährigen steht 
ausschließlich die Ausbildung und Qualifizierung im Vordergrund, 
eine öffentlich geförderte Beschäftigung ist ausgeschlossen.

c)	 Besteht bei den Beschäftigten im öffentlich geförderten Beschäf-
tigungssektor Bedarf an individueller Unterstützung, Begleitung, 
Beratung und Qualifizierung, so werden diese im Rahmen des Be-
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schäftigungsverhältnisses begleitend angelegt. Notwendige Quali-
fizierungsmaßnahmen sollen dazu beitragen, die Übereinstimmung 
zwischen Arbeitsplatzanforderungen und persönlichen Arbeitsplatz-
voraussetzungen herzustellen bzw. beständig aufrechtzuerhalten 
sowie Perspektiven für einen Wechsel in den ersten Arbeitsmarkt zu 
eröffnen. Wenn nötig, soll passgenaue individuelle, familiäre oder 
psychosoziale Unterstützung gewährt werden.

2.	 Sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse, tariflich 
bezahlt, mindestens nach Mindestlohn und freiwillig

a)	 Die neu zu schaffenden Arbeitsplätze sind voll sozialversiche-
rungspflichtig, enthalten also auch die Arbeitslosenversicherung. 
Angesichts der Zielgruppe ist es sinnvoll, die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer im Umfang von ca. 30 Wochenstunden zu beschäftigen. 
Unter der Annahme eines durchschnittlichen Arbeitnehmerbruttos 
von 1.500 Euro (entspricht einer 0,75-Stelle TVÖD Entgeltgruppe 
3) ergibt sich ein Arbeitgeberbrutto von ca. 1.800 Euro. Die För-
derung eines Arbeitsplatzes ergibt damit eine finanzielle Belastung 
von rund 23.000 Euro pro Jahr (inklusive Jahressonderzahlung). 
Für Höherqualifizierte erfolgt eine Reduzierung der Arbeitszeit bei 
gleichem Bruttoentgelt.

b)	 Die Beschäftigungsverhältnisse sind zeitlich begrenzt (auf drei bis 
fünf Jahre) anzulegen. Verlängerungen müssen bei einer Prüfung 
des gesellschaftlichen und individuellen Bedarfs möglich sein. Bei 
älteren Erwerbslosen ist die Tätigkeit so anzulegen, dass der Über-
gang in eine abschlagsfreie Rente ermöglicht wird. Für die Gruppe 
der über 55-Jährigen wird der Übergang als Rechtsanspruch ver-
ankert.

c)	 Die Beschäftigung ist freiwillig. Um dies sicherzustellen, werden aus-
drücklich entsprechende Änderungen im SGB II vorgenommen. 

3.	 Neue Beschäftigung schaffen, Verdrängung verhindern, gute Um-
setzung und Kontrolle sicherstellen

a)	 Die Bedarfe und Einsatzfelder öffentlich geförderter Beschäftigung 
werden vor Ort festgestellt und ermittelt. Es muss sich um neue, 
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zusätzliche Beschäftigung handeln. Öffentlich geförderte Beschäf-
tigung darf nicht dazu führen, dass staatlich geförderte Langzeit-
arbeitslose reguläre ungeförderte Beschäftigte ersetzen. Es handelt 
sich um gemeinwohlorientierte Tätigkeiten bei öffentlichen Ar-
beitgebern, Wohlfahrtsverbänden und nicht erwerbswirtschaftlich 
tätigen Einrichtungen. Private Gewinnaneignung im Rahmen öf-
fentlich geförderter Beschäftigung ist auszuschließen. Dabei darf 
nicht außer Acht gelassen werden, dass in der Vergangenheit das 
Kriterium der Zusätzlichkeit häufig zu eng ausgelegt wurde. In 
Zukunft sollte es nicht um „zusätzliche Arbeiten“, sondern um 
„zusätzliche Beschäftigung“ gehen. Die Fördervoraussetzung der 
„zusätzlichen Arbeiten“ führte teilweise zu nicht sinnstiftenden 
und arbeitsmarktfernen Maßnahmen. Bei einem dauerhaften ge-
sellschaftlichen Bedarf sollte es das Ziel sein, öffentlich geförderte 
Beschäftigung in regulär finanzierte Arbeitsplätze umzuwandeln. 

b)	 Um die Verdrängung regulärer Arbeitsplätze sowie Wettbewerbs-
verzerrung zu verhindern, werden für die Entscheidungen über die 
förderungsfähigen Maßnahmen Regionalbeiräte gebildet. Die Job-
center entscheiden dann über die Auswahl der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer. Langzeiterwerbslose und Flüchtlinge können sich auf 
die ausgeschriebenen Stellen bewerben. Die Kontrolle der Einhal-
tung der Arbeitsbedingungen und korrekter Bezahlung ist durch 
die Jobcenter zu gewährleisten. 

c)	 Die 300.000 Stellen werden entsprechend dem Anteil der Langzeit-
arbeitslosigkeit und dem Anteil der aufgenommenen Flüchtlinge 
auf die Bundesländer verteilt. 200.000 Arbeitsplätze werden im 
ersten Jahr nach dem Programmstart, die anderen 100.000 im Fol-
gejahr. 

4.	 Grundfinanzierung sicherstellen
a)	 Der Bund stellt eine ausreichende Grundfinanzierung sicher, indem 

er es ermöglicht, Gelder, die derzeit zur Finanzierung der Arbeits-
losigkeit aufgebracht werden, zur Schaffung gemeinnütziger Ar-
beitsplätze heranzuziehen und zu bündeln. Dazu zählen insoweit 
das Arbeitslosengeld II, die Bundesbeteiligung an den Kosten der 
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Unterkunft und Heizung (KdU) sowie die entsprechenden Sozialver-
sicherungsbeiträge. Diese genannten Gelder der passiven Arbeits-
marktpolitik müssen in Mittel für aktive Arbeitsmarktmaßnahmen 
umgewandelt werden können (Passiv-Aktiv-Transfer) – etwa mit 
einem Haushaltsvermerk nach der Bundeshaushaltsordnung, der 
die gegenseitige Deckungsfähigkeit der verschiedenen Mittel der 
Arbeitsmarktpolitik sicherstellt. Der Bund stellt dann aus Mitteln 
der sogenannten passiven Leistungen und den Mitteln der aktiven 
Arbeitsmarktpolitik eine Grundfinanzierung von 1.700 Euro pro 
Arbeitsplatz sowie bei Bedarf die Finanzierung der notwendigen 
Begleitung der Beschäftigung sicher. Neben den Beschäftigungszu-
schüssen hat die Finanzplanung ferner die Kosten für Infrastruktur 
und Trägerfinanzierung zu beinhalten, sofern dies notwendig ist.

b)	 Um das Programm „Gute öffentlich geförderte Beschäftigung“ zu 
finanzieren, ist die finanzielle Ausstattung in der Arbeitsmarktpo-
litik dahin gehend zu verbessern, dass der Eingliederungstitel von 
3,9 Milliarden Euro auf zehn Milliarden Euro erhöht wird.

5.	 Übergangsmaßnahmen
	 Solange eine umfassende Reform der öffentlichen Beschäftigung auf 

Bundesebene nicht erfolgt, kann auch im kleineren Maßstab auf 
Landes- und kommunaler Ebene gehandelt werden. Vor dem Hin-
tergrund der aktuell zur Verfügung stehenden Förderinstrumente 
kann für entsprechende Programme auf das SGB-II-Instrument der 
Förderung von Arbeitsverhältnissen (FAV) zurückgegriffen wer-
den. Mit diesem Instrument können Langzeitarbeitslose mit min-
destens zwei weiteren sogenannten Vermittlungshemmnissen sowie 
Flüchtlinge gefördert werden. Dabei können bis zu 75 Prozent der 
Lohnkosten durch die Jobcenter bereitgestellt werden, und es ergibt 
sich ein Kofinanzierungsbedarf für das Land oder die Kommune 
von 25 Prozent des Arbeitgeberbruttolohnes (einschließlich Arbeit-
geberbeiträge zur Sozialversicherung). Gerade für die Kommunen 
würden durch solche Programme positive Effekte entstehen: Es 
ergäben sich deutliche Einsparungen bei den Kosten der Unterkunft 
(KdU) für SGB-II-Bezieherinnen und -Bezieher. Zudem sind durch 



kapitel 3

122

die Förderungen positive Infrastruktureffekte zu erwarten, da Güter 
und Dienstleistungen angeboten werden können, die es ohne die 
Förderungen nicht oder nicht in diesem Umfang gegeben hätte. Da 
das Instrument FAV eine maximale Laufzeit von zwei Jahren pro 
geförderter Person hat, wäre es sinnvoll, sich auf die Zielgruppen 
ältere Langzeitarbeitslose ab 55 Jahren und Flüchtlinge zu konzen-
trieren. Hier sind die Chancen auf reguläre Beschäftigung minimal. 
Diese Gruppen benötigen dringend ein Angebot zur Integration in 
Gesellschaft und Arbeit als Übergangsarbeitsmarkt vor dem Ren-
teneintritt.

3.3 	 Weitere Maßnahmen notwendig

Die weiter bestehende Massenarbeitslosigkeit mit einem hohen Anteil 
von Langzeitarbeitslosen, der Umfang der Beschäftigungslücke und 
die zusätzlich auf den Arbeitsmarkt drängenden Flüchtlinge, die das 
Arbeitskräftepotenzial vergrößern, erfordern ein ganzes Bündel an 
beschäftigungs- und arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen. Nur dann 
sind die großen Probleme wirklich zu bewältigen. Das Programm für 
gute öffentlich geförderte Beschäftigung kann nur ein Baustein im Mix 
notwendiger Handlungen sein. 

Zunächst einmal sorgen alle Ausgaben für die Flüchtlinge und für 
Integrationsmaßnahmen unmittelbar für gesamtwirtschaftliche Nach-
frage und damit für Beschäftigungs- und Wachstumseffekte. In diesem 
Sinne wirkt die Aufnahme von Flüchtlingen wie ein klassisches Kon-
junkturprogramm. Die oben beschriebene und von der Arbeitsgruppe 
Alternative Wirtschaftspolitik geforderte Ausweitung der Beschäfti-
gung im öffentlichen Dienst zur Revitalisierung sowie zum Ausbau 
des Sozialstaats und der Organisation der öffentlichen Ordnung im 
weitesten Sinne sorgen für einen weiteren erheblichen Bedarf an Ar-
beitskräften.

Das von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik seit Jah-
ren geforderte umfassende Investitions- und Ausgabenprogramm hat 
neben den infrastrukturellen, ökologischen und sozialen Effekten na-
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türlich vor allem die Schaffung von Arbeitsplätzen zum Ziel. Durch die 
darin enthaltenen Ausgaben für Bildung und Pflegeinfrastruktur – die 
keine unmittelbaren Produktivitätseffekte haben und wenig kapitalin-
tensiv sind – wird neben den unmittelbaren Beschäftigungswirkungen 
die wirtschaftliche Entwicklung zudem auf einen beschäftigungsinten-
siveren Pfad einschwenken.

Alle diese Maßnahmen reichen aber zur Erlangung von Vollbeschäf-
tigung nicht aus. Bereits vor dem verstärkten Zustrom von Flüchtlin-
gen hat die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik deshalb auch 
Maßnahmen zur Verkürzung der Arbeitszeit gefordert. Angesichts der 
veränderten Situation wird diese Forderung nur noch dringlicher. Hilf-
reich sind dabei alle Formen der Arbeitszeitverkürzung: eine schritt-
weise Verkürzung der Wochenarbeitszeit in Richtung einer allgemeinen 
30-Stunden-Woche, flexible Formen der Arbeitszeitverkürzung und 
eine Herabsetzung des Renteneintrittsalters auf 65 Jahre. Die letztge-
nannte Maßnahme weist dabei den Vorteil auf, dass sie nicht langfristig 
in Tarifauseinandersetzungen erkämpft werden muss, sondern relativ 
schnell vom Gesetzgeber eingeführt werden könnte.
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4 	 Mindestlohn und Lohnzuwachs – 
	 zwei Erfolgsgeschichten

Nach der Jahrtausendwende sanken in Deutschland die Reallöhne 
und auch die Lohnquote. Niedriglöhne und prekäre Beschäftigung 
breiteten sich aus, die Einkommen der abhängig Beschäftigten wurden 
immer ungleicher. Auch Sozialleistungen wie Rente und Arbeitslosen-
unterstützung wurden gekürzt, sodass immer mehr Menschen – ob mit 
oder ohne Arbeit – in Armut gerieten. Seit 2010 jedoch hat sich etwas 
verändert: Die Reallöhne und die Lohnquote steigen wieder. Auch auf 
dem Arbeitsmarkt steigen das Arbeitszeitvolumen und die Anzahl der 
Arbeitsplätze. Endlich konnte die Binnennachfrage wieder wachsen. 
Dies trug im Jahr 2015 wesentlich die Konjunktur und bestätigt damit 
das, was die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik seit Jahren 
fordert. Die Prekarisierung auf dem Arbeitsmarkt geht zwar nicht zu-
rück, ist aber zumindest gestoppt, nicht zuletzt durch die erfolgreiche 
Einführung des Mindestlohnes.

Die Bundesregierung feiert den Anstieg von Arbeitsplätzen und Löh-
nen als ihren Erfolg und letztlich als Ergebnis der Agenda 2010. Die 
„Leistungsträger aus der arbeitenden Mitte“, so Wirtschaftsminister 
Sigmar Gabriel, „könnten jetzt die Früchte ihrer Arbeit und die Früch-
te dieser Politik ernten“. Gemäß der Trickle-down-Theorie werden 
letztlich alle davon profitieren, wenn die „Wettbewerbsfähigkeit“ 
weiter gestärkt wird. Um zu bestimmen, wer die Gewinnerinnen und 
Gewinner sind und wer bei dieser Entwicklung auf der Verliererseite 
zurückbleibt, soll folgenden Fragen genauer nachgegangen werden:
•	 Konnten die Reallohnverluste in der Vergangenheit wettgemacht 

werden? Ging die Lohnspreizung zurück?
•	 Bahnt sich eine nachhaltige Trendwende an? Haben sich die Macht-

verhältnisse zwischen Kapital und Arbeit wieder zugunsten der ab-
hängig Beschäftigten verschoben?

•	 Welche Auswirkungen hat der 2015 eingeführte Mindestlohn?
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•	 Profitieren auch diejenigen davon, die nicht die Chance auf einen 
Vollzeitarbeitsplatz haben und vor allem auf Transferzahlungen 
angewiesen sind, wie Rentnerinnen und Rentner, Alleinerziehende 
oder Erwerbslose?

4.1 	 Die Phase von 2000 bis 2007 mit sinkenden 
	 Realeinkommen, sinkender Lohnquote und 
	 wachsender Einkommensungleichheit

In den Jahren von 2000 bis 2007 gingen die realen Bruttolöhne der ab-
hängig Beschäftigten in Deutschland um 5,6 Prozent zurück. Deutsch-
land war damit Schlusslicht in der gesamten EU. In allen anderen Län
dern stiegen dagegen die Reallöhne. Da in keinem Jahr der verteilungs
neutrale Spielraum bei den Lohnerhöhungen ausgeschöpft werden 
konnte, sank die Lohnquote zwischen 2000 und 2007 von 71,9 Pro
zent auf 68,3 Prozent. Diese Gesamtentwicklung traf die unteren Ein-
kommensgruppen besonders hart. Teilt man die realen Einkommen 
der abhängig Beschäftigten nach ihrer Höhe in fünf unterschiedliche 
Gruppen ein (Quintile) und betrachtet man die Grenzen zwischen den 
Quintilsgruppen, so sank im Betrachtungszeitraum die unterste Quin-
tilsgrenze (20-Prozent-Linie) auf unter 92 Prozent des Einkommens 
im Jahr 2000, und die mittleren Einkommen (Medianeinkommen) 
sanken auf 98 Prozent, während die oberste Quintilsgrenze (80-Pro-
zent-Linie) bis zum Jahr 2007 real sogar zulegte (siehe Abbildung). 
Zwei Tendenzen werden für die Jahre 2000 bis 2007 sichtbar: Zum 
einen musste mehr als die Hälfte der sozialversicherungspflichtigen 
Vollzeiterwerbstätigen Reallohnverluste hinnehmen; zum anderen hat 
sich die Lohnentwicklung zwischen den Einkommensgruppen aufge-
fächert, wobei die Einkommensungleichheit wuchs, bei der die Bezie-
herinnen und Bezieher unterer Einkommen real am meisten verloren. 

Auch die Entgeltunterschiede zwischen den Branchen (unabhän-
gig von der jeweiligen Qualifikation) entwickelten sich noch weiter 
auseinander. Betrugen die durchschnittlichen Bruttomonatsverdienste 
von Vollzeitbeschäftigten im Jahr 2000 im Verarbeitenden Gewer-
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be 2.702 Euro, im Baugewerbe ca. 2.400 Euro und im Einzelhandel  
2.023 Euro, so stiegen die Tarifverdienste nominal zwischen 2000 und 
2007 im Baugewerbe nur um 10,2 Prozent und im Handel um 7,2 Pro-
zent, während sie im Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe und 
der Investitionsgüterindustrie um 25,2 bzw. 19,9 Prozent wuchsen. Da 
in gleichen Zeitraum der Preisindex um 12,1 Prozent anstieg, mussten 
die abhängig Beschäftigten im Handel und im Baugewerbe Reallohn-
verluste bei den Tarifverdiensten hinnehmen, wogegen die Einkommen 
von Beschäftigten im Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe real 
zulegten. Für diese nachteilige Entwicklung der Einkommen vieler ab-
hängig Beschäftigter sind unterschiedliche Gründe verantwortlich.
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Durch die anhaltende (Langzeit-)Arbeitslosigkeit und Prekarisierung 
der Arbeitsverhältnisse verschlechterte sich die Durchsetzungskraft der 
Gewerkschaften auch in tarifgebundenen Betrieben. Die Unternehmen 
kündigten das früher informell geltende „Geleitzugprinzip“ auf: Die 
Tarifabschlüsse in der Metallindustrie setzten eine Marke, an der sich 
auch kampfschwächere Bereiche orientieren konnten. Zudem stimmten 
die Unternehmerinnen und Unternehmer der Allgemeinverbindlich-
keitserklärung von Tarifverträgen nicht mehr zu. In der Folge griff in 
einigen Branchen wie dem Einzelhandel und dem Gaststättengewerbe 
ein Lohndumping von Außenseitern immer mehr um sich. Die immer 
schon unterschiedliche gewerkschaftliche Kampfkraft zwischen ver-
schiedenen Branchen wirkte sich nun stärker aus, und im Ergebnis 
wuchsen die Unterschiede zwischen den Tarifabschlüssen immer mehr 
an. Stabile Tarifentgelte wurden auch dadurch ausgehebelt, dass in der 
Industrie vor- und nachgelagerte Betriebe und Betriebsteile in schlech-
ter bezahlte Bereiche ausgegliedert wurden (Logistik, Servicebereiche) 
oder Leiharbeit und Werkverträge zunehmend eingesetzt wurden. Die 
Privatisierung und die Marktöffnung ehemals öffentlicher Bereiche 
(Post, Telekommunikation, Krankenhäuser, Altenpflege) führte häufig 
zu tariffreien Zonen oder abgesenkten Tarifen, wenn es nicht gelang, 
neue Branchentarifverträge durchzusetzen. 

Politisch wurden die Gewerkschaften mit ihren Flächentarifverträ-
gen und stabilen Arbeitsstrukturen mit Vorbedacht geschwächt. Der 
damalige Bundeskanzler Schröder drohte den Gewerkschaften bei den 
Verhandlungen zu Flächentarifverträgen, ihre Vorranggeltung gegen
über betrieblichen Regelungen aufzuheben, sollten sie nicht Öffnungs-
klauseln in den Tarifverträgen zulassen. Im Rahmen von „betrieblichen 
Bündnissen“ konnten und wurden daraufhin Tarifstandards abgesenkt. 
Zusätzlich wurden die Gewerkschaften durch die Maßnahmen der von 
der rot-grünen Bundesregierung eingeführten Agenda 2010 geschwächt. 
Leiharbeit mit der Abkehr vom Equal-Pay-Prinzip wurde bewusst ge-
fördert. Rot-Grün schuf mit den Hartz-IV-Regelungen einen schon 
lange von der Unternehmerschaft geforderten Niedriglohnbereich, bei 
dem Arbeitslose gezwungen wurden, jede Arbeit anzunehmen. Hartz IV 
bedeutete das Ende der sogenannten Zumutbarkeitsregelung. 
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4.2 	 Die Phase ab 2010 mit steigenden Realeinkommen 	
	 und einer nicht weiter wachsenden Ungleichheit
	 bei den Einkommen

Die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise wirkte sich in Deutschland 
besonders in den Jahren 2008 und 2009 aus. Die wirtschaftspoliti
schen Maßnahmen zum Erhalt der Beschäftigten stellen eine Sonder-
situation dar, die im Folgenden ausgeklammert wird. Ab dem Jahr 
2010 wurde der Rückgang der Realeinkommen und der Lohnquo-
te gestoppt. Die realen Tarifentgelte stiegen von 2010 bis 2014 um  
4,7 Prozent, die realen Bruttostundenentgelte um 4,8 Prozent. Der 
verteilungsneutrale Spielraum – der allerdings durch die geringe Stei-
gerung der Inflation und der Arbeitsproduktivität sehr niedrig lag –  
wurde in den Jahren 2010 und 2011 zwar noch nicht ausgeschöpft, 
aber ab dem Jahr 2012 lagen die Tarifabschlüsse in jedem Jahr mit 
insgesamt drei Prozent darüber. Dieser Trend setzte sich auch im Jahr 
2015 mit Tarifabschlüssen um 2,9 Prozent fort. 

Von 2010 bis 2015 lag Deutschland mit einem Plus von 7,1 Pro-
zent bei den Reallöhnen im Gegensatz zur vorigen Periode im vorde-
ren Drittel der EU-Länder, neben einer Reihe osteuropäischer Staaten 
zusammen mit Irland und Schweden. Die Lohnquote, die Mitte der 
1990er Jahre mit 75 Prozent ihren Höchststand hatte und im Jahr 
2007 mit 63,6 Prozent ihren niedrigsten Wert aufwies, stieg bis 2015 
auf 68,3 Prozent an.

Diese Entwicklung wird auch in der Betrachtung der Realwerte 
der Bruttoarbeitsentgelte der abhängig Beschäftigten sichtbar (siehe 
Abbildung auf Seite 127). Im Betrachtungszeitraum von 2000 bis 2007 
ergaben sich Reallohnverluste, gleichzeitig wuchs die Einkommens
ungleichheit der abhängig Beschäftigten. Ab dem Jahr 2010 verän-
derten sich die Verhältnisse: Die Reallohnverluste unterer bis mitt-
lerer Einkommensschichten verminderten sich allmählich, die Ein-
kommensungleichheit kam zum Stillstand und vergrößerte sich nicht 
mehr. Die Ungleichheit zwischen den Lohngruppen und zwischen den 
Branchen ging allerdings nicht zurück. So stiegen zwar auch in den 
unteren Einkommensschichten die Realeinkommen, der nach dem Jahr 



kapitel 4

130

2000 deutlich gestiegene Abstand verringerte sich zwischen 2010 bis 
2014 insgesamt gesehen jedoch nicht. Die Bruttostundenverdienste 
der Fachkräfte und Ungelernten stiegen in vielen Fällen kräftig an, 
das Lohngefüge hat sich dadurch aber nicht wesentlich angeglichen; 
in einzelnen Branchen erlitten Fachkräfte oder auch Ungelernte Real-
lohnverluste (Tabelle 1). 

Offensichtlich hat der relativ schnelle Aufschwung nach der Krise –  
der starke Exportüberschuss und die leichte Entspannung auf dem 
Arbeitsmarkt – bewirkt, dass die schon vorher in der Bevölkerung breit 
verankerte Kritik an der wachsenden sozialen Spaltung und Ungleich-
heit nicht mehr mit dem Gefühl von Macht- und Alternativlosigkeit 
verbunden war: Die Bereitschaft, sich für mehr Verteilungsgerechtigkeit 
einzusetzen, wuchs. Die Zustimmung zu den Aktivitäten der Gewerk-
schaften und die Streikbereitschaft wuchsen ebenfalls. 

Begünstigt wurde dies auch durch kritische Äußerungen internatio
naler Institutionen wie IWF, OECD und EU an den Leistungsbilanz
überschüssen Deutschlands, die gepaart waren mit der Aufforderung, 
mehr für die Steigerung der Binnennachfrage und der Einkommen der 
abhängig Beschäftigten zu tun. Selbst die Volkswirte der Deutschen 
Bundesbank und der EZB sprachen sich im Jahr 2014 aus Sorge vor 
einer Deflation für entsprechende Lohnerhöhungen aus. Das Totschlag-
argument der vergangenen Jahrzehnte, steigende Realeinkommen ge-
fährdeten Arbeitsplätze, wurde zumindest für einen bestimmten Zeit-
raum „suspendiert“. 

Der Sachverständigenrat schwieg in seinem Gutachten des Jahres 
2015 zur aktuellen Lohnpolitik. Allerdings hielt er es angesichts der 
wachsenden Kritik an der Verteilungsungerechtigkeit für nötig, sich 
damit auseinanderzusetzen und die „Chancengleichheit in den Mittel-
punkt zu rücken“ – also anstelle kollektiver Maßnahmen die „indivi-
duelle Leistungsfähigkeit“ zu steigern (SVR 2015, S. 259). 

Fünf Gründe können die beschriebenen Entgeltabstände erklären:
•	 Die politisch und medial massiv eingeforderte Politik der Lohn-

zurückhaltung war verknüpft mit einer gewollten Schwächung 
der Verhandlungsmacht der Gewerkschaften. Die Drohkulisse der 
Arbeitslosigkeit und das gewerkschaftliche Ziel, Arbeitsplätze zu 
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Tabelle 1: Entwicklung der Bruttostundenverdienste bei Vollzeit nach 

Branchen und Leistungsgruppen zwischen 2010 und 2014. Bruttostun-

denlöhne unterhalb der Preisentwicklung sind mit einem Stern hervor-

gehoben.

Branchen

Brutto-

stunden-

lohn 2014 

in Euro

Brutto-

stunden-

lohn 2014

(2010 = 

100)

Verhält-

nis zu 

Verarbei-

tendem 

Gewerbe 

2014

Brutto-

stunden-

lohn

2014 in 

Euro

Brutto-

stunden-

lohn 2014

(2010 = 

100)

Verhält-

nis zu 

Verarbei-

tendem 

Gewerbe 

2014

Leistungsgruppe 3 / Fachkräfte Leistungsgruppe 5 / Ungelernte

Verarbeitendes 

Gewerbe
21,49 110,2 100,0 15,71 108,4 100,0

– Baugewerbe 16,00 107,0 74,5 12,63 *103,4 80,4

Marktbestimmte 

Dienstleistungen
17,63 *103,0 82,0 11,00 109,2 70,0

– Handel 17,04 *102,5 79,3 12,40 110,1 78,9

– Gastgewerbe 11,62 106,7 54,1 9,67 106,9 61,6

– Finanzdienst-

    leistungen
23,21 110,4 108,4 16,28 *103,4 103,6

Nicht marktbe-

stimmte Dienst-

leistungen

17,45 109,4 81,2 11,36 *105,9 72,3

– Öffentliche 

    Verwaltung
17,67 110,5 82,2 12,21 110,0 77,7

– Erziehung 17,50 107,6 81,4 10,27 98,0 65,4

– Gesundheits-

    und Sozial-

    bereich

17,32 108,6 80,6 11,85 107,3 75,4

* Reallohnverluste (der Preisanstieg zwischen 2010 bis 2014 betrug  

6,6 Prozent). 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 16, Verdienste und Arbeitskos 

ten, Reihe 2.3, 2010 und 2014.
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erhalten, führten zu abgesenkten Tarifstandards. Die Hartz-IV-Ge-
setzgebung hat nicht nur die Zumutbarkeitsregelungen geschleift, 
sondern auch das Wachsen von Niedriglöhnen und prekärer Be-
schäftigung befeuert. 

•	 Darüber hinaus wirken vor allem in den überwiegend weiblich 
besetzten Dienstleistungsbranchen (Einzelhandel, Gastronomie, 
Care-Ökonomie usw.) immer noch traditionelle kulturelle Normen 
nach, was die unterschiedliche „Werthaltigkeit“ produzierender 
und personenbezogener Arbeit betrifft („Männer-/Frauenarbeit“). 
Obwohl diese diskriminierenden Normen inzwischen massiv kri-
tisiert werden, haben sich die Bedingungen für deren Abbau in den 
vergangenen Jahren nicht verbessert. 

•	 Die Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge (öffentlicher Dienst, 
Gesundheit/Pflege, Erziehung) wurden durch die austeritätsbedingte 
Sparpolitik der öffentlichen Haushalte und der Sozialversicherungs-
träger unter massiven Kostendruck vor allem bei den Lohnkosten 
gesetzt. Prekäre Beschäftigungsverhältnisse (Befristungen), Ausglie-
derungen und Tarifflucht sind dort verbreiteter als in den export
orientierten Branchen.

•	 In weiten Teilen des privaten Dienstleistungsbereiches ist die 
Durchsetzungskraft aufgrund geringer Betriebsgrößen, vieler pre-
kärer Beschäftigungsverhältnisse und einer geringen Abdeckung 
durch Betriebsräte (ein wichtiger Anker für den gewerkschaftlichen 
Zugang) niedriger. So waren im Jahr 2014 zwar 66 Prozent aller 
Beschäftigten im produzierenden Gewerbe durch Betriebsräte ver-
treten, aber nur 27 Prozent im Handel, 14 Prozent im Gastgewerbe 
und 46 Prozent im Gesundheits- und Erziehungsbereich. 

•	 In vielen dieser Branchen ist die Tarifbindung sehr niedrig: Im 
Jahr 2013 arbeiteten im Einzelhandel und im Gastgewerbe nur  
42 Prozent der Beschäftigten in Betrieben mit Tarifvertrag. In vie-
len Branchen existieren keine stabilen Branchentarifverträge, weil 
sie neu bzw. durch Privatisierung (Telekommunikation, Callcenter, 
private Krankenhäuser usw.) entstanden sind und die Unternehmen 
sich einer Tarifbindung entziehen. Die Gewerkschaften sind hier 
gezwungen, zunächst über Haustarifverträge Fuß zu fassen.
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Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob es in den nächsten 
Jahren gelingt, die Realeinkommen weiter zu steigern, und ob es da-
rüber hinaus gelingt, auch die Entgeltunterschiede zwischen den Bran-
chen und zwischen den Entgeltgruppen abzubauen. Ob es so kommt, 
ist nicht ausgemacht, denn es mehren sich bereits die Stimmen, die 
höhere Realeinkommen über den verteilungsneutralen Spielraum hi-
naus kritisieren. So warnt der Präsident des Arbeitgeberverbandes 
Gesamtmetall bereits vor weiter steigenden Lohnstückkosten und malt 
mal wieder das Gespenst einer Deindustrialisierung Deutschlands an 
die Wand (FAZ.net vom 22.12.2015). Es bedarf also einer großen 
politischen Kraftanstrengung, um die ersten Erfolge der vergangenen 
Jahre nicht nur zu bewahren, sondern weiter auszubauen.

Die Einkommensungleichheit kann aber nur dann abgebaut wer-
den, wenn eine weitere Steigerung der Entgelte in der Industrie be-
gleitet wird durch einen Abbau der Entgeltunterschiede zwischen den 
Branchen auch im Dienstleistungsbereich. Die Dienstleistungsgewerk-
schaften haben diese Herausforderungen angenommen und kämpfen 
auch mit öffentlichem und politischem Druck um bessere Bezahlung 
und stabilere Arbeitsverhältnisse in diesen Branchen. So hat sich der 
Schwerpunkt der Streikbewegung in den privaten und den öffentlichen 
Dienstleistungsbereich verlagert – ca. 80 Prozent der Streiks finden 
inzwischen dort statt. 

Aufgrund der zerklüfteten Tariflandschaft findet der Streit häufig 
in Form regionaler Auseinandersetzungen um Haustarifverträge statt. 
Die wachsende Konfliktbereitschaft im öffentlichen Dienst (Gebietskör-
perschaften und Sozialversicherung) hat sich bereits ausgezahlt. Wäh-
rend die Tarifsteigerungen in den 2000er Jahren noch deutlich hinter 
den allgemeinen Steigerungen zurückblieben, erreichten sie zwischen 
2012 und 2014 fast den allgemeinen Durchschnitt. Angesichts der leer
gesparten öffentlichen Kassen ist dies keine Selbstverständlichkeit. 

Die wachsende Konfliktbereitschaft muss durch öffentliche Kampa-
gnen für eine Aufwertung personenbezogener Tätigkeiten, aber auch 
durch politische Maßnahmen unterstützt werden. Um die Durchset-
zungschancen zu verbessern, sollten prekäre Beschäftigungsverhältnisse 
abgebaut werden. Des Weiteren werden die Durchsetzungschancen 



kapitel 4

134

durch eine deutliche Anhebung des gesetzlichen Mindestlohnes und 
durch mehr allgemeinverbindlich erklärte Tarifverträge erhöht. Im 
öffentlichen Dienst und in den anderen Bereichen der öffentlichen 
Daseinsvorsorge muss durch eine bessere öffentliche Finanzierung 
der Kostendruck abgebaut werden, damit mehr und besser bezahltes 
Personal finanziert werden kann. Der Kita-Streik mit seiner teilweise 
durchgesetzten Aufwertung von Erziehungstätigkeiten war ein erster 
Schritt, die Aufwertung von Pflegetätigkeiten muss folgen. 

Durch einen Abbau der Verdienstunterschiede zwischen produzie-
rendem Gewerbe und Dienstleistungsbereich können auch die Ver-
dienste im produzierenden Bereich abgesichert werden: Die Strategien 
der Ausgliederung in schlechter tarifierte Bereiche (wie beispielsweise 
die Logistik) können am wirkungsvollsten gestoppt werden, wenn 
durch eine gemeinsame Kraftanstrengung der Gewerkschaften das 
Lohnniveau auch in diesen Bereichen angehoben wird. Die ersten Er-
folge bei der Reregulierung der Leiharbeit und bei der Einführung 
des Mindestlohnes belegen das. Allerdings müsste dies ergänzt werden 
durch eine Einschränkung der Werkverträge. 

4.3 	 Ein Jahr Mindestlohn – schon jetzt 
	 eine Erfolgsgeschichte

Im Jahr 2014 verabschiedete der Bundestag nach jahrelangen Auseinan-
dersetzungen das Mindestlohngesetz, nach dem ab dem 1. Januar 2015  
ein gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde für alle abhän-
gig Beschäftigten gilt – einer der wenigen substanziellen Schritte der 
Bundesregierung zur Reregulierung der Arbeitsverhältnisse. Die ersten 
Erfahrungen haben alle Drohszenarien widerlegt: Die Armutslöhne 
konnten, wenn auch noch unzureichend, reduziert werden. Arbeits-
plätze wurden nicht vernichtet. Im Gegenteil, die durch Mindestlöhne 
gestiegene Kaufkraft hat mit zur Steigerung der Binnennachfrage bei-
getragen. Die Auseinandersetzungen werden aber 2016 weitergehen. 
Es geht um die Ausweitung oder Einschränkung der Ausnahmerege-
lungen und vor allem um die anstehende Erhöhung des Mindestlohnes 
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zum 1. Januar 2017. Eine erste Bilanz lohnt sich also, auch wenn viele 
Zahlen noch vorläufig sind.

Zur Ausgangslage: Der gesetzliche Mindestlohn gilt für alle abhän-
gig Beschäftigten mit den Ausnahmen für Langzeitarbeitslose (länger 
als ein Jahr arbeitslos) für die ersten sechs Monate ihrer Beschäftigung, 
für Jugendliche unter 18 Jahren und für Praktikantinnen und Prakti-
kanten im Rahmen einer Ausbildung unter drei Monaten. Für eine 
Übergangszeit bis Anfang 2017 können allgemeinverbindlich erklärte 
Tarifverträge den Mindestlohn von 8,50 Euro unterschreiten. Zeitungs-
zustellerinnen und -zusteller haben ebenfalls erst ab 2017 Anspruch auf 
den gesetzlichen Mindestlohn, obwohl es dort keinen Tarifvertrag gibt. 
Der Arbeitgeberverband konnte aufgrund seiner politischen Macht 
diese Sonderregelung durchsetzen.

Eine Mindestlohnkommission, die paritätisch mit Vertreterinnen 
und Vertretern aus Unternehmen, Gewerkschaften und Wissenschaft 
besetzt ist, wird alle zwei Jahre einen Vorschlag für die Erhöhung des 
Mindestlohnes erarbeiten. Die Bundesregierung kann den Vorschlag per 
Rechtsverordnung in Kraft setzen, was erstmals bis zum 30. Juni 2016 
für Januar 2017 umgesetzt werden wird. Sie hat dabei, so die Vorgaben 
des Gesetzes, im Rahmen einer Gesamtabwägung einen angemessenen 
Mindestschutz für die Beschäftigten, faire Wettbewerbsbedingungen 
und die Beschäftigungswirkungen zu berücksichtigen. Außerdem hat 
sie sich an der weiteren Tarifentwicklung zu orientieren. 

Der Einführung des gesetzlichen Mindestlohnes ging nicht nur eine 
langjährige politische Kampagne voraus. Die von Niedriglöhnen beson-
ders betroffenen Gewerkschaften konzentrierten auch ihre Tarifpolitik 
in den Jahren zuvor darauf, in den entsprechenden Branchen höhere 
Einstiegsgehälter durchzusetzen bzw. zum ersten Mal Tarifverträge ab-
zuschließen und für allgemeinverbindlich erklären zu lassen. Das gelang 
erstmals in der Fleischindustrie und im Friseurgewerbe. Aktuell sind in 
18 Branchen mit 4,6 Millionen Beschäftigten durch einen allgemeinver-
bindlichen Tarifvertrag Mindestlöhne festgelegt, die zwischen 7,20 Euro  
und 14,20 Euro liegen. Gleichzeitig konnten die Gewerkschaften die 
noch bestehenden tariflichen Vergütungsgruppen unter 8,50 Euro ab-
bauen. Lagen Anfang 2010 noch ca. 16 Prozent aller tariflichen Ver-
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gütungsgruppen unter 8,50 Euro, so sank der Anteil bis Januar 2015 
auf sechs Prozent.

Mit dem gesetzlichen Mindestlohn reiht sich Deutschland endlich 
in das schon lange vorher bestehende europäische Mindestlohnregime 
ein. In 21 von 28 EU-Ländern existierten bereits vorher universelle 
Mindestlohnregimes entweder über gesetzliche Mindestlöhne oder über 
allgemeinverbindliche Tarifverträge oder über beides (beispielsweise in 
Frankreich). In den sieben Ländern ohne solche universellen Regeln 
legen Branchentarifverträge fast flächendeckend Mindestlöhne fest, 
die aufgrund der hohen Tarifbindung faktisch die gleiche Wirkung 
wie gesetzliche oder allgemeinverbindliche Mindestlöhne haben (so in 
Österreich und den skandinavischen Ländern). 

Der deutsche Mindestlohn von 8,50 Euro liegt aber immer noch 
unter dem Niveau vergleichbarer westeuropäischer Länder (Luxemburg 
11,10 Euro, Frankreich 9,53 Euro, Niederlande und Belgien 9,10 Euro,  
Irland 8,65 Euro). Misst man das Verhältnis des Mindestlohnes zum Me-
dianeinkommen, so liegt der deutsche Mindestlohn bei nur 51 Prozent  
des Medianlohnes für Vollzeitbeschäftigte. In Frankreich liegt er mit 
62 Prozent am höchsten, während er in den Niederlanden, in Irland, 
Großbritannien und Luxemburg unter 50 Prozent liegt. Der Mindest-
lohn hat erhebliche Auswirkungen. Auch wenn der Niedriglohnbe-
reich bereits im Vorfeld durch die abgeschlossenen Tarifverträge etwas 
reduziert werden konnte, hatten im Jahr 2014 noch 16,6 Prozent, 
entsprechend 5,4 Millionen der abhängig Beschäftigten einschließlich 
Minijobs, Stundenlöhne unter 8,50 Euro. Im Jahr 2013 lag der Anteil 
noch bei 18,0 Prozent. 

Bereits in den ersten neun Monaten nach seiner Einführung hatte 
der Mindestlohn deutliche Auswirkungen auf den Niedriglohnbereich 
(Ungelernte) bei Männern und Frauen, insbesondere bei den besonders 
niedrigen Löhnen für Ungelernte in Ostdeutschland (Tabelle 2). Die 
Betrachtung der untersten Leistungsgruppen ist problematisch, da viele 
Beschäftigte mit Stundenlöhnen unter zehn Euro angelernte oder sogar 
gelernte Tätigkeiten ausüben (beispielsweise im Friseurgewerbe) und 
sich deshalb auch in höheren Leistungsgruppen befinden. Solange aber 
für 2015 noch keine Zahlen nach Einkommensklassen vorliegen, muss 
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mit der Gleichsetzung „Niedriglohn = ungelernt“ zunächst gearbeitet 
werden. Die Bruttostundenverdienste der sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigten (ohne geringfügig Beschäftigte) in der (untersten) 
Leistungsgruppe 5 stiegen überdurchschnittlich an, wie das Tabelle 3 
zeigt.

Bei der Arbeitsplatzentwicklung fällt auf, dass die Anzahl der 
geringfügig Beschäftigten von Oktober 2014 bis Oktober 2015 um 
133.000 auf 7,4 Millionen gesunken ist, bei den ausschließlich gering-
fügig Beschäftigten sogar um 200.000. Dies dürfte wesentlich auf die 
Einführung des gesetzlichen Mindestlohns zurückzuführen sein, da sich 

Löhne unter 8,50 Euro

Von der Beschäftigtenstruktur her konzentrierten sich die Löhne 
unter 8,50 Euro im Jahr 2014 auf
•	 geringfügig Beschäftigte mit einem Anteil von 59,2 Prozent 

gegenüber 8,8 Prozent bei den Vollzeitbeschäftigten,
•	 Frauen mit 22,2 Prozent gegenüber Männern mit 11,0 Pro-

zent,
•	 befristet Beschäftigte mit einem Anteil von 30,6 Prozent,
•	 unter 25-Jährige mit einem Anteil von 44,9 Prozent,
•	 Beschäftigte ohne Berufsausbildung mit 29,0 Prozent,
•	 Beschäftigte in Ostdeutschland mit 24,8 Prozent gegenüber 

14,6 Prozent im Westen.

Von der Branchenstruktur her dominierten 
•	 das Gastgewerbe mit 53,4 Prozent,
•	 die Landwirtschaft mit 37,3 Prozent,
•	 der Einzelhandel mit 31,4 Prozent,
•	 die sonstigen Dienstleistungen mit 21,6 Prozent,
•	 Verkehr und Logistik mit 19,3 Prozent,
•	 Gesundheits- und Sozialwesen mit 17,9 Prozent.
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Tabelle 2: Steigerung der Bruttostundenverdienste bei sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigten (2014 zu 2015, jeweils 3. Quartal)

Männer und Frauen

Anstieg der Bruttostundenverdienste 

(jeweils 3. Quartal 2014 zu 2015)
Leitende Angestellte 

in Prozent

Ungelernte 

in Prozent
Männer 2,4 3,6
Frauen 2,8 3,7
darunter Ostdeutschland
Männer 4,2 8,0
Frauen 3,9 8,5

Quelle: WSI-Report, 1/2016, S. 9.

Tabelle 3: Veränderung der Bruttostundenverdienste im 3. Quartal 2015 

gegenüber dem 3. Quartal 2014 in ausgewählten Wirtschaftsbereichen 

in Prozent

Branchen, z.B.

Anstieg der Bruttostunden-

verdienste (jeweils 3. Quartal  

2014 zu 2015) in Prozent
Deutsch-

land
West Ost

Schlachtereien, Fleisch- und 

    Fischverarbeitung
5,6 4,2 11,0

Einzelhandel 3,3 2,2 11,0
Verkehr und Lagerei 2,1 1,7 4,2
Gastgewerbe 2,9 2,1 8,6
Wach- und Sicherheitsdienste 4,2 2,8 10,4
Gebäudebetreuung, Garten- 

    und Landschaftsbau
3,8 2,5 7,2

Alle Branchen 2,0 1,7 3,6
 

Quelle: WSI-Report, 1/2016, S. 10.



mindestlohn und lohnzuwachs – zwei erfolgsgeschichten

139

diese Beschäftigung nur lohnt, wenn sie – rechtswidrig! – mit einem weit 
niedrigeren Stundenentgelt vergütet wird, als es sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigte bekommen. Unternehmerinnen und Unterneh-
mer müssen für geringfügig Beschäftigte mit knapp 31 Prozent höhere 
Lohnnebenkosten (Sozialversicherungsbeiträge und Pauschalsteuer) 
als für sozialversicherungspflichtige Beschäftigte abführen. Diesen ver-
meintlichen Nachteil machen sie durch Dumpinglöhne mehr als wett. 
Sie rechtfertigen das damit, dass geringfügig Beschäftigte quasi brutto 
für netto erhielten und deshalb bei einem gleich hohen Bruttoentgelt 
netto auf ein viel höheres Stundenentgelt als sozialversicherungspflich-
tige Beschäftigte kämen. Auch nach einer Anhebung auf 8,50 Euro 
wird die Bezahlung häufig noch weit unter dem Tarif liegen, da viele 
geringfügig Beschäftigte Tätigkeiten ausüben, die eine Berufsausbildung 
erfordern – dies betrifft knapp 50 Prozent aller im Niedriglohn Arbei-
tenden. Der Rückgang bei den geringfügigen Beschäftigungsverhältnis-
sen ist offensichtlich durch einen Aufbau sozialversicherungspflichtiger 
Beschäftigungsverhältnisse kompensiert worden. 

Tabelle 4: Zuwachs sozialversicherungspflichtig Beschäftigter im Okto-

ber 2015 gegenüber dem Vorjahr in Prozent in ausgewählten Branchen

 Branchen, z.B.

Sozialversicherungspflichtig  

Beschäftigte (2014 zu Oktober 2015),  

Anstieg in Prozent
Deutsch-

land
West Ost

Gastgewerbe 6,6 6,6 6,7
Sonstige wirtschaftliche 

    Dienstleistungen
5,7 6,3 3,9

Verkehr und Lagerei 4,0 4,1 3,5
Gesundheitswesen 2,4 2,4 2,1
Handel 1,9 1,9 2,2
Alle Branchen 2,3 2,4 1,9

 
Quelle: WSI-Report, 1/2016, S. 15.
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„Aufstocker“ sind Erwerbstätige, die zusätzlich zum Erwerbs-
einkommen Hartz-IV-Leistungen beziehen. Erste Zahlen aus dem 
ersten Quartal des Jahres 2015 belegen einen Rückgang der Aufsto-
cker um 45.000 auf 1,22 Millionen Personen (Süddeutsche Zeitung, 
21.06.2015). Die Zahl der Aufstocker, die einen Mindestlohn erhalten, 
dürfte wesentlich höher sein, denn im Jahr 2013 verdienten 68 Prozent 
aller Aufstocker weniger als 8,50 Euro (IAB-Kurzbericht 19/2015). Da 
die meisten Aufstocker in Teilzeit arbeiten, reicht der Mindestlohn für 
ein existenzsicherndes Einkommen aber noch nicht aus (nur 18 Prozent 
aller Aufstocker arbeiten 32 Stunden und mehr pro Woche, fast 40 Pro
zent arbeiten als Minijobber). Eine Erhöhung des Mindestlohnes ist 
also eine notwendige, aber keine hinreichende Voraussetzung für ein 
eigenes existenzsicherndes Einkommen. Trotzdem hat der Mindestlohn 
offensichtlich einen Teil des staatlich subventionierten Lohndumpings 
abgebaut.

2016 stehen wesentliche Auseinandersetzungen um die Stabilisie-
rung und den Ausbau des Mindestlohns an. Auch muss erreicht wer-
den, dass alle Ausnahmen für Jugendliche unter 18 Jahren oder für 
Langzeitarbeitslose zurückgenommen werden. Die flächendeckende 
Durchsetzung des Mindestlohnes bleibt eine große Aufgabe, denn 
viele Unternehmen sind kreativ in der Umgehung dieser gesetzlichen 
Pflicht. Die jetzt erhobene Forderung nach Ausnahmeregelungen für 
Flüchtlinge versucht, die Not der Geflüchteten für ein Lohndumping zu 
missbrauchen. Sie ist außerdem verfassungswidrig, da sie dem Gleich-
heitsgrundsatz des Grundgesetzes widerspricht. 

Die von der Bundesregierung angeordneten Kontrollmaßnahmen 
zur Umsetzung des Mindestlohns (Dokumentationspflicht der Arbeits-
zeiten, Einsatz von Kontrolleurinnen und Kontrolleuren des Bundes-
zollamtes) müssen beibehalten und nötigenfalls ausgebaut werden, zu-
mal der Mindestlohn vor allem in Branchen und Betrieben durchgesetzt 
werden muss, die nur selten über Betriebs- oder Personalräte verfügen. 
Der Protest von Unternehmerverbänden gegen die Dokumentations-
pflicht von Arbeitszeiten zeigt, in welchem Ausmaß offensichtlich ge-
setzliche Verpflichtungen nicht eingehalten wurden, denn das Arbeits-
zeitgesetz sah schon bisher die Dokumentation von Arbeitszeiten vor. 
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In diesem Zusammenhang muss die bestehende Unternehmerhaftung 
für Subunternehmen („Nachunternehmerhaftung“) auch durchgesetzt 
werden. Die individuellen Klagemöglichkeiten der Betroffenen müssen 
ergänzt werden durch ein Verbandsklagerecht der Gewerkschaften, da 
Betroffene negative Konsequenzen fürchten müssen, wenn sie juristisch 
gegen ihre Unternehmen vorgehen. 

4.4 	 Mindestlohn erreicht – und wie weiter?

Der jetzige Mindestlohn von 8,50 Euro kann nur ein erster Schritt 
sein. Er bringt bei einer 38-Stunden-Woche nur ein Monatsentgelt von 
knapp 1.400 Euro brutto. Damit liegt er deutlich unter der Niedrig-
lohnschwelle von 9,30 Euro (60 Prozent des durchschnittlichen Me-
dian-Einkommens von 2013) und reicht kaum für ein eigenständiges 
Leben und vor allem nicht für eine ausreichende Absicherung im Alter 
aus. Selbst wenn man die zu niedrigen Hartz-IV-Sätze und die Be-
zugsgrößen für das Wohngeld zugrundelegt, liegen bei einem Entgelt 
von 8,50 Euro nur allein lebende Vollzeitbeschäftigte in Regionen mit 
niedrigen Mieten knapp über der Wohngeld- oder Grundsicherungs-
schwelle. Der Mindestlohn muss deshalb auf zehn Euro pro Stunde 
angehoben werden (Forderung von verdi und NGG). Ohne eine solche 
Anhebung würde ein langjährig bezogener Mindestlohn direkt in die 
Altersarmut führen.

Dass die Mindestlohnkommission sich mit ihren Erhöhungsvor-
schlägen an den vergangenen Tariferhöhungen zu orientieren hat, ist 
janusköpfig: Einerseits wird es für Unternehmen sowie konservative 
Ökonominnen und Ökonomen schwieriger, Nullrunden beim Mindest-
lohn durchzusetzen. Zum anderen erschwert dies aber auch die Verrin-
gerung des Abstands zwischen Mindestlohn und Durchschnittslöhnen. 
Das ist jedoch dringend geboten, um in Deutschland den Mindestlohn 
auf die 60-Prozent-Schwelle (entsprechend 10,67 Euro) anzuheben. Die 
60-Prozent-Schwelle gilt allgemein als Niedriglohnschwelle. Diese Aus-
einandersetzungen müssen deshalb von einer breiten politischen Kam-
pagne begleitet werden, damit sich nicht diejenigen durchsetzen, die sich 
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zwar mit der Existenz des gesetzlichen Mindestlohnes zunächst abge-
funden haben, ihn aber dauerhaft durch eine Ausweitung der Ausnah-
meregelungen und durch den Verzicht auf eine Erhöhung der 8,50 Euro  
schwächen wollen. Zur Unterstützung dieser nationalen Auseinan-
dersetzungen sollte deshalb auf europäischer Ebene als verbindliches 
Ziel gesetzt werden, in allen Ländern einen Mindestlohn in Höhe von  
60 Prozent des jeweiligen Medianlohnes durchzusetzen.

Ein gesetzlicher Mindestlohn kann immer nur eine Untergrenze 
sein. Schon jetzt gelten in den meisten Tarifverträgen höhere Stunden-
sätze für die untersten Lohngruppen. Gesetzlicher Mindestlohn und 
Tarifautonomie können und müssen sich ergänzen: Der gesetzliche 
Mindestlohn schützt Gewerkschaften in schwierigen Branchen vor 
Lohndumping und Erpressung. Dies sollte genutzt werden, um durch 
aktive Tarifpolitik auch und gerade gegenüber gesetzlichen Mindest
regelungen mehr durchzusetzen – so wie es bei der Arbeitszeit und beim 
Urlaub schon lange üblich ist. Es ist deshalb zu wünschen, dass sich 
die von Niedriglöhnen besonders betroffenen Gewerkschaften weiter-
hin für Tarifanhebungen gerade im unteren Entgeltbereich einsetzen. 
Dazu gehört auch, dass die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von 
Tarifverträgen wieder ausgeweitet wird. Der Bundestag hat zusammen 
mit der Einführung des Mindestlohnes durch das Tarifautonomiestär-
kungsgesetz die Allgemeinverbindlichkeitserklärung erleichtert, bisher 
allerdings leider nur mit geringem Erfolg. Dieses Instrument muss ver-
stärkt genutzt werden, um in mehr Branchen als bisher verbindliche 
Mindestlöhne oberhalb der gesetzlichen Ebene durchzusetzen. 

Im Jahr 2016 wird sich also nicht nur entscheiden, ob die Realein-
kommen insgesamt weiter steigen, sondern vor allem, ob es gelingt, die 
Einkommensschere zu schließen und Armutslöhne in Deutschland –  
einem Land, in dem sehr viel Reichtum angehäuft ist – abzubauen. 
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4.5 	 Transferabhängige Haushalte und Haushalte 
	 ohne stabile Vollzeitbeschäftigung bleiben 
	 abgehängt

Der Reallohnzuwachs, der sich nach der Weltwirtschaftskrise ab dem 
Jahr 2010 abzeichnete, bleibt auf die Gruppe der Vollzeitbeschäf-
tigten mit stabilen Arbeitsplätzen beschränkt. All diejenigen, die als 
Rentnerinnen und Rentner, Arbeitslose, Alleinerziehende oder prekäre 
Beschäftigte auf – unzureichende – Existenzminimumleistungen und 
eine stabile soziale Sicherung angewiesen sind, bleiben abgehängt. Die 
Existenzminimumleistungen in Form von Hartz IV, Sozialhilfe oder 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung liegen in der 
Regel unterhalb der Armutsgrenze (relative Einkommensarmut).

Alleinerziehend zu sein, ist das Armutsrisiko schlechthin. 43 Pro-
zent der Personen in diesen Haushalten sind auf Hartz-IV-Leistungen 
angewiesen. Bei Paarhaushalten sind dies nur neun Prozent. Insgesamt  
1,9 Millionen Kinder unter 18 Jahren leben in Hartz-IV-Haushalten. 
Von diesen armen Kindern lebt die Hälfte in alleinerziehenden Haus-
halten. Anders ausgedrückt: Kinderarmut kommt zur Hälfte von der 
Armut der Alleinerziehenden. Die Armutsquoten alleinerziehender 
Haushalte waren und sind extrem hoch und betragen 42 Prozent für das 
Jahr 2014 – der Bevölkerungsdurchschnitt lag bei gerundet 15 Prozent. 
Paarhaushalte mit drei und mehr Kindern („kinderreiche Familien“) 
weisen wie die Alleinerziehendenhaushalte „traditionell“ – seit Anfang 
der 1990er Jahre – hohe Armutsquoten auf; im Jahr 2014 betrug die 
Quote 25 Prozent (in Paarhaushalten mit zwei Kindern lag sie dagegen 
lediglich bei elf Prozent). 

Trotz steigender Renten in den vergangenen Jahren bewegen sich 
die Armutsquoten der älteren Bevölkerung seit der Jahrtausendwende 
beständig nach oben. Der oft zu lesende Satz „Rentnerarmut ist der-
zeit kein Problem“ gilt nicht mehr: Im Jahr 2014 lag die Armutsquote 
der Bevölkerung bei 15 Prozent, die der Rentnerinnen und Rentner 
bei gerundet 16 Prozent. Mit dem Eintritt in den Ruhestand sinken 
die Chancen älterer Menschen drastisch, ihre ökonomische Lage zu 
verbessern. Die Armut der älteren Bevölkerung ist eine neue Heraus-
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forderung für den deutschen Sozialstaat – eine Armut, die aufgrund 
der beschriebenen Einkommensentwicklung und der angewachsenen 
Einkommensungleichheit weiter wachsen wird, wenn nicht gegenge-
steuert wird.

Viele Haushalte in Deutschland rutschen bei Arbeitslosigkeit un-
ter die Armutsgrenze. Arbeitslose Personen erreichen schon seit vielen 
Jahren extrem hohe Armutsquoten von deutlich über 50 Prozent, im 
Jahr 2014 waren es 58 Prozent. Ein wichtiger Grund war die Zusam-
menlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe im Jahr 2005, bei der 
das Einkommen der Arbeitslosen nach einem Jahr Arbeitslosigkeit auf 
Sozialhilfeniveau gedrückt wird (Hartz IV). Aber auch Berufsanfänge-
rinnen, Berufsanfänger und prekär Beschäftigte weisen als Nicht-Ar-
beitslose beträchtliche Armutsquoten auf. Der Start in das Berufsleben 
ähnelt inzwischen einem langen Hindernislauf – eine abgeschlossene 
Berufsausbildung oder ein erfolgreiches Studium garantiert keinen 
reibungslosen Übergang in das Berufsleben. Etwa ein Viertel dieser 
Personengruppe von 18 bis 25 Jahre hat ein Einkommen unterhalb der 
Armutsschwelle. Gegenüber Vollzeitbeschäftigten in Normalarbeitsver-
hältnissen verdienen atypisch Beschäftigte ca. ein Drittel weniger. So 
muss sich etwa die Hälfte der atypisch Beschäftigten mit einem Nied-
riglohn bescheiden. Dies hat unmittelbare Folgen: Mit der Zunahme 
der atypischen Beschäftigung steigt zugleich die Anzahl einkommens-
armer Beschäftigter an. Die Armutsquoten atypisch Beschäftigter sind 
zwei- bis dreimal höher als die Armutsquoten von Beschäftigten in 
Normalarbeitsverhältnissen (Armutsquote abhängig Beschäftigter im 
Jahr 2014: acht Prozent).

4.6 	 Fazit 

Es ist der Bundesregierung entsprechend ihrer Wettbewerbsideologie 
und ihrer Ideologie der „Leistungsträger“ und der „arbeitenden Mit-
te“ bisher gelungen, die Einkommensverbesserungen auf die Gruppe 
der abhängig Beschäftigten in Vollzeitarbeit zu begrenzen. Weder beim 
Abbau prekärer Arbeitsverhältnisse noch vor allem bei der Existenz-
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sicherung von Erwerbslosen, Rentnerinnen und Rentner sowie Haus-
halten ohne Vollzeiterwerbstätige (vor allem Alleinerziehende) sind 
vergleichbare Verbesserungen zu verzeichnen. Eher ist das Gegenteil 
der Fall. 

Die ersten Erfahrungen mit dem Mindestlohn haben alle Drohsze-
narien widerlegt: Die Armutslöhne konnten, wenn auch noch unzu-
reichend, reduziert werden. Arbeitsplätze wurden nicht vernichtet. Im 
Gegenteil, der Rückgang bei den geringfügigen Beschäftigungsverhält-
nissen ist durch einen Aufbau sozialversicherungspflichtiger Beschäfti-
gungsverhältnisse kompensiert worden. Die von der Politikberatung, 
zum Beispiel vom Sachverständigenrat, häufig vorgebrachten Einschät-
zungen, der Mindestlohn werde massenhaft Arbeitsplätze vernichten, 
hat sich als reine Ideologie erwiesen. Konsequenzen hat eine solche 
Fehleinschätzung, die für die von Dumpinglöhnen Betroffenen weitere 
Jahre der Armut bedeutet, für die entsprechenden Politikberaterinnen 
und -berater keine.
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Generelle Steuerfreiheit des gesetzlichen Mindestlohns?

Im Zusammenhang mit der Einführung des gesetzlichen Min-
destlohns zum 1. Januar 2015 wird die vollständige Befreiung 
des Mindestlohns von der Einkommensteuer diskutiert. So wird 
unter Zugrundelegung einer 38,5-Stunden-Woche eine ent-
sprechende Erhöhung des Grundfreibetrages gefordert. Nach 
geltender Rechtslage wird der steuerliche Grundfreibetrag im 
Wesentlichen anhand des sächlichen Existenzminimums von Er-
wachsenen und Kindern bestimmt. Dieses wird vom sozialrecht-
lichen Bedarf in der Sozialhilfe abgeleitet, der bei Erwachsenen 
die Regelsätze (Regelbedarfe) sowie die Wohnkosten umfasst, bei 
Kindern kommen noch – neben den Regelbedarfen und den an-
teiligen Wohnkosten – Pauschalen für Bildung und Teilhabe hin-
zu. Seit dem 1. Januar 2016 gilt ein steuerlicher Grundfreibetrag 
für Erwachsene in Höhe von 8.652 Euro und von 4.608 Euro  
für Kinder.

Die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik hält es für 
falsch, die Höhe des gesetzlichen Mindestlohns mit dem steu-
errechtlichen Existenzminimum gleichzusetzten. Bezieherinnen 
und Bezieher des gesetzlichen Mindestlohns sollten in Lage sein, 
ihre eigene Existenz zu bestreiten. Darüber hinaus sollten sie An-
sprüche auf Lohnersatzleistungen erwerben, die in ihrer Höhe 
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existenzsichernd sind. Zu denken ist dabei an die gesetzliche 
Renten- und Arbeitslosenversicherung. Auch sollten sie zur Fi-
nanzierung des staatlichen Gemeinwesens durch Lohnsteuern 
beitragen können.

Wohlfahrtsverbände wie der Paritätische oder die Diakonie 
sowie der DGB haben mehrfach auf die ungenügende Höhe 
der Regelleistungen und damit auf die ungenügende Höhe des 
sozialrechtlich bestimmten Existenzminimums hingewiesen. Die 
von der Regierungsseite entwickelten Rechenmethoden hatten 
letztlich das politische Ziel, die Regelleistungen möglichst nied-
rig zu halten, um einen deutlichen Abstand zwischen Bezie-
herinnen und Beziehern von Existenzminimumleistungen und 
abhängig Beschäftigten zu erzeugen. Komplett ignoriert wurde 
die Frage, inwieweit die Ergebnisse den Bedarf in bestimmten 
Bereichen (beispielsweise Ernährung von Kindern, Bildung) 
nicht ausreichend abbilden und aufgrund anderer Erhebungen 
(etwa zur gesunden Ernährung von Kindern) zu korrigieren oder 
zu ergänzen sind, um eine realitätsgerechte Abbildung des Exis
tenzminimums zu erreichen.

Die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik hält es 
wie die Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbände und andere für 
notwendig, weitere Studien hinzuzuziehen, um Bedarfe sach-
gerechter zu ermitteln. Zudem sollte eine mit Vertreterinnen 
und Vertretern der Wissenschaft, der Gewerkschaften und der 
Wohlfahrtsverbände besetzte Expertenkommission dem Ge-
setzgeber Vorschläge zur Neufestsetzung des sächlichen Exis
tenzminimums unterbreiten. Auch damit wird letztlich nicht 
das Problem normativer Wertungen zur Größe und zur Zu-
sammensetzung der statistischen Grundlagen aus der Welt ge-
schafft, allerdings ermöglicht dieser Weg die Aussicht auf eine 
angemessenere Ermittlung des tatsächlichen sozio-kulturellen 
Existenzminimums. 
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5 	 Öffentliche Haushalte – wir schaffen das!

Die öffentlichen Haushalte sind seit Jahren strukturell unterfinan-
ziert. Für einen leistungsfähigen Sozialstaat und Investitionen fehlen 
so die Gelder. Am deutlichsten zeigen sich die bestehenden Defizite 
auf der Ebene der Kommunen. Zur Stärkung des Gemeinwesens, für 
Zukunftsinvestitionen in Infrastruktur und Bildung sowie zur Bewäl-
tigung der Flüchtlingsströme werden in den nächsten Jahren erheb-
liche finanzielle Mittel benötigt. Doch das ist zu schaffen. Die Arbeits-
gruppe Alternative Wirtschaftspolitik schlägt dafür den sukzessiven 
Einstieg in ein Zukunftsinvestitionsprogramm im Umfang von 130 bis  
140 Milliarden Euro vor. Die Gegenfinanzierung ist kurzfristig durch 
Kreditaufnahme, mittel- und langfristig durch selbstfinanzierende 
Effekte und höhere Steuereinnahmen sicherzustellen. Da eine Grund-
gesetzänderung zur Abschaffung der Schuldenbremse unrealistisch 
ist, sollten die notwendigen Ausgaben durch die Übernahme der Gol-
denen Regel der Finanzwissenschaft in die gesetzlichen Regelungen zur 
Schuldenbremse ermöglicht werden. Zur stärkeren Besteuerung von 
reichen Privatpersonen und Unternehmen schlägt die Arbeitsgruppe 
Alternative Wirtschaftspolitik einen Maßnahmenkatalog vor. Vor dem 
Hintergrund der laufenden Gesetzesnovelle werden auch die Pläne 
der Bundesregierung zur Reform der Erbschaft- und Schenkungsteuer 
kommentiert. Die weitgehende Privilegierung von Betriebsvermögen 
ist aus Sicht der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik verfas-
sungswidrig und ökonomisch durch nichts zu rechtfertigen.

5.1 	 Höhere öffentliche Ausgaben für die Revitalisierung 	
	 des Sozialstaats, für Bildung und Infrastruktur

Die Haushalte der verschiedenen staatlichen Ebenen stehen 2016 wei-
ter stark unter Druck. Zum einen sind sie strukturell unterfinanziert, 
denn die drastischen Steuererleichterungen für Reiche und Unterneh-
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men nach der Jahrtausendwende wirken weiter nach. Nun sind die 
finanziellen Herausforderungen durch die jüngsten Flüchtlingsströme 
noch einmal deutlich gestiegen. Zum anderen greift seit diesem Jahr 
die Schuldenbremse für den Bund, und die Länder (sowie indirekt die 
von ihren Finanzzuweisungen abhängigen Kommunen) müssen sich 
auf ihr Inkrafttreten 2020 einstellen. Das hat Folgen, die am stärksten 
auf der kommunalen Ebene spürbar sind. Obwohl die Kommunen 
ihre Kassenkredite von rund sieben Milliarden Euro im Jahr 2000 
auf 51,5 Milliarden Euro im Jahr 2015 gesteigert haben, ließen sich 
einschneidende Kürzungen sowohl bei den laufenden wie auch bei den 
Investitionsausgaben nicht vermeiden. 

Die Bewältigung der Aufnahme und Integration der Flüchtlinge 
muss durch eine langfristig ausgerichtete Finanzierung sichergestellt 
werden. Gleichzeitig müssen aber auch die bestehenden Defizite endlich 
angegangen werden.

Bewältigung der Flüchtlingsintegration

Wegen der schwer abzuschätzenden Entwicklung gibt es erhebliche 
Unsicherheiten allein schon bei der Zahl der für die nächsten Jahre zu 
erwartenden Flüchtlinge. Auch bei den Kosten für die Integrationsauf-
wendungen pro Flüchtling gehen die Schätzungen weit auseinander. 

Grundsätzlich sind bei der Finanzplanung auch der längerfristige 
ökonomische Nutzen und die daraus folgenden Steuermehreinnahmen 
zu berücksichtigen. Es gibt erste vorläufige Kosten-Nutzen-Analysen, 
die zeigen, dass selbst bei einem pessimistischen Szenario nach mehre-
ren Jahren die ökonomisch positiven Impulse die Kosten übersteigen. 
Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) rechnet unter 
der pessimistischen Annahme über das Tempo der Integration in die 
Arbeitsmärkte im Jahr 2025 mit einem positiven Impuls für die Gesamt-
wirtschaft. Gelingt die Integration schneller, dann übersteigt bereits ab 
2017 der ökonomische Nutzen die öffentlichen Kosten.

Die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik erwartet für die 
Integrationsmaßnahmen von Flüchtlingen im weiteren Sinne (d.h. 
nicht nur für Unterbringung und Verpflegung, sondern auch für die 
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Qualifizierung, die allgemeine Verwaltung, die Gesundheitsversor-
gung etc.) zusätzliche Ausgaben des Staates von 25 bis 35 Milliarden 
Euro jährlich. Finanziert werden sollen diese Ausgaben über einen neu 
einzurichtenden Fonds. Die Fondslösung ermöglicht eine unbürokra-
tische Verteilung der Mittel, unabhängig davon, ob die Kosten beim 
Bund, bei den Ländern oder bei den Kommunen anfallen. Dieser Fonds 
muss sofort eingerichtet werden, da die notwendigen Integrationsmaß-
nahmen sonst nicht umgesetzt werden können. Noch nicht in diesem 
Fonds enthalten sind Gelder zur Vermeidung der Fluchtursachen. Vor 
allem die ausreichende Finanzierung der Flüchtlingslager im arabischen 
Raum durch das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR ist unverzüglich 
sicherzustellen.

Große Finanzbedarfe auch nach Investitionen und einem 
leistungsfähigen Sozialstaat

Die Rückkehr zu einem leistungsfähigen Sozialstaat erfordert auch 
finanzielle Aufwendungen für die Verbesserung der Personalausstat-
tung des öffentlichen Dienstes vor allem in den Bereichen Bildung 
und Pflege. Die zu finanzierenden Ausgaben sind im nachfolgenden 
Zukunftsinvestitionsprogramm enthalten. Für andere Bereiche des öf-
fentlichen Dienstes – zum Beispiel Polizei und allgemeine Verwaltung –  
werden zusätzlich fünf Milliarden Euro jährlich benötigt.

Für ein Sonderprogramm zum Bau von preiswertem Wohnraum 
in Ballungsräumen – der nicht nur für Flüchtlinge dringend benötigt 
wird – müssen noch einmal fünf Milliarden Euro eingeplant werden. 
Auch diese Mittel sind relativ kurzfristig aufzubringen. Die zuneh-
mende Wohnungsnot in den Ballungszentren erfordert ein schnelles 
Handeln.

Neben den anstehenden Integrationsaufwendungen und den Auf-
wendungen für öffentliche Dienstleistungen entstehen auch Ausgaben 
zur Überwindung des allgemeinen Investitionsstaus – Investitionen, 
deren Notwendigkeit seit Jahren von niemandem ernsthaft bestritten 
wird, die aber trotzdem nicht angegangen werden (siehe Kasten auf 
den Seiten 154–157). In zahlreichen Studien des DIW, im KfW-Kom-
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Investitionsbedarfe in Deutschland

Der deutsche Staat fährt seit Jahren auf Verschleiß. Das Netto-
vermögen aller Gebietskörperschaften (Bund, Länder und Kom-
munen) lag im Jahr 1999 noch bei 20 Prozent des BIP (rund  
500 Milliarden Euro) und ist bis heute praktisch auf null gesun-
ken (DIW-Wochenbericht 26/2013). 

Allein der kommunale Investitionsstau (definiert als die nö-
tigen Mittel, um die kommunale Infrastruktur in Quantität und 
Qualität zu erhalten) akkumuliert sich mittlerweile auf schät-
zungsweise 132 Milliarden Euro (KfW-Kommunalpanel 2015) 
bzw. 156 Milliarden Euro (BMWi Online-Befragung „Kom-
munale Investitionen“). Die Bedarfe fächern sich laut KfW auf 
in die Bereiche Verkehrsinfrastruktur (26 Prozent), Kinderbe-
treuung und Bildung (28 Prozent), Öffentliche Verwaltungs-
gebäude (8 Prozent), Sportstätten und Bäder (8 Prozent), die 
Wasserversorgung (7 Prozent) sowie zahlreiche weitere Posten 
(siehe Abbildung auf Seite 155). 

Vor allem die Verkehrsinfrastruktur stellt einen beträcht-
lichen Kapitalstock dar (fast 780 Milliarden Euro oder sechs 
Prozent des Bruttoanlagevermögens aller deutschen Wirtschafts-
bereiche; Kunert 2013). Laut Bodewig II-Kommission (2016) 
haben „die stetige Inanspruchnahme und die unterlassenen Er-
haltungsinvestitionen […] in den vergangenen 30 Jahren dazu 
geführt, dass der Wert der vorhandenen Infrastruktur um ein 
Achtel gesunken ist. […] Aufgrund der nicht ausreichenden Er-
haltungsmaßnahmen in der Vergangenheit hat der Verzehr einen 
Nachholbedarf zur Wiederherstellung der vollen Leistungsfä-
higkeit von 45 Milliarden Euro verursacht.“ Davon entfallen 
17,5 Milliarden Euro auf den Bund, 4,5 Milliarden Euro auf 
die Länder und 21,5 Milliarden Euro auf die Kommunen, hinzu 
kommen noch 1,5 Milliarden Euro für den Erhalt von Flughä-
fen. Zusätzlich stellt die Kommission für den laufenden Erhalt 
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und Betrieb der Verkehrsinfrastruktur eine Finanzierungslücke 
von jährlich 2,2 Milliarden Euro fest.

Die staatlichen Bildungsausgaben (Länderanteil 71 Prozent, 
zusammen mit den Kommunen über 92 Prozent), die generell 
einen stark investiven Charakter haben, erholten sich in den 
letzten Jahren nur wieder auf das Niveau von Mitte der 1990er 
Jahre (Bildungsfinanzbericht 2015). Trotz aller guten Vorsätze 
(Bildungsgipfel 2008) liegen sie mit derzeit 5,3 Prozent des BIP 
nach wie vor deutlich unter dem Durchschnitt der OECD-Staa-
ten von 6,2 Prozent.

Um die bestehenden Bedarfe im Bildungssystem (vom Ele-
mentarbereich über allgemeine Schulen und die berufliche Bil-
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dung bis zu den Hochschulen und der Weiterbildung) zu de-
cken, veranschlagt die GEW jährliche Mehrausgaben von etwa  
56 Milliarden Euro (Jaich 2016) (siehe Tabelle). Darüber hinaus 
besteht ein aufgestauter Nachholbedarf von bis zu 45 Milliarden 
Euro (Piltz 2011).

Mehrbedarfe für Bildung laut GEW 2016

Bereich Mrd. Euro

Kindertagesstätten 11,3

Allgemeinbildende Schulen 16,7

Hochschulen 6,2

Berufliche Bildung 6,9

Weiterbildung 1,0

Inklusion 9,6

Integration von Flüchtlingen 4,2

Summe 55,9

Quelle: http://www.gew-hamburg.de/themen/bildungspoli 

tik/bildungsfinanzierung-mehrbedarf-von-rund-55-milliarden-

euro-pro-jahr

Hoher Bedarf besteht auch bei der Anbindung ans Inter-
net. Hier rangiert Deutschland im europäischen Vergleich weit 
abgeschlagen. Die SPD-Wirtschaftsminister in Bund und Län-
dern veranschlagen: „Allein für den Aufbau eines leistungsfä-
higen Giganetzes für die digitale Breitbandversorgung benötigt 
Deutschland bis 2025 Investitionen von 100 Milliarden Euro.“ 
(BMWi 2016)
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munalpanel, im Bericht der Fratzscher-Kommission beim Bundeswirt-
schaftsministerium und in den Berichten der OECD ist dieser Mangel 
mannigfach dokumentiert.

Diese Investitionslücke ist nicht kurzfristig zu beheben, sondern eine 
Mammutaufgabe für viele Jahre. Das seit langem von der Arbeitsgruppe 
Alternative Wirtschaftspolitik geforderte Investitions- und Ausgaben-
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programm ist ein konkreter Vorschlag, wie diese Lücke über absehbare 
Zeiträume geschlossen werden kann. Weil gesellschaftliche Bedarfe oft 
nur mit zusätzlichen Personalausgaben finanziert werden können, ist 
eine Begrenzung der Mittel auf Investitionen im engeren Sinne nicht 
sinnvoll. Der Bau einer neuen Schule ergibt keinen Sinn, wenn keine 
Lehrerinnen und Lehrer dafür eingestellt werden.

Für den notwendigen sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft 
fordert die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik ein Investi-
tions- und Ausgabenprogramm von zusätzlich 100 Milliarden Euro 
jährlich. Sie verteilen sich auf die Bereiche Bildung (25 Milliarden Euro),  
Verkehrsinfrastruktur (10 Milliarden Euro), Kommunale Ausgaben 
(10 Milliarden Euro), energetische Gebäudesanierung (5 Milliarden 
Euro), lokale Pflegeinfrastruktur (20 Milliarden Euro) und zusätzliche 
Arbeitsmarktausgaben (30 Milliarden Euro). 

Ausgangspunkt für ein solches Investitions- und Ausgabenpro-
gramm sind ungedeckte gesellschaftliche Bedarfe. Diese konzentrieren 
sich auf: das berechtigte Anliegen nach mehr und qualitativ besserer Bil-
dung, nach einem geringeren Energie- und Ressourcenverbrauch, nach 
einer besseren Ausstattung der Daseinsvorsorge und generell nach einer 
besseren Versorgung mit öffentlichen Dienstleistungen. Gleichzeitig 
zielt dieses Programm darauf, die Beschäftigung und die Massenein-
kommen zu steigern. Es geht um den Abbau von Arbeitslosigkeit und 
zugleich um die Verbesserung der materiellen Lebenslage großer Teile 
der Bevölkerung. Die Ausgestaltung des Programms ist ausführlich im 
MEMORANDUM 2014 beschrieben.

Von den Arbeitsmarktausgaben sind 20 Milliarden Euro für die 
Aufstockung der Leistungen von ALG-II-Bezieherinnen und -Beziehern 
vorgesehen. Nach wie vor reichen die Mittel nicht aus, um ein Leben 
in Würde und eine Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen. Zehn 
Milliarden Euro der Arbeitsmarktgelder sind für die Finanzierung des 
Programms „Gute öffentlich geförderte Beschäftigung“ vorgesehen.

Das Gesamtprogramm ergibt notwendige zusätzliche Ausgaben 
von 130 bis 140 Milliarden Euro jährlich. Die schnelle Implementie-
rung eines solchen Programms ist sehr anspruchsvoll. Nicht nur die 
Bereitstellung der dafür notwendigen Finanzierung in vollem Umfang 
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ist kurzfristig schwer möglich. Auch die notwendigen Produktions
kapazitäten sind kurzfristig nicht im entsprechenden Umfang vorhan-
den. Es werden nicht sofort genügend Lehrkräfte zur Verfügung stehen, 
um die volle Bedarfsdeckung in den Bereichen Bildung und Integration 
in Angriff nehmen zu können. Auch die Kapazitäten der Bauindustrie 
werden, nach erheblichem Kapazitätsabbau in den vergangenen Jah-
ren, nicht sofort alle hier definierten Bedarfe abdecken können. Das 
Programm wird daher sukzessive, entsprechend dem zur Verfügung 
stehenden Finanzierungsrahmen und den vorhandenen Kapazitäten, 
hochgefahren, bis die jährliche Summe von 130 bis 140 Milliarden 
Euro zusätzlich erreicht ist.

5.2 	 Die Finanzierung ist möglich

Um die anstehenden gesellschaftlichen Herausforderungen zu bewäl-
tigen und die Forderungen der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschafts-
politik umzusetzen, ist eine entsprechende Finanzierung notwendig. 
Diese Finanzierung muss auf drei Ebenen erfolgen:
•	 Kreditaufnahme,
•	 Selbstfinanzierungseffekte,
•	 Steuerpolitik.

Kurzfristig kann auf eine Nutzung der öffentlichen Kreditaufnahme 
nicht verzichtet werden. Denn Selbstfinanzierungseffekte und die Ge-
nerierung von Steuermehreinnahmen durch eine andere Steuerpolitik 
wirken erst mit zeitlicher Verzögerung. Trotz der Schuldenbremse des 
Bundes bieten sich noch erhebliche Spielräume bei der verfassungs-
rechtlich zulässigen öffentlichen Kreditaufnahme. Der Verzicht auf 
die „schwarze Null“ würde nach den in der Verfassung vorgesehenen 
Regeln der Schuldenbremse dem Bund eine faktische Netto-Kreditauf-
nahme von etwa zwölf Milliarden Euro ermöglichen. Diese Finanzie-
rung stünde sofort zur Verfügung. Sie würde zur Speisung des Fonds 
für die Flüchtlingsintegration genutzt.

Darüber hinaus handelt es sich bei der Finanzierung der erforder-
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lichen Versorgung und Integration der nach Deutschland geflohenen 
Menschen um eine außergewöhnliche Notsituation. Artikel 109 Absatz 3  
Satz 2 des Grundgesetzes bestimmt für genau solche Situationen, dass 
Bund und Länder von den ansonsten restriktiven Kreditbeschränkungen 
abweichen dürfen. Im Interesse des gesellschaftlichen Zusammenhalts 
und einer zügigen Bewältigung dieser außergewöhnlichen Herausforde-
rungen plädiert die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik dafür, 
von dieser Möglichkeit vorübergehend Gebrauch zu machen. Auch 
diese weitere Kreditaufnahme würde ausschließlich zur Finanzierung 
des Fonds verwendet. 

Die genannten Spielräume reichen für die Finanzierung des um-
fangreichen Zukunftsinvestitionsprogramms zwar nicht aus. Es kann 
aber gezeigt werden, dass der zu leistende Nettofinanzierungsaufwand 
durch selbstfinanzierende Effekte sehr viel geringer ist und außerdem 
mit der Implementierung der Goldenen Regel der Finanzwissenschaft 
zusätzliche Spielräume geschaffen werden können.

Zum Ausmaß von Selbstfinanzierungseffekten

Eine Aufstockung der öffentlichen Ausgaben führt beim Staatskonsum 
(Personalausgaben sowie staatliche Käufe von Gütern und Dienstleis
tungen) und den öffentlichen Investitionen über eine Erhöhung des 
privaten Konsums zu einer höheren gesamtwirtschaftlichen Nach-
frage. Diese führt dann über Multiplikatorprozesse möglicherweise 
noch zu einer zusätzlichen Ausweitung der Nachfrage und damit der 
Produktion. Zentral für den Gesamteffekt ist die Höhe des Multiplika-
tors. Keynesianische Ökonominnen und Ökonomen gehen tendenziell 
von relativ großen Multiplikatoren aus, die über eins liegen, während 
konservative Ökonominnen und Ökonomen von sehr geringen bis 
hin zu negativen Multiplikatoren ausgehen. Mittlerweile scheint sich 
angesichts zahlreicher neuer empirischer Untersuchungen wieder die 
Einsicht durchgesetzt zu haben, dass der Multiplikator für staatliche 
Ausgaben, insbesondere für öffentliche Investitionen, tatsächlich bei 
eins oder sogar spürbar darüber liegt (vgl. Gechert 2015). Solange die 
Ausweitung der öffentlichen Ausgaben schrittweise erfolgt und nicht 
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zu einer konjunkturellen Erhitzung mit inflationären Tendenzen führt, 
kann man auch langfristig Multiplikatoren in dieser Größenordnung 
annehmen.

Bei einem angenommenen Multiplikator von eins führt eine Er-
höhung der öffentlichen Ausgaben um 130 Milliarden Euro zu einer 
Erhöhung des BIP um denselben Betrag. Das höhere BIP führt zu hö-
heren Staatseinnahmen. Das sind in Deutschland üblicherweise etwa  
50 Prozent des zusätzlichen BIP. Damit löst eine komplett kreditfinan-
zierte Erhöhung der öffentlichen Ausgaben um 130 Milliarden Euro 
also nur ein höheres staatliches Defizit von 65 Milliarden Euro aus. 

Die Staatsquote würde daher wegen des gestiegenen BIP im Nenner 
auch nicht um 4,3 Prozentpunkte von 43,9 Prozent (im Jahr 2015) 
auf 48,2 Prozent steigen, sondern lediglich auf 46,2 Prozent. Verände-
rungen der Staatsquote um einige Prozentpunkte über einen mittelfri-
stigen Zeitraum sind historisch nicht als außergewöhnlich zu betrach-
ten. Insgesamt würde sich also realistischerweise ein sehr erheblicher 
Teil der zusätzlichen Ausgaben selbst finanzieren, sodass der Teil, der 
über eine zusätzliche Staatsverschuldung oder höhere Steuern finanziert 
werden müsste, entsprechend geringer ausfiele.

Die Goldene Regel der öffentlichen Investitionen

Trotz der bedeutenden Selbstfinanzierungseffekte bliebe dennoch eine 
erhebliche Finanzierungslücke bestehen. Da eine Abschaffung der 
Schuldenbremse im Grundgesetz politisch derzeit als nicht durch-
setzbar anzusehen ist, würde eine Modifikation der gesetzlichen Aus-
führungsbestimmungen über die Aufnahme der Goldenen Regel der 
Finanzwissenschaft die ökonomischen Handlungsoptionen erweitern 
(vgl. hierzu Truger 2015a). Sie schreibt die Finanzierung von öffent-
lichen Nettoinvestitionen durch Budgetdefizite vor und entspricht da-
mit einem weithin akzeptierten finanzwissenschaftlichen Grundsatz. 
Die Goldene Regel soll gleichzeitig zur Generationengerechtigkeit und 
zur Förderung des Wirtschaftswachstums beitragen. Öffentliche Inve-
stitionen erhöhen den öffentlichen Kapitalstock und schaffen Wachs-
tum zugunsten zukünftiger Generationen. Deswegen ist es gerecht-
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fertigt, dass diese zukünftigen Generationen auch zur Finanzierung 
über den Schuldendienst herangezogen werden. Andernfalls tragen 
heutige Generationen über höhere Steuern oder Ausgabenkürzungen 
eine unverhältnismäßig hohe Last, was zu negativen Anreizen bei der 
Bereitstellung öffentlicher Investitionen führt. Tatsächlich ist es im 
Rahmen des gegenwärtigen europäischen Regelwerks ja auch zu einer 
ernsthaften Vernachlässigung der öffentlichen Investitionen gekom-
men: Die öffentlichen Investitionen – vor allem in der Peripherie –  
sind im Zuge der Austeritätspolitik dramatisch eingebrochen (vgl. 
Truger 2015a, S. 7ff).

Aus diesem Grund wurde das Konzept der Goldenen Regel schon 
häufig in der Debatte um eine Reform des europäischen fiskalpoli-
tischen Regelwerks gefordert (vgl. etwa Blanchard/Giavazzi 2004; 
Barbiero/Darvas 2014 und jüngst Truger 2015a) Selbst der neolibe-
rale Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung wollte seinerzeit die Nettoinvestitionen von der Schulden-
bremse ausnehmen (vgl. SVR 2007). 

Zentral für die Umsetzung der Goldenen Regel ist die zu verwen-
dende Definition von öffentlichen Investitionen: Die Arbeitsgruppe 
Alternative Wirtschaftspolitik spricht sich hier, auch im Interesse einer 
pragmatischen und möglichst schnellen Umsetzung, für eine traditio-
nelle Definition der öffentlichen Investitionen wie in der Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnung (VGR) aus. (Allerdings abzüglich der 
Militärausgaben: Militärische Waffensysteme – nach der jüngsten 
Änderung der VGR gerade erst einbezogen – sollten wieder ausge-
schlossen werden, da sie langfristig kaum wachstumsfördernd sind, 
von den ethischen Problemen ganz zu schweigen.) Die so abgegrenzten 
öffentlichen Investitionen werden in der VGR unmittelbar erfasst und 
könnten für eine sofortige Umsetzung der Goldenen Regel genutzt 
werden. 

Für diese engere Definition der öffentlichen Investitionen spre-
chen konzeptionell im Wesentlichen zwei Argumente: Erstens kann 
die Verwendung des hier vorgeschlagenen Investitionsbegriffs aus der 
VGR aus konjunktur- und wachstumspolitischer Sicht gut begründet 
werden. Jüngste Schätzungen von Multiplikatoren zeigen besonders 
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hohe Werte des Multiplikators von öffentlichen Investitionen – in der 
genannten Abgrenzung – vor allem bei Konjunktureinbrüchen und 
Rezessionen. Kurzfristig sind die Multiplikatoren für die öffentlichen 
Investitionen in der VGR deutlich über eins anzusetzen (Horn u.a. 2014  
und Gechert 2015). Zudem identifizieren viele Studien öffentliche In-
vestitionen auch langfristig als Wachstumsverstärker (Bom/Ligthart 
2014), weshalb die Vernachlässigung öffentlicher Investitionen mit 
hoher Wahrscheinlichkeit das Wachstumspotenzial des Euroraumes 
herabsetzen und sich damit als Gefahr für zukünftige Generationen 
herausstellen wird, sodass selbst bei viel höheren Zinsen als auf dem 
gegenwärtigen niedrigen Niveau noch eine Vorteilhaftigkeit gegeben 
ist. Zweitens ist im Rahmen des hier vertretenen umfassenden Konzepts 
sichergestellt, dass die nicht in der Investitionsdefinition enthaltenen 
gesamtgesellschaftlich sinnvollen zusätzlichen Staatsausgaben trotzdem 
getätigt werden können. Sie müssen dann nur im Rahmen der Selbst-
finanzierung bzw. durch Steuererhöhungen gedeckt sein.

Die üblicherweise vorgebrachten Argumente gegen eine Goldene 
Regel sind nicht überzeugend. Erstens sei ihre Umsetzung aufgrund 
der schwierigen Definition technisch problematisch und manipulations
anfällig, heißt es beispielsweise. Wie erläutert lässt sich jedoch schnell 
eine technisch leicht umsetzbare Definition finden, wenn man bei der 
Abgrenzungsfrage pragmatisch vorgeht. Hinzu kommt, dass man 
bei der Umsetzung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes, der Schul-
denbremse und des Fiskalpaktes viel komplexere und manipulations
anfälligere Verfahren anwenden muss, um das sogenannte strukturelle 
Defizit zu berechnen (vgl. Truger/Will 2012). 

Zweitens könne die Goldene Regel mit der finanzpolitischen Nach-
haltigkeit kollidieren, wenn dadurch dauerhaft hohe Defizite und eine 
steigende Schuldenstandsquote befördert würden. Eine solche Kollision 
in Form eines Konflikts zwischen der Goldenen Regel und dem Ziel der 
Stabilisierung der Staatsverschuldung auf unter 60 Prozent des BIP ließe 
sich leicht vermeiden, indem man eine Obergrenze der abzugsfähigen 
Netto-Investitionsausgaben in Höhe von z.B. zwei oder drei Prozent 
des BIP festlegt. 
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Zur politischen Umsetzung einer Goldenen Regel

Das hier skizzierte Konzept könnte mittelfristig relativ flexibel umge-
setzt werden. Es kommt nur darauf an, dass am Ende die zusätzlichen 
Ausgaben durch eine Mischung aus Selbstfinanzierung, höheren staat-
lichen Budgetdefiziten und Steuererhöhungen finanziert werden und 
nicht mit irgendwelchen nationalstaatlichen oder EU-Vorschriften 
kollidieren. 

Die Goldene Regel für öffentliche Investitionen könnte auf euro-
päischer Ebene kurzfristig sogar annähernd ohne irgendwelche Ände-
rungen des aktuellen institutionellen Regelwerks verwirklicht werden, 
wenn die Europäische Kommission und der Europäische Rat dazu be-
reit wären, ihren Handlungsspielraum innerhalb dieses Regelwerks aus-
zunutzen. Sie müssten dazu eine etwas weitreichendere Interpretation 
des von der EU-Kommission in ihrer jüngsten Klärung der Anwendung 
des Stabilitäts- und Wachstumspaktes ohnehin schon erweiterten fiskal-
politischen Spielraumes durchsetzen. Das Gleiche gilt im Rahmen der 
deutschen Schuldenbremse aufgrund bestehender „Sicherheitsabstände 
zur Schuldenbremse“ oder aufgrund der Möglichkeit der Inanspruch-
nahme der Sonderregel in Notsituationen. 

Mittelfristig sollte jedoch am besten eine echte Änderung des finanz-
politischen Regelwerks angestrebt werden. Hierzu bedürfte es auf euro
päischer Ebene wohl zumindest einer Übereinkunft im Europäischen 
Rat mit einer entsprechenden Änderung der Ausführungsbestimmungen 
des Stabilitäts- und Wachstumspaktes. Eine Vertragsänderung könnte 
durch ein „Investitions-Protokoll“ mittels des vereinfachten Vertrags-
änderungsverfahrens nach Art. 48 des Lissabon-Vertrags erfolgen, um 
völlige Klarheit zu erreichen. Schließlich müssten ggf. die im Rahmen 
des Fiskalpaktes beschlossenen nationalen Regelungen wieder geändert 
werden. In Deutschland müsste das Ausführungsgesetz zur Schulden-
bremse (Gesetz zur Ausführung von Artikel 115 des Grundgesetzes) 
entsprechend angepasst werden.



öffentliche haushalte – wir schaffen das!

165

5.3 	 Eine gerechte Steuerpolitik ist dringender denn je

Auch wenn eine Kreditfinanzierung großer Ausgabenprogramme sinn-
voll und möglich ist, spielt auf lange Sicht die Steuerpolitik die ent-
scheidende Rolle bei der Gegenfinanzierung.

Seit jeher fordert die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik 
Maßnahmen für eine gerechte Steuerlastverteilung durch den stärkeren 
Einbezug der Einkommens- und Vermögensstarken. Die Notwendig-
keit, diese Steuerpolitik durchzusetzen, wird durch die neuen Ausgaben 
für die Flüchtlingsintegration lediglich noch deutlicher. Gerade an der 
Steuerpolitik zeigt sich, ob die Gesellschaft das Solidarprinzip umsetzt. 
Mit ihr kann auf der Ebene der Sekundärverteilung eine gerechtere 
Verteilung von Einkommen und Vermögen zur Finanzierung staatlicher 
Aufgaben durchgesetzt werden.

Mit Steuermehreinnahmen lässt sich das Investitions- und Ausga-
benprogramm langfristig gegenfinanzieren. Dank der zunehmenden 
Konzentration des gesellschaftlichen Reichtums verfügen Spitzenver-
dienerinnen und Spitzenverdiener sowie Vermögende über die ökono-
mische Leistungsfähigkeit dazu, und auch sie profitieren am Ende von 
einer gelungenen Integration. Doch während mit der Flüchtlingsmisere 
aller Welt deutlich vor Augen tritt, dass es Hunderttausenden, die sich 
nach Deutschland retten konnten, am Notwendigsten mangelt, ist es 
ein Versagen der Politik, die Reichen nicht stärker an der Finanzie-
rung der notwendigen Ausgaben zu beteiligen. Nirgendwo tritt dieser 
Widerspruch krasser und aktueller hervor als in der Debatte um die 
vom Bundesverfassungsgericht (BVerfG) erzwungene Reform des Erb-
schaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes. 

Erbschaftsteuerprivilegien schützen Reiche, keine Arbeitsplätze!

Erwartungsgemäß erklärte im Dezember 2014 das BVerfG die seit 
2009 geltende Regelung des Erbschaftsteuergesetzes zur Verschonung 
von vererbtem oder verschenktem Unternehmensvermögen in wesent-
lichen Teilen für grundgesetzwidrig. Zwar billigten die Richterinnen 
und Richter beim Vorliegen gewichtiger Sach- oder Gemeinwohlgrün-
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de grundsätzlich die Möglichkeit, betriebliches Vermögen gegenüber 
anderen Vermögensarten bei der Besteuerung zu bevorzugen. Jedoch 
monierten sie die pauschale und ungeprüfte Steuerfreistellung für 
die allermeisten Unternehmen, die uneingeschränkte Begünstigung 
auch von sehr großen Vermögen sowie die zu ausufernder Gestal-
tung einladenden Regeln zum sogenannten Verwaltungsvermögen. 
So gezwungen, legte die Bundesregierung im Juli 2015 zu den bean-
standeten Passagen einen Gesetzentwurf vor (Entwurf eines Gesetzes 
zur Anpassung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes an 
die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts). Entgegen der 
ursprünglichen Planung konnten sich die Koalitionsfraktionen von 
CDU, CSU und SPD sowie der Bundesrat aber nicht bis Ende 2015 
über den Gesetzentwurf einig werden. Laut BVerfG hat die Neurege-
lung bis Mitte 2016 zu erfolgen.

Das zentrale Element zur Rechtfertigung der weitgehenden, meist 
vollständigen Erbschaftsteuerbefreiung von Betriebsvermögen bestand 
bisher darin, die Erbinnen und Erben sowie die Beschenkten auf den 
Erhalt eines Mindestanteils von Arbeitsplätzen für den Zeitraum von 
fünf bzw. sieben Jahren zu verpflichten. Doch es darf bezweifelt wer-
den, ob die Anforderungen an diese Pflichten, die unter dem Begriff der 
„Lohnsummenregel“ zusammengefasst werden, notwendig sind, um 
Arbeitsplätze in nennenswertem Umfang zu erhalten. Dass diese Frage 
in der bisherigen Debatte kaum eine Rolle gespielt hat, liegt gewiss 
auch daran, dass sowohl das seit 2009 geltende Gesetz wie auch der 
aktuelle Entwurf auf den ersten Blick den Anschein hoher Hürden zur 
Erlangung der Steuerbefreiungen erwecken. So sind, je nach Betriebs-
größe und der angestrebten Steuerfreiheit von 85 oder gar 100 Pro-
zent, von den Unternehmenserben „Mindestlohnsummen“ zwischen  
400 und 700 Prozent während einer Zeit von fünf bzw. sieben Jahren 
(sogenannte Haltefrist) einzuhalten. Da es sich hierbei aber um addierte 
Prozentzahlen handelt, bedeuten diese tatsächlich, dass in den ersten 
Jahren nach dem Eigentumsübergang im Jahresdurchschnitt lediglich 
zwischen 80 und 100 Prozent der Lohnsumme ausgezahlt werden 
müssen, die im Jahresdurchschnitt der letzten fünf Jahre vor dem Erb- 
oder Schenkungsfall ausgezahlt wurde. Aber auch ein Unterschreiten 
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dieser Mindestlohnsummen führt nicht zum Wegfall der Steuerfreiheit, 
sondern nur zu einer prozentualen Reduzierung der Steuerbefreiung 
in dem Umfang, wie die Mindestlohnsumme unterschritten wird. Zu 
Recht weist der DGB daher in seiner Stellungnahme zum Gesetzentwurf 
darauf hin, dass damit insbesondere in Betrieben mit vier bis zehn Be-
schäftigten eine Unternehmensfortführung vom Fiskus steuerlich prä-
miert werden soll, die für die Beschäftigten wegen drastischem Lohn- 
und Arbeitsplatzabbau eine Katastrophe sein kann (DGB 2015). Die 
Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik weist daher bereits dieses 
tragende Element der ideologischen Rechtfertigung einer steuerlichen 
Privilegierung von Unternehmenserben als untauglich und ungeeignet 
für den Erhalt und die Sicherung von Arbeitsplätzen zurück.

Unmissverständlich hatte das BVerfG die pauschal gewährte Steuer
verschonung bei der Übertragung größerer Unternehmen als grundge-
setzwidrig eingestuft. „Hier erreicht die Ungleichbehandlung schon 
wegen der Größe der steuerbefreiten Beträge ein Maß, das ohne die 
konkrete Feststellung der Verschonungsbedürftigkeit des erworbenen 
Unternehmens mit den Anforderungen an eine gleichheitsgerechte Be-
steuerung nicht mehr in Einklang zu bringen ist.“ (BVerfG 2014) Die 
Bundesregierung glaubt, hierauf mit der Einführung einer „Verscho-
nungsbedarfsprüfung“ für Fälle, in denen der Wert des übertragenen 
Betriebsvermögens pro Begünstigten 26 Millionen Euro (in bestimmten 
Fällen 52 Millionen Euro) nicht übersteigt, angemessen zu reagieren. 
Bei der Prüfung selbst bleibt dann aber der Wert des erworbenen Be-
triebsvermögens völlig außer Betracht. Vielmehr müssen Steuerpflichti-
ge im Rahmen dieser Prüfung nachweisen, dass nur die Hälfte ihres Ver-
mögens (welches sowohl das bereits vorhandene als auch das erhaltene, 
aber nicht begünstigte, umfasst) nicht ausreicht, um die Steuerschuld zu 
begleichen. Das wäre etwa so, als erließe man einer Lohnsteuerzahlerin 
oder einem Lohnsteuerzahler, die bzw. der eigentlich noch 1.500 Euro 
Steuern nachzahlen muss, die Steuerschuld, weil sie bzw. er gerade nur 
über 2.900 Euro auf ihrem bzw. seinem Konto verfügt. Da gerade bei 
Unternehmensfortführungen eher die sorgfältig gestaltete Schenkung 
die Regel ist, wird es für viele Unternehmerfamilien ein Leichtes sein, 
die entsprechenden Voraussetzungen für diese Privilegierung zu schaf-
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fen. Damit entpuppt sich die „Verschonungsbedarfsprüfung“ als ein 
durchsichtiges Manöver, um in formalistischer Manier den Anforde-
rungen des BVerfG nachzukommen, faktisch aber an der weitgehen-
den bis vollständigen Steuerfreiheit für die Mehrzahl der übertragenen 
Unternehmensvermögen nichts zu ändern. 

Trotz dieser offensichtlich unverhältnismäßigen Begünstigung von 
Multimillionärinnen und Multimillionären ist die Kritik der Unterneh-
merinnen und Unternehmer und ihrer Lobby hieran äußerst scharf, 
weil überhaupt ein Vermögen nachgewiesen werden soll. Obwohl 
damit lediglich eine Zahlungsunfähigkeit legitimiert werden soll und 
das durch Schenkung oder Erbe erworbene Vermögen weiterhin als 
Bemessungsgrundlage für die Höhe der Steuer dient, verstiegen sich 
diese Kritikerinnen und Kritiker sogar zu der Behauptung, dass es sich 
hierbei um die „Einführung einer Vermögensteuer durch die Hintertür“ 
handele. Diese Reaktion zeigt, dass es von den Superreichen und ihren 
Fürsprecherinnen und Fürsprechern schon als Tabubruch empfunden 
wird, wenn sich der Staat nur einen Einblick in ihre Vermögensverhält-
nisse verschaffen will. Damit deutet sich auch in exemplarischer Weise 
an, auf welche geballten Widerstände eine Steuerpolitik stoßen würde, 
die es ernsthaft in Angriff nähme, den gesellschaftlichen Reichtum 
wieder von oben nach unten umzuverteilen.

Aber auch Beschenkte sowie Erbinnen und Erben von Unterneh-
mensvermögen, die mit einem Wert von mehr als 26 bzw. 52 Millionen 
Euro taxiert werden, müssen dem Novellierungsvorhaben der Bundes-
regierung zufolge auch in Zukunft nicht um die erbschaftsteuerliche 
Verschonung ihres Betriebsvermögens fürchten. In diesen Fällen soll 
alternativ auch auf das neu zu schaffende Instrument des „Verscho-
nungsabschlags“ zurückgegriffen werden können. Hiernach reduziert 
sich lediglich die Steuerfreiheit in kleinen Schritten, ohne diesen jedoch 
völlig zu verlieren. Selbst wenn das erworbene Betriebsvermögen also 
deutlich über dem Schwellenwert liegt, kann es in jedem Fall noch zu 
einem Fünftel bzw. zu mehr als einem Drittel der Besteuerung entzogen 
werden, je nachdem, ob die Lohnsummenregel über fünf oder über 
sieben Jahre eingehalten wird. Insbesondere diese Regelung dürfte bei 
einer erneuten verfassungsrechtlichen Überprüfung auf tönernen Füßen 
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stehen. Denn sie hat eben keine „konkrete Feststellung der Verscho-
nungsbedürftigkeit“ zur Voraussetzung, wie sie das BVerfG aber recht 
unmissverständlich einfordert. Wie aus einer Protokollerklärung der 
SPD-geführten Bundesministerien hervorgeht, hegten auch sie offenbar 
Zweifel dieser Art, was sie aber nicht daran hinderte, der Kabinettvor-
lage zuzustimmen. 

Nachdem das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz nunmehr 
seit über 30 Jahren gegen das grundgesetzliche Gleichbehandlungsgebot 
verstößt, ist es ein gesellschaftspolitischer Skandal, diesen Zustand se-
henden Auges auch weiterhin auf unbestimmte Zeit in Kauf zu nehmen. 
Die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik lehnt besondere erb-
schaftsteuerliche Verschonungsregeln für Vermögen gleich welcher Art, 
insbesondere aber für Betriebsvermögen, entschieden ab. Da der Anteil 
von Betriebsvermögen hieran umso größer ist, je größer ein Erbe oder 
eine Schenkung ausfällt, führen diese Ausnahmen dazu, dass die effek-
tive Steuerbelastung auf Erbschaften und Schenkungen von mehr als 
200.000 Euro zunehmend sinkt, die Steuer also regressiv wirkt. Nicht 
zuletzt der Erbfall Quandt führte im Jahr 2015 deutlich vor Augen, dass 
die Übertragung sehr großer Vermögen in aller Regel langfristig vorbe-
reitet und gestaltet wird und mitnichten dem Zufall überlassen bleibt. 
Aus dem gleichen Grund kann daher aber ebenso gut erwartet werden, 
dass Unternehmen und deren Eigentümerinnen und Eigentümer sich 
auch langfristig auf die Entrichtung der Erbschaft- und Schenkungsteu-
er vorbereiten können. Findet die Übertragung des Vermögens nicht im 
Wege der Schenkung, sondern von Todes wegen statt, kann überdies 
bereits heute von großzügigen und zinslosen Stundungsregeln Gebrauch 
gemacht werden. Im Einzelfall dennoch nicht auszuschließende Liqui-
ditätsengpässe können überdies durch die Aufnahme von Bankkrediten 
oder Darlehen überbrückt werden, wie es auch in unzähligen Fällen des 
Geschäftslebens alltägliche Praxis ist. Entgegen der Stimmungsmache 
von Verbänden der Unternehmerfamilien und anderen sind von einer 
umgehungsfrei ausgestalteten Erbschaftsteuer keine wirtschaftlichen 
Verwerfungen oder substanzielle Umbrüche in der deutschen Unterneh-
menslandschaft, durchaus aber eine Verdreifachung ihres Aufkommens 
von derzeit rund 5,5 Milliarden Euro zu erwarten. Würden daneben, 
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wie von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik seit Jahren 
gefordert, auch die sehr hohen Freibeträge reduziert und würde der 
Spitzensteuersatz von 30 Prozent (bei Ehegattinen und Ehegatten, Le-
benspartnerinnen und Lebenspartnern, Kindern, Stiefkindern, Enkeln 
sowie bei Eltern und Großeltern im Erbfall) bereits ab einem Vermögen 
von fünf Millionen statt gegenwärtig 25 Millionen Euro zur Anwen-
dung gebracht werden, könnte das jährliche Aufkommen auf mehr als 
20 Milliarden Euro gesteigert werden.

Weitere steuerpolitische Maßnahmen

Für eine gerechtere Steuerpolitik sowie für die langfristige Finanzie-
rung eines leistungsfähigeren Sozialstaates und öffentlicher Investitio
nen hat die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik in der Ver-
gangenheit einen steuerpolitischen Maßnahmenkatalog entwickelt. 
Eine detaillierte Darstellung und Begründung findet sich insbesondere 
im MEMORANDUM 2012. 

So fordert die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik:
•	 Angesichts der vielfältig zu bewältigenden Herausforderungen 

durch die Flüchtlingsströme und der nach wie vor sehr ungleichen 
Lebensverhältnisse, die in den verschiedenen Regionen in Deutsch-
land vorherrschen, ist der Solidaritätszuschlag beizubehalten. Seine 
Progressionswirkung trägt auch zu einer größeren Verteilungsge-
rechtigkeit bei. Im Gegenzug muss der Bund in gemeinsamer Ver-
antwortung mit den Ländern aber auch dafür sorgen, dass die vor 
allem von den Kommunen benötigten Gelder dort ankommen, wo 
sie gebraucht werden. Hierzu ist es nötig, die Finanzströme an Städ-
te und Gemeinden zu verstetigen, anstatt ihnen einmalige und in 
ihrer Höhe völlig unzureichende Investitionsbeihilfen zu gewähren. 
Bei Bedarf können durch einen einfachen Gesetzesbeschluss auch 
Mittel aus dem Solidaritätszuschlag ab 2020 für die Finanzierung 
des Fonds zur Finanzierung der Flüchtlingsaufnahme und -integra-
tion verwendet werden.

•	 Die Einführung einer einmaligen und auf zehn Jahre gestreckten 
Vermögensabgabe für Superreiche ist unvermeidbar. Die Vermö-
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gensabgabe kommt ausschließlich dem Bundeshaushalt zugute. 
Bemessungsgrundlage ist das Nettovermögen, das oberhalb eines 
persönlichen Freibetrags von einer Million Euro und zwei Millionen 
Euro beim Betriebsvermögen mit einem faktischen Steuersatz von 
zwei Prozent belegt wird. Der Freibetrag je Kind sollte 250.000 Euro  
betragen. 

•	 Die längst überfällige Wiederbelebung der Vermögensteuer muss 
in Angriff genommen werden. Dazu gehört nach den Vorgaben 
des Bundesverfassungsgerichts eine am Verkehrswert ausgerichtete 
Bewertung des Immobilienvermögens. Der Steuersatz sollte ein Pro-
zent betragen und auf Vermögen von mehr als 500.000 Euro (bei 
gemeinsamer Veranlagung von Ehepartnerinnen und Ehepartnern, 
bis das Ehegattensplitting ausläuft, das Doppelte) erhoben werden. 
Je Kind sollte ein Freibetrag von 100.000 Euro angewendet wer-
den. Selbst genutztes Wohneigentum wird nicht der Besteuerung 
unterzogen.

•	 Die ausgeschütteten Gewinne aus der Veräußerung von inlän-
dischen Unternehmensbeteiligungen dürfen nicht mehr länger 
steuerfrei gestellt werden. Der Körperschaftsteuersatz sollte von 
derzeit 15 auf 30 Prozent angehoben werden. Die Möglichkeiten 
zum unbegrenzten Verlustvortrag müssen zeitlich und der Höhe 
nach stärker beschränkt werden. Zudem ist die Gewerbesteuer zu 
einer Gemeindewirtschaftsteuer auszubauen. Eingeschlossen in die 
Steuerpflicht sind dann auch die freien Berufe. Bei der Bemessungs-
grundlage werden die Entgelte für betrieblich genutztes Kapital (z.B. 
Mieten, Pachten, Lizenzen) vollständig einbezogen. 

•	 Die Kapitaleinkünfte müssen wieder mit dem persönlichen Ein-
kommensteuersatz besteuert werden. Dadurch würde die derzeit 
geltende, ungerechte Abgeltungsteuer auf Zinserträge mit pauschal 
25 Prozent aufgelöst. 

•	 Die zügige Einführung einer allgemeinen Finanztransaktionsteuer 
ist dringlich. Im laufenden Verfahren der verstärkten Zusammen-
arbeit von Deutschland und neun anderen europäischen Staaten 
zur Einführung dieser Steuer wurden bereits zahlreiche Verwäs-
serungen vorgenommen. Dem Verlangen der Finanzbranche nach 
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weiteren Ausnahmen für bestimmte Geschäfte und Sektoren sowie 
nach niedrigeren Steuersätzen darf nicht nachgegeben werden.

•	 Die Personalnot in den Finanzverwaltungen, insbesondere im 
Bereich der Betriebsprüfung, muss durch eine Aufstockung der 
Beschäftigten entsprechend der Personalbedarfsplanung beendet 
werden. 

•	 Um die Besteuerung von Einkommen gerechter zu gestalten, fordert 
die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, den Tarifverlauf 
bei der Einkommensteuer (Grenzsteuersatz) oberhalb eines deutlich 
erhöhten Grundfreibetrages beginnen zu lassen und durchgehend 
linear bis zu einem Spitzensteuersatz von 53 Prozent festzuschrei-
ben. Das Ehegattensplitting sollte schrittweise in Abhängigkeit von 
der Höhe des zu versteuernden Einkommens abgebaut und auf die 
Übertragung des nicht ausgeschöpften doppelten Grundfreibetrages 
begrenzt werden. Zugunsten eines höheren Kindergeldes und einer 
besseren Förderung der Alleinerziehenden ist die gegenwärtige Re-
gelung, wonach ein von der Bemessungsgrundlage abzuziehender 
Kindergrundfreibetrag für höhere Einkommen zu einer ungleich 
größeren Entlastung führt, abzuschaffen. Zu bedenken ist weiterhin 
auch: In dem Maße, wie ein ausreichend finanzierter Sozialstaat 
wieder in die Lage versetzt wird, ausreichende Betreuungs- und 
Bildungsangebote zu schaffen, den Pflegenotstand zu beseitigen, für 
eine existenzsichernde Altersvorsorge u.v.a. zu sorgen, erübrigen 
sich auch eine Vielzahl von weiteren Begünstigungen, die Steuer-
pflichtigen im Rahmen privater Vorsorge derzeit gewährt werden.
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6 	 Bildungspolitik – das Märchen 
	 vom Aufstieg durch Bildung

Die konservative Bildungsstaatlichkeit in Deutschland hat in Verbin-
dung mit der sich seit den 1970er Jahren vollziehenden neoliberalen 
Transformation, die sich vor allem in sinkenden Lohnniveaus mani-
festiert, insbesondere in den mittleren und unteren Einkommensbe-
reichen zu einer steigenden Nachfrage nach Bildung geführt. Die eben-
so neoliberale und empirisch nicht belegte Behauptung, eine Erhöhung 
des formalen Bildungsniveaus der Kinder werde zu einer Erhöhung 
der Einkommen führen, wurde vor allem von der abstiegsbedrohten 
Mittelschicht aufgenommen. Mit dem sogenannten Bildungsgipfel, 
der 2008 in Dresden stattfand, gab die Politik vor, diesem Bedürfnis 
die höchste Priorität einzuräumen und bis 2015 das Bildungssystem 
auszubauen und zu verbessern. Die Tatsache, dass alle bisherigen Da-
ten auf ein Scheitern des Bildungsgipfels hindeuten, scheint allerdings 
weder von Politik noch von den neoliberalen wie konservativen Eliten 
als Problem artikuliert zu werden. Stattdessen scheinen diese eigene 
Pläne für das deutschen Bildungssystem zu haben.

Die konservative Bildungsstaatlichkeit in (West-)Deutschland, die 
sich – als Teil des typisch deutschen, konservativen Wohlfahrtsstaats –  
seit der Weimarer Republik bis in die 1970er Jahre ausformte, ist bis 
heute durch die starke, soziale Vererbung von der Bildungschancen 
geprägt (vgl. z.B. Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik 2012, 
S. 214–219 und Schnitzlein 2013). Im internationalen Vergleich zeigt 
sich dies beispielsweise in der niedrigen Studierendenquote von Kin-
dern aus Nicht-Akademikerhaushalten, einer hohen Homogenität von 
Bildungsabschlüssen innerhalb von Familien und einem sozial immer 
noch selektiven Zugang zu Gymnasium und Universität. 

Die konservative Bildungsstaatlichkeit unterliegt allerdings seit 
den 1970er Jahren einer neoliberalen Transformation (Arbeitsgruppe 
Alternative Wirtschaftspolitik 2011, S. 229 f.). Im konservativen Bil-



kapitel 6

176

dungsstaat vollzieht sich die neoliberale Transformation jedoch nicht 
nur wie in anderen Bildungssystemen als doppelter Angriff der Kapi-
talseite auf den Wohlfahrtsstaat: zum einen durch die Erosion der zur 
Finanzierung notwendigen Steuereinnahmen durch Steuersenkungen 
und zum anderen durch die immer stärkere Überantwortung der zu-
rückgelassenen und profitträchtigen Bereiche des Wohlfahrtsstaats an 
Privatunternehmen (Rekommodifizierung von Bildungsbereichen). 
So konnte beispielsweise infolge der Steuersenkungspolitik der ver-
gangenen Dekaden ab Mitte der 1990er Jahre eine Absenkung des 
Niveaus der Bildungsausgaben in Relation zum Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) beobachtet werden, die bis ins Jahr 2006 anhielt (Statistisches 
Bundesamt 2015a, S. 43). Für die öffentlichen Grundmittel für all-
gemeinbildende und berufliche Schulen lässt sich sogar nach einem 
leichten, krisenbedingten Ansteigen der Ausgaben in Relation zum 
BIP zwischen 2009 und 2014 wieder ein Rückgang der Ausgaben be-
obachten (Statistisches Bundesamt 2015c, Tab. 2.2). Nun lässt sich 
zwar folgerichtig eine Ausweitung des Besuchs von Privatschulen von  
4,9 Prozent (1992) auf 9,0 Prozent (Schuljahr 2014/15) aller Schüle-
rinnen und Schüler beobachten. Diese liegt aber im internationalen Ver-
gleich unter dem OECD-Durchschnitt (Statistisches Bundesamt 2015d, 
Tab. 2.2). Zugleich sichert der Staat in diesem konservativen Bildungs-
system durch das mehrgliedrige staatliche Schulsystem den Mittel- und 
Oberschichten Distinktionsmöglichkeiten. In diesem System sind Pri-
vatschulen hauptsächlich sogenannte Ersatzschulen, die ebenfalls zu 
annähernd 90 Prozent staatlich finanziert sind. Die Privatisierung im ei-
gentlichen Sinne findet in großen Randbereichen der Bildung statt: Seit 
2000 ist ein massiver Anstieg der Nutzung von privater Nachhilfe zu 
konstatieren (Hille/Spieß/Staneva 2016). Diese Nutzung von Nachhilfe 
unterscheidet sich jedoch massiv nach dem Einkommen der Herkunfts-
familie. In den Familien der beiden oberen Einkommens-Quartile haben 
bis zu 59 Prozent (bis 2003 nur bis zu 39 Prozent) der Schülerinnen 
und Schüler schon einmal eine zusätzliche, privat finanzierte Förderung 
genossen. In den unteren beiden Einkommens-Quartilen sind es nur um 
die 40 Prozent (bis 2003 nur bis zu 22 Prozent). Das heißt, die neolibe-
rale Transformation der konservativen Bildungsstaatlichkeit vollzieht 
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sich in den meisten Bereichen nicht als eine einfache Vermarktlichung 
von Bildungsstrukturen, sondern typisch sind korporatistische Neufor-
mationen von Strukturen in direkter Zusammenarbeit zwischen Staat 
und Kapital, in denen der Staat oftmals „die demokratische Kontrolle 
und Steuerung abgibt“ (Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspoli-
tik 2011, S. 253), die Finanzierungslast aber behält und so Finanzie-
rungsverpflichtungen der Kapitalseite übernimmt. Als Beispiel können 
hier die staatlichen Ausgaben für das sogenannte Übergangssystem 
angeführt werden, die vor allem aus einem schleichenden Rückzug 
der Kapitalseite aus der klassischen dualen Ausbildung resultieren. 
Oder die Investitionen Baden-Württembergs in „Lernfabriken 4.0“, 
die sich auf über 6,5 Millionen Euro an Berufsschulen innerhalb eines 
korporatistischen Netzwerks belaufen (Industrie 4.0 Baden-Württem-
berg). Die Industrie selbst ist hier als Projektpartner beim Aufbau der 
Labore nur noch mit zehn Prozent der Kosten beteiligt. Auch wenn 
sich bei der Beurteilung der Reproduktion von Ungleichheit durch das 
neoliberal transformierte, konservative Bildungssystem auf den ersten 
Blick verschiedene Ausdifferenzierungen erkennen lassen, so gilt: Die 
meisten empirischen Ergebnisse weisen darauf hin, dass sich die Re-
produktion von Ungleichheit im Bildungssystem durch solche neolibe-
ralen Transformationsprozesse weiter verstärkt hat. Vor allem scheint 
Bildung in der materiell stark polarisierten deutschen Gesellschaft für 
die Chancenverteilung immer stärker in den Fokus zu rücken. Und 
zwar nicht als Aufstiegsgarant – sondern bei zu geringem Abschluss als 
Abstiegsgarant. Es lassen sich in den Auswertungen der letzten PISA-
Daten zwar Verbesserungen beim Zurückdrängen des Einflusses der 
sozialen Herkunft auf die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler 
feststellen. Dies hat aber auch teilweise rein statistisch mit den bei PISA 
gemessenen Verbesserungen der sozioökonomischen Situation von un-
teren Haushalten zu tun (OECD 2014, S. 83). Spätestens beim Zugang 
zur Hochschule zeigt sich, dass die Kinder aus Akademikerhaushalten 
von der massiv erhöhten Bildungsbeteiligung an Hochschulen etwas 
stärker profitiert haben als die Kinder aus bildungsfernen Haushalten. 
Die Forscherinnen und Forscher des DIW, die für Deutschland eine 
ähnlich geringe soziale Mobilität wie in den USA diagnostiziert haben, 
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sehen für die abnehmende soziale Mobilität vor allem das Bildungssy-
stem als „treibenden Faktor“ in der Verantwortung (Wittenberg 2013). 
Denn die Bildungsansprüche an die Beschäftigten wachsen, ohne dass 
die Löhne mit den Qualifikationen entsprechend mitwachsen. So liegen 
bisher noch keine belastbaren Zahlen zur Entlohnung von Bachelor
absolventinnen und -absolventen der dualen Hochschulen vor. Eigene 
Befragungen von Gewerkschaftssekretärinnen und -sekretären etwa in 
Baden-Württemberg ergaben den Verdacht, dass z.B. die duale Aus-
bildung der Industriekauffrau bzw. des Industriekaufmanns durch den 
dualen Bachelorabschluss „BWL-Industrie“ verdrängt wird, ohne dass 
die- oder derjenige dann im Betrieb auch immer in die entsprechende 
Akademikerentgeltgruppe eingruppiert wird.

Als Folge der neoliberalen Transformation des gesamten Wohl-
fahrtsstaats (z.B. Agenda 2010) und einer Ideologie, die lieber von 
„Teilhabechancen“ als von „sozialen Rechten“ spricht, ist ein stetig 
wachsender öffentlicher Anspruch entstanden, das Bildungssystem aus-
zubauen – vor allem im vorschulischen und tertiären Bereich (Hoch-
schulen). Insbesondere durch die Deregulierung von Arbeitsmärkten, 
die Abschaffung von sozialen Rechten und die Absenkung von So-
zialtransfers unter die Armutsgrenze ist ein massiver Druck auf die 
Erwerbsbevölkerung aufgebaut worden. Dieser Druck wirkte einerseits 
auf die Entwicklung des Lohnniveaus, sodass es beispielsweise zwischen 
2000 und 2010 für viele Beschäftigtengruppen zu realen Einkommens-
verlusten kam (Brenke/Grabka 2011, S. 11). Andererseits förderte die 
damit auch verbundene Auflösung des konservativen Ein-Ernährer-
Modells die Nachfrage nach Ganztagsschulen und flächendeckender 
Kindertagesbetreuung für Kinder unter drei Jahren – auch weil es zu 
einer Flexibilisierung von Arbeitszeiten gekommen ist. Verstärkt wur-
de die Nachfrage nach Kinderbetreuung zudem durch emanzipato-
rische gesamtgesellschaftliche Veränderungen wie die zunehmenden 
Forderungen nach Gleichstellung der Geschlechter in allen Lebens-
bereichen.

Darüber hinaus hat das Abrutschen einer immer größeren Anzahl 
von Erwerbstätigen mit einem beruflichen Abschluss in den sogenann-
ten Niedriglohnsektor zu einer verstärkten Abgrenzungsbewegung 
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vonseiten der Mittelschichten und des Bildungsbürgertums geführt. 
So zeigt die letzte Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks, dass 
der Anteil der Kinder aus Akademikerhaushalten, die ein Studium auf-
nehmen, steigt, von 71 Prozent im Jahr 2007 auf 77 Prozent im Jahr 
2009 (Middendorf u.a. 2013, S. 111). Darüber hinaus verdeutlicht 
die weit verbreitete These vom „Akademisierungswahn“ den immer 
heftiger werdenden Kampf gegen die Reduzierung der Stratifikation 
im Bildungssystem. Die Distinktionsbestrebungen von Mittel- und 
Oberschichten zeigten sich beispielsweise in Hamburg, als die Bürger-
schaft sich mit großer Mehrheit dagegen entschied, die Verteilung der 
Kinder auf die verschiedenen Schultypen erst nach der sechsten Klasse 
vorzunehmen. 

6.1 	 Der Bildungsgipfel – der Masterplan 
	 zur Bildungsrepublik?

Mit dem sogenannten Bildungsgipfel, der im Oktober 2008 in Dresden 
stattfand, hat die Politik auf die steigende Nachfrage nach Bildung 
reagiert. Die Bundeskanzlerin und die 16 Ministerpräsidentinnen und 
-präsidenten der Länder vereinbarten unter dem Titel „Aufstieg durch 
Bildung – Die Qualifizierungsinitiative für Deutschland“ (Bundes
regierung/Regierungschefs der Länder 2008), gemeinsam das deutsche 
Bildungssystem bis 2015 deutlich auszubauen und zu verbessern.

Beschlossen wurde, dass jedes Kind bestmögliche Startbedingungen 
bekommen soll; der Bildung wurde höchste Priorität zugesprochen 
(Bundesregierung/Regierungschefs der Länder 2008, S. 6f.). Im Vor-
wort zum Beschluss erklärt der sächsische Ministerpräsident, dass dies 
unabhängig von der sozialen Herkunft erfolgen solle und dass sich 
Engagement sowie Leistung lohnen müssten.

Bund und Länder haben sich in diesem Rahmen auf ein umfang-
reiches Bündel an Maßnahmen geeinigt, die um- oder fortgesetzt wer-
den sollen. Das Maßnahmenbündel umfasst alle Bildungsbereiche von 
der Kindertagesbetreuung bis zur Weiterbildung und eine Vielzahl un-
terschiedlicher Förderformen – vom Ausbau von Bildungsangeboten 
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bis zur individuellen Förderung von Bildungsteilnehmerinnen und  
-teilnehmern.

Um die Verbesserungen im Bildungssystem messbar darzustellen, 
wurden sechs zentrale, quantifizierbare Ziele vereinbart, für deren Um-
setzung Bund und Länder zusammenarbeiten wollen (Klemm 2014, 
S. 5f.):
• 	 Ausbau der Kindertagesbetreuung für die unter Dreijährigen (für 

35 Prozent der Kinder soll dies Ende 2013 erreicht werden),
• 	 Steigerung der Weiterbildungsbeteiligung der Erwerbsbevölkerung 

von 43 auf 50 Prozent,
• 	 Erhöhung der Quote der Studienanfängerinnen und -anfänger auf 

40 Prozent eines Altersjahrgangs,
• 	 Halbierung des Anteils der Schulabgängerinnen und -abgänger ohne 

Schulabschluss von acht auf vier Prozent, 
• 	 Halbierung des Anteils der jungen Erwachsenen ohne eine abge-

schlossene Berufsausbildung von 17 auf 8,5 Prozent,
• 	 Steigerung der Ausgaben für Bildung und Forschung auf zehn Pro-

zent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) – sieben Prozent für Bildung 
und drei Prozent für Forschung.

Aufgrund des Timelags bei den Daten über die Zielerreichung kann 
der Erfolg oder Misserfolg des Bildungsgipfels bislang nicht endgültig 
beurteilt werden. Die aktuell verfügbaren Daten zu den einzelnen 
Indikatoren lassen es jedoch sehr wahrscheinlich erscheinen, dass ein 
großer Teil der Ziele bis zum Jahr 2015 nicht nur nicht erreicht wurde, 
sondern die Ziele sogar deutlich verfehlt werden. Ausnahmen stellen 
jedoch die Studierenden- und Weiterbildungsquoten dar, deren Vorga-
ben bereits vor 2015 übertroffen oder fast erreicht wurden. Zielver-
sprechungen wurden gerade in den Bereichen nicht eingelöst, in denen 
die Gefahr eines sozialen Abstiegs aufgrund fehlender Qualifikationen 
hätte gemindert werden können.

So lag der Anteil der Schulabgängerinnen und -abgänger ohne 
Schulabschluss im Jahr 2014 bei 5,8 Prozent (Statistisches Bundesamt 
2015b, S. 450). Seit 2008 ist der Anteil damit zwar um rund 2,2 Pro-
zentpunkte gesunken, die angestrebte Absenkung auf vier Prozent bis 
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Ende 2015 dürfte jedoch nicht erreicht worden sein. Tatsächlich hat 
sich Anteil der Schulabgängerinnen und -abgänger ohne Schulabschluss 
im Jahr 2014 um 0,1 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr erhöht 
(Statistisches Bundesamt 2014, S. 317).

Der Anteil junger Erwachsener ohne Berufsabschluss lag 2012 im-
mer noch bei 13,8 Prozent (BIBB 2015, S. 294). Eine Absenkung auf 
8,5 Prozent erscheint in Anbetracht der bisherigen Erfolge ebenso als 
wenig realistisch.

Die Ziele für die Betreuung der unter Dreijährigen zum Ende des 
Jahres 2013 wurde nachweislich nicht erreicht. Die Quote für das ge-
samte Bundesgebiet betrug am 1. März 2014 lediglich 32,3 Prozent,  
wobei die Betreuungsquoten regional massiv variieren, von 23,8 Pro
zent in Nordrhein-Westfalen bis 58,3 Prozent in Sachsen-Anhalt (Sta-
tistisches Bundesamt 2015c, S. 8).

Ein ähnlich problematisches Ergebnis lässt sich für die Ausgaben 
für Bildung und Forschung feststellen. Sie beliefen sich im Jahr 2013 
auf gerade einmal 9,2 Prozent des BIP, das war eine Steigerung von 
0,6 Prozentpunkten gegenüber dem Jahr 2008. Bis zum Jahr 2015 
wäre eine Steigerung der Bildungsausgaben um rund 24 Milliarden 
Euro oder weitere 0,8 Prozentpunkte des BIP nötig gewesen, um das 
Zehn-Prozent-Ziel zu erreichen. Eine derart starke Ausweitung der 
Bildungsausgaben lässt sich jedoch in den Haushalten von Bund und 
Ländern auch nach den Auswertungen des Statistischen Bundesamtes 
nicht feststellen (Statistisches Bundesamt 2015a, S. 132).

Darüber hinaus ist zu beobachten, dass das auf dem Bildungsgip-
fel propagierte Metaziel, den Aufstieg durch Bildung allen Menschen 
unabhängig von ihrer sozialen Herkunft zu ermöglichen (Bundesregie-
rung/Regierungschefs der Länder 2008, S. 2), verfehlt werden wird. So 
ist beispielsweise der Anteil der Erwerbslosen, gering Qualifizierten, 
Menschen ohne abgeschlossene Berufsausbildung und Menschen mit 
Migrationshintergrund, die an Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen, 
deutlich geringer als die angestrebten 50 Prozent (Klemm 2015, S. 12). 
Diese Menschen bleiben somit „abgehängt“.

So ist auch der Anstieg der Studierendenquote nicht mit einem 
signifikanten Abbau des Unterschieds bei der Studienbeteiligung von 



kapitel 6

182

Kindern aus Akademiker- und Nicht-Akademikerhaushalten verbun-
den. Kinder aus Akademikerhaushalten nehmen immer noch mehr 
als dreimal so häufig ein Studium auf wie ihre Altersgenossinnen und 
-genossen aus Nicht-Akademikerhaushalten (Middendorf u.a. 2013, 
S. 112). In der Folge hat sich die soziale Zusammensetzung der Studie-
rendenschaft trotz einer steigenden Anzahl von Studienanfängerinnen 
und -anfängern kaum verändert. Im Jahr 2012 stammte immer noch 
die Hälfte der Studierenden aus Haushalten, in denen zumindest ein 
Elternteil über einen akademischen Abschluss verfügt, so wie im Jahr 
2006 (Middendorf u. a. 2013, S. 89). 

Einer der Gründe für dieses Ergebnis bei der Studienbeteiligung 
dürfte in der unsicheren Studienfinanzierung zu suchen sein. Die Pos-
se um die Anhebung der BAföG-Fördersätze und -Freibeträge ist ein 
weiteres Beispiel für den fehlenden Willen, das Bildungssystem für 
alle zu öffnen. Die verabschiedete Anpassung, die zum Wintersemester 
2016 in Kraft tritt, wird nicht einmal die zwischenzeitlich angefallene 
Inflation ausgleichen. Ebenso wird der für die Wohnkosten vorgese-
hene Zuschuss immer noch fast 50 Euro unter der für 2012 ermittelten 
Durchschnittsmiete des „Normalstudierenden“ liegen. Die Ausgren-
zung sozio-ökonomisch benachteiligter Bevölkerungsgruppen wird 
trotz Bildungsgipfel ungebrochen fortgesetzt.

6.2 	 Erfolg durch Scheitern

Das absehbare Scheitern des Bildungsgipfels kann jedoch nicht als 
Scheitern der politischen Ideen gewertet werden, die den Ausgangs-
punkt der auf dem Gipfel vereinbarten Ziele und Maßnahmen dar-
stellen. Denn der Bildungsgipfel kann als Ausdruck des von den Kapi-
taleignern bereits seit mehr als einer Dekade betriebenen Lobbyismus 
gewertet werden. Ein Vergleich der im Beschluss des Bildungsgipfels 
aufgezählten Einzelmaßnahmen mit den Forderungen der Arbeitgeber 
(Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik 2015, S. 239) zeigt eine 
deutliche Übereinstimmung. Identisch sind beispielsweise die Forde-
rungen, verstärkt Kinder und Jugendliche für den Bereich Mathema-
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tik, Informatik sowie Natur- und Technikwissenschaften zu begeistern 
und vor allem in diesem Bereich zusätzliche Studienplätze zu schaffen 
(Bundesregierung/Regierungschefs der Länder 2008, S. 13). 

Bildung wird vornehmlich unter dem Blickwinkel ökonomischer 
Zwänge, z.B. eines angeblichen Fachkräftemangels, der Globalisierung 
sowie des Erhalts der Innovationskraft betrachtet (z.B. Bundesregie-
rung/Regierungschefs der Länder 2008, S. 4 f.). Hierzu soll beispielswei-
se eine Neustrukturierung von Ausbildungsberufen erfolgen, die sich an 
den Qualifikationserfordernissen des Marktes orientiert (Bundesregie-
rung/Regierungschefs der Länder 2008, S. 10). Der Arbeitgeberlobby
ismus nutzt die Wechselwirkung aus dem Rückbau des Sozialstaats, 
dem lange Zeit sinkenden Lohnniveau sowie der steigenden Nachfrage 
nach hochwertigen Bildungsabschlüssen und -zertifikaten, um sich zu-
sätzliche Möglichkeiten zur Profitsteigerung zu erschließen. Propagiert 
wird seit Jahren die Gleichsetzung von steigender Bildungsqualifikati-
on und steigenden Einkommen, ohne dass diese Zusammenhänge für 
Deutschland tatsächlich jemals belegt worden wären (Kaphegyi/Piltz 
2014, S. 124). 

Die Kapitaleigner sehen in einer steigenden Nachfrage nach höheren 
Bildungsabschlüssen vor allem drei bedeutende Vorteile für sich: Ers
tens ermöglicht ihnen die steigende Anzahl von Studierenden sowie 
Absolventinnen und Absolventen akademischer Bildungsgänge, sich 
aus dem dualen Ausbildungssystem zurückziehen. Die Kosten für die 
Ausbildung von Fachkräften werden immer stärker auf die öffentlichen 
Haushalte oder die Studierenden und ihre Elternhäuser abgewälzt. So 
sind die Ausgaben der Unternehmen für die betriebliche Ausbildung 
im dualen System von 2004 bis 2012 sogar in absoluten Zahlen von 
12,5 Milliarden auf 8,7 Milliarden zurückgegangen (BMBF 2008, S. 15 
und Statistisches Bundesamt 2015e, S.14). Zweitens ermöglicht die 
steigende Anzahl von Absolventinnen und Absolventen akademischer 
Bildungsgänge den Aufbau einer akademisch ausgebildeten „Reserve
armee“. Diese ist aufgrund des sich abzeichnenden steigenden Bedarfs 
an akademisch qualifizierten Menschen nötig (z.B. Brenke/Grabka 
2011, S. 5), erzeugt allerdings zugleich Lohndruck auf die eigene Grup-
pe (Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik 2015, S. 240). Die 
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Kapitaleigner können die steigende Anzahl von Akademikerinnen und 
Akademikern nutzen, um diese gegeneinander auszuspielen und den 
Konkurrenzdruck unter ihnen anzuheizen.

Drittens hat der Bildungsgipfel dabei geholfen, vorgenommene 
Kürzungen im Sozialsystem in der Öffentlichkeit zu legitimieren und 
Forderungen nach Steuererhöhungen zur Finanzierung sozialstaatli-
cher Maßnahmen abzuwehren. Dies wird auch dadurch erreicht, dass 
angekündigt wurde, die Bildungsbeteiligung zu erhöhen und von der 
Herkunft abzukoppeln. Gleichzeitig wurde plausibel dargelegt, dass 
eine Erhöhung des individuellen Bildungsniveaus oftmals mit einer 
individuellen Einkommensverbesserung verknüpft ist. Leider geht in 
dieser Betrachtungsweise unter, dass jemand mit einer Ausbildung zwar 
meistens ein besseres Einkommen hat als jemand ohne Ausbildung, 
die Löhne von Menschen mit Ausbildung und selbst derjenigen Be-
schäftigten mit Hochschulabschluss sich aber durch die Ausweitung 
des Niedriglohnsektors einer massiven Entwertung ausgesetzt sehen 
(Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik 2015, S. 234ff.). 

Dass die beiden großen, derzeit an der Bundesregierung beteiligten 
Parteien diesen Arbeitgeberlobbyismus bereits vor dem Bildungsgipfel 
in ihren Parteiprogramme aufgenommen haben (CDU: „Bildungsrepu-
blik“; SPD: „vorsorgender Sozialstaat“), ist ein weiterer Hinweis auf 
den starken Einfluss dieses Arbeitgeberlobbyismus auf die Bildungs-
politik in Deutschland. 

6.3 	 Bildung 4.0 – Konservative Bildungsstaatlichkeit 2.0?

Spätestens seit der Veröffentlichung des Buches „Akademisierungs-
wahn“ von Kulturstaatsminister a.D. Julian Nida-Rümelin (SPD) im 
Jahr 2014 gewinnt ein konservativ-elitär geprägter Kulturpessimismus 
zunehmend an Boden. Der Abwehrkampf der bestehenden Bildungs
eliten um ihre Oligopol- bzw. Monopolposition im Bildungssystem 
(z.B. Münch 2011, S. 236 ff.) hat an Schärfe gewonnen. Statt die Stra-
tifikation durch eine Überwindung des mehrgliedrigen Schulsystems 
und durch den Zugang zum Hochschulsystem auch ohne Hochschul-
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reife abzubauen, wird sie durch die Exzellenzinitiative weiter verstärkt. 
Diese erneute Verbindung aus neoliberaler Transformation und kon-
servativer Bildungsstaatlichkeit erweist sich in verschiedener Hinsicht 
als Vorteilhaft für die konservativen Eliten, die Kapitaleigner sowie die 
ihnen nahestehenden Politikerinnen und Politiker: Die Steigerung der 
Bildungsausgaben in den vergangenen Jahren ist bei Weitem nicht aus-
reichend, um die bestehende Unterfinanzierung aufzulösen. Grund für 
diese unterhalb der Ankündigungen des Bildungsgipfels liegenden Stei-
gerung der Bildungsausgaben ist auch die unzureichende Finanzaus-
stattung der öffentlichen Haushalte (z.B. Kaphegyi/Piltz/Troost 2014, 
S. 24–29). Gleichzeitig ist die Anzahl der Bildungsteilnehmerinnen 
und -teilnehmer im Elementar- und im tertiären Bereich angestiegen 
und der Umfang der Bildungsangebote (Ganztagsschulen und -kin-
dergärten) aufgrund des öffentlichen Drucks ausgeweitet worden. 
Beides zusammen begünstigt den Druck auf die Qualität der einzelnen 
Bildungsangebote – etwa durch ein unrealistisches Betreuungsverhält-
nis von Studierenden zu Professorinnen und Professoren. Aus Sicht 
der Kapitaleigner wie dem Arbeitgeberverband Gesamtmetall stellt 
dieser Qualitätsaspekt allerdings kein nennenswertes Problem dar (Ar-
beitgeberverband Gesamtmetall 2015, S. 2). Er stellt fest, dass es gar 
keiner grundsätzlichen Anhebung der Qualifikation der Beschäftigten 
bedarf, sondern lediglich veränderter Inhalte und einer veränderten 
Struktur der Qualifikation. Gleiches erklärt auch die Vereinigung der 
hessischen Unternehmerverbände (2015, S. 24 und 51f.).

Die Anpassung der Qualifikation von Arbeitskräften an ein sich 
veränderndes Umfeld, wie in der Folge der Digitalisierung der Arbeits-
welt, soll durch eine zunehmend modularisierte Aus- und Weiterbildung 
erreicht werden, die auf einer Kernqualifikation aufbaut (Vereinigung 
der hessischen Unternehmerverbände 2015, S. 52). Als beispielhaft 
kann hier die Modularisierung von Studiengängen im Rahmen des 
Bologna-Prozesses angesehen werden.

Diese Kernqualifikation soll kein hohes theoretisches Niveau um-
fassen, sondern sich vielmehr, wie im Falle des Bachelors, unterhalb 
der traditionellen Qualifikationen von Diplom oder Magister bewegen. 
Sie sollen passgenau für den örtlichen Arbeitsmarkt ergänzt werden –  
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hier wird in der Regel von Profilbildung gesprochen. Zudem sollen 
sie durch berufspraktische Kenntnisse erweitert werden, denn dieser 
Fähigkeitenmix wird von Unternehmen als sehr wichtig angesehen 
(Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände 2015, S. 32). Die 
Unternehmen gehen davon aus, dass sie traditionelle Ingenieurinnen 
und Ingenieure mit einem klassischen Diplomabschluss nur beschränkt 
benötigen werden.

Ähnliche Entwicklungen lassen sich im Bereich der dualen Aus-
bildung erkennen, beispielsweise bei der vor kurzem beschlossenen 
Generalisierung der Pflegeausbildung. Diese sieht eine einheitliche 
Ausbildung für die bisher gesondert geregelten Ausbildungsberufe in 
der Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflege sowie in der Altenpflege vor. Eine Spezialisierung soll erst 
durch eine entsprechende Weiterbildung in den Betrieben erfolgen (vgl. 
Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Pflegeberufe).

Um möglichst passgenaue Beschäftigte zu erhalten, werden ebenso 
spezielle Ausbildungsgänge angeboten, die von einem oder mehreren 
kooperierenden Betrieben gemeinsam konzipiert sind. Beispiele hierfür 
sind der Modellausbildungsgang zur Intensivpflegekraft (Pressemittei-
lung „ver.di kritisiert Schmalspurausbildung zur Intensivpflegekraft“ 
vom 24.07.2012) sowie Angebote, die als duale Studiengänge bezeich-
net werden, allerdings nicht mit einem akademischen Grad abgeschlos-
sen werden (Wissenschaftsrat 2013, S. 16).

Diese Neustrukturierung von Ausbildungsgängen und Studien-
programmen wirken einem „Aufstieg durch Bildung“ entgegen. Denn 
diese neuen Muster sind weder mit einer echten Bildungsexpansion 
verbunden, noch führen sie zu einer signifikanten Verbesserung der 
Einkommensverhältnisse. Vielmehr sind die „abgespeckten“ Ausbil-
dungs- und Studiengänge eine weitere Möglichkeit, Löhne und Gehälter 
abzusenken bzw. Druck auf diese aufzubauen.

Verstärkt wird dieser Effekt zum einen durch eine hohe Spezialisie-
rung der Beschäftigten auf ihre Tätigkeit in ihrem speziellen Betrieb bei 
gleichzeitig geringer Kernqualifikation. Dies steigert die Abhängigkeit 
der Beschäftigten von ihrem Arbeitgeber, weil ihre Spezialausbildung 
bei einem Wechsel zu einem anderen Arbeitgeber entwertet werden 
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könnte. Zum anderen wird durch die steigende Anzahl von Beschäf-
tigten, die eine bestimmte Kernqualifikation für verschiedene Ausbil-
dungsberufe aufweisen, die Konkurrenz zwischen diesen erhöht.

In diesem Kontext wirkt die Digitalisierung in der Arbeitswelt, die 
vor allem zu einer Neuorganisation von Produktionsabläufen führen 
wird, wie ein Brandbeschleuniger. Denn viele Tätigkeiten, die auch 
weiterhin von Menschen erbracht werden, lassen sich so noch leichter 
geografisch verlagern. Den konservativen Bildungseliten bietet sich 
durch diese Konkurrenzsituation zwischen den Beschäftigten ein neuer 
Argumentationsstrang, um eine weitere Stratifikation und Verengung 
von Aufstiegsmöglichkeiten im Bildungssystem zu legitimieren. Die 
Novellierung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes kann hier als Mus
ter gesehen werden: Aufgrund des Anstiegs der Anzahl von Promovie-
renden und Habilitierenden infolge der steigenden Studierendenzahlen 
konnte eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen festgestellt wer-
den. Unterhalb der Professur sind etwa 90 Prozent der wissenschaft-
lichen Beschäftigten befristet beschäftigt, die Hälfte verfügt über Ar-
beitsverträge, die eine Laufzeit unter einem Jahr haben; die Quote der 
Teilzeitbeschäftigten beträgt rund 40 Prozent. Gerechtfertigt wurden 
diese Arbeitsbedingungen mit dem Argument, dass Karrierewege offen 
gehalten werden müssten und deshalb keine weiteren unbefristeten 
Stellen geschaffen werden dürften (vgl. z.B. Plenarprotokoll der 35. Sit- 
zung des Deutschen Bundestages, S. 2937f.).

Nun argumentiert die Bundesregierung in der vorgelegten Novelle, 
dass die Qualifizierung von wissenschaftlichem Personal insbesondere 
in der ersten Phase ihres wissenschaftlichen Arbeitens nicht mehr die 
Promotion sein soll. Begründet wird dies nun wiederum mit der gerin-
gen Anzahl an unbefristeten Beschäftigungsverhältnissen in der Wis-
senschaft (Bundestags-Drucksache 18/6489, S. 10), die zuvor explizit 
erwünscht war. Darüber hinaus, so hieß es, benötigten die Unternehmen 
Personal mit abgeschlossener Promotion gar nicht, sondern lediglich 
spezielle Fähigkeiten, z.B. im Projektmanagement.

Ziele dieser Maßnahme sind die Förderung der Reproduktion von 
Statushierarchien und ein Erhalt des bestehenden Bildungsmonopols 
der derzeitigen Bildungseliten. Mit der Verengung des Zugangs zur 
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Promotion durch eine weitere Verschlechterung der Finanzierungs-
möglichkeiten für Promovierende wird die soziale Selektion auf diesem 
Qualifikationsniveau weiter erhöht.

Verstärkt wird diese soziale Selektion durch die Exzellenzinitiative. 
Denn mit der vor allem von der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen 
Bundestag geforderten Fortsetzung der Förderung von Exzellenzuni-
versitäten sowie mit der Reduzierung ihrer Zahl gewinnt der Ausbil-
dungsort erheblich an Bedeutung. Diese Systematik lässt sich bereits 
im mehrgliedrigen Schulsystem in Deutschland beobachten, in dem der 
Zugang zu den unterschiedlichen Schulformen vor allem vom sozio-
ökonomischen Status des Elternhauses abhängig ist. Die Vereinigung 
von konservativer Bildungsstaatlichkeit und neoliberalem Transforma-
tionsprozess läuft einem Aufstieg durch Bildung eindeutig entgegen.

Allerdings bietet diese neoliberale Ausprägung der konservativen 
Bildungsstaatlichkeit auch für die Politik Vorteile. In der öffentlichen 
Verwaltung lassen sich ebenso wie in der Wirtschaft durch den Einsatz 
von Bachelor-Absolventinnen und -Absolventen sowie durch die ge-
stiegene Konkurrenz zwischen den Beschäftigten Einsparungen bei den 
Personalkosten erzielen. Dies gilt insbesondere in Bereichen, in denen 
entsprechende Tätigkeiten durch private Dritte ausgeführt werden, die 
nicht tarifvertraglich gebunden sind.

Parallel bewirken verkürzte und mit umfangreichen Praxisphasen 
versehene Studiengänge Kostensenkungen für die öffentlichen Haus-
halte. Wie bereits angemerkt, stellen die öffentlichen Haushalte nicht 
genügend Finanzmittel bereit, um ein bedarfsorientiertes Bildungssys
tem zu finanzieren. Eine Ausweitung von Ausbildungs- und Studien-
kapazitäten kann auf diese Weise ohne zusätzliche Ausgaben erfolgen. 
In die Statistik gehen die abgespeckten Ausbildungs- und Studiengänge 
genauso ein wie alle anderen Ausbildungs- und Studiengänge.
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6.4 	 Kulturpessimismus und Hierarchien überwinden –  
	 gegen neue Stratifikationen im Bildungssystem, 
	 für einen sozial gerechteren Zugang zu Bildung 
	 und eine gerechtere Verteilung der Einkommen

Die Ergebnisse der auf dem Bildungsgipfel vereinbarten Maßnah-
men belegen, dass nach sieben Jahren wenig mehr als das Märchen 
vom Aufstieg durch Bildung verbleibt. Der soziale Aufstieg durch 
Bildung wird in Deutschland systematisch erschwert. Zur Auf- und 
Abstiegsmobilität liegen leider nur soziologische Auswertungen bis 
2012 vor. Diese bestätigen aber die hier vorgelegten Analysen und 
Prognosen: Insgesamt lässt sich eine „in der Tendenz abnehmende 
oder mindestens stagnierende intergenerationale Aufstiegsmobilität 
feststellen, bei ‚gleichzeitig zunehmenden Abstiege[n], insbesondere in 
den Mittelschichten’ […]. Besonders alarmierend ist die abnehmende 
Aufstiegsmobilität aus Armut, und dies obwohl die aktivierende Sozial
politik gerade auf diese setzt. Alarmierend ist aber auch die regelrechte 
Vernichtung von Aufstiegschancen in Ostdeutschland. Die empi-
rischen Befunde legen damit nahe, dass die rasante Verschärfung öko-
nomischer Verteilungsungleichheiten nicht nur, wie jüngst diskutiert, 
negative Effekte auf nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum zeitigen, 
sondern zumindest mittelfristig auch negative Auswirkungen auf die 
langfristigen Muster intergenerationaler Mobilität haben könnte […].  
Eine Politik zur Erhöhung von Aufstiegschancen, die allein auf Wachs-
tums- oder expansive Bildungspolitik setzt, wird ihr Ziel mit großer 
Sicherheit verfehlen. Eine gezielte Förderung von Aufstiegsmobilität 
ist ohne eine Reduktion ökonomischer Verteilungsungleichheiten al-
ler Voraussicht nach nicht zu haben.“ (Groh-Samberg/Hertel 2015,  
S. 31f.)

Ein emanzipatorischer Aus- und Umbau des deutschen Bildungs- 
und auch Sozialsystems im Sinne einer wirklichen „Bildungsrepublik“ 
kann nur durch zusätzliche Mittel und höhere Steuern (z.B. auf Vermö-
gen und Gewinne) finanziert werden. Der Staat sollte die Wirtschaft 
auch bei der Vorbereitung auf die Bildung 4.0 nicht aus ihrer finanzi-
ellen Verantwortung entlassen. 
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7 	 Energie- und Klimapolitik – 
	 ein gewaltiger Kraftakt

Nach der Klimakonferenz von Paris gibt es Hoffnung. Was nun aber 
folgen muss, ist eine nationale Umsetzung der Beschlüsse. Bis spä-
testens 2020 muss der Paris-Vertrag in nationales Recht gegossen 
werden. Wie ist Deutschland dabei aufgestellt? Reichen die hier bisher 
eingeleiteten Klimamaßnahmen mit der sogenannten Energiewende 
aus, oder muss man eher von einer noch unvollendeten Energiewende 
sprechen? Zurzeit gewinnt man eher den Eindruck, dass die schwarz-
rote Bundesregierung bei der notwendigen Umsetzung auf der Brem-
se steht. Viel wird im Kontext der Energiewende, bezogen auf den 
Bereich der Elektrizitätswirtschaft, über die Kosten und Belastungen 
gesprochen. Diese hätten die Energieversorger vor große Probleme ge-
stellt und sogar in den privaten Haushalten zu einer relativen Elektri-
zitätsarmut geführt. Die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik 
geht dem im Folgenden nach. 

7.1 	 Energiepolitik nach der Klimakonferenz von Paris

Am 12. Dezember 2015 wurde in Paris – ohne Gegenstimme – von 
195 Ländern das erste globale Klimaabkommen verabschiedet. Es 
war ein langer Weg bis dorthin. Seit dem UN-Weltgipfel im Jahr 1992 
in Rio de Janeiro, auf dem zum ersten Mal eine Weltklimakonvention 
verabschiedet wurde, und auch auf den folgenden 19 Weltklimagipfeln 
vor Paris war allen Beteiligten immer klar, dass der zunehmende welt-
weite CO2-Ausstoß, verantwortlich für die Erderwärmung, in Zukunft 
drastisch zu reduzieren ist. Im Jahr 2010 folgte endlich der Beschluss, 
die Erderwärmung gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter auf ma-
ximal zwei Grad zu begrenzen. Auf dem Klimagipfel in Kopenhagen 
konnte 2009 diesbezüglich unter den völlig zerstrittenen Teilnehmer-
ländern noch kein Konsens erzielt werden. Der Kongress floppte bzw. 
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scheiterte an nationalen wirtschaftlichen Egoismen, insbesondere an 
den USA, Australien, Kanada und China – aber auch, neben China, an 
anderen Schwellen- und Entwicklungsländern wie u.a. Indien. 

Auf den Klimagipfeln zuvor beriefen sich die Schwellen- und Ent-
wicklungsländer immer wieder auf die beim Weltgipfel in Rio verab-
schiedete Konvention, nach der die Industriestaaten die entscheidende 
Schuld an der Erderwärmung hätten und damit auch die alleinige Pflicht 
gegenzusteuern sowie die dafür notwendigen finanziellen Ressourcen 
bereitstellen müssten. In der Tat stammten in den 1990er Jahren noch 
rund 80 Prozent aller Treibhausgase in der Atmosphäre aus den In-
dustrieländern. Dies sieht heute jedoch anders aus: Neben den USA an 
zweiter Stelle sind jetzt an erster und dritter Stelle die größten Emit-
tenten von Kohlendioxidemissionen China und Indien (allerdings liegt 
der Pro-Kopf-Ausstoß immer noch deutlich unter dem Niveau der In-
dustriestaaten). Von 1990 bis 2012 hat China aufgrund des rasanten 
Wirtschaftswachstums den CO2-Ausstoß um 288 Prozent und Indien 
um 198 Prozent gesteigert. In den USA lag der Anstieg bei vier Prozent, 
in Deutschland ging er um 21 Prozent zurück. Dies ist übrigens auch 
eine Folge davon, dass die in der DDR stark eingesetzte Braunkohle-
verbrennung nach der Wiedervereinigung reduziert wurde. 

Das Abkommen von Paris ist von vielen euphorisch gefeiert worden. 
Frankreichs Staatspräsident François Hollande sprach von einer „fried-
lichen Revolution gegen den Klimawandel“ und US-Außenminister 
John Kerry von einer „Zeitenwende“: „Wir senden an die Märkte die-
ser Welt mit dem Vertrag das Signal: Jetzt kommt der grüne Umbau.“ 
Auch Deutschlands Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) äu-
ßerte sich hochzufrieden: „Wir haben heute alle gemeinsam Geschichte 
geschrieben.“ Ebenso beurteilen die deutschen Umweltverbände den 
Vertrag von Paris fast einhellig positiv. Paris gebe „der Welt Hoffnung“ 
und sende ein klares Signal für die Abkehr von fossilen Brennstoffen, 
erklärte der Greenpeace-Klimaexperte Martin Kaiser. Die Verbände 
fordern jetzt von den Staaten ein rasches Handeln beim Umsetzen, um 
so die gesetzten Ziele auch zu erreichen. 

Das beschlossene Hauptziel ist dabei, dass sich die Erde bis zum 
Ende des Jahrhunderts nur deutlich unter zwei Grad gegenüber dem 
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vorindustriellen Zeitalter erwärmen darf – und möglichst sogar 
„nur“ um 1,5 Grad. Dabei ist zu beachten, dass die Erderwärmung 
aus bisherigen Emissionen bereits 0,8 Grad beträgt und somit für die 
Zukunft nur noch ein Emissionsbudget für 0,7 bis 1,2 Grad übrig 
bleibt. Beschlossen wurde auch, dass die Industriestaaten zwischen 
2020 und 2025 pro Jahr 100 Milliarden US-Dollar zur Unterstützung 
der Entwicklungsländer aufbringen müssen und dass Schwellen- und 
Entwicklungsländer, wenn sie dazu in der Lage sind, sich freiwillig an 
der Finanzierung beteiligen sollten. Die Finanzierung ab 2026 blieb 
noch offen. Zudem einigte man sich auf einen Transparenz- und einen 
Ambitionsmechanismus: Alle Länder müssen über ihren jeweiligen 
Klimaschutzerfolg nach einheitlich gesetzten Maßstäben berichten, 
und ab 2018 sollen die (freiwilligen) nationalen CO2-Ziele überprüft 
werden. Hier reicht bekanntermaßen aber der bislang von den Staaten 
versprochene Klimabeitrag zurzeit bei Weitem noch nicht aus, um die 
Temperaturkurve der Erde nicht über zwei Grad weiter ansteigen zu 
lassen. Bis spätestens 2020 muss der Paris-Vertrag in nationales Recht 
umgesetzt werden. 

Es gibt aber auch kritische Stimmen. Hier seien nur zwei erwähnt. 
So schreibt der Energieexperte der „Frankfurter Rundschau“, Joachim 
Wille: „Der Paris-Vertrag ist zwar historisch. […] Aber er ist nur der 
Anfang der Lösung, und das Problem wird die Welt noch Jahrzehnte, 
wahrscheinlich sogar die nächsten Jahrhunderte, beschäftigen.“ Ul-
rich Brand von der Universität Wien mit dem Forschungsschwerpunkt 
Umwelt- und Ressourcenpolitik kritisiert: „Machen wir uns klar: Um 
zwischen dem Beginn der Industrialisierung und dem Jahr 2100 die 
Erderwärmung auf 1,5 oder maximal zwei Grad zu begrenzen, müs-
sen zwischen 80 und 90 Prozent der fossilen Energieträger im Boden 
bleiben. Da geht es um viel Geld und Macht. […] Im letzten Jahr 
haben die US-amerikanischen und kanadischen Öl- und Gasförderer 
235 Milliarden US-Dollar Gewinn (nicht Umsatz!) gemacht. Wie wird 
deren Macht eingehegt? Können die Ansprüche der Investoren auf 
hohe Renditen in andere Bereiche umgelenkt werden? Diese Fragen 
wurden in Paris noch nicht einmal gestellt. Die Energie- und Berg-
bauunternehmen haben so kräftig lobbyiert, dass im gesamten 32-sei-
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tigen Abkommen an keiner Stelle überhaupt die Worte Öl, Gas oder 
Kohle erwähnt werden. Ja mehr noch: Die Atomwirtschaft konnte 
ihre ‚Nuklearen Lösungen‘ gegen den Klimawandel präsentieren. […] 
Schließlich muss Klimapolitik nicht nur mit Fragen politischer und 
wirtschaftlicher Macht verbunden werden, sondern auch mit solchen 
der Gerechtigkeit. Denn wenn Menschen Angst vor sozialem Abstieg 
oder Ausgrenzung haben, wenn sie sehen, dass die Politik zwar große 
Ziele formuliert, aber dann doch zu sozialer Spaltung und zum Positi-
onserhalt der Eliten beiträgt, dann werden sie kaum den Appellen zu 
mehr Klimaschutz folgen.“ (Brand 2015, S. 10) Die Hauptschwäche des 
Pariser Vertrags ist aber letztlich seine mangelnde Verbindlichkeit: Es 
gibt es keine Institution, die ein Zuwiderhandeln sanktionieren kann, 
und jeder Staat kann – wie einst Kanada beim Kyoto-Protokoll – den 
Vertrag jederzeit wieder kündigen. 

Die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik hat in ihrem 
MEMORANDUM 2010 ausführlich die Entwicklung zu mehr Res-
sourceneffizienz und Klimaschutz für eine nachhaltige Entwicklung 
eingefordert und in ihrem MEMORANDUM 2014 auf den bisher 
in Deutschland eingeschlagenen Weg zur Verhinderung einer Klima-
katastrophe aufmerksam gemacht sowie die dazu seit 2005 zuneh-
mend (verstärkt) umgesetzte Energiewende als noch unvollendet und 
weiterzuentwickeln eingestuft. Hiermit schreibt sie im Folgenden ihre 
energiewirtschaftliche und energiepolitische Position fort.

7.2 	 Unvollkommene Energiewende

Trotz der in Deutschland noch unvollkommenen Energiewende und 
ihrer Zielvorgaben (vgl. Tabelle 5) gibt es erste, aber leider völlig un-
zureichende Erfolge auf dem Weg zum Ziel, das da lautet: Weg von 
der Atomenergie und den fossilen Brennstoffen, hin zu Erneuerbaren 
Energien (EE) und einer Steigerung der Energieeffizienz. Der nicht 
mehr reversible Atomausstieg bis 2022 ist mit der Abschaltung der 
ersten acht Atommeiler auf den Weg gebracht (Kemfert/Gerbaulet u.a. 
2015, S. 1063). Hinsichtlich des Ziels der Treibhausgasreduktion bis 
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Tabelle 5: Zielvorgaben Energiewende, in Prozent

2020 2025 2030 2035 2040 2050

Oberziel

Reduktion der 

Treibhausgas

emissionen 

gegenüber 

1990

-40 -55 -70

-80 

bis 

 -95

Zwischen-

zielebene:

Erneuer-

bare Ener-

gien (EE)

Zwi-

schen-

ziel

EE-Stromerzeu-

gungsanteil am 

Bruttoendener-

gieverbrauch

+18 +30 +45 +60

Unter-

ziel

EE-Stromerzeu-

gungsanteil am 

Bruttostrom-

verbrauch

+35

EEG 

2014: 

+40 

bis 

45 

+50

EEG 

2014: 

+55 

bis 

60

+65 +80

Zwischen-

zielebene:

Energie-

verbrauch

Zwi-

schen-

ziel

Reduktion des 

Primärenergie-

verbrauchs ge-

genüber 2008

-20 k.A. k.A. -50

Unter-

ziel

Reduktion 

des Stromver-

brauchs gegen-

über 2008

-10 k.A. k.A. -25

Unter-

ziel

Reduktion des 

Wärmebedarfs 

(2020) bzw. 

Primärenergie-

bedarfs (2050) 

von Gebäuden

-20 k.A. k.A. -80

Unter-

ziel

Reduktion des 

Endenergie-

verbrauchs im 

Verkehr gegen-

über 2005

-10 k.A. k.A. -40

Quelle: Zusammenstellung Bontrup, H.-J./Marquardt, R.-M. 2015, S. 12.
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2020 um 40 Prozent gegenüber 1990 konnte laut Umweltbundesamt 
bis heute eine Rückführung um 28 Prozent vermeldet werden (mit 
zuletzt abnehmenden Erfolgen). Um jedoch das 40-Prozent-Nahziel 
im Jahr 2020 zu erreichen, müsste sich die jährliche Reduktionsrate 
gegenüber dem Vorjahr in Höhe von bislang 1,2 Prozent fast verdrei-
fachen. Dies verdeutlicht den hier noch bestehenden großen Verzug 
und Handlungsbedarf.

Beim Primärenergieverbrauch sind die Erfolge gemessen an den 
politischen Vorgaben bislang noch bescheidener. Mit konjunkturell 
bedingten Schwankungen kann die Politik seit 2008 lediglich einen 
Rückgang um knapp vier Prozent verbuchen. Das Nahziel einer Rück-
führung um 20 Prozent bis 2020 erweist sich damit als kaum realistisch 
bzw. fast schon als utopisch. Denn dazu müsste die jährliche Reduk-
tion im Verbrauch bis 2020 schon von bisher 0,8 auf 2,6 Prozent im 
Vorjahresvergleich zulegen. Das Handelsblatt kommentiert dazu am 
25. November 2014 treffend: „Wenn man im Gebäudebereich und 
im Verkehrssektor nicht konsequent untätig geblieben wäre, würde es 
heute die Lücke bei der Zielerreichung nicht geben.“ Ähnlich negativ 
fällt die Beurteilung mit Blick auf den Stromverbrauch aus. Seit 2008 
beliefen sich die Einsparungen hier auf nur zwei Prozent, bei einem 
Zielwert von zehn Prozent für 2020. Auch hier wäre in etwa eine 
Verdreifachung der Abwärtsdynamik erforderlich, um das gesteckte 
Ziel noch zu erreichen. 

Dafür gestaltet sich aber der Ausbau der EE recht erfolgreich. So hat 
sich deren Anteil am Bruttoendenergieverbrauch in Form von Strom, 
Wärme und Kraftstoffen seit 1990 mehr als versiebenfacht. Dabei hat 
die Dynamik besonders nach der Novellierung des im Jahr 2000 einge-
führten Erneuerbaren Energiegesetzes (EEG) in den vergangenen Jahren 
deutlich zugelegt. 2013 lag der Anteil der EE am Bruttoendenergiever-
brauch bereits bei rund zwölf Prozent, sodass das Erreichen des für 
2020 postulierten Zielwertes von 18 Prozent durchaus als realistisch 
eingestuft werden kann. Ebenso erfolgreich ist die Entwicklung des 
EE-Anteils am Bruttostromverbrauch. Seit 1990 hat sich die Quote 
mehr als versiebenfacht. Angesichts des drastischen Anstiegs in den 
vergangenen Jahren und eines Wertes von 25,3 Prozent im Jahr 2013 
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erscheint die Erwartung gut begründet, den Zielwert von 35 Prozent 
im Jahr 2020 erreichen zu können. 

Wenzel/Nitsch (2010, S. 13) machen für die Erfolgsgeschichte des 
EE-Ausbaus hauptsächlich das EEG verantwortlich: „Das Erneuerbare-
Energien-Gesetz hat sich – auf Grund seiner Kernelemente: Anschluss-,  
Abnahme- und Mindestvergütungspflicht – bisher als das weltweit er-
folgreichste Instrument zur Markteinführung erneuerbarer Energien 
im Strombereich erwiesen. Inzwischen wurde es von etwa 50 Ländern 
weltweit übernommen.“ Die neusten Zahlen zeigen hier, dass fast ein 
Drittel (32,5 Prozent) der gesamten deutschen Stromerzeugung mitt-
lerweile aus Erneuerbaren Energien stammt. „2015 kann damit als 
das Jahr in die Geschichte eingehen, in dem Erneuerbare Energien 
als mit Abstand wichtigste Energiequelle erstmals das Stromsystem 
dominierten“, schreiben die Energieexperten der Berliner Denkfabrik 
Agora Energiewende (zitiert nach Knuf 2016, S. 16). Dieser Erfolg hat 
aber auch eine Schattenseite: Die bei der deutschen Stromproduktion 
trotz der Abschaltung von acht Atommeilern immer noch bestehenden 
Überkapazitäten infolge einer nicht nachfrageadäquaten Drosselung 
der Produktion in den klimaschädlichen Kohlekraftwerken führen zu 
einem verstärkten Export von „schmutzigem Strom“. Dieser „drückt 
die Preise bei den Nachbarn und macht auch dort den Betrieb um-
weltfreundlicher Gaskraftwerke unrentabel. Deutschlands Ausfuhr 
von Strom wuchs den Angaben zufolge zuletzt um rund 50 Prozent 
und erreichte mit knapp 61 Terawattstunden ebenfalls einen neuen 
Rekordwert. Ein Zehntel des deutschen Stroms geht mittlerweile in 
den Export.“ (Knuf 2016, S. 16)

7.3 	 Große Koalition behindert notwendige 
	 Ausbaudynamik 

Trotz der aufgezeigten unzureichenden Gesamtentwicklung bei der 
Umsetzung der Instrumente zur Erreichung der Klimaziele tritt die 
Große Koalition aus CDU/CSU und SPD auf die Bremse. Schon vor 
dem Regierungswechsel im Jahr 2013 stand das EEG unter poli-
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tischem Druck. Teilweise verstärkt durch eine überdramatisierende 
Presse, wurde in der Bevölkerung das Bewusstsein geschärft, dass die 
forcierte Neuausrichtung der Energiewende nicht zum Nulltarif zu 
erhalten ist. Auslöser für die ab August 2014 geltende rechtliche Neu-
fassung des EEG (zuletzt war es erst 2012 novelliert worden) waren 
hier insbesondere:
•	 der wachsende Unmut in Teilen der Bevölkerung und der Industrie 

über die in der EEG-Umlage angelegte Kostenverteilung der EE-
Förderung, 

• 	 eklatante Missverhältnisse in der Förderstruktur, 
• 	 fehlende systemisch aufeinander abgestimmte Leitplanken für den 

Ausbau der einzelnen EE-Technologien 
• 	 und nicht zuletzt auch ein Beihilfeverfahren der EU-Kommission 

wegen der gewährten Privilegien insbesondere bei der Festlegung 
der EEG-Umlage.

Ohne sich explizit von dem zuvor beschriebenen zeitlichen Ausbauplan 
verabschiedet zu haben, legt das EEG aber in seiner aktuellen Fassung 
vom August 2014 in § 1, Abs. 2 fest, dass der Bruttostromverbrauch 
bis zum Jahr 2025 zu 40 bis 45 Prozent und bis zum Jahr 2035 zu  
55 bis 60 Prozent durch EE befriedigt werden soll. Dabei soll der Aus-
bau bis zum unveränderten Finalziel von mindestens 80 Prozent im 
Jahr 2050 ausdrücklich „stetig und kosteneffizient“ erfolgen. Der Zu-
satz „kosteneffizient“ stellt dabei eine Neujustierung der Politik dar. 

Die neuen Zielwerte eröffnen den Entscheidungsträgerinnen und 
-trägern – kaschiert durch die Wahl veränderter Referenzzeitpunkte –  
zudem die Möglichkeit, hinter den bisherigen Vorgaben zurückbleiben 
zu können. So sollte ursprünglich im Jahr 2020 (bzw. 2030) ein Anteil 
von mindestens 35 Prozent (bzw. 50 Prozent) und 2030 (bzw. 2040) 
eine Relation von mindestens 50 Prozent (bzw. 65 Prozent) erreicht 
werden. Bei linearer Fortschreibung hätte die alte Regel für 2025 (bzw. 
2035) einen Wert von mindestens 42,5 Prozent (bzw. 57,5 Prozent) 
verlangt. Nun würde durch die Korridorkonstruktion zur Zieler-
reichung im Zweifelsfall auch schon ein Wert von 40 Prozent (bzw.  
55 Prozent) ausreichen. Über die Motivation der politischen Entschei-
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dungsträgerinnen und -träger – ob also mit der Änderung insgeheim 
ein Abbremsen des Ausbautempos intendiert ist oder ob lediglich ein 
von der Operabilität her schwer einzuhaltendes Punktziel durch eine 
der Unsicherheit im Expansionsprozess geschuldete Intervallvorgabe 
ersetzt werden sollte – lässt sich nur spekulieren. Der zuvor herausge-
stellte Zusatz, dass die Expansion nun nicht mehr nur „kontinuierlich“, 
sondern auch „kosteneffizient“ erfolgen soll, lässt jedenfalls beim Le-
sen zwischen den Zeilen vermuten, dass die Termintreue gegenüber 
dem bisherigen Zeitplan in einem Konfliktfall mit dem Kostenziel 
durchaus auch hintangestellt werden kann. Letztlich betonten auch 
schon der Koalitionsvertrag (2013, S. 49ff.) und das Eckpunktepapier 
der Bundesregierung von 2014 in diesem Sinne und in einer „Wasch 
mir den Pelz, aber mach mich nicht nass“-Semantik, dass zwar die 
Gleichrangigkeit der drei Ziele des energiewirtschaftlichen Dreiecks 
(hohes Maß an Versorgungssicherheit, wirksamer Klima- und Umwelt-
schutz, wirtschaftlich tragfähige Energieversorgung) weiter gültig seien. 
Hinsichtlich der Gewichtung wird aber hervorgehoben, dass „beim 
weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien […] der Kosteneffizienz 
und Wirtschaftlichkeit des Gesamtsystems eine höhere Bedeutung“ 
als bislang zuzumessen ist (Koalitionsvertrag 2013, S. 50). Der Kos
tenanstieg des EE-Ausbaus soll im Rahmen des sogenannten EEG 2.0 
insbesondere durch eine ausgeweitete Mengensteuerung gebremst wer-
den. Unter Berücksichtigung des Einarbeitens der Managementprämie 
in die Vergütungssätze sind weitgehende Kürzungen von geplanten 
Förderbeiträgen und Boni vorgesehen, sodass die durchschnittliche 
Einspeisevergütung für die EE fällt. 

Mit der sogenannten Klimareserve hat die schwarz-rote Bundes
regierung dann aber unter Druck der Kohlebundesländer, insbesondere 
aus NRW, und der Energieversorger RWE und E.ON in Allianz mit der 
Gewerkschaft IGBCE und den Betriebsräten das eingeführt, was der 
Bundeswirtschafts- und Energieminister Sigmar Gabriel zuvor noch 
ein „Hartz IV für Kraftwerke“ genannt und strikt abgelehnt hatte. 
„Stattdessen sollten die Energiekonzerne über eine Klimaabgabe dafür 
zahlen, wenn sie alte und besonders CO2-intensive Kohlekraftwerke 
länger am Netz lassen. Nun ist genau das Gegenteil passiert“, schreibt 
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zu Recht die Energieexpertin Claudia Kemfert vom Deutschen Insti-
tut für Wirtschaftsforschung (DIW). „Acht Kohlemeiler sollen in eine 
Klimareserve überführt und für den Fall von Stromengpässen betriebs-
bereit gehalten werden. Dafür erhalten die Kraftwerksbetreiber Geld. 
Diese ‚Abwrackprämie‘ für alte Kohlekraftwerke ist unsinnig, teuer und 
klimapolitisch fragwürdig. In Deutschland gibt es große Stromange-
botsüberschüsse, da noch immer alte, ineffiziente Kohlekraftwerke am 
Netz sind. Sie produzieren Strom, der eigentlich nicht mehr benötigt 
wird. Aufgrund der Überkapazitäten sinkt der Strompreis an der Bör-
se, was wiederum die Wirtschaftlichkeit aller im Einsatz befindlichen 
Kraftwerke schmälert. Das Ziel, die CO2-Emissionen bis 2020 um  
40 Prozent zu senken, bleibt damit eine Utopie. Durch das Abschalten 
ineffizienter und alter Kohlekraftwerke könnte eine doppelte Dividende 
erzielt werden: Erstens würden die Börsenstrompreise steigen und damit 
die Wirtschaftlichkeit aller verbleibenden Kraftwerke. Kein Haushalt 
müsste dadurch mehr zahlen, da ein höherer Börsenstrompreis auto-
matisch eine niedrigere EEG-Umlage zur Folge hätte. Zweitens würden 
die Klimaziele erreicht werden, weil etwa 22 Millionen Tonnen CO2 
weniger ausgestoßen würden.“ (Kemfert 2015, S. 1116)

Nichtsdestotrotz besteht mittel- und langfristiger Handlungsbedarf. 
Zur Integration des fluktuierenden Wind- und Solarstroms werden 
Reservekapazitäten benötigt. Die dafür prädestinierten flexiblen Gas-
kraftwerke sind jedoch unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen 
unrentabel. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien mit Grenzkosten 
nahe null wird die Strompreise im Großhandel weiter drücken. Wie 
in diesem System langfristig Anreize für Investitionen geboten werden 
sollen, steht in den Sternen. 

7.4 	 Auswirkungen der Energiewende auf 
	 Energieversorger und private Haushalte 

Schon im MEMORANDUM 2014 hat die Arbeitsgruppe Alterna-
tive Wirtschaftspolitik auf die einzelwirtschaftlichen Auswirkungen 
der Energiewende auf die Energieunternehmen hingewiesen. Neuere 



energie- und klimapolitik – ein gewaltiger kraftakt

203

Daten zeigen hier, dass es ab 1998, dem Jahr der einsetzenden Libera-
lisierung, zunächst zu einem Rückgang der Energieunternehmen kam. 
Ab 2002 nahm die Zahl aber schon wieder zu. Dies liegt erstens an den 
vielen neu gegründeten Stromvertriebsgesellschaften und der Markt
etablierung von Stromhändlern und zweitens auch am „Legal Unbund-
ling“ (rechtliche Entflechtung von Stromerzeugung und Netzbetrieb). 
Außerdem hat es seit 2005 im Rahmen einer Rekommunalisierung  
72 Stadtwerke-Neugründungen gegeben (Berlo/Wagner 2013). Im 
Jahr 2013 (neuere Zahlen liegen nicht vor) wurden in Deutschland  
1.402 Energieunternehmen im Bereich der Elektrizitätswirtschaft ge-
zählt. Das war gegenüber 1998 – hier lag die Zahl bei 1.229 Unterneh-
men – eine Steigerung um 14,1 Prozent. 

Erhöhte sich die Anzahl der Energieversorgungsunternehmen (EVU), 
so ging die Zahl der Beschäftigten von 1998 bis 2013 von 251.709 auf 
191.892 drastisch um 23,8 Prozent zurück. Fast jeder vierte Arbeits-
platz in der Elektrizitätswirtschaft wurde demnach abgebaut. Auch die 
durchschnittliche Zahl der Beschäftigten in einem EVU ging von 205 
auf 137 Beschäftigte zurück, also um 33,2 Prozent. Die im Durchschnitt 
nur geringe Zahl der Beschäftigten in einem Energieunternehmen zeigt 
dabei die insgesamt kleinteilige, aber zugleich auch stark heterogene 
Angebotsstruktur der Elektrizitätswirtschaft, die von den „Big Four“ 
(E.ON, RWE, EnBW und Vattenfall) über große und kleine Stadtwerke 
mit und ohne eigene Kraftwerke (viele Stadtwerke haben dabei weniger 
als 20 Beschäftigte) bis zu kleinsten reinen Stromhändlern mit zwei bis 
drei Beschäftigten als Elektrizitätsunternehmen reicht.

Der seit der Liberalisierung 1998 und mit der Energiewende ausge-
brochene Verteilungskampf zwischen Kapital und Arbeit ist eindeutig 
zugunsten des Kapitals entschieden worden. Dabei sind drei Befunde 
evident:
•	 Erstens sanken die wirtschaftlich entscheidenden Lohnstückkosten 

in der Strombranche um 82,5 Prozent. 
• 	 Zweitens ging die Personalintensität (Personalaufwand in Relation 

zur Gesamtleistung) von 15,4 auf 2,9 Prozent, also um 12,5 Pro-
zentpunkte, extrem zurück.

• 	 Drittens kam es in der Elektrizitätswirtschaft zu einer enorm ho-
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hen Umverteilung der erzielten Wertschöpfungen zum Nachteil 
der Arbeitseinkommen und zugunsten der Kapitaleinkommen. Die 
Verteilung war hier nicht annähernd produktivitäts- und preisneu-
tral. So verringerte sich in der Folge die Lohnquote auf der Basis 
der Nettowertschöpfung zwischen 1998 und 2013 von 67,2 auf  
42,7 Prozent, also um 24,5 Prozentpunkte! 

Die Fremdkapitalgeber legten mit ihren Zinseinnahmen bezogen auf 
die Nettowertschöpfung nur leicht von 7,0 auf 7,9 Prozent zu. Die 
Belastung mit dem Zinsaufwand hat damit trotz eines (vermuteten) 
höheren Verschuldungsgrades in der Branche, bei aber niedrigen 
Marktzinssätzen, nicht wesentlich zugenommen. Deutlich gestiegen 
ist dagegen die Miet- und Pachtquote von 4,4 auf 11,0 Prozent, also 
um 6,7 Prozentpunkte. Der Hintergrund ist hier eine starke Zunahme 
an geleasten Investitionsgütern und auch ein Anstieg des Sell-and-
lease-back-Verfahrens bei bereits aktiviertem Sachanlagevermögen zur 
Verbesserung der Unternehmensliquidität. 

In Anbetracht nicht vorliegender Daten bezüglich des Kapital-
einsatzes in der gesamten Elektrizitätsbranche – bezogen sowohl auf 
das eingesetzte Eigen- als auch auf das Fremdkapital – können keine 
branchenbezogenen Rentabilitätsberechnungen vorgenommen wer-
den. Eine Ausnahme bildet hier nur die Umsatzrendite, die den ver-
bleibenden Gewinnbeitrag je Euro Umsatz für die Eigenkapitalgeber 
(Shareholder) bemisst. Dabei fällt die Umsatzrendite im Vergleich zur 
Gesamtwirtschaft erstaunlicherweise nicht signifikant höher aus. Sie 
schwankte in der Elektrizitätswirtschaft zwischen 2,4 Prozent im Jahr 
2013 und 7,1 Prozent im Jahr 2008. Aber auch 2009, im schlimmsten 
Krisenjahr der Bundesrepublik Deutschland mit einem Rückgang des 
realen Bruttoinlandsproduktes um 5,6 Prozent, lag die Umsatzrendite 
in der Strombranche noch bei 6,2 Prozent und damit sogar weit über 
der jahresdurchschnittlichen Rendite zwischen 1998 und 2013 in Höhe 
von 4,5 Prozent. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass in der Elektrizi-
tätswirtschaft seit der Marktliberalisierung 1998 ein u.a. durch interna-
tionale Expansion der „Big Four“, durch das Erschließen neuer Ener-
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giedienstleistungen und durch mögliche Preissteigerungen im privaten 
Haushaltsbereich ein beträchtliches Umsatzwachstum zu verzeichnen 
war. Infolge einer noch höheren Wachstumsrate bei den branchen-
bezogenen Vorleistungen verblieb die Expansion jedoch nur bedingt 
als entscheidende (verteilbare) Wertschöpfung in der Strombranche. 
Die Vorleistungssteigerungen, in erster Linie zurückzuführen auf den 
Brennstoffeinsatz und die dabei gestiegenen Beschaffungsmarktpreise, 
konnten nicht voll an den Absatzmärkten der EVU über die Stromher-
stellungspreise erlöst werden. So stiegen die von den EVU zu verantwor-
tenden Herstellungspreise in den Strompreisen für private Haushalte 
von 1998 bis 2014 um nur 7,4 Prozent, und die Herstellungspreise für 
Unternehmen mit mittlerer Stromintensität gingen sogar um 23,5 Pro
zent zurück. Für Unternehmen mit hoher Stromintensität und großen 
nachgefragten Strommengen liegen aufgrund sondervertraglicher Ver-
einbarungen keine veröffentlichten validen Preisentwicklungen vor. 
Man kann aber davon ausgehen, dass hier die EVUs noch größere 
Preissenkungen hinnehmen mussten als bei den Unternehmen mit mitt-
lerer Stromintensität. 

Dies impliziert dennoch nicht eine wirklich scharfe Wettbewerbs
situation in der Elektrizitätsbranche. Das zeigen überdeutlich die ho-
hen, aber nicht in den Strompreisen weitergereichten Produktivitäts-
steigerungen. Diese haben sich die Shareholder der EVU mehr oder 
weniger voll einverleibt. Während die Gewinne von 1998 bis 2013 
um 180,9 Prozent stiegen, legten die Einkommen der in der Branche 
verbliebenen Beschäftigten nur um 31,2 Prozent zu. Aber es ist auch 
zu konstatieren, dass die Wertschöpfungen und Gewinne in den ver-
gangenen Jahren unter Druck geraten sind. Dies zeigen sowohl die 
rückläufigen Wertschöpfungs- als auch die Gewinnquoten sowie die 
Umsatzrenditen. Der stetige Ausbau der Erneuerbaren Energien setzt 
die konventionelle Stromerzeugung sowohl mengen- als auch preis-
mäßig stark unter Druck. Trotz eines Abschaltens von acht Atom-
kraftwerken sind die Börsenstrompreise 2015 weiter gefallen. Zudem 
müssen die „Big Four“ seit 2013 die Emissionsrechte für ihre fossilen 
Kraftwerke an der Börse ersteigern – zuvor hatten sie diese mehrheitlich 
geschenkt bekommen. 
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Dennoch steigt der Strompreis für die Endverbraucherinnen und 
Endverbraucher, was aber nicht nur an der Energiewende bzw. an den 
Differenzkosten des EEG liegt. Für die privaten Haushalte in Deutsch-
land ist es von 1998 bis 2014 zu keinen Strompreissenkungen gekom-
men. Im Gegenteil: Die Endkundenpreise sind in Deutschland für einen 
Drei-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 3.500 kWh 
sogar um 70,2 Prozent oder um 12 Cent/kWh gestiegen. Der allgemeine 
Verbraucherpreisanstieg belief sich dagegen im gleichen Zeitraum auf 
nur 27,0 Prozent. Auch im EU-weiten Querschnittsvergleich zahlen die 
deutschen Verbraucherinnen und Verbraucher – nach den Däninnen 
und Dänen – immer noch die höchsten Endpreise für Elektrizität (Bon-
trup/Marquardt 2015a). Die Preisentwicklung muss aber differenziert 
betrachtet werden, weil der Strompreis nicht nur durch Markt- und 
Konkurrenzverhältnisse beeinflusst wird, sondern auch durch vielfältige 
staatliche Interventionen in den Strommarkt in Form von Gesetzen 
sowie durch Steuer- und Abgabenerhebungen. Letztverbraucherinnen 
und -verbraucher begleichen mit ihrem Endkundenpreis deshalb im-
mer mehrere Preiskomponenten, wobei die EVU dabei entlang der 
Wertschöpfungskette das Inkasso betreiben und die ihnen nicht selbst 
zustehenden Einnahmen an die jeweiligen Empfänger verteilen. 

Sowohl bei den privaten Haushalten als auch bei solchen mittelgroß-
en Industrieunternehmen, die bei einem jährlichen Stromverbrauch von 
20 GWh keine Entlastungsregeln in Anspruch nehmen, belaufen sich 
die Herstellungspreise nur auf rund die Hälfte des Endpreises (Bontrup/
Marquardt 2015b). Die andere Hälfte ist staatlich verordneten Kom-
ponenten geschuldet (EEG-Umlage, Stromsteuer, Aufschlag für Kraft-
Wärme-Kopplung, Konzessionsabgabe, Mehrwertsteuer etc.). Dabei 
sind es gerade die staatlich verordneten Preiselemente, die Deutschland 
sowohl beim Haushalts- als auch beim Unternehmensstrom in die eu-
ropäische Spitzengruppe bei den Strompreisen katapultieren.

Hat sich unter diesen Bedingungen eine, wie vielfach behauptet 
wird, relative Elektrizitätsarmut in privaten Haushalten herausgebildet? 
Die Beantwortung dieser Frage ist äußerst schwierig. Zunächst muss 
einmal relative „Elektrizitätsarmut“ definiert werden. Anknüpfend an 
eine bereits etablierte (normative) Vorgehensweise in Großbritannien 
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und Irland, die auf Boardman (1991) zurückgeht, liegt eine relative 
Energiearmut dann vor, wenn die Ausgaben für Strom und Wärme zehn 
Prozent des verfügbaren Nettoeinkommens überschreiten. Wenn – wie 
in Deutschland – andererseits die Ausgaben für Strom und Wärme im 
typischen Warenkorb in etwa gleich groß ausfallen, dann kann man 
analog die relative Elektrizitätsarmut wie folgt definieren:
			                          

Stromausgaben
Stromausgabenquote =  

verfügbares Nettoeinkommen
 • 100 > 5% ð „elektrizitätsarm“

Die Bestimmung der relativen Elektrizitätsarmut stützt sich daher mit 
der Stromausgabenquote auf die Relation zwischen den Stromaus-
gaben, als Produkt aus Preis und Stromverbrauch, und dem verfüg-
baren Nettoeinkommen eines Haushalts. Die Ursache für eine relative 
Elektrizitätsarmut ist somit im Prinzip nicht monokausal nur in den 
Stromausgaben oder nur im verfügbaren Nettoeinkommen zu sehen, 
sondern aus der Relation abzuleiten. Unklar bei der Bestimmung der 
Elektrizitätsarmut ist u.a. weiter, wie viele Personen in der Realität 
in den jeweiligen unterschiedlichen privaten Haushalten überhaupt 
leben. Damit ist zugleich auch offen, wie hoch der Stromverbrauch 
und dementsprechend die Stromausgaben in den einzelnen Haus-
halten tatsächlich sind. Hinzu kommt, dass die Ergebnisse isoliert 
für die jeweiligen Haushaltsgruppen hergeleitet werden müssen und 
auch nur innerhalb dieser Gruppenbetrachtung, nicht aber aggregiert 
relevant sind. Ein Hochrechnen auf die gesamtwirtschaftliche Situ-
ation scheitert daher auch daran, dass sich zwischen den Gruppen 
Überschneidungen ergeben. So kann ein Rentner-Haushalt durchaus 
auch ein Hartz-IV-Haushalt sein. Denkbar ist zudem, dass in einem 
Niedriglohnhaushalt zugleich eine weitere Rentnerin bzw. ein weiterer 
Rentner oder eine weitere Niediglohnbezieherin bzw. ein weiterer 
Niedriglohnbezieher lebt.

Um die Relevanz der relativen Elektrizitätsarmut dennoch gesamt-
wirtschaftlich einschätzen zu können, haben Bontrup und Marquardt 
auf die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe der laufenden Wirt-
schaftsrechnung aus dem Jahr 2013 zurückgegriffen. In der repräsen-
tativen Stichprobe wurden dabei knapp 60.000 Haushalte mit einem 
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Monatsbruttoeinkommen bis 18.000 Euro hinsichtlich unterschied-
licher Merkmale erfasst. Zugrunde gelegt wurden dabei Haushalte, die 
über eine oder mehrere Einkommensquellen verfügen. Zur Bestimmung 
des monatlichen Haushaltsnettoeinkommens wurden alle Einnahmen 
aus Erwerbstätigkeiten, aus Vermögen, aus öffentlichen und nicht
öffentlichen Transferzahlungen sowie aus Untervermietungen berück-
sichtigt und davon die Einkommensteuer, die Kirchensteuer und der 
Solidaritätszuschlag sowie die Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung 
abgezogen. Nicht erfasst werden in der Nettoeinkommensstatistik –  
neben den Hochverdienerinnen und Hochverdienern – Obdachlose 
und landwirtschaftliche Betriebe. Auf der Grundlage der Stichprobe 
konnte auf die Situation in gut 40 Millionen Haushalten in Deutschland 
hochgerechnet werden, in denen knapp 80 Millionen Menschen leben. 
Die Hochrechnung auf die gesamte Volkswirtschaft erfolgte auf der 
Basis des aktuellen Mikrozensus.

Tabelle 6 veranschaulicht die zugrunde liegenden Modellrech-
nungen. Für die verschiedenen Haushaltsklassen wird ein typischer 
Stromverbrauch unterstellt. Dieser determiniert über die monatlichen 
Stromausgaben die Einkommensschwelle, ab der Elektrizitätsarmut 
vorliegt. Die Position des Schwellenwerts im jeweiligen Einkommen-
sintervall bestimmt dann annahmegemäß den Anteil an Personen, für 
die in dieser Einkommensklasse Elektrizitätsarmut vorliegt. Anhand 
dieses Anteils berechnet sich schließlich die absolute Zahl an Personen. 
Die Berechnungen werden einmal mit und einmal ohne die Preiskompo
nenten der Energiewende durchgeführt.

Das Problem der Elektrizitätsarmut wird dabei virulent in den Net-
toeinkommensklassen von 0 bis 900 Euro und von 900 bis 1.300 Euro  
(vgl. Tabelle 6). In der ersten Klasse gibt es 4,9 Millionen Haushalte, 
in denen im Durchschnitt 1,1 Personen und damit in der Summe etwa 
5,4 Millionen Menschen leben. Bei dem für diese Haushaltsgröße 
unterstellten Verbrauch ergaben sich für das Jahr 2013 monatliche 
Stromausgaben von knapp 41 Euro. Bezogen auf den Klassenmittelwert 
von 450 Euro liegt damit der Stromkostenanteil am Nettoeinkommen 
bei 9,1 Prozent. Aber nicht für alle Haushalte dieser Klasse wird die 
Fünf-Prozent-Marke (siehe Definition oben) überschritten. Bei den 
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betrachteten Stromausgaben liegt der Schwellenwert dafür bei einem 
Nettoeinkommen von 818 Euro. Wird eine gleichmäßige Streuung 
der Beobachtungen innerhalb der Klasse unterstellt, liegen in dieser 
Klasse knapp 4,9 Millionen Menschen unterhalb der Schwelle und 
müssen als elektrizitätsarm eingestuft werden (wenn im Intervall von 
0 bis 900 Euro die Haushaltseinkommen gleichmäßig verteilt sind, 
liegen 91 Prozent der Einkommen unterhalb des Schwellenwerts von  
818 Euro; 91 Prozent von 5,4 Millionen Personen ergeben die genann-
ten 4,9 Millionen elektrizitätsarmen Personen). 

Aber auch in der nachfolgenden Einkommensklasse befinden sich 
noch elektrizitätsarme Haushalte. Bei nun durchschnittlich 1,3 Personen 
pro Haushalt nimmt der mittlere Stromverbrauch zu, die monatlichen 
Stromausgaben steigen auf gut 45 Euro. Dabei liegt der Schwellen-
wert zum Unterschreiten der Fünf-Prozent-Marke bei einem Nettoein-
kommen von 909 Euro an aufwärts. Bei einer linearen Entwicklung 
innerhalb der Klasse sind hier noch etwa 159.000 weitere Menschen 
elektrizitätsarm (vgl. Tabelle 6). In allen anderen Einkommensklassen 
sind die erforderlichen Einkommensschwellenwerte zum Auslösen der 
Elektrizitätsarmut unter den jeweiligen Klassenuntergrenzen, sodass 
hier das Problem nicht auftritt. In der Summe waren damit im Jahr 
2013 unter den oben beschriebenen Verbrauchs- und Preisprämissen, 
unter der Annahme einer gleichmäßigen Streuung der Beobachtungen 
innerhalb der Klassen und unter dem geringen Vorbehalt der Stichpro-
benrepräsentativität gut fünf Millionen Menschen von Elektrizitätsar-
mut betroffen. Allerdings zeigt sich, dass auch dann, wenn die Energie-
wendebestandteile aus den Strompreisen herausgerechnet werden, rund  
3,3 Millionen Menschen diesen Armutsstatus hätten. Durch die Ener-
giewende allein sind damit im Jahr 2013 gut 1,7 Millionen Menschen 
in die Elektrizitätsarmut abgerutscht. Angesichts eines zumindest weiter 
ansteigenden und vor allem sich schneller als die Niedrigeinkommen 
entwickelnden Strompreises ist zu erwarten, dass die Betroffenheit von 
relativer Elektrizitätsarmut noch weiter zunehmen wird. Dies ist dann 
jedoch eher Ausdruck einer zu bekämpfenden Einkommensarmut und 
weniger eines hohen Strompreises, der allokativ im Hinblick auf den 
Klimawandel nicht sinken, sondern weiter steigen muss. 
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7.5 	 Ausblick

Die Energiewende hat bisher, wie aufgezeigt, sicherlich zu wirtschaft-
lichen Belastungen und auch zu Anpassungsprozessen bei den Energie-
versorgern geführt. Dies hätte in dieser für alle Beteiligten negativen 
Art und Weise nicht passieren müssen. Der politische Fehler ist dies-
bezüglich bereits 1998 mit der Liberalisierung der Energiewirtschaft 
gemacht worden (vgl. dazu ausführlich das MEMORANDUM 2014). 
Die herrschende Politik wollte dabei von Anfang an das neoliberale 
Paradigma einer angeblich vorteilhaften wettbewerblichen Markt-
steuerung auch für die so wichtige gesellschaftliche Energiewirtschaft 
umsetzen. Markt und Wettbewerb sollten es richten. Dies hat bis heute 
nicht funktioniert, weil nach wie vor ein holistischer politischer Mas
terplan für die Energiewirtschaft und die Energiewende fehlt. Das 
Ergebnis des Versagens sind gesamtwirtschaftliche Fehlallokationen 
und völlig unnötige Zeitverzögerungen bei der Umsetzung. Letztere 
zeigen sich im Hinblick auf die Klimabeschlüsse von Paris überdeut-
lich. Deutschland hinkt hier in der Umsetzung bei den entscheidenden 
Indikationen zur Reduktion des CO2-Ausstoßes, mit Ausnahme der 
Erneuerbaren Energien, weit hinter den Notwendigkeiten zurück. 
Noch ist viel zu wenig geschehen, und die amtierende schwarz-rote 
Bundesregierung tritt zur Befriedigung von Partialinteressen zu allem 
Überfluss auch noch auf die Bremse, anstatt Gas zu geben. Das zeigt 
die ganze Dramatik, aber auch den Spannungsbogen, und führt uns 
gleichzeitig die weiter notwendigen Kraftanstrengungen vor Augen. 
Dabei ist aber auch die Erkenntnis wichtig, dass nur durch einen Aus-
bau der Erneuerbaren Energien – selbst wenn er weiter forciert wird –  
die notwendige Klimawende in Richtung einer deutlich unter zwei 
Grad ansteigenden Erderwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts 
nicht gelingen wird. Außerdem müssen sowohl in der Bauwirtschaft 
als auch im Verkehrswesen wesentlich mehr Kraftanstrengungen in Be-
zug auf eine weitere Energieeinsparung unternommen werden. Allein 
im Verkehrssektor haben zwischen 2009 und 2014 die Treibhausgas
emissionen um sieben Prozent zugenommen (Canzler/Creutzig 2016, 
S. 12). Bei den notwendigen Anpassungsprozessen weiter auf mehr 
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Markt und Wettbewerb zu setzen – wie in der Elektrizitätswirtschaft –,  
wird nicht zielführend sein. Die Politik muss daher dringend inter-
venieren. Auch hier ist für das Verkehrswesen und die Bauwirtschaft 
im Hinblick auf den Klimawandel ein gesellschaftlicher Masterplan 
zu entwickeln. Dabei werden jährlich Investitionen in zweistelliger 
Milliardenhöhe gesellschaftlich zu finanzieren sein. 
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8 	 Rüstung – neuer Mut zur Konversion

Die aktuellen gesellschaftspolitischen Verhältnisse lenken zwangsläufig 
den Blick auf die Friedens- und Rüstungspolitik in der Bundesrepublik 
und der Welt. Die Zunahme von Kriegen und Flucht hat ihre Ursachen 
unmittelbar auch im weiterhin fast ungebremsten weltweiten Waffen-
handel, an dem die beteiligten Unternehmen gut verdienen. Deutsch-
lands Sicherheitspolitik ist gemäß dem Weißbuch der Bundesregierung 
von 2006 eingebettet in die strategische Partnerschaft zwischen der 
NATO und der EU. Die einsatzorientierte Bundeswehr richtet ihre 
Struktur dementsprechend aus. Das hat strategische Auswirkungen, 
aber im Wesentlichen Konsequenzen für Material, Ausstattung, Be-
schaffungen und die Personalstärke der Bundeswehr.

Nach Ansicht etlicher Militärs stellt die aktuelle Sicherheitslage die 
Bundeswehr vor große Probleme, da in der Vergangenheit fast nur von 
der Substanz gelebt wurde. Die Bundeswehr ist im Rahmen der NATO 
und anderer Mitgliedsstaaten an militärischen Auseinandersetzen in 
unterschiedlicher Art und Weise beteiligt, beispielsweise in Afghanistan, 
Pakistan, Irak, Somalia, Jemen, Syrien, Nordirak und Mali. Wachsende 
politische Krisenentwicklungen und das Engagement der Bundeswehr 
lassen beim Militär mittlerweile erhebliche Zweifel aufkommen, dass 
es eine funktionierende Streitkraft in Deutschland gibt. Diese Situation 
wird Konsequenzen haben, denn stimmt diese Annahme, dann ist über 
kurz oder lang von steigenden Rüstungsausgaben auszugehen.

8.1 	 Rüstungsexport

Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI (Stockholm Inter-
national Peace Research Institute) hat kürzlich seine neuesten Zahlen 
zu den Entwicklungen im weltweiten Handel mit Großwaffensyste-
men veröffentlicht. Die größten Waffenimporteure zwischen 2011 und 
2015 waren demnach Indien, Saudi-Arabien, China, die Vereinigten 
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Arabischen Emirate und Australien, gefolgt von der Türkei, Pakistan, 
Vietnam, den USA und Südkorea.

Die fünf größten Exporteure von Großwaffen waren die USA, 
Russland, China, Frankreich und Deutschland, und das, obwohl die 
Exporte von deutschen Großwaffensystemen zwischen 2011 und 2015 
laut SIPRI sogar um 51 Prozent gesunken sind. Deutschland lieferte 
an 57 Staaten, wobei die Hauptkunden in diesem Zeitraum die USA, 
Israel und Griechenland waren. Viele deutsche Großwaffen gingen 
darüber hinaus nach Südamerika, Asien und Ozeanien sowie in den 
Mittleren Osten.

Die SIPRI-Daten umfassen nur den Handel mit Großwaffensyste-
men. Der Handel mit Kleinwaffen oder anderen Rüstungsgütern wird 
darin nicht berücksichtigt. Der internationale Handel mit Großwaffen
systemen ist zwischen 2011 und 2015 im Vergleich zum Zeitraum von 
2006 bis 2010 um 14 Prozent gestiegen.

Die Bundesregierung genehmigte im Jahr 2015 so viele Rüstungs-
exporte wie nie zuvor. Rechnet man Einzelausfuhrgenehmigungen und 
Sammelgenehmigungen zusammen, dann sind sie auf den Rekordwert 
von insgesamt 12,8 Milliarden Euro gestiegen. Die Einzelgenehmi-
gungen umfassen dabei 7,9 Milliarden Euro, die Sammelgenehmi-
gungen 5,0 Milliarden Euro.

Demgegenüber ist die Zahl der Kleinwaffensysteme gesenkt wor-
den. Darunter fallen beispielsweise Sturm- und Maschinengewehre –  
allesamt Massenvernichtungswaffen bei aktuellen kriegerischen Kon-
flikten. Die Lieferung für Teile eines Sturmgewehrs nach Saudi-Arabien 
wurde gestoppt. Dort befindet sich eine Fabrik, in der dieses Gewehr 
in Lizenz nachgebaut wird.

Entscheidend ist also der politische Wille, zukünftig viel stärker 
die gesamten Rüstungsexporte restriktiv zu handhaben, so wie es das 
Verteidigungsministerium 2015 am Beispiel Rheinmetall praktiziert 
hat: Ein von Russland bestelltes Gefechtsübungszentrum durfte nicht 
mehr ausgeliefert werden, obwohl die Vorgängerregierung aus Union 
und FDP das Zentrum genehmigt hatte. 
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8.2 	 Ökonomische Dimension der Rüstungsindustrie

Die deutsche Rüstungsindustrie gliedert sich im Wesentlichen in fünf 
Segmente:
• 	 die militärische Luftfahrtindustrie,
•	 die Heeresindustrie mit den Waffensystemen und Dienstleis

tungen,
•	 die militärische Schiffsbauindustrie,
•	 die Militärelektronik und Informationstechnik sowie
•	 die Kleinwaffen einschließlich der Munition.

In dieser Industrie gibt es ca. 90.000 bis 100.000 direkte Arbeitsplätze 
bei Systemanbietern und Zulieferunternehmen. Der Konzentrations-
prozess in den vergangenen Jahrzehnten hat dazu geführt, dass Umsät-
ze und Beschäftigung auf relativ wenige Unternehmen – in regionalen 
Schwerpunkten – konzentriert sind. 300 bis 400 Unternehmen sind in 
diesem Markt aktiv, allein die sechs größten Unternehmen vereinen ca. 
30.000 Beschäftige auf sich, das ist fast ein Drittel der von Rüstungs-
aufträgen abhängigen Arbeitsplätze.

8.3 	 Struktur der Rüstungsbranche

Die größten Unternehmen in der deutschen Rüstungsindustrie sind 
gemessen am Umsatz im Rüstungsbereich das europäische Gemein-
schaftsunternehmen Airbus Defence and Space als Teil von Airbus 
(Luft-/Raumfahrt, Elektronik) sowie die Konzerne Rheinmetall 
(Artillerie und gepanzerte Fahrzeuge), Thyssen Krupp (Schiffbau), 
Krauss-Maffei Wegmann (Heerestechnik), Diehl (Lenkflugkörper und 
gepanzerte Fahrzeuge) und MTU (Triebwerke). Im internationalen 
Vergleich gehören diese Rüstungsunternehmen mit Ausnahme von 
Airbus allerdings nicht zu den großen Rüstungsunternehmen. Viele 
Firmen sind bei militärischen Aufträgen zu bis zu 70 oder 80 Prozent 
vom Export abhängig.

Die Fusion der Panzerbauer KMW (Krauss-Maffei Wegmann) mit 
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dem französischen Staatskonzern Nexter verdeutlicht auch die euro-
päischen Konzentrationsbewegungen. Durch den Zusammenschluss 
würde ein Unternehmen mit ca. zwei Milliarden Euro Umsatz entste-
hen, das 6.000 Menschen beschäftigt.

Die räumlichen Schwerpunkte der deutschen Rüstungsindustrie 
gliedern sich in sieben regionale Bereiche der Großräume:
• 	 Hamburg/Kiel, Rostock, Warnemünde,
• 	 Bremen,
• 	 Düsseldorf/Köln,
• 	 Nordhessen,
• 	 Stuttgart/Oberndorf,
• 	 München/Augsburg/Ingolstadt,
• 	 Bodensee.

8.4 	 Rüstungsausgaben

Die Realisierung der künftigen strategischen Rüstungsplanungen wird 
im Verteidigungshaushalt der Bundesrepublik abgebildet. Im Jahr 
2015 hatte der Einzelplan (EPL) 14 ein finanzielles Volumen von rund 
33 Milliarden Euro, das sind fast elf Prozent des gesamten Bundes-
haushaltes. Für 2016 sieht der EPL 14 fast 34,4 Milliarden Euro vor. 
Dazu kommen Kosten, die zwar nicht im EPL 14 enthalten sind, aber 
für militärische Zwecke ausgegeben werden, wie z.B. Aufwendungen 
für den Wehrbeauftragten, für NATO-Verteidigungs- und Ausrüs
tungshilfe, für den NATO-Zivilhaushalt, für die Wehrgerichtsbarkeit, 
für den Bundeswehrwohnungsbau und für die Militärruhegehälter 
für Bundeswehrsoldaten. Damit liegen die jährlichen Kosten für Rüs
tungsausgaben wesentlich höher. 

Die militärischen Planungen aber stagnieren nicht: Im Mai 2015 
haben die EU-Länder Frankreich, Deutschland, Italien und jetzt auch 
Spanien die Entwicklung einer kampffähigen Drohne beschlossen. Vor 
Produktionsbeginn soll in einer Machbarkeitsstudie geklärt werden, 
wie diese Drohne beschaffen sein soll, wie hoch die Kosten gelistet 
und die Risiken von Mehrkosten sind. Die auf zwei Jahre angelegte 
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Machbarkeitsstudie wird 60 Millionen Euro kosten; geplant ist, dass 
die Drohnen ab 2025 einsatzfähig sind. Deutschland wird mit 31 Pro-
zent der Kostenübernahme auch die Projektführerschaft übernehmen. 
Neben der Aufklärungsfunktion soll die Drohne auch Raketen tragen 
und abfeuern können, also eine Bewaffnungsmöglichkeit haben. Die 
Konzerne Airbus Defence and Space, Dassault Aviation und Finmecca-
nica sollen die Studie erstellen. Noch ist offen, wer von den drei Firmen 
als Hauptauftragnehmer ausgewählt wird. Wenn es nach Fertigstellung 
der Studie an die Entwicklung der Drohne geht, sollen ebenfalls diese 
drei Konzerne beteiligt sein. Als Übergangslösung will Deutschland 
israelische oder US-Drohnen mieten oder kaufen.

Gewerkschaftliche Positionen am Beispiel der IG Metall

Auf dem letzten Gewerkschaftstag der IG Metall im Oktober 
2015 haben dazu umfangreiche Diskussionen stattgefunden, in 
deren Verlauf u.a. Anträge der IG Metall Hamburg und Augs-
burg angenommen wurden. Zwischen Fluchtbewegungen und 
der Rüstungsproduktion besteht ein Zusammenhang und des-
halb wurde der Vorstand der IG Metall aufgefordert, sich bei 
der Bundesregierung dafür einzusetzen:
• 	 die Rüstungsausgaben deutlich zu senken,
•	 jegliche direkte oder indirekte Unterstützung von Kriegen 

oder kriegsähnlichen Handlungen zu unterlassen oder zu 
beenden,

•	 keinen Krieg oder kriegsähnliche Handlungen um Rohstoffe 
zu führen,

•	 den sofortigen Rückzug der Bundeswehr aus allen Kampfein-
sätzen zu vollziehen, soweit sie nicht durch UN-Mandat le-
gitimiert sind,

•	 den Rüstungsexport in Krisenländer zu unterlassen und
•	 Projekte der Rüstungskonversion mit einem Konversions-

fonds zu unterstützen.
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Insbesondere mit Blick auf Umstellungs- und Restrukturierungs-
prozesse ist der Antrag der IG Metall Augsburg zu verstehen, 
der gleichzeitig den Versuch unternimmt, mittelfristige betriebs-
wirtschaftliche Perspektiven zu formulieren, ohne die Angst vor 
einem Arbeitsplatzabbau zu forcieren:

1. 	Die IG Metall setzt sich dafür ein, dass der vom Bundes-
wirtschaftsministerium geplante Innovationsfonds für Di-
versifikationsprojekte angemessen erhöht wird und auch 
Betriebsräte sowie die IG Metall antragsberechtigt werden. 
Hierzu müssen die Forschungsaufwendungen staatlich ver-
stärkt und der Know-how-Transfer hin zu zivilen Produkten 
gefördert werden.

2. 	Die IG Metall setzt sich dafür ein, den vom Bundeswirt-
schaftsminister 2014 gestarteten industriepolitischen Dialog 
zur Entwicklung der wehr- und sicherheitstechnischen In-
dustrie zu institutionalisieren und hierfür einen Branchenrat 
einzurichten.

3. 	Die IG Metall setzt sich aktiv für die Interessen der Be-
schäftigen ein, damit der Strukturwandel in der wehr- und 
sicherheitstechnischen Industrie nicht zu Lasten der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer geht. Der IG Metall Vor-
stand unterstützt in Abstimmung mit dem jeweiligen Bezirk 
Verwaltungsstellen, die Betriebe der wehr- und sicherheits-
technischen Industrie betreuen, um den Strukturwandel in 
der Branche zu begleiten.

4. 	Der IG Metall Vorstand begleitet die Konsolidierung der 
wehr- und sicherheitstechnischen Industrie in Europa und 
arbeitet hierzu eng mit IndustriALL Europe und den euro-
päischen Schwestergewerkschaften zusammen.

5. 	Der IG Metall Vorstand entwickelt mit den Vertrauensleuten 
und Betriebsräten aus wehrtechnischen Betrieben sowie den 
betroffenen Verwaltungsstellen einen Leitfaden zur Diver-
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sifikation und Konversion. Dabei sind die Erfahrungen der 
80er- und 90er-Jahre aufzunehmen.

6. 	Die IG Metall unterstützt eine weltweite Waffenhandelskon-
trolle und eine restriktive Genehmigungspraxis von Waffen-
exporten durch die Bundesregierung. Notwendig sind mehr 
Transparenz sowie eine strikte Endverbleibskontrolle. Die 
IG Metall fordert die sofortige Einstellung der Lieferung von 
Kleinwaffen in Krisengebiete, da diese Kleinwaffen gerade 
auch in Bürgerkriegen zum Einsatz kommen.

Die betrieblichen Akteure müssen sich also offensiv Diversifi-
kations- und Konversionsstrategien stellen, wenn Arbeitsplatz-
verluste verhindert bzw. minimiert werden sollen. Dabei sind 
das Management, die gewählten betrieblichen Interessenvertre-
terinnen und -vertreter und die Belegschaft bei der Erarbeitung 
solcher Strategien einzubeziehen.

8.5 	 Diversifikation und Konversion

Der Begriff der Diversifikation kennzeichnet eine Ausweitung der 
Produktpalette und bezieht sich auf die Entwicklung und Ausweitung 
ziviler Produkte zulasten der Rüstungsgüter im Unternehmen. Kon-
version zielt auf Abrüstung und Rüstungskontrolle, aber insbesondere 
auch den auf alternativen Einsatz vorhandener Ressourcen. Erfah-
rungen aus den vergangenen 30 bis 40 Jahren der politischen Bemü-
hungen für Konversionsstrategien und deren Umsetzung zeichnen ein 
sehr widersprüchliches und teilweise ernüchterndes Bild. Formulierte 
Zielvorstellungen waren oft sehr weitreichend und teilweise nicht mit-
einander zu verbinden, wenn Konversion gleichzeitig Abrüstung und 
Rüstungskontrolle unterstützen und Arbeitsplätze sowie den Umsatz 
und die Gewinne von Unternehmen absichern soll und wenn darüber 
hinaus sozial nützliche Produkte hergestellt, Innovationen angeregt 
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und die Mitbestimmungsmöglichkeiten befördert werden sollen. Es 
sind dies Zielsetzungen, die weit über übliche Umstellungsprozesse in 
industriellen Sektoren hinausgehen.

Sich als betriebliche oder regionale Interessenvertreterinnen und 
-vertreter um das Was, Wie und Wo der Produktion zu kümmern, stößt 
in aller Regel schon auf den massiven Widerstand des Managements, 
geht es letztlich doch um einen Eingriff in die wichtigsten Entschei-
dungsstrukturen des Unternehmens. Die Kernfragen sind allerdings 
vergleichbar mit anderen Restrukturierungsprozessen:
• 	 Wie funktioniert eine Neuorientierung am Markt – weg von Rüs

tungsgütern, hin zu zivilen Produkten?
•	 Gelingt der Strukturwandel ohne erhebliche Beschäftigungspro-

bleme?
•	 Können Wachstumsprozesse in der Region eingeleitet und vorhan-

dene Industrieanlagen für die zivile Produktion genutzt werden?
•	 Sind technische und ingenieurwissenschaftliche Fähigkeiten vom 

militärischen Bereich auch auf andere zivile Anwendungsfelder zu 
übertragen?

Darauf gibt es keine einfachen Antworten, wobei politische und wirt-
schaftliche Unterstützung von außen bei einer Konversion allgemein 
anerkannt wurde und wird. Als wirtschaftspolitische Konsequenz 
müsste der Staat in marktwirtschaftliche Prozesse eingreifen, wenn 
Märkte nicht mehr funktionieren. Bei Rüstungsgütern hat der Staat als 
Abnehmer eine Monopolstellung, sodass staatliches Eingreifen sinn-
voll ist. Zumal positive Beispiele aus den vergangenen Jahrzehnten –  
auch unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg – vorliegen, bei denen 
in Betrieben und Regionen die Umstellung von militärischer auf zivile 
Produktion bzw. zivile Nutzung begonnen und teilweise auch erfolg-
reich umgesetzt worden ist.

Von Arbeitslosigkeit bedroht, gründeten beispielsweise Ende der 
1980er Jahre aktive Metallerinnen und Metaller, IG Metall-Vertrau-
ensleute und Betriebsratsmitglieder vor allem in norddeutschen Rüs
tungsunternehmen Arbeitskreise „Alternative Fertigung“ – bei HDW 
und Blohm & Voss in Hamburg, bei Krupp MaK in Kiel sowie bei 
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Daimler Benz Aerospace Airbus und Atlas Elektronik in Bremen. Diese 
Arbeitskreise setzten sich zum Ziel, Produkte und Produktionsstruk-
turen zu entwickeln, die gesellschaftlich sinnvoll, ökologisch vertret-
bar und marktfähig sind. Dabei wurden sie von Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern durch Expertisen unterstützt. Innerbetrieblich 
setzten sie auf eine offene Informationspolitik über die Hintergründe, 
Strategien und Ziele der Konversion. Damit sollten Arbeitsplatzängste 
abgebaut werden, und es sollte die Bereitschaft zur Beteiligung an der 
Erarbeitung von Alternativvorschlägen geweckt werden.

Diese Aktivitäten zeitigten trotz Rückschlägen durchaus auch Er-
folge. In Kiel ist es z.B. in den 1980er Jahren gelungen, den Lokomo-
tivbau durch die Initiative des Arbeitskreises Alternative Produktion 
bei Krupp-MaK zu erhalten und neu zu entwickeln (Schleswig-Hol-
stein-Lok). Das Konversions-Motto „Loks statt Leos“ wurde 2001 
realisiert, nachdem die Vossloh Schienenfahrzeugtechnik GmbH die 
Produktionsstätte von MaK-System übernommen hatte.

Zuvor hatte der Anteilseigner Rheinmetall beschlossen, die Pan-
zerproduktion in Kiel einzustellen. Ein weiteres Konversionsprodukt 
in Schleswig-Holstein war das Neigesystem für Schienenfahrzeuge der 
Firma Extel Systems Wedel (ESW). In der ehemaligen Marine-Werft 
Nordseewerke, die bis 2009 zu Thyssen-Krupp Marine Systems ge-
hörte, wurden zudem von der Schaaf Industrie AG (SIAG) Bauteile für 
Offshore-Windenergieanlagen produziert.

Aktuelle Beispiele zeigen auch gelungene Diversifikationsprojekte: 
So ist der Airbus Helikopter sowohl als militärischer als auch als ziviler 
Hubschrauber nutzbar; bei der Augsburger Firma Renk AG werden 
nicht nur Getriebe für Militärfahrzeuge montiert, sondern auch Getrie-
be für Windenergie und für Prüfstände in der Automobilindustrie. Ein 
Beispiel für den Umbau von vorwiegend militärischen Produkten hin 
zu zivilen Airbus-Produkten ist die Firma Premium Aerotec.

Im schon erwähnten angenommenen Antrag der IG Metall Augs
burg heißt es dazu in Punkt 11: „Erschließung ziviler Märkte muss 
im Rahmen der Diversifikation, also der Verbreiterung der Produkt-
palette auf Basis der Technologien, die ein Unternehmen mit seinen 
Beschäftigen beherrscht und innovativ weiterentwickeln kann, weiter 



kapitel 8

224

vorangetrieben werden. Die Entwicklung alternativer Projekte erfor-
dert mittel- und langfristige Strategien, für die verlässliche politische 
Rahmenbedingungen vereinbart werden müssen. Hier stehen Unter-
nehmen und Regierung in der Verantwortung, um die technologische 
Kompetenz, das Know-how der Beschäftigten und die industrielle Sys
temfähigkeit zu sichern und auszubauen. Zudem fordern IG Metall 
und Betriebsräte aus der wehrtechnischen Industrie eine Aufstockung 
des Diversifikationsfonds, bei dem sowohl Unternehmen als auch Be-
triebsräte und die IG Metall antragsberechtigt und alle Beteiligten im 
Fondsbeirat vertreten sein müssen.“

8.6 	 Perspektiven für Diversifikation und Konversion

Das Bundeswirtschaftsministerium kündigte im Herbst 2014 an, dass 
es ein Innovations- und Diversifikationsprogramm für die deutsche 
Rüstungsindustrie vorbereitet und dafür zunächst 7,5 Millionen Euro 
zur Verfügung gestellt werden sollen.

Die Erfahrung aus positiven Beispielen lehrt: Vom Management 
sollte eine Innovations-Technologie und Diversifikationsstrategie ein-
gefordert werden. Dazu muss intensiv für eine möglichst breite Beteili-
gung der Belegschaft und der Interessenvertretungen an der Erarbeitung 
solcher Strategien geworben werden.

In einer internen Untersuchung der gewerkschaftlichen Hans-
Böckler-Stiftung zu „Perspektiven der wehrtechnischen Industrie 
in Deutschland“ heißt es: 

„Wie die Einleitung solcher betrieblichen ‚Innovationsprozesse‘ 
für Gewerkschaften und Betriebsräte erfolgreich funktionieren 
kann, zeigen jenseits der begrenzten Diskussion um Rüstungs-
produktion die vielen betrieblichen Beispiele aus anderen Be-
reichen.
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Man kann sagen, dass die betrieblichen Arbeitskreise ‚Al-
ternative Produktion‘ dazu beigetragen haben, dass es heute in 
Deutschland in Fällen von Ankündigungen zu Standortschlie-
ßungen und Personalabbau übliche Praxis ist, dass Betriebsräte 
und Gewerkschaften bezogen auf die einzelne Maßnahme und 
ganze Standorte wirtschaftliche Alternativen prüfen.

In der IG Metall ist das Instrument von Mitarbeiter-Work-
shops im Rahmen von ‚Besser statt billiger‘-Projekten etablierter 
Teil des Handlungsinstrumentariums.

Intern und mit Hilfe externer Berater wird hier geprüft, wel-
che Prozess- und Produktinnovationen es gibt und wie Arbeits-
plätze erhalten werden können.

Ein Schritt für Betriebsräte und Gewerkschaften zur Ent-
wicklung von Alternativvorschlägen können Konzepte wie 
regelmäßige Innovationsgespräche unter Einbeziehung des Ex-
pertenwissens aus dem Kreis der Beschäftigten oder die Arbeit 
von Produkt- und Projektgruppen sein.“

Dabei muss es darum gehen, glaubwürdig für Frieden und Abrüs
tung einzutreten und gleichzeitig zusammen mit den Beschäftigten in 
der Rüstungsindustrie die Produktpalette alternativ zu den Rüstungs
gütern weiterzuentwickeln. Frieden, Abrüstung und Völkerverständi-
gung dürfen dem Arbeitsplatzargument nicht untergeordnet werden. 
In der gesellschaftspolitischen und gewerkschaftlichen Debatte finden 
solche Überlegungen wieder mehr Gehör und Unterstützung. Beschäf-
tigungssicherung und Rüstungskonversion sind inhaltlich kein Wider-
spruch – daran gilt es weiter zu arbeiten.
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9 	 Kapitalismuskritik – neue Ideen erforderlich

In der gesellschaftspolitischen Diskussion ist die Frage nach der Per-
spektive des Kapitalismus wieder in den Fokus gerückt. Deutet die 
anhaltende systemische Krise des modernen Kapitalismus auf seinen 
chronischen Niedergang hin, oder gibt es in dieser Gesellschaftsfor-
mation Potenziale zur Erneuerung? Die Arbeitsgruppe Alternative 
Wirtschaftspolitik befasst sich mit dieser Problematik, weil es für die 
Qualität und die unterschiedlichen Arten der wirtschafts- und sozial
politischen Alternativen sowie für die damit verbundenen Schritte 
und Richtungen zur Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse 
wichtig ist. Auch künftig ist ein intensiver Diskussions- und Verstän-
digungsprozess über diese Fragen unverzichtbar. 

9.1 	 Untergang des Kapitalismus? 

Eine weit über die Linke hinausgehende These vieler kritischer So-
zial- und Politikwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler lautet: 
„Der Kapitalismus ist nicht das Ende der Geschichte.“ So stellte 
Wolfgang Streeck, langjähriger Direktor des Max-Planck-Instituts 
für Gesellschaftsforschung, fest: „Es wird nicht gut gehen mit dem 
Kapitalismus.“ Seine Begründung: „Was wir derzeit erleben, erscheint 
im Rückblick als ein kontinuierlicher Prozess schrittweisen Nieder-
gangs, der sich zwar hinzieht, aber umso unerbittlicher durchsetzt. [...]  
Was in Anbetracht der jüngsten Geschichte des Kapitalismus zu er-
warten steht, ist eine lange und schmerzhafte Periode kumulativen 
Verfalls, sich verschärfender Friktionen, zunehmender Fragilität und 
Ungewissheit sowie eine laufende Abfolge ‚normaler Unfälle‘ – nicht 
zwangsläufig, aber durchaus möglicherweise, von der Größenordnung 
der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre.“ (Streeck 2015b, S. 120) 
Streeck ist der Meinung, „dass nirgendwo eine Kraft zu sehen ist, von 
der eine Umkehr der drei Abwärtstrends – beim Wirtschaftswachstum, 
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der sozialen Gleichheit und der finanziellen Stabilität – und die Been-
digung ihrer wechselseitigen Verstärkung zu erwarten wäre“ (Streeck 
2015a, S. 108). 

Diese Debatte über den Kapitalismus im Sterben kann nach Ansicht 
der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik die Analysen der wei-
teren Krisenentwicklung sowie die Auseinandersetzungen um Alterna-
tiven nicht ersetzen: Zum einen wird die weitere Entwicklung des Ka-
pitalismus durch eine Zuspitzung und Ausbreitung tiefer, systemischer 
Krisenprozesse bestimmt, zum anderen sind die Anpassungsfähigkeiten 
und Entwicklungsmöglichkeiten des Kapitalismus noch nicht erschöpft. 
Dies gilt es mit dem Ausarbeiten realistischer Alternativen für eine 
Änderung der gegenwärtigen neoliberalen Wirtschafts-, Sozial- und 
Umweltpolitik zu nutzen. Gesellschaftspolitische Alternativen müssen 
von einer umfassenden Analyse den Entwicklungstendenzen des kapi-
talistischen Gesellschafts- und Wirtschaftssystems im 21. Jahrhundert 
ausgehen. Ihre Realitätstauglichkeit und Nützlichkeit wird in hohem 
Grade davon abhängen, inwieweit sie die gegenwärtigen Krisenprozesse 
und ihr Konfliktpotenzial richtig zum Ausdruck bringen. 

9.2 	 Kurze Geschichte des modernen Kapitalismus 

Die Frage nach der Zukunft des Kapitalismus hat in der Sozialwis-
senschaft Tradition: Durkheim, Weber, Schumpeter, Keynes sowie 
weit später viele andere wie Wolfgang Streeck, Immanuel Wallerstein, 
Slavoj Zizek, David Harvey, Axel Honneth, Stephan Schulmeister, 
Elmar Altvater und Jörg Huffschmid hatten sich aus unterschiedlichen 
Sichtweisen und mit unterschiedlichen Begründungen mit dem Ende 
des Kapitalismus befasst. Ein Rückblick auf diese Debatten veran-
schaulicht den Bogen der Argumentation: vom Ausgangspunkt ent-
grenzter Märkte über die finanzmarktkapitalistische Transformation 
und Unterordnung des Staates bis hin zur Implosion der Strukturen 
demokratischer Willensbildung.

Der harte Kern der langen Wende zum Neoliberalismus der zurück-
liegenden Jahrzehnte besteht in der weiter fortschreitenden Deregulie-
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rung nicht nur der Wirtschaft, sondern zunehmend aller gesellschaft-
lichen Bereiche und Verhältnisse auf der Grundlage einer Verabsolutie-
rung der Macht der Märkte. Die wichtigsten Aspekte der Veränderung: 
Übergang zur flexiblen Massenproduktion, Qualifikation des Arbeits-
körpers, weiterer Abbau des Sozialstaats, zunehmende Polarisierung 
der Einkommensverteilung sowie Übergang vom Managerkapitalismus 
zur Herrschaft des Shareholder-Value. Diese Transformation erfolgt 
bei einem bemerkenswert schwachen politisch-sozialen Widerstand 
der betroffenen sozialen Schichten, aber mit starkem politischen Flan-
kenschutz für den „Ausbruch des Raubtiers aus dem Käfig“. Während 
sich die keynesianische Nachkriegsordnung allmählich auflöste, also 
seit das Kapital aus seinem Käfig ausgebrochen ist, haben die Staaten 
verschiedene Varianten der Beeinflussung ausprobiert. Es begann mit 
der Inflation der 1970er-Jahre, die von der Staatsverschuldung der 
1980er- und 1990er-Jahre abgelöst wurde. Als diese an Grenzen stieß, 
wurde in vielen Ländern das private Schuldenmachen erleichtert, als 
Ergänzung zum staatlichen Schuldenmachen und zu den ausbleibenden 
Einkommenszuwächsen.

Die Verwandlung der Kapitalmärkte in Märkte für Unternehmens-
kontrolle trieb die Herrschaft der Vermögensbesitzerinnen und -besitzer 
und ihrer Verwaltungsgesellschaften voran, die von Keynes prognos-
tizierte Selbstaufhebung der Charaktermaske des Rentiers schlägt um 
in eine neue Herrschaftsform des Kapitalismus. Die Explosion der In-
flationsraten und die anlaufende Welle der Staatsverschuldung waren 
Konsequenzen einer unzureichenden Wirtschaftssteuerung und einer 
Umverteilungspolitik, die in der Folge das hegemoniale Politik- und 
Herrschaftsmuster bestimmten. Joan Robinson verwies schon Ende 
der 1960er-Jahre zurecht darauf, dass der Managerkapitalismus hinter 
dem Rücken der Akteurinnen und Akteure in ein neues Entwicklungs-
stadium hinübergerutscht sei (Robinson 1968). Der Nettoertrag der 
reifen kapitalistischen Gesellschaften gehört mehr und mehr den Aktio
närinnen und Aktionären und den darauf aufbauenden Verwertungs-
fonds. Was technischer Fortschritt, Kapitalakkumulation, Lohnarbeit 
und Geschäftstüchtigkeit an Vermögen schaffen, fällt einer schmalen 
Schicht von Rentiers in den Schoß.
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Die mögliche Reformperspektive dieses reifen Kapitalismus schei-
tert an einem Demokratieversagen: „Versagt haben Demokratie und 
demokratische Politik, als sie versäumt haben, die Konterrevolution 
gegen den Sozialkapitalismus der Nachkriegsära als solche zu erkennen 
und sich ihr zu widersetzen.“ (Robinson 1968, S. 111)

9.3 	 Der „kurze Traum“ von der sozialen Marktwirtschaft

Unter den Theoretikerinnen und Theoretikern der Transformation des 
Kapitalismus nimmt Polanyi eine herausragende Position ein (Polanyi 
1944). Er erzählt die Geschichte vom Aufstieg und Niedergang der 
entfesselten Marktwirtschaft. Seine Analyse zielt darauf, den Kapita-
lismus vor dem Kapitalismus zu retten – nach seinem Niedergang oder 
der Zerstörung. Erst wenn die Wirtschaft wieder in das gesellschaft-
liche und politische Leben eingebettet werde, könne die Entfremdung 
der Moderne geheilt werden, stellte Polanyi fest.

In der Tat kam es nach dem Zweiten Weltkrieg in vielen kapitali-
stischen Ländern zeitversetzt und in national unterschiedlichen Aus-
prägungen zu „gemischten Wirtschaftsordnungen“ mit weitreichenden 
Dekommodifizierungen („Zurückdrängen des Warencharakters“) auf 
den Arbeitsmärkten, sozialem und gemeinwirtschaftlichem Wohnungs-
bau sowie (inter-)national regulierter Geld- und Währungspolitik, ko-
difiziert im Bretton-Woods-System vom Juli 1944. Für das „Golden 
Age“ trifft Polanyis Deutung der eingehegten Marktdynamiken im 
fordistischen Nachkriegskapitalismus zu. Zugleich lässt sich aber die 
Periode seit dem Ende der 1970er Jahre als erneute Transformation 
deuten, in der es dann in einem längeren geschichtlichen Prozess wieder 
zu einer zeitlich und national differenzierten „Entbettung“ kapitalis
tischer Marktdynamiken mit all ihren Folgewirkungen bis zur Großen 
Krise von 2007ff. gekommen ist.

Wenn diese jüngste Entwicklung ähnlich wie die Nachkriegsperi-
ode unter dem Aspekt der Doppelbewegung, der sozialen Entbettung 
und Einbettung der kapitalistischen Marktwirtschaft und -gesellschaft 
analysiert und bewertet wird, ist das Ergebnis ebenfalls eindeutig. Ins-
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gesamt dominiert im Kapitalismus dieser Zeit, die unter der Ägide 
des Neoliberalismus steht, die Bewegung in Richtung sozialer Ent-
bettung, zunehmender Kommodifizierung und Unterordnung unter 
die Marktgesetze, Demokratieabbau und Deregulierung. Dabei ist für 
diese negative Seite der Doppelbewegung charakteristisch, dass sie sich 
ungeachtet ihres weitgehenden Scheiterns bei der Lösung der großen 
Probleme unserer Zeit ungebrochen und sogar mit zunehmender Schär-
fe durchsetzt – „ein Triumph gescheiterter Ideen“ (Lehndorff 2014). 
Bisher ist auch kein Ende dieser Dominanz erkennbar. Es gibt jedoch auf 
einzelnen Gebieten neue Entwicklungen, wie im international-globalen 
Maßstab die Verringerung der Nord-Süd-Polarisierung durch die hohe 
wirtschaftliche Dynamik in den Schwellenländern, insbesondere in den 
BRICS-Staaten, und im nationalen Maßstab einzelner Staaten, wie in 
Deutschland, die Einführung von Mindestlöhnen, die Berücksichtigung 
der Erziehungszeiten bei der Rentenberechnung, steigende Reallöhne 
in den vergangenen Jahren sowie Schritte einer gewissen Finanzmarkt
regulierung. Diese positiven Aspekte haben jedoch bis heute nichts 
an der bestimmenden negativen Grundtendenz der Doppelbewegung 
geändert. Diese Grundtendenz äußert sich in mehreren krisenhaften 
Prozessen und Zusammenhängen, die die Grundprobleme des gegen-
wärtigen Kapitalismus kennzeichnen und aus denen Konsequenzen für 
notwendige und mögliche Alternativen für eine Transformation des 
Kapitalismus abgeleitet werden können und auch müssen. 

9.4 	 Super-Gau Europas und „Lob der Abwertung“?

Viele Jahre nach dem Ausbruch der großen Krise 2007ff. sind alle eu-
ropäischen Länder von einem „normalen“ Akkumulationsrhythmus 
weit entfernt. Sie driften ökonomisch und politisch weiter auseinan-
der. Nicht zuletzt wegen der politisch-sozialen Verwerfungen in den 
Krisen-Kernländern kann ein Super-Gau nicht ausgeschlossen werden, 
d.h. eine Kettenreaktion in der Zerstörung der Integrationsstrukturen 
der Europäischen Union.

Das Zauberwort der von den Eliten angestrebten Krisenlösung heißt 
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„Strukturreformen“. Aber was bedeutet Strukturpolitik, nachdem un-
ter der Hegemonie des Finanzmarktkapitalismus der Akkumulations-
prozess – vor allem in den USA, aber auch in Großbritannien und 
etlichen kleineren Ländern – weg von der industriellen Produktion hin 
zu einer Expansion des Bauwesens sowie von Finanzdienstleistungen 
gelenkt worden war – mit dem bösen Erwachen der politischen und 
wirtschaftlichen Eliten Europas angesichts der fortgeschrittenen De
industrialisierung?

Einige Kritikerinnen und Kritiker des europäischen Kapitalismus 
flüchten zum Lob der nationalen Währungen. Sie ahnen zugleich, dass 
im Zeitalter eines reifen Kapitalismus – am Ende von Mangelwirtschaft 
und angesichts einer enormen globalen Ersparnisschwemme (Über-
schuss an Geldkapital) – die Möglichkeiten eines Abwertungswett-
laufes begrenzt sind. Eine zukunftsfähige Alternative liegt vielmehr in 
der strukturpolitischen Gestaltung der Binnenökonomien, was freilich 
Eingriffe in die Verteilungsverhältnisse, ein anderes gesellschaftliches 
Arbeitsregime und eine demokratische Wirtschaftssteuerung ein-
schließt.

Die dominierende Politik mit Schuldenbremse, Fiskalpakt und Au-
steritätspolitik manövriert Europa immer stärker in eine Sackgasse. Es 
gibt realisierbare Alternativen zu diesem gescheiterten Kurs. Aber die 
Bedingung für den Politikwechsel ist eine Aussetzung der Austeritäts-
politik und die umfassende Einbettung von wirtschafts- und gesell-
schaftspolitischen Reformansätzen in eine breite Bürgerbeteiligung. 
Die häufig geforderte Renationalisierung der Wirtschafts- und Geld
politik würde es den Peripherieländern zwar gestatten, ihre Währungen 
abzuwerten, doch hätten sie es danach umso schwerer, neue Felder 
der Produktion zu etablieren und ihre Euro-Schulden zu bedienen. 
Die Abhängigkeit von den internationalen Kapitalmärkten würde sich 
verfestigen. Die äußere Abwertung ist kein Patentrezept zur raschen 
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit. Schließlich würden die Tur-
bulenzen auf den Finanzmärkten auch für die Mitgliedsländer einen 
unkalkulierbaren Dominoeffekt auslösen. Auch hier wäre eine Strategie 
gegen Europas interne Ungleichgewichte und Deutschlands enormen 
Leistungsbilanzüberschuss sinnvoller. Die Alternative zum Wettlauf um 
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Wettbewerbsvorteile ist eine Verständigung auf eine zwischenstaatli-
che wirtschaftliche Arbeitsteilung und eine Industriepolitik, die in den 
Volkswirtschaften der Peripherie der Europäischen Union die Produk-
tivität und den Export fördert.

Im Unterschied zur Nachkriegskonstellation findet sich heute im 
bürgerlichen Lager kein trag- oder gar zukunftsfähiges gesellschafts-
politisches Projekt einer Krisenlösung. Das wäre aber die Nagelprobe 
für das „Kritische“ an sozialwissenschaftlicher Zeitdiagnose.

Insgesamt zeigen die Parteien des „bürgerlichen Lagers“ und der 
europäischen Sozialdemokratie, die bis dahin die Machtverhältnisse 
geprägt haben, Symptome konzeptioneller Schwäche, Hilflosigkeit bei 
der Mängelverwaltung und ein Amalgam von Bereicherungstrieb und 
offenkundiger Korruption. Parteiapparate erweisen sich als geschlos-
sene Systeme mit verbrauchten Figuren, die angesichts wachsender 
sozialer Spaltungen den Kontakt mit der gesellschaftlichen Basis ver-
lieren. Beide Parteienfamilien haben kaum überzeugende Antworten 
auf die schwache wirtschaftliche Dynamik, die wachsende Kluft in 
den Verteilungsverhältnissen und den Niedergang der öffentlichen In-
frastruktur. 

Passend zur vorherrschenden Stimmung von Zukunftsangst, Miss-
mut und Unlust ist eine zunehmende Zahl von Wählerinnen und Wäh-
lern, die bereit sind, den Rechtspopulisten eine Chance zu geben, zumal 
wenn diese bei aller Radikalität auch ihre Differenz zu Faschismus und 
Rechtsextremismus herausstellen.

Die bestimmenden Themen der politische Diskussion sind: Wirt-
schaftsflaute, Arbeitslosigkeit, zunehmende Polarisierung der Einkom-
mens- und Vermögensverteilung, Fortbestehen von frauendiskriminie-
renden gesellschaftlichen Lebens- und Arbeitsverhältnissen, insgesamt 
eine offenkundige Vertiefung aller Phänomene der sozialen Spaltung. 
Für den chronischen Niedergang des sozialen Status der gesellschaft-
lichen Mittellagen werden vor allem die Unfähigkeit der Eliten, die un-
zureichenden Regelungen für eine europäische Zusammenarbeit sowie 
die Migrantinnen, Migranten und Flüchtlinge verantwortlich gemacht. 
Insbesondere Europaskepsis, Elitenfeindschaft und Islamfeindlichkeit 
sind aktuell eine explosive Mischung, auf die rechtspopulistischen Par-
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teien in Europa bauen. Ihre politischen Ziele reichen vom Wunsch nach 
„Ordnung“, „Autorität“ und „Identität“ über die Agitation gegen 
Minderheiten wie Sinti und Roma bis hin zur Forderung, ein „weißes 
Europa“ ohne „jüdischen Einfluss“ zu schaffen. Vor allem mit den 
anwachsenden Fluchtbewegungen nach Europa verstärken sich diese 
Tendenzen.

9.5 	 Systemische Krise im gegenwärtigen Kapitalismus

Die gegenwärtige Entwicklung des Kapitalismus – im globalen Maß-
stab als Weltkapitalismus, im Maßstab der Europäischen Union und 
der Eurozone als Eurokapitalismus sowie auch als nationale Kapita-
lismen in den jeweiligen kapitalistischen Staaten – ist durch tiefe kri-
senhafte Prozesse und Konflikte gekennzeichnet, die zu grundlegenden 
Funktionsstörungen im gesellschaftlichen Reproduktionsprozess füh-
ren. Diese beziehen sich vor allem auf die Schwächung, Untergrabung 
und teilweise Zerstörung der Bedingungen für die Fortführung einer 
dynamischen gesellschaftlichen Produktion und Reproduktion, die auf 
die Befriedigung der grundlegenden Lebensbedürfnisse der Menschen, 
auf soziale Sicherheit sowie auf lebenswerte und zukunftsfähige natür-
liche Umweltbedingungen gerichtet sind.

Die Möglichkeiten einer progressiven Lösung der hiermit verbun-
denen Probleme, Konflikte und Widersprüche im Interesse der Men-
schen nehmen im Kapitalismus in der Grundtendenz ab. Dies ist vor 
allem auf die weltweite Durchsetzung des Finanzmarktkapitalismus 
und die Dominanz des Neoliberalismus in der nationalen, europäischen 
und globalen Wirtschaftspolitik zurückzuführen.

Der Finanzmarktkapitalismus ist gekennzeichnet durch die zu-
nehmende Finanzialisierung der gesellschaftlichen Beziehungen, eine 
rasante Ausweitung der finanziellen Bereiche und Institutionen im 
Verhältnis zu den produzierenden Bereichen und eine sprunghafte 
Zunahme der Finanzvermögen im Verhältnis zu den Vermögen in den 
produzierenden und dienstleistenden Bereichen sowie der Infrastruk-
tur. Damit verbunden sind eine starke Expansion der Finanzmärkte 
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gegenüber der Realwirtschaft und eine Vergrößerung des überschüs-
sigen Geldvermögens. Das anlagesuchende Geldkapital findet keine 
Investitionsfelder zu gegebenen Renditeerwartungen, was zu rasant 
steigenden spekulativen Finanzströmen im globalen Maßstab führt. 
Das Akkumulationsregime verhindert, dass die erforderlichen größe-
ren materiellen, finanziellen und Arbeitsressourcen dafür eingesetzt 
werden, Wohlstand und soziale Sicherheit für alle zu erhöhen und 
die ökologische Zukunftsfähigkeit der menschlichen Gesellschaft zu 
ermöglichen. Das Überangebot an disponiblem Geldkapital drückt die 
Zinsraten nach unten; trotz günstiger Kredite bleiben die privatkapitalis
tischen wie öffentlichen Investitionsraten unzulänglich. Das schwache 
Wirtschaftswachstum, die sich verschärfende soziale Ungleichheit und 
internationale Standortkonkurrenz sowie die für den Erhalt und die 
Weiterentwicklung des gesellschaftlichen Kapitalstocks unzureichenden 
Investitionen schlagen sich in hohen Schuldenständen nieder (Staats-
schulden, Unternehmensschulden, Schulden privater Haushalte). Laut 
Angaben der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) für die 
kapitalistischen Hauptländer sind diese Schulden im Jahr 2014 auf 
279 Prozent des BIP angestiegen. Niedrige Zinsen begünstigen eine 
Schuldenfalle, die wiederum durch eine staatliche Austeritätspolitik 
bekämpft wird, die soziale Sicherheit und öffentliche Zukunftsinves
titionen untergräbt.

Die zunehmende Durchsetzung des Neoliberalismus als dominante 
Wirtschaftideologie und vor allem als bestimmende Wirtschaftspolitik 
führt zu weiteren Deregulierungen, weiterer Privatisierung von öffent-
lichem Eigentum und weiterer Austeritätspolitik zulasten von sozialer 
Sicherheit, Armutsbekämpfung und öffentlicher Daseinsvorsorge. Hier-
durch werden die Kaufkraft und der Binnenmarkt sowie die davon 
abhängige Wirtschaftsdynamik geschwächt.

Eine lebenswerte Zukunft der Menschheit wird insbesondere durch 
folgende Funktionsstörungen des Kapitalismus untergraben: 
1. 	Zunehmende Polarisierung in der Verteilung der Einkommen und 

Vermögen – wachsende Armut und Konzentration des Reichtums 
beim reichsten Prozent der Bevölkerung – sowohl innerhalb der 
Nationalstaaten als auch weitgehend global. Es gab hier aber auch 
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Gegentendenzen. So hat es in den vergangenen Jahrzehnten Wohl-
standsgewinne für größere Teile der Weltbevölkerung in Schwel-
len- und Entwicklungsländern gegeben. Die absolute Anzahl der 
Menschen, die weltweit unter der Armutsgrenze leben, ist zurück-
gegangen. Fortschritte gab es bei der Bekämpfung verheerender 
Krankheiten und bei der Einschränkung des Analphabetentums. 
Die erreichten Ergebnisse haben jedoch bei Weitem die von der UN 
festgelegten Millenniumsziele verfehlt. 

2. 	Schwächung der öffentlichen Sphäre durch Unterfinanzierung und 
Privatisierung öffentlichen Eigentums. 

3. 	Verbreitete Korruption und Wirtschaftskriminalität, zunehmende 
Ballung ökonomischer und politischer Macht sowie erhöhter Ein-
fluss des Lobbyismus. 

4. 	Zunehmende internationale Anarchie und Konflikte, Standortwettbe
werb und Kampf um ökonomische und politische Vorherrschaft. 

Zu den Funktionsstörungen des gegenwärtigen Kapitalismus müssten 
noch weitere Erscheinungen und Prozesse gezählt werden:
•	 Die von Marx untersuchte Entfremdung der Arbeit – eine grund-

legende Eigenschaft der dem Kapitalverhältnis unterworfenen 
lebendigen Arbeit und der Aneignung des Mehrwerts durch den 
Kapitalisten (vgl. Marx/Engels 1968, S. 514f.) – prägt sich im ge-
genwärtigen Kapitalismus stärker und umfassender aus. Die Arbeits
intensität und die Flexibilisierung der Arbeit nehmen zu. Letztere ist 
für viele abhängig Beschäftigte mit der Forderung verbunden, rund 
um die Uhr verfügbar zu sein. Die Digitalisierung übt ambivalente 
Wirkungen auf die Arbeit aus und führt unter kapitalistischen Be-
dingungen neben positiven Möglichkeiten für eine stärkere Selbstbe-
stimmung zu neuen Erscheinungen der Entfremdung der Arbeit. 

•	 Die weitere Prekarisierung der Arbeit und des Lebens sowie die 
vorherrschende Ungewissheit und die Angst vor der Zukunft unter-
graben die Bedingungen für die Entwicklung der Zivilgesellschaft 
und eine breite demokratische Teilhabe der Menschen am gesell-
schaftlichen Leben. Dies führt zur Aushöhlung der Demokratie, 
nicht zuletzt eines ihrer Hauptfelder, der Wirtschaftsdemokratie.
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•	 Die Einwirkung der Menschen auf die Naturverhältnisse unter-
liegt den verhängnisvollen Wirkungen des Profitstrebens und den 
spontanen Marktkräften. Ungeachtet ständiger Warnungen vor 
einer drohende Klimakatastrophe und zahlreicher internationaler, 
unter der Schirmherrschaft der UN stehender Konferenzen, um 
diese Gefahren einzudämmen, sind die bisher erzielten Ergebnisse 
unbefriedigend und bleiben weit hinter den notwendigen Schrit-
ten zurück. Für das Erreichen der Ziele ist das Ergebnis der Welt-
klimakonferenz Ende 2015 in Paris, dem alle 195 teilnehmenden 
Staaten zugestimmt haben, ein historisch wichtiger Schritt, auch 
wenn die eigentliche Arbeit der praktischen Umsetzung der Festle-
gungen noch bevorsteht. Dies betrifft natürlich auch die anderen 
Umweltprobleme, wie die verschiedenen Formen des Raubbaus an 
der Natur, die Verringerung der Biodiversität und die gravierende 
Umweltverschmutzung. Die Bedeutung der Vereinbarung von Paris 
besteht für die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik auch in 
dem Beweis, dass eine Verständigung über zukunftsentscheidende 
Fragen ungeachtet der vorhandenen tiefen Interessengegensätze der 
Teilnehmerstaaten möglich ist.

•	 Die EU und besonders die Eurozone sind zunehmend durch schwe-
re und permanente krisenhafte Erschütterungen gekennzeichnet. 
Bisher bestehen kaum realistische Aussichten, diese Probleme in 
absehbarer Zeit zu lösen.

Diese Tendenzen, Widersprüche und Konflikte, die die Entwicklung 
des Kapitalismus im 21. Jahrhundert charakterisieren, machen deut-
lich, dass es sich hierbei dem Wesen nach nicht nur um konjunkturelle 
Krisen, krisenhafte Prozesse, Konflikte und Widersprüche in einzelnen 
Bereichen oder in einigen gesellschaftlichen Beziehungen handelt. Sie 
sind vielmehr Ausdruck einer systemischen Krise des Kapitalismus, 
die einen umfassenden Charakter hat und faktisch alle Bereiche des 
gesellschaftlichen Lebens einbezieht. Sie spiegeln die Widersprüche der 
kapitalistischen Produktionsweise unter den veränderten Bedingungen 
des 21. Jahrhunderts wider. Dies betrifft vor allem den Grundwider-
spruch zwischen Kapital und Arbeit sowie die ökonomischen und 
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politischen Machtverhältnisse, insbesondere die weitere Konzentra-
tion der ökonomischen Macht bei den großen Konzernen und Ban-
ken, nicht zuletzt bei den transnationalen Großunternehmen und den 
internationalen Finanzmärkten, sowie deren bestimmenden Einfluss 
auf die Politik.

Daraus erwachsen Anforderungen an eine alternative Wirtschafts-
politik, die sich nicht mit der einen oder anderen Modifizierung der 
vorgefundenen Verhältnisse begnügt, sondern den Weg zur faktischen 
Überwindung dieser überholten Verhältnisse sucht.

Diese Prozesse und Zusammenhänge des modernen Kapitalismus 
sind für die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik vor allem 
deshalb wichtig, weil sie eine gemeinsame Grundlage für alternative 
Wirtschaftspolitik bilden, die an diese zu stellenden Anforderungen in 
hohem Maße beeinflussen, die Verflechtungen zwischen den Alterna-
tiven auf den verschiedenen Politikfeldern deutlich machen sowie die 
Realisierungschancen der vorgeschlagenen Alternativen weitgehend 
bestimmen.

9.6 	 Die Transformation des Kapitalismus – 
	 eine Herausforderung des 21. Jahrhunderts

Aus der Analyse der Widersprüche und Krisenprozesse des gegen-
wärtigen Kapitalismus ergeben sich die Notwendigkeit und auch die 
Möglichkeit seiner tiefgreifenden und umfassenden Transformation. 
Polanyi begründet in seinem Buch „The Great Transformation“ zwei 
mögliche Antworten auf die Systemkrise des Kapitalismus: die fa-
schistische/diktatorische oder autoritäre, undemokratische Sicherung 
der Kapitalherrschaft als die eine Alternative und die sozialistische 
Überwindung der Marktgesellschaft als die andere, entgegengesetzte 
Alternative (Polanyi 1978). 

Im Vordergrund steht im Folgenden die progressive Alternative 
zur Lösung der Systemkrise des modernen Kapitalismus. Es muss je-
doch beachtet werden, dass aus dem zunehmenden Einfluss des Rechts
populismus und dem Erstarken rechtsextremer Parteien in vielen Län-
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dern Europas beträchtliche Gefahren für eine autoritäre, antidemokra-
tische Alternative erwachsen. 

Die Transformation in eine alternative Gesellschaft zum Kapitalis-
mus ist eine unverzichtbare Bedingung, um den sozialen Zusammen-
halt zu erhalten, die Lebens- und Zukunftsfähigkeit der menschlichen 
Gesellschaft zu ermöglichen, um Demokatie, soziale Sicherheit und 
Gerechtigkeit umfassend zu realisieren und die Bedingungen für eine 
freie, individuelle Entwicklung aller Menschen zu schaffen. Eine solche 
Transformation des Kapitalismus wird sich nach allen vorliegenden 
Erfahrungen nur als offener Prozess vollziehen können.

Gesellschaftliche Transformation ist mehr als ein Bündel einzelner 
Reformen oder Wandlungsprozesse. Transformation kann als ein be-
sonderer Typ des gesellschaftlichen Wandels bezeichnet werden (Reißig 
2015, S. 20), der erstens auf eine komplexe Verwirklichung mehrerer 
miteinander verflochtener Reformen gerichtet ist und der zweitens 
nicht eine einfache Fortsetzung vorhandener Trends oder lediglich ihre 
Modifikation bedeutet, sondern einen Pfad- oder Paradigmenwechsel 
erfordert. Drittens verlangt ein solcher Wandel ein eingreifendes, be-
wusstes Handeln von Akteurinnen und Akteuren und hierdurch be-
wirkte Veränderungen in den gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen. 
Viertens muss er zukunftsorientiert sein – nicht als Verwirklichung 
eines schon feststehenden Modells oder Masterplans, sondern im Sinne 
von Visionen oder Vorstellungen, die auf bestimmten Zielen und ent-
sprechenden Leitbildern beruhen. Deren Verwirklichung ist möglich 
sowohl als eine ständige Suche nach geeigneten Wegen einer Trans-
formation als auch als ständiger Kampf gesellschaftlicher Akteure um 
ihre Durchsetzung. 

Für eine erfolgreiche Transformation ist es unerlässlich, die hierzu 
vorliegenden vielfältigen positiven und negativen Erfahrungen auszu-
werten. Eine Transformation zu einer alternativen Gesellschaft zum 
Kapitalismus wird eine historisch lange Zeitspanne umfassen und sich 
nicht als gewaltsame und kurzfristige Veränderung der Eigentums- und 
politischen Machtverhältnisse vollziehen (Klein 2013).

Die progressive Veränderung muss beginnen mit Alternativen im 
Kapitalismus. Diese sollten insbesondere dazu beitragen, die Ungleich-
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heit in der Einkommens- und Vermögensverteilung einzuschränken, 
die Massenarbeitslosigkeit abzubauen und Schritte in Richtung guter 
Arbeit zu gehen, die die Entfremdung der Arbeit einschränken. Sie 
müssten weiterhin darauf gerichtet sein, die Gleichstellung der Ge-
schlechter in der Arbeit und auf allen Gebieten des Lebens herzu-
stellen und sämtliche Formen der Diskriminierung zu überwinden, 
Bedingungen für eine demokratischer Teilhabe der Menschen an den 
Entscheidungen zu schaffen, die neoliberale Austeritäts-, Deregulie-
rungs- und Privatisierungspolitik zurückzudrängen und die finanziellen 
Grundlagen für einen sozialpolitisch und ökologisch handlungsfähigen 
Staat zu sichern. Schließlich gilt es, die krisenfördernden, unsozialen 
und undemokratischen Strukturen und Regeln der Europäischen Union 
und der Währungsunion zu überwinden, die Nord-Süd-Polarisierung 
zu vermindern und Kriegsgefahren einzudämmen.

Diese im Kapitalismus einsetzende Transformation stützt sich auf 
vielfältige Reformen in zahlreichen Politikbereichen. Viele von ihnen 
wurden in den vorstehenden Kapiteln dieses Memorandums sowie in 
den Memoranden der vergangenen Jahre behandelt (vgl. hierzu die 
zusammenfassende Darstellung in: Arbeitsgruppe Alternative Wirt-
schaftspolitik 2015, S. 75–105). Die Transformation darf aber bei die-
sen Reformen nicht stehen bleiben. Sie müsste über den Kapitalismus 
hinaus fortgeführt werden und die Herausbildung einer alternativen 
Gesellschaft und Produktionsweise zum Kapitalismus zum Ziel haben. 
Eine solche Transformation ginge in ihrer Konsequenz über die Bewe-
gungen zur Zurückdrängung der bis heute dominierenden Vermarkt-
lichung aller Lebensbereiche hinaus. Sie würde die Überwindung der 
kapitalistischen Marktdominanz und der Marktgesellschaft verlangen –  
nicht jedoch des Markts –, als notwendige Bedingung, damit auch die 
grundlegenden Widersprüche, Konflikte und negativen Entwicklungs-
tendenzen des Kapitalismus überwunden werden können.

Für die Entwicklung von Strategien zur Transformation des Kapita-
lismus muss beachtet werden, dass der Kapitalismus in Europa und in 
der Welt in unterschiedlichen Varianten bzw. Ausprägungen existiert. 
Die verschiedenen „Kapitalismen“ hängen von vielfältigen Faktoren 
ab, die hier nicht weiter dargelegt werden können (vgl. hierzu die Ergän
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zung dieses Kapitels auf der Website der Arbeitsgruppe Alternative 
Wirtschaftspolitik). 

9.7 	 Wie könnte sich eine Transformation vollziehen?

Bisher gibt es noch keine Beispiele einer attraktiven und lebensfähigen 
Systemalternative zum Kapitalismus. Auf einzelnen Gebieten gibt es 
jedoch auch nach dem Scheitern des Realsozialismus Elemente von Al-
ternativen zur kapitalistischen Produktion, wie z.B. alternative Wirt-
schaftsformen in Richtung gemeinwohlorientierter Solidarökonomie, 
kommunaler Wirtschaftsformen und Genossenschaften.

Die Menschen befinden sich ständig im Widerspruch zwischen 
der krisenhaften Entwicklung aller wichtigen Seiten des gesellschaft-
lichen Reproduktionsprozesses im heutigen Kapitalismus sowie dem 
Versagen der neoliberalen Ideologie bei der Bewältigung der großen 
Herausforderungen unserer Zeit einerseits und der Anpassungs- und 
auch Ausbreitungsfähigkeit des Kapitalismus sowie der Hegemonie 
des Neoliberalismus, die mit der Schwäche der linken Bewegungen in 
den meisten Ländern zusammenfällt, andererseits.

Mögliche Erfolge von Transformationsprozessen setzen vor allem 
voraus, dass die Subjekte bzw. Akteure und ihre gegenseitige Koo-
peration sich so entwickeln, dass sie in der Lage sind, notwendige 
Veränderungen gegen den erbitterten Widerstand der ökonomisch und 
politisch Herrschenden in langwierigen, schwierigen Kämpfen durch-
zusetzen. Hierzu gehören auch Schritte zu einem Paradigmenwechsel 
im Bewusstsein und Denken der Mehrheit der Menschen, weg von der 
verbreiteten Akzeptanz der Profitorientierung, hin zu einer Denkweise, 
die das Wohl des Menschen als Sinn des Wirtschaftens begreift.

Die Gewerkschaften entwickelten sich in der Nachkriegszeit zum 
wesentlichen Faktor der Gestaltung der Arbeitsbeziehungen, des So-
ziallohns und des Ausbaus der öffentlichen Infrastruktur. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg bauten alle entwickelten Industriestaaten ihre 
Steuerungs- und Sozialversicherungssysteme aus. Natürlich gab es na-
tionale Unterschiede, aber die allgemeine Entwicklungsrichtung war 
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in den kapitalistischen Ländern ähnlich. Die Wirtschaftsentwicklung 
sollte politisch kontrollierbar sein, unliebsame Marktergebnisse sollten 
nachträglich korrigiert werden. Aktive makroökonomische Steuerung 
und sozialpolitische Umverteilung erweiterten das Kerngeschäft der 
Gewerkschaften. Was nicht in direkten Verhandlungen mit der Kapi-
talseite geregelt werden konnte, erfolgte über die Legislative. In der 
Wortschöpfung „Keynesianischer Wohlfahrtsstaat“ kam dies plastisch 
zum Ausdruck.

Trotz ihrer Anstrengungen konnten es die Gewerkschaften in 
den vergangenen Jahrzehnten nicht verhindern, dass sich die Vertei-
lungsverhältnisse immer stärker zugunsten der Unternehmer- und 
Vermögenseinkommen verschoben haben. Sie verloren zunehmend 
an Durchsetzungskraft. Seit Jahren haben sie einen deutlichen Mit-
gliederschwund zu verzeichnen. Der Niedergang der Gewerkschaften 
als Mitgliederorganisation ist kennzeichnend für die meisten kapitalis
tischen Staaten. Er schlägt sich in einer mehr oder minder deutlichen 
Erosion des Tarifvertragssystems und einer schleichenden Aushöhlung 
der Tarifautonomie nieder. Der Abbau von Arbeitnehmerrechten, die 
Ausweitung von ungeschützten, prekären Beschäftigungsverhältnissen 
und der Rückbau im Bereich der sozialen Sicherung (Lohnersatzzah-
lungen, Soziallohn) fassen sich letztlich in einer Tendenz der Senkung 
des allgemeinen Reallohnniveaus zusammen.

Nach Streek u.a. ist der Kapitalismus auf Gegenkräfte wie die Ge-
werkschaften angewiesen, die ihn davor bewahren, gewissermaßen an 
sich selbst zu zerbrechen (Streeck 2015a, S. 111). Gerade im modernen, 
finanzgetriebenen Kapitalismus bedarf es einer starken Interessenver-
tretung aufseiten der Arbeit. Das zeigen die tagtäglichen Konflikte. Die 
Organisationsformen und -inhalte haben sich für die tarifvertraglich 
regulierte Erwerbsarbeit in den vergangenen Jahrzehnten stark geän-
dert. Parallel haben die ungeschützten oder prekären Beschäftigungs-
verhältnisse ein beträchtliches Gewicht an der gesamtgesellschaftlichen 
Erwerbsarbeit erhalten. Große Bevölkerungsschichten werden aus dem 
Prozess der marktvermittelten Kapitalverwertung und Produktion aus-
gegrenzt oder zum Teil in Erwerbsverhältnisse gezwungen, die objektiv 
die Funktion des Sozialdumpings gegenüber den „Normalarbeitsver-
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hältnissen“ erfüllen. Eine entschiedene Interessenvertretung der wirk-
lichen Produzenten in der gesellschaftlichen Wertschöpfung ist unver-
zichtbar. Ohne Gegenwehr wäre die Ausbreitung von ungeschützten, 
prekären Beschäftigungsverhältnissen, die immer unverschämter gefor-
derte Arbeitszeitverlängerung und die Verschlechterung der Arbeits- 
und Qualifikationsbedingungen die dominierende Tendenz. Gewerk-
schaften müssen sich immer stärker mit sozialer Sicherheit und deren 
Gefährdung – Alter, Krankheit, Arbeitslosigkeit – befassen.

Stärker als in den Nachkriegsjahrzehnten wird deutlich: Die Ge-
werkschaften dürfen sich nicht in einem alltäglichen Kleinkrieg mit 
dem Kapital verlieren. Die politische Ökonomie der Lohnarbeit zielt 
nicht nur auf die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen 
der Beschäftigten. Eine gerechte Aufteilung des erwirtschafteten gesell-
schaftlichen Produkts und damit auch der Verteilung der verfügbaren 
Zeit der Gesellschaft ist an eine Veränderung der Machtverhältnisse in 
der Wirtschaft, d.h. in den Unternehmen und in der gesamten gesell-
schaftlichen Ökonomie, gebunden. Das Ziel kann nur sein: die öko-
nomische Emanzipation der Lohnabhängigen durch die Veränderung 
der politischen und ökonomischen Machtverhältnisse. Es geht um eine 
Alternative, die auf einer umfassenden Demokratisierung des gesell-
schaftlichen Lebens, auf der Einheit und Gleichzeitigkeit von Freiheit 
und sozialer Sicherheit und Gerechtigkeit beruht, die darauf gerichtet 
ist, die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen zu verbessern 
und dies mit einem nachhaltigen, zukunftsfähigen sozial-ökologischen 
Umbau zu verbinden.

„Als Alternative zu der vorherrschenden einseitigen Machtkultur 
der Unternehmenseigner und angestellten Manager [...] wird [...] die 
Forderung nach einer demokratisierten und partizipativen Unterneh-
menskultur erhoben.“ (Bontrup 2013a, S. 27) Gegen die Ausbreitung 
des autoritären Kapitalismus könnte sich die Stärkung der Wirtschafts-
demokratie als eine die eigenen Kräfte mobilisierende Alternative erwei-
sen, um die höhere Autonomie der Beschäftigten für die Durchsetzung 
solcher Arbeitsbedingungen zu nutzen, die ein gutes Leben ermögli-
chen. Bei diesen Kämpfen um soziale Gleichheit, Emanzipation und 
Demokratisierung kommt der realen Gleichberechtigung und Gleich-
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stellung der Frauen in der Gesellschaft eine entscheidende Rolle zu. 
Ihre Realisierung setzt vielfältige und tiefgreifende Veränderungen in 
der Gesellschaft und in den individuellen Lebensverhältnissen voraus. 
Hierzu gehören: Überwindung der alten, die Frauen diskriminierenden 
Arbeitsteilung und Verteilung der Arbeit auf Frauen und Männer in 
den Bereichen Erwerbsarbeit, Familien- und Carearbeit, ehrenamtliche 
Arbeit und Freizeit; Aufwertung der sozialen Reproduktion als gleich-
wertiger, gesellschaftlich und ökonomisch ebenso relevanter Bereich 
wie die marktvermittelte Erwerbsarbeit; höhere Anteile der Frauen 
in leitenden Tätigkeiten entsprechend der erworbenen Qualifikation; 
Überwindung diskriminierender Lohnunterschiede u.a. durch eine 
höhere Bewertung der Arbeit in den Bereichen der sozialen Dienste; 
zielgerichteter Ausbau der Bereiche der sozialen Infrastruktur und der 
öffentlichen Daseinsvorsorge; Verkürzung der Arbeitszeiten bei vollem 
Lohnausgleich.

Für die Kämpfe um die Verwirklichung von Alternativen muss da-
von ausgegangen werden, dass es nicht das historische Subjekt als 
Träger dieser Auseinandersetzungen gibt. Der Kreis potenzieller Ak-
teurinnen und Akteure, die sich für Veränderungen der herrschenden 
Politik und der dazu geschaffenen Institutionen einsetzen, ist größer 
und vielfältiger geworden. Die Akteurinnen und Akteure beteiligen 
sich an den Kämpfen als Individuen und zugleich als Teile von sozialen 
und politischen Bewegungen, wie Gewerkschaften, Bewegungen für die 
Emanzipation und Gleichstellung der Frauen sowie zur Überwindung 
aller Arten der Diskriminierung, von jungen Menschen, zunehmend 
untereinander in sozialen Netzwerken digital vernetzt, von Friedens-
bewegungen, Umweltverbänden, Bewegungen für Solidarität mit Ent-
wicklungsländern und politischen Parteien. Dabei nehmen die Anforde-
rungen zu, ein wirksames Zusammengehen von Akteurinnen und Ak-
teuren sowie Akteursgruppen – mithin neue Akteurskonstellationen –  
herauszubilden, um die Zersplitterungstendenzen der Akteurinnen und 
Akteure zu überwinden und damit die gesellschaftliche Handlungs
fähigkeit zu erhöhen. Dies gilt in hohem Maße auch für die notwendige 
internationale Verflechtung von Akteurinnen und Akteuren, sozialen 
Bewegungen und progressiven Parteien verschiedener Länder.
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Um die Ziele und Leitbilder einer alternativen Gesellschaft zum Ka-
pitalismus zu erreichen, sind viele gesellschaftliche Veränderungen not-
wendig. Unter ihnen gibt es einige Grundbedingungen, die unerlässlich 
für die Realisierung dieser Ziele und Leitbilder sind, die überhaupt 
erst die Spiel- und Handlungsräume für deren Verwirklichung schaf-
fen, ohne die eine alternative Gesellschaft zum Kapitalismus nur ein 
Wunschtraum bleibt. Zu diesen grundlegenden Bedingungen einer 
entwicklungs- und lebensfähigen Alternative zum Kapitalismus, die 
hier nur sehr grob und knapp skizziert werden (vgl. die ausführlichere 
Darstellung dieses Kapitels auf der Website der Arbeitsgruppe Alter-
native Wirtschaftspolitik), gehören insbesondere:
•	 Die Umgestaltung der Eigentumsverhältnisse und der von ihnen 

weitgehend bestimmten ökonomischen und politischen Macht-
verhältnisse. Dies muss die Grundlage für eine umfassende De-
mokratisierung aller gesellschaftlichen Sphären auf den verschie-
denen Ebenen sein, global, in der Europäischen Union/Eurozone, 
gesamtstaatlich, regional in den Ländern und Kommunen sowie in 
den Unternehmen. Es gilt insbesondere, die reale Partizipation der 
Beschäftigten an den Entscheidungen zur Entwicklung von Produk-
tionsstrukturen und Investitionen zu erreichen.

• 	 Die Herausbildung und Durchsetzung einer neuen Regulierungswei-
se der Wirtschaft und aller mit ihr verflochtenen Bereiche der Ge-
sellschaft. Diese sollte auf einer Kombination von gesellschaftlicher 
Regulierung und Marktregulierung beruhen, die die Einseitigkeiten, 
Starrheit und Übertreibungen einer allumfassenden zentralistischen 
Planung ebenso vermeidet wie das absolute, blinde Vertrauen in die 
Marktkräfte. Dabei kommt es darauf an, negative Effekte beider 
Regulierungsweisen soweit wie möglich zu vermeiden – etwa durch 
die Stärkung des Prinzips der Kooperation anstelle von Konkurrenz 
und durch die Begrenzung einer zentralen Planung auf das Notwen-
dige – und ihre positiven Wirkungen so umfassend wie möglich zu 
nutzen. Zugleich gilt es, diese gesellschaftliche Regulierung, bei 
der dem Staat eine wichtige Rolle zukommt, eng mit einer breiten 
demokratischen Teilhabe der Menschen an Entscheidungen, die ihre 
Arbeit und ihr Leben betreffen, auf allen Ebenen zu verbinden.
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•	 Eine wirksame Stimulierung und Motivation der Beschäftigten 
sowie der Unternehmen und Betriebe mit ihrem Management zu 
einer innovativen und effektiven Herstellung qualitativ guter Ge-
brauchsgüter und Dienstleistungen in Übereinstimmung mit dem 
Bedarf und seiner Entwicklung sowie mit den Erfordernissen öko-
logischer Nachhaltigkeit. Höhere Effizienz darf nicht auf einem 
stärkeren Arbeitsdruck und erhöhtem Stress beruhen, sondern muss 
mit guter Arbeit, die die Entfaltung und Nutzung der Fähigkeiten 
der Individuen fördert, und mit einer Verkürzung der Arbeitszeiten 
verbunden werden. 

Hierfür ist es notwendig, gründlich zu untersuchen, wie Fehlentwick-
lungen im Staatssozialismus und Entstellungen der sozialistischen Idee –  
die die Hauptursachen für das Scheitern des sozialistischen Versuchs 
waren – in Zukunft verhindert werden können. In den realsozialis-
tischen Ländern gab es auch Wirtschafts- sowie Sozialwissenschaft-
lerinnen und -wissenschaftler, die sich mit den Mängeln der Plan-
wirtschaft kritisch auseinandersetzten, insbesondere mit der zentra-
listischen Planung und Leitung, die den Betrieben, dem Management 
und vor allem den Belegschaften völlig unzureichende Möglichkeiten 
für selbstständiges wirtschaftliches Handeln und für eine wirkliche 
Mitgestaltung und Partizipation gab. Gegenstand der Kritik war auch 
die unbefriedigende Nutzung der Kategorien und Instrumente des 
Markts. Hierzu gehörten u.a. Leonid Iwanowitsch Abalkin (UdSSR), 
Fritz Behrens (DDR), Oskar Lange (Polen), János Kornai (Ungarn) 
und Ota Šik (CSSR). 

Zugleich sollte gezeigt werden, dass und wie wichtige soziale Errun-
genschaften des Realsozialismus erhalten und entsprechend den neuen 
Möglichkeiten und Herausforderungen im 21. Jahrhundert weiterent-
wickelt werden können. Es müssten vor allem Methoden und Instru-
mente entwickelt werden, mit denen bisher nicht bewältigte Probleme 
und Herausforderungen durch eine umfassende Demokratisierung und 
neue Qualität der Regulierung besser gelöst werden können.

In Bezug auf die weiteren Arbeiten zu Problemen und Bedingungen 
einer erfolgreichen alternativen Wirtschafts- und Transformations
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politik gilt es, verstärkt die vielen noch offenen Probleme und Fragen in 
die Untersuchungen und Diskursprozesse einzubeziehen. Hier können 
nur einige dieser Fragen erwähnt werden: Wie sind die Entwicklungs- 
und Anpassungsmöglichkeiten des Kapitalismus einzuschätzen? Worin 
bestehen „Knotenpunkte“ für den Übergang von Reformen im Kapita-
lismus zu einer Transformation in Richtung einer alternativen Gesell-
schaft zum Kapitalismus? Wie können die auch in einer nichtkapitalis
tischen Gesellschaft bestehenden Interessenunterschiede zwischen den 
Belegschaften der Betriebe und der Gesellschaft gelöst werden? Welche 
Probleme sind für eine sinnvolle Gestaltung der Beziehungen zwischen 
Marktregulierung und gesellschaftlicher Regulierung zu beachten? 
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tabellenanhang

Jahr

Massen-
ein-

kommen 
insgesamt

darunter: 
Nettolöhne 

und 
-gehälter

darunter: 
Monetäre 

Sozial-
leistungen 

(netto)

Betriebs-
über-

schuss/ 
Selbststän-
digenein-
kommen, 

Vermö-
gensein-
kommen

Verfüg-
bares 

Einkom-
men

Sparquote

Mrd. Euro Prozent
1991 709 491 219 334 1.004 12,6
1995 823 543 280 403 1.190 11,0
2000 923 601 323 428 1.300 9,0
2005 988 627 361 507 1.452 10,1
2006 990 631 359 547 1.482 10,1
2007 1.005 649 356 566 1.507 10,2
2008 1.029 671 358 587 1.541 10,5
2009 1.056 673 383 542 1.525 10,0
2010 1.090 702 388 541 1.562 10,0
2011 1.112 729 383 564 1.608 9,6
2012 1.147 758 389 569 1.642 9,3
2013 1.178 780 398 571 1.672 9,1
2014 1.218 808 410 570 1.710 9,5
2015 1.266 837 429 572 1.758 9,7

Verfügbares Einkommen = 100 *
1991  70,8    48,9    21,8    33,1   100
1995  69,3    45,7    23,6    33,7   100
2000  71,2    46,3    24,9    32,8   100
2005  68,2    43,3    24,9    34,8   100
2006  66,8    42,6    24,2    36,8   100
2007  66,8    43,1    23,7    37,5   100
2008  66,9    43,6    23,3    38,0   100
2009  69,5    44,3    25,2    35,3   100
2010  69,9    45,0    24,9    34,6   100
2011  68,6    45,0    23,7    35,6   100
2012  69,4    45,8    23,6    35,1   100
2013  69,9    46,2    23,7    34,7   100
2014  70,7    46,8    23,9    33,6   100
2015  71,2    47,3    24,0    33,3   100

Tabelle A 6: Verteilung der verfügbaren Einkommen der privaten 
Haushalte					   

* Differenz bedingt durch Saldo verschiedener übriger Transferleistungen, wie bei-
spielsweise Schadenersatzleistungen aus Versicherungen oder Überweisungen Er-
werbstätiger im Inland an das Ausland. 2015 waren es ca. 60 Mrd. Euro.
Quellen: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen.
Rechenstand: Januar 2016.
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Jahr

Früheres Bundesgebiet Neue Bundesländer 

Vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer/-innen

Insge-
samt

Männer Frauen
Insge-
samt

Männer Frauen

Euro

1991  1.987    2.175    1.555    924    966    846   

1995  2.358    2.562    1.891    1.652    1.693    1.551   

2000  2.652    2.848    2.199    1.929    1.959    1.867   

2002  2.806    3.004    2.344    2.077    2.122    2.006   

2003  2.889    3.087    2.419    2.141    2.186    2.069   

2004  2.954    3.150    2.483    2.191    2.236    2.118   

2005  3.009    3.203    2.537    2.239    2.285    2.165   

2006  3.060    3.256    2.586    2.279    2.325    2.202   

2007  3.134    3.329    2.657    2.344    2.392    2.263   

2008  3.213    3.413    2.724    2.431    2.474    2.357   

2009  3.248    3.436    2.791    2.486    2.519    2.432   

2010  3.338    3.537    2.855    2.547    2.584    2.484   

2011  3.426    3.633    2.928    2.609    2.652    2.534   

2012  3.517    3.731    3.006    2.639    2.696    2.542   

2013  3.577    3.783    3.089    2.691    2.740    2.605   

2014  3.652    3.864    3.156    2.760    2.818    2.657   

Durchschnittliche jährliche Veränderung in Prozent

1991–1995  3,5    3,3    4,0    12,3    11,9    12,9   

1995–2000  2,4    2,1    3,1    3,1    3,0    3,8   

2000–2005  2,6    2,4    2,9    3,0    3,1    3,0   

2005–2014  2,2    2,1    2,5    2,4    2,4    2,3   

Tabelle A 7: Durchschnittliche Bruttomonatsverdienste der 
abhängig Beschäftigten (Vollzeitbeschäftigte)*

* Im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich ohne Sonderzahlungen.
Quellen: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen.
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